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BMF: Neues Merkblatt zur grenziberschreitenden Prifungszusammenarbeit

Die Finanzverwaltung hat mit BMF-Schreiben vom 15.05.2025 ein neues Merkblatt zur grenziber-
schreitenden Prifungszusammenarbeit mit Steuerverwaltungen anderer Staaten veroffentlicht.
Das neue Schreiben ersetzt das alte Merkblatt zur koordinierten steuerlichen AuRenprifung (BMF-
Schreiben vom 06.01.2017). Es wird erganzend zum Merkblatt zur zwischenstaatlichen Amtshilfe
angewandt (BMF-Schreiben vom 29.05.2019).

Das neue Merkblatt unterscheidet zwischen drei verschiedenen Formen der Prifungszusammenar-
beit. Eine eindeutige Unterscheidung war im bisherigen Merkblatt in dieser Form nicht enthalten:

> Gemeinsame Prifung (Joint Audit): Deutsche und auslandische Beamte prifen gemeinsam mit
dem Ziel eines gemeinsamen Prifberichts.

»  Gleichzeitige Prifung (Simultaneous Audit): Jede Behorde prift unabhangig voneinander im
eigenen Land. Die gewonnenen Erkenntnisse werden lediglich ausgetauscht.

»  Anwesenheit von Bediensteten: Prifer eines anderen Staates kdnnen bei deutschen Betriebs-
prifungen anwesend sein, haben dabei aber keine eigenen Befugnisse. Ebenfalls gibt es diese
Moglichkeit fir deutsche Prifer bei Prifungen im Ausland. Ziel ist hier die Erlangung von an-
sonsten schwierig zuganglichen Informationen.

AusfUhrungen zum Informationsaustausch

In Bezug auf alle drei Formen der Prifungszusammenarbeit wird im Merkblatt auf die Moglichkeit
des Informationsaustausches nach § 4 EUAHIG abgestellt. Dies setzt insbesondere eine voraus-
sichtliche Erheblichkeit nach § 6a EUAHIG voraus. Die Definition im Merkblatt lehnt sich nun an

§ 6a EUAHIG an. Es muss demnach eine realistische Moglichkeit bestehen, dass die auszutau-
schenden Informationen in dem Staat, der die Informationen erhalt, fir die Steuerangelegenhei-
ten eines oder mehrerer Steuerpflichtiger relevant sind.

Eine Weitergabe von Informationen, die ein Handels-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein
Geschaftsverfahren preisgeben wirden, ist rechtlich nicht ohne Weiteres méglich. Nach Verwal-
tungsauffassung sei die Weitergabe von Informationen, die Ublicherweise zur Prifung der Ange-
messenheit von Verrechnungspreisen geeignet sind, bei Joint Audits und Simultaneous Audits da-
von in der Regel nicht geschitzt.

Nach Abschluss der gemeinsamen Prifung mit EU-Mitgliedstaaten muss ein gemeinsamer Pri-
fungsbericht die Feststellungen, soweit Einigkeit besteht, festhalten. Bei gemeinsamen Prifungen
mit Drittstaaten soll dies erfolgen, soweit ein solcher dazu bereit ist. Prifungsfeststellungen aus
einer nationalen Aullenprifung, die nicht Gegenstand der gemeinsamen Prifung waren, dirfen
nicht in den gemeinsamen Prifungsbericht aufgenommen werden.

Beteiligung des Steuerpflichtigen

Dem Steuerpflichtigen wird im neuen Merkblatt die Moglichkeit zur Anregung einer Prifungsko-
operation zugestanden, obwohl kein formelles Antragsrecht besteht. Dies soll insbesondere dann
gelten, wenn der Steuerpflichtige Hinweise darauf hat, dass es sonst zu einer Doppelbesteuerung
kommen koénnte.

Die Initilerung gemeinsamer und gleichzeitiger Prifungen erfolgt auf Vorschlag der zustandigen
deutschen Finanzbehdrde bei dem zentralen Verbindungsbiro des BZSt. Dieses nimmt auch An-
fragen auslandischer Staaten entgegen und prift in beiden Fallen die Zulassigkeit. Der Steuer-
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pflichtige wird im Regelfall unverziglich Gber die Durchfihrung einer Prifung unter Zusammenar-
beit informiert. Eine Anhérung muss bei gemeinsamer oder gleichzeitiger Prifung mit EU-Mit-
gliedstaaten nicht erfolgen. Bei der Anwesenheit auslandischer Bediensteter auRerhalb solcher
Prifungen und gemeinsamer oder gleichzeitiger Prifung mit Drittstaaten ist jedoch eine Anho-
rung erforderlich.

BMF: Anwendungsschreiben zur Sonderabschreibung fiir die Anschaffung oder Herstellung
neuer Mietwohnungen nach § 7b EStG

Mit BMF-Schreiben vom 21.05.2025 hat die Finanzverwaltung das Anwendungsschreiben zur Son-
derabschreibung fir die Anschaffung oder Herstellung neuer Mietwohnungen nach § 7b EStG
(nebst Anlagen) aktualisiert.

Dieses BMF-Schreiben regelt die Anwendung der Sonderabschreibung fir die Anschaffung oder
Herstellung neuer Mietwohnungen nach § 7b EStG. Mit Art. 4 Nr. 2 des Jahressteuergesetzes 2022
vom 20.12.2022 wurde die Sonderabschreibung nach § 7b EStG in modifizierter Form wieder er-
moglicht. Mit Art. 1 Nr. 3 des Gesetzes zur Starkung von Wachstumschancen, Investitionen und
Innovationen sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness vom 27.03.2024 wurde der zeitliche
Anwendungsbereich der Sonderabschreibung verlangert und die malligeblichen Kostenbezugs-
groflen (Baukostenobergrenze und maximale Bemessungsgrundlage) aufgrund der veranderten
Realitdten im Bausektor angehoben.

Das Schreiben ist ab dem Zeitpunkt seiner Bekanntgabe im Bundessteuerblatt in allen offenen Fal-
len anzuwenden. Es ersetzt die BMF-Schreiben vom 07.07.2020, vom 21.09.2021 und vom
29.05.2024.

BFH: Erweiterte Kirzung und Drei-Objekt-Grenze bei erstmaligen Grundsticksveraulerungen
im sechsten Jahr

Nach der standigen Rechtsprechung des BFH liegt ein der erweiterten Kirzung nach § 9 Nr. 1
Satz 2 GewStG entgegenstehender gewerblicher Grundstickshandel im Regelfall dann vor, wenn
innerhalb eines engen zeitlichen Zusammenhangs von in der Regel finf Jahren (zwischen der An-
schaffung oder Errichtung und dem Verkauf) mehr als drei Objekte veraullert werden ("Drei-Ob-
jekt-Grenze"). Wie der BFH mit Beschluss vom 20.03.2025 (Il R 14/23) entschieden hat, kann auf-
grund der besonderen Umstande des Einzelfalls ein gewerblicher Grundstickshandel zu vernei-
nen und die erweiterte Kiirzung zu gewahren sein, wenn innerhalb des Finf-Jahres-Zeitraums we-
der GrundstUcksverauBerungen noch diese vorbereitende Mallnahmen erfolgen und erst im
sechsten Jahr eine zweistellige Anzahl von Objekten verauRert wird.

Klagerin war eine in eine Immobilienkonzernstruktur eingegliederte GmbH. Sie hatte zunachst
zwei GeschaftsfUhrer, die Gesellschafter der Holdinggesellschaft waren. Nach dem Erwerb meh-
rerer Vermietungsobjekte im Jahr 2007 verstarb einer der GeschéftsfUhrer im Jahr 2012 Uberra-
schend in mittlerem Alter. Die Klagerin verdullerte daraufhin im Streitjahr 2013 dreizehn Immobi-
lien. Das Finanzamt ging deshalb davon aus, die Klagerin habe von Beginn an einen gewerblichen
GrundstUckshandel betrieben und daher schon im Streitjahr 2011 keinen Anspruch auf die erwei-
terte KUrzung. Das Finanzgericht gab der Klage statt und stellte insbesondere darauf ab, dass aus
der hohen Anzahl von VerauRerungen allein noch keine bedingte VerdulRerungsabsicht im Er-
werbszeitpunkt abzuleiten sei.
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Der BFH wies die Revision des Finanzamts als unbegrindet zurick. Der Finf-Jahres-Zeitraum sei
zwar keine starre Grenze; bei GrundsticksverauRBerungen nach Ablauf von mehr als finf Jahren
und besonders bei erstmaligen VerauRerungen danach missten jedoch weitere Beweisanzeichen
hinzutreten, um von Anfang an einen gewerblichen Grundstickshandel zu bejahen. Die Gesamt-
wirdigung aller Umstande des Einzelfalls durch das Finanzgericht sei nicht zu beanstanden und
widerspreche nicht frlheren BFH-Entscheidungen. Eine hohe Zahl von Verauerungen auRerhalb
des FUnf-Jahres-Zeitraums oder eine hauptberufliche Tatigkeit im Baubereich fUhre nicht zwin-
gend zu einem gewerblichen Grundstickshandel. Vielmehr habe das Finanzgericht auch den
Uberraschenden Todesfall als besonderen Umstand des Einzelfalls bericksichtigen dirfen.

BFH: Vorteilsminderung bei der 1%-Regelung fir Firmenwagen

Der BFH stellt mit Urteil vom 23.01.2025 (Il R 33/24 (1l R 50/17)) klar, dass Kosten, die aus-
schlieltlich von der Entscheidung des Arbeitnehmers abhangen, mit dem Firmenfahrzeug ein be-
stimmtes privates Ziel aufzusuchen, nicht von der Abgeltungswirkung der sog. 1 %-Regelung er-
fasst werden. Beispiele hierfUr sind Fahr-, Maut- oder Vignettenkosten anlasslich von Urlaubsrei-
sen. Werden solche Kosten vom Arbeitgeber Ubernommen, begrindet dies daher einen eigen-
standigen geldwerten Vorteil fir den Arbeitnehmer, der gesondert steuerlich zu bericksichtigen
ist (Anschluss an das BFH-Urteil vom 18.06.2024 - VIII R 32/20). Hingegen kénnen weiterhin von
der Fahrleistung abhangige Aufwendungen fir Treib- und Schmierstoffe als auch regelmallig wie-
derkehrende feste Kosten, die der Arbeitnehmer fir das Firmenfahrzeug tragt, den geldwerten
Vorteil mindern, da diese von der Abgeltungswirkung der 1%-Regelung erfasst werden.

BFH: Zustindiges Hauptzollamt nach Verschmelzung

Das zustandige Hauptzollamt (HZA) fir Entlastungsantrage nach den §§ 9a, 9b und 10 des
Stromsteuergesetzes sowie nach den §§ 54 und 55 des Energiesteuergesetzes richtet sich grund-
satzlich nach dem satzungsmaRligen Sitz des Unternehmens. Dieser satzungsmalige Sitz kann sich
vor der Gewahrung der Steuerentlastung andern. Die ortliche Zustandigkeit geht nach § 26 AO,
der den Ubergang der ortlichen Zustandigkeit von einer Finanzbehdrde auf eine andere Finanzbe-
horde fur den Fall regelt, dass sich die die Zustandigkeit begrindenden Umstande andern, aber
nur Uber, wenn die bisher zustandige Finanzbehdrde bereits mit der Bearbeitung des konkreten
Verwaltungsverfahrens begonnen hat. Die bloRRe Prifung der 6rtlichen Zustandigkeit reicht dafur
nicht aus. Dies hat der BFH mit Urteil vom 19.12.2024 (VII R 23/22) entschieden. Die Entscheidung
schafft Klarheit Uber die ortliche Zustandigkeit von Hauptzollamtern fir Steuerentlastungsantrage
im Rahmen der Strom- und Energiesteuer und Uber den malRgeblichen Zeitpunkt des Zustandig-
keitswechsels nach § 26 AO.

Im Streitfall beantragte die Klagerin, die Strom und Energieerzeugnisse verwendet und im Streit-
jahr 2018 bereits drei Betriebsstatten an verschiedenen Standorten hatte, Steuerentlastungen
auch fir eine vierte Betriebsstatte, deren Rechtsnachfolgerin sie im Jahr 2019 wurde. Anders als
bei den anderen drei Betriebsstatten stellte sie die Steuerentlastungsantrage fir ihre neue Be-
triebsstatte Ende 2019 jedoch nicht beim HZA an ihrem satzungsmaRigen Sitz, sondern bei dem
bislang fir diese — im Jahr 2018 noch selbstiandige - Betriebsstatte zustandigen HZA. Letzteres
hielt sich nach Vorprifung der Antrage fUr unzustandig und Ubermittelte die Antridge an das HZA
des satzungsmaligen Sitzes der Klagerin, dem die Antrage erst im Februar 2020 und damit nach
Ablauf der Festsetzungsverjahrung zugingen. Es versagte daher die Steuerentlastung fir die
vierte Betriebsstatte. Einspruch und Klage blieben erfolglos.
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Der BFH entschied, dass die Klagerin wegen Ablaufs der Festsetzungsfrist keinen Anspruch auf die
beantragten Entlastungen von der Strom- und Energiesteuer hat. Nach den entsprechenden
Durchfihrungsverordnungen ist fir die Strom- bzw. Energiesteuerentlastung das Hauptzollamt fur
Entlastungsantrage ortlich zustandig, von dessen Bezirk aus die in den einzelnen Vorschriften je-
weils bezeichnete Person ihr Unternehmen betreibt. Dabei ist auf die kleinste rechtlich selbstan-
dige Einheit abzustellen. Betrieben im Sinne des Strom- und Energiesteuerrechts wird ein Unter-
nehmen grundsatzlich an seinem satzungsmaligen Sitz. In diesen nationalen Vorschriften liegt
kein Verstoll gegen den unionsrechtlichen VerhaltnismaRigkeitsgrundsatz. Denn die nach nationa-
lem Recht bestehende Notwendigkeit, Entlastungsantrage bei der zustindigen Behorde einzu-
reichen, geht nicht Uber das hinaus, was erforderlich ist, um eine korrekte und einfache Anwen-
dung solcher Entlastungen sicherzustellen, da nur das zustandige HZA in der Lage ist, alle not-
wendigen Prifungen gegebenenfalls auch vor Ort vorzunehmen. Schlielllich klarte der BFH, dass
§ 26 AO nur eingreift, wenn die bisher zustandige Behdrde erst nach Bearbeitungsbeginn des
konkreten Verfahrens von dieser Anderung Kenntnis nimmt. Die bloRe Prifung der ortlichen Zu-
standigkeit ist hierfir allerdings nicht ausreichend.

FG Dusseldorf: Anwendung des § 8b KStG bei Rechts- und Beratungskosten im Rahmen eines
Organschaftsverhiltnisses

Das FG Dusseldorf hatte im Urteil vom 26.02.2025 (7 K 1811 /21 K; Revision zugelassen) Uber die
Abzugsfahigkeit von Rechts- und Beratungskosten einer Kapitalgesellschaft im Zusammenhang
mit der Veraullerung von Anteilen an einer Enkelgesellschaft durch eine Tochtergesellschaft zu
entscheiden.

Im Streitfall bestand zwischen der Konzernmutter (Klagerin), einer Kapitalgesellschaft, und ihrer
100%igen Tochtergesellschaft, ebenfalls einer Kapitalgesellschaft, ein korperschaft- und gewer-
besteuerliches Organschaftsverhaltnis. Im Jahr 2011 veraulRerte die Tochtergesellschaft ihre An-
teile an der J-GmbH. Die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchfihrung der Veraule-
rung angefallenen Rechts- und Beratungsleistungen waren von der Klagerin im eigenen Namen in
Auftrag gegeben und ihr auch in Rechnung gestellt worden.

Die Klagerin vertrat die Ansicht, dass es sich bei den von ihr getragenen Rechts- und Beratungs-

kosten um voll abzugsfahige Betriebsausgaben ohne Anwendung des § 8b KStG gehandelt habe.
Demgegeniber qualifizierte das Finanzamt diese Ausgaben als VerduRerungskosten der Tochter-
gesellschaft, die im Rahmen des § 8b Abs. 2 KStG nur teilweise abziehbar seien.

Das FG Dusseldorf hat nunmehr entschieden, dass die streitigen Aufwendungen nicht dem Ab-
zugsverbot des § 8b Abs. 2 oder Abs. 3 KStG unterliegen, sondern in voller Hohe bei der Klagerin
steuerlich abzugsfahig sind.

Eine der steuerlichen Abzugsfdhigkeit entgegenstehende verdeckte Einlage liege mangels eines
aktivierungsfahigen Wirtschaftsguts nicht vor. Denn Dienstleistungen seien als Nutzungsvorteile
selbst dann nicht einlagefédhig, wenn sie durch Dritte erbracht und vom Gesellschafter bezahlt
wirden. Eine verdeckte Einlage kénne auch nicht damit begrindet werden, dass ein Verzicht auf
einen Ersatzanspruch vorgelegen habe. Im Streitfall habe gerade kein Ersatzanspruch nach den
Regeln der Geschaftsfihrung ohne Auftrag (§ 685 BGB) bestanden, da die Klagerin von Anfang an
nicht die Absicht gehabt habe, sich die Kosten von der Tochtergesellschaft erstatten zu lassen.

Letztlich bestehe auch kein Bedarf fir eine Ubertragung der Figur des ,abgekirzten Vertragswe-
ges" auf die Besteuerung von Koérperschaften. Mit dem Zuwendungsgedanken des BFH werde mit
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einer doppelten Fiktion entgegen der rechtlichen Gestaltung des Sachverhalts - aber letztlich zu-
gunsten des Steuerpflichtigen - ein Werbungskostenabzug ermdglicht, der sonst hatte verwei-
gert werden missen. Insoweit unterscheiden sich die entschiedenen Sachverhalte vom Streitfall,
in dem die Klagerin die von ihr beauftragten Beratungskosten zutreffend als Betriebsausgaben er-
fasst habe. Zudem gebe es bei Kérperschaften, anders als bei verwandten Individuen (wie in den
vom IX. Senat entschiedenen Sachverhalten), mit den Rechtsfiguren der verdeckten Einlage und
verdeckten Gewinnausschittungen ein Korrektiv fir Einkommenskorrekturen im Falle nicht fremd-
Ublicher Vermoégenszuwendungen.

Dem Abzug der Beratungsaufwendungen bei der Klagerin stehe auch nicht die Regelung des § 8b
Abs. 3 Satz 3 KStG (Wertminderungen im Zusammenhang mit einer Beteiligung) entgegen. Von
dieser Regelung wirden ausschlieltlich substanzbezogene Wertminderungen des Anteils erfasst,
die sich aus der ertragsteuerlichen Behandlung des Anteils selbst ergeben, nicht hingegen jegli-
che mit dem Anteil wirtschaftlich zusammenhangende Aufwendungen. Die fraglichen Beratungs-
aufwendungen seien jedoch ohne Auswirkung auf den Wert der Beteiligung der Klagerin an der
Tochtergesellschaft geblieben.

Zudem komme das Abzugsverbot des § 8b Abs. 2 KStG trotz des bestehenden Organschaftsver-
haltnisses (vgl. § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG) nicht zur Anwendung. Zwar bestimme die sog. Brut-
tozurechnung, dass der Gewinn der Organgesellschaft selbstandig und ungeschmalert um darin
enthaltene Bezige nach § 8b Abs. 1 KStG zu ermitteln, er sodann dem Organtrager nach § 14
Satz 1 KStG zuzurechnen und somit auch § 8b Abs. 2 KStG bei der Ermittlung des Einkommens auf
Ebene des Organtragers anzuwenden ist. Dies gelte jedoch nur dann, wenn in dem dem Organ-
trager zugerechneten Einkommen Bezige, Gewinne oder Gewinnminderungen i.S.d. § 8b Abs. 1
bis 3 KStG enthalten sind. Die von der Klagerin getragenen Beratungsaufwendungen seien jedoch
gerade nicht in den der Klagerin zugerechneten Einkommensbestandteilen der Tochtergesell-
schaft enthalten, so dass eine Anwendung des § 8b Abs. 2 KStGi.V.m. § 15 Abs. 1 Nr. 2 KStG in-
soweit ausscheide.

Schlielllich sei es auch ausgeschlossen, die Aufwendungen abweichend von der rechtlichen Ge-
staltung des Sachverhalts unter Berufung auf § 39 Abs. 2 AO der Tochtergesellschaft zuzurech-
nen. Zwar konnten danach Wirtschaftsgiter abweichend vom zivilrechtlichen Eigentum zuge-
rechnet werden. Eine Zurechnung von Einkinften, Nutzungsvorteilen oder Betriebsausgaben un-
ter wirtschaftlichen Gesichtspunkten kenne das deutsche Steuerrecht jedoch nicht.

Gegen das Urteil ist bereits Revision beim BFH anhangig (I R 7/25). Vergleichbare Falle sollten bis
zur Klarung durch den BFH offengehalten werden. Einspruchsverfahren ruhen bei Hinweis auf das
BFH-Aktenzeichen kraft Gesetzes (§ 363 Abs. 2 Satz 2 AO).
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Alle am 22.05.2025 veroffentlichten Entscheidungen des BFH (V)

Aktenzeichen | Entschei- Stichwort
dungsdatum

IR 14/23 90.03.9025 Erwelter"‘ce I<urzming und Dreljobjekt-Grenze bei erstmaligen
GrundstUcksverauflerungen im sechsten Jahr

Il R 32/93 90.02.9025 I<!ndergeld fur ein im auBereuropaischen Ausland studierendes
Kind

IR 33/94 (Il Vorteilsminderung bei der 1 %-Regelung, Sonderausgabenab-

R 50/17) 23.01.2025  zug von Kinderbetreuungskosten, VerfassungsmaRigkeit Kin-
derfreibetrag 2014

VI R 3/23 14.01.2095 Feststellung des N‘lchtbestehens eines Rechtsverhaltnisses
nach dem GSA Fleisch

VIR 23/22 19.12.2024  Zustadndiges Hauptzollamt nach Verschmelzung

VIIIR 2/23 25.02.2025  Erlass von Saumniszuschlagen wegen sachlicher Unbilligkeit

VIl R 41/23 95.02.9025 Voraussetzungen fir die Bildung und Feststellung eines Son-

derausweises gemal § 28 Abs. 1 Satz 3 KStG

Alle am 22.05.2025 veroffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)

Aktenzeichen | Entschei- Stichwort
dungsdatum

IX B 21/25 08.05.2025  Prifungsmalistab fir eine Akteneinsichtsbeschwerde
Erfordernis eines aulergerichtlich gestellten Antrags auf Aus-

IXR8/24 08.04.2025 kunftserteilung nach Art. 15 DSGVO bei Klageanderung

V B 20/24 05.05.2025  Unzulassige Selbstentscheidung Uber ein Ablehnungsgesuch

V B 30/93 08.04.9025 Fehlen von Entscheidungsgrinden bei tatsachlicher Wirdi-
gung

VI B 41/24 06.05.2025 Vgrtretquszwgng fur Verfahren vor dem BFH besteht auch fir
einen aktiven Richter

VIl B 58/94 08.05.2025 Bezelchnung'des Gegenstands des Klagebegehrens bei Haf-
tungsbescheiden

X1 B 72/94 30.04.2025 Klagebefugnis bei unberechtigtem Steuerausweis und Ausfih-

rungen zur Begrindetheit bei unzulassiger Klage
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https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510106/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520137/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520138/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520138/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520134/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520133/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520136/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510105/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520140/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550088/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520142/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520141/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520135/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520143/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520139/
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Alle bis zum 23.05.2025 veroffentlichten Erlasse

Aktenzeichen Entscheidungs- Stichwort
datum
BMF-Schreiben vom 21. Mai 2025 zur Neufassung
des Anwendungsschreibens zur Sonderabschrei-
IVB3-S bung fir die Anschaffung oder Herstellung neuer

1520/00014/004/003 21.05.2025 Mietwohnungen nach § 7b Einkommensteuerge-
setz (EStG) vom 7. Juli 2020, zuletzt geandert
durch das BMF-Schreiben vom 29. Mai 2024

IVC1-S 16.05.2095 Kapitalertragsteuer; Ausstellung von Steuerbe-

2401/00008/014/051 R scheinigungen nach § 45a Absatz 2 und 3 EStG
Merkblatt zur grenziberschreitenden Prifungszu-

VB3-S sammenarbeit mit Steuerverwaltungen anderer

MOM/OOA/OOS 16.05.2025 SFaaterI und Gebletgz gemeinsame und gleu?hzel—
tige Prifungen sowie Anwesenheit von Bedienste-
ten
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2025-05-16-merkblatt-pruefungszusammenarbeit.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2025-05-16-merkblatt-pruefungszusammenarbeit.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2025-05-16-kapitalertragSt-steuerbescheinigung.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2025-05-16-kapitalertragSt-steuerbescheinigung.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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TeilI

1 Allgemeines
Dieses Merkblatt erlautert sonstige Formen der Verwaltungszusammenarbeit bei der
zwischenstaatlichen Amtshilfe durchInformationsaustausch, soweitdiese Formen direkte
Steuernzum Gegenstand haben. Es ergdnzt insoweitdas Merkblatt zur zwischenstaatlichen
Amtshilfe durchInformationsaustausch in Steuersachen (BMF-Schreiben vom 29. Mai 2019,
IVB 6 -S1320/07/10004 :008, BStBI 12019 Seite 480).
Das Merkblatt vermittelt in Teil I einen Uberblick {iber die sonstigen Formen der
Verwaltungszusammenarbeitsowie tiber derenrechtliche Grundlagen. Teil Il dientals Leitfaden
fir die praktische Durchfiihrung der Verwaltungszusammenarbeit.
Sonstige Formen der Verwaltungszusammenarbeit im Sinne des Merkblattessind:
- die gemeinsame Priifung (auchjointaudit-JA),
- die gleichzeitige Prifung (auch Simultaneous control - SC) und
- die Anwesenheitvon Bediensteten anderer Staaten oder Gebieteim Inland sowie die
Anwesenheit voninldndischen Bediensteten im Ausland (auch presence in administrative
offices and participationin administrative enquiries - PAOE).
Beigemeinsamen und gleichzeitigen Prifungen handelt es sich auf inlandischer Seite inder
Regelum Fille der Aufenpriifung(§§ 193 bis 207 Abgabenordnung (AO)). Daneben kommen

aber auchbehordliche Ermittlungen auferhalbeiner Aufienpriifungin Betracht.

Die sonstigen Formen der VerwaltungszusammenarbeitkOonneninsbesondere zur Anwendung
kommen,

- um Zugriff auf Informationen zu erhalten, die ohne diese Verwaltungszusammenarbeit
nicht oder nur erschwert zuginglich wiren, oder

- wenndie Erwartung besteht, dass esbei einem rein unilateralen Vorgehen zu einer
Doppelbesteuerung oderzu einer Nichtbesteuerung in beiden Staaten kommen kénnte.

Die sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeitsind abzugrenzen von
- internationalen Vorabverstindigungsverfahren,
- internationalen Risikobewertungsverfahren und
- internationalen Streitbeilegungsverfahren.
Die Regelungen zur Einleitung und Durchfiihrung solcher Verfahren bleiben unberiihrt.
Die Einzelheiten iber den Ablauf eines Vorabverstindigungsverfahrens nach § 89a AO ergeben
sichaus dem Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO) zu § 89a AO. Eine Aufienpriifung,

die als gemeinsame oder gleichzeitige Priifung durchgefiihrt wird (in § 89a Absatz 7 Satz 7 AO als
koordinierte bilaterale oder multilaterale steuerliche AuRenpriifung bezeichnet), kanndie





Grundlage fiir ein zukiinftiges Vorabverstandigungsverfahren sein. Vorteilhaftist in diesem Fall,
dass die gemeinsame oder gleichzeitige Priifungin der Regel bereits vielfaltige Informationen
zusammengetragen hat und so der verbleibende Aufwand fiir Steuerpflichtige und Verwaltung
gleichermaflen verringert wird. Auf die in § 89a Absatz 7 Satz 7 AO vorgesehene Reduzierungder
Gebiihren fiir zukiinftige Vorabverstandigungsverfahren wird hingewiesen.

Ein internationales Risikobewertungsverfahrennach § 89b AOist eine gemeinsame
Einschitzung vonsteuerlichen Risiken vonbereits verwirklichten Sachverhalten mit einem oder
mehreren Staaten oder Hoheitsgebieten in einem auf Kooperation und Transparenz angelegten
Verfahren. Beider Einschdtzung von steuerlichen Risiken sind nach § 89b Absatz 2 AO zu
wirdigen:

- der Umfangund die Plausibilititder vom Steuerpflichtigen vorgelegten Unterlagen und
Informationen,

- diezuerwartendensteuerlichen Auswirkungen und

- derzuerwartendezeitlicheund personelle Aufwand einer vertieften
Sachverhaltspriifung.

Ob und in welchem Umfang eine sonstige Form der Verwaltungszusammenarbeitauf Grundder
Ergebnisse und Erkenntnisse aus einem internationalen Risikobewertungsverfahren folgtoder
unterbleibt, ist im Einzelfall zu betrachten.

Die Einzelheiten iiber den Ablauf einesinternationalen Streitbeilegungsverfahrensergeben sich
aus dem Merkblatt Streitbeilegungsverfahren. Das Recht des Steuerpflichtigen, neben odernach
einer gemeinsamen Priifung (Randnummer 10) oder einer gleichzeitigen Priifung
(Randnummer 14) einauf den Prifungszeitraum bezogenesinternationales
Streitbeilegungsverfahren zu beantragen, bleibt unberiihrt. Ein entsprechender Antrag kommt
insbesondere in Betracht, wenn

- sichim Verlaufder gemeinsamen oder gleichzeitigen Priifung konkrete Anhaltspunkte
dafiir ergeben, dasseine Besteuerung droht, die ausder Sicht des Steuerpflichtigen nicht
dem Doppelbesteuerungsabkommen (DBA)entspricht,

- dieim gemeinsamen Prifungsbericht (Randnummer101) vorgesehene Besteuerung aus
Sicht des Steuerpflichtigen nicht dem DBA entspricht,

- eine der beteiligten Verwaltungen die im gemeinsamen Priifungsbericht
(Randnummer 101) vorgesehene Besteuerung nichtumsetzt,

- esinder gemeinsamen Priifung nicht gelingt, den Sachverhalteinvernehmlich
festzustellen, oder

- inder gemeinsamen Priifungkeine gemeinsame Sichtweise der beteiligten Behdrden
dartiber erreichtwird, welche Besteuerung dem DBA entspricht.
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2 Sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeit und ihre Anwendung
2.1 Gemeinsame Priifung

Eine gemeinsame Priifung sind behordliche Ermittlungen, dievon der zustindigen
Finanzbehorde gemeinsam mitder entsprechenden Behorde eines anderen Staates oder Gebietes
in Bezugauf eine Person oder mehrere Personen von gemeinsamem oder ergidnzendem
Interesse durchgefiihrt werden (§ 12a Absatz 2 Satz 1 Gesetz tiber die Durchfiihrung der
gegenseitigen Amtshilfe in Steuersachen zwischen den Mitgliedstaaten der Europédischen Union
(EUAHIG) gegebenenfallsin Verbindung mit § 117e AO). Inwelcher Weise die gemeinsame
Priifung durchgefiihrt wird, stimmen die zentralen Verbindungsbiiros (sieche Randnummer 31)
der beteiligten Staaten untereinander ab.

Das Ziel der gemeinsamen Priifungist die Einigung tiber den Sachverhalt und die Umsténde,die
Gegenstandder behordlichen Ermittlungen sind, sowie die einvernehmliche steuerliche
Wiirdigung auf Basisdieses Sachverhaltes(§ 12a Absatz 2 Satz 2 EUAHIG gegebenenfallsin
Verbindung mit § 117e AO).

Zentrales Element der gemeinsamen Priifungist das Einigungsbemiihen. Die Anwesenheit von
Bediensteten anderer Staaten oder Gebiete im Inland oder die Anwesenheit von inlindischen
Bedienstetenim Auslandkann Bestandteil einer gemeinsamen Priifung sein (siehe
Randnummer 20).

Die gemeinsame Priifung bietet sich daher insbesondere an, wenn eine konkrete Erwartung
besteht (zum Beispiel bei Fragen zu Verrechnungspreisen oder zu Betriebsstétten und bei
Modellender grenziiberschreitenden Steuergestaltung und Steuervermeidung),

- dassesbeireinunilateralem Vorgehen zu einer Doppelbesteuerung oder einer
Nichtbesteuerunginbeiden Staaten kommen kénnte und

- dasseine solche Doppelbesteuerung oder eine Nichtbesteuerunginbeiden Staaten durch
eingrenziiberschreitendes Einvernehmen schonim Rahmen der Priifung vermieden
werdenkonnte.

2.2 Gleichzeitige Priifung

Eine gleichzeitige Priiffungsind behérdliche Ermittlungen, die von der zustindigen
Finanzbehordegleichzeitig mit der entsprechenden Behorde einesanderen Staates oder Gebietes
in Bezug auf eine Person oder mehrere Personen von gemeinsamem oder erginzendem
Interesse durchgefiihrt werden, um die erlangten Informationen auszutauschen (§ 12 Absatz 2
Satz 1 EUAHIG gegebenenfallsin Verbindung mit § 117e AO). Die Durchfithrung wirdvonden
zentralen Verbindungsbiiros (sieche Randnummer 31) der beteiligten Staaten koordiniert. Die
teilnehmenden Behorden sind aber nichtdaran gehindert, Ermittlungenauch unter
Bertiicksichtigung ausschliefllich eigener Interessen an der Aufkliarung des Sachverhalts
vorzunehmen.

Die gleichzeitige Priiffungist dadurch gekennzeichnet, dassjede Behorde im eigenen
Hoheitsgebiet untereinander abgestimmte Ermittlungshandlungen vornimmt und die dadurch
erlangten Informationen dann der anderen Behérde mitteilt. Diese andere Behorde kann die
erhaltenen Informationen fiir das Besteuerungsverfahren nutzen.





16 Das Ziel der gleichzeitigen Prisffungistlediglich der Austausch der erlangten Informationen.

17 Diegleichzeitige Prifungbietet sich daher insbesonderean, wenn

- eine konkrete Erwartung besteht, dasses beirein unilateralem Vorgehen zu einer
Doppelbesteuerung oderzu einer Nichtbesteuerunginbeiden Staaten kommen kénnte,
der Staat, mit dem die Zusammenarbeit in Betracht kommt, keine gemeinsame Priifung
durchfiihrenkann oder will, und der Informationsaustausch bei einer gleichzeitigen
Priifung das Risiko einer Doppelbesteuerung oder einer Nichtbesteuerunginbeiden
Staatenzumindestvermindern kénnte,oder

- hierdurch Zugriffauf Informationen zu erhaltenist, die ohne die gleichzeitige Priifung
nicht oder nur erschwert zuganglich waren (ohne dass es darauf ankommt, dassdie
nationalen Ermittlungsmoglichkeiten tatsdchlich schon erschopft sind; siehe
Randnummer 25), und nicht die Erwartung besteht, dass esbei einem rein unilateralen
Vorgehenzueiner Doppelbesteuerungim Verhiltnis zu dem Staat, mitdem die
Zusammenarbeitin Betracht kommt, kommen konnte.

2.3 Anwesenheitvon Bedienstetenanderer Staaten oder Gebiete im Inland und
Anwesenheitvoninlindischen Bedienstetenim Ausland

18 Zum Informationsaustausch kénnen Bedienstete anderer Staaten oder Gebiete im Inland (§ 10

19

20

21

Absatz 1Satz 1 EUAHIG, gegebenenfallsin Verbindung mit § 117e AO)
- indenAmtsraumenzugegensein,indenendie Finanzbehoérdenihre Tatigkeit ausiiben,

- beidenbehordlichen Ermittlungen zugegen sein, die auf inlindischem Hoheitsgebiet
von den Finanzbehoérden durchgefiihrtwerden, und

- unter Einhaltung des inldndischen Verfahrensrechtsim Beisein zustidndiger inlandischer
Bediensteter,Personenbefragen und Aufzeichnungen priifen, auch mit elektronischen
Kommunikationsmitteln.

Die Befugnisseder Bediensteten deranderen Staaten bestimmen sich dabei nach dem

inlandischen Verfahrensrecht und gehen nicht iber das hinaus, wasfir die genannten Zwecke
erforderlichist und das Recht des jeweiligen anderen Staates oder Gebietesseinen Bediensteten
gestattet (siehe ausfiihrlich Randnummern 88 bis 95).

Entsprechendkénnenauchinldndische Bedienstete zum Informationsaustauschinandere
Staaten oder Gebiete entsandt werden (§ 11 EUAHIG, § 117e AO).

Beieiner gemeinsamen Priifung sieht § 12a Absatz 1 Satz 4 EUAHIG dieentsprechende
Anwendungder Vorschriften zur Anwesenheit von Bediensteten vor. Eine derartige
Anwesenheitistdanninder Regel Teil der gemeinsamen Prifungund wird nicht separat
initiiert. Die Anwesenheit von Bedienstetenistaber auch auflerhalb einer gemeinsamen Priifung
moglich. Denkbar istsowohl eine Anwesenheit von Bediensteten bei einer gleichzeitigen
Prifungals auch eine Anwesenheitvon Bediensteten ohne Zusammenhang miteiner
gemeinsamen oder gleichzeitigen Priifung.

Eine Anwesenheit von Bediensteten ohne Zusammenhang miteiner gemeinsamen oder
gleichzeitigen Priifungkommt in Betracht, um Zugriff auf Informationen zu erhalten, die ohne
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23

24

25

die Anwesenheitnicht oder nur erschwert zugianglich wiren, wenn das Ermittlungsinteresse nur
einseitigim ersuchenden Staat gegebenist (alsokein gemeinsames oder erginzendesInteresse
vorliegt;siehe Randnummern 10 oder 14).

3 Rechtliche Grundlagen

Die sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeitsind dem zwischenstaatlichen
Informationsaustausch zuzuordnen. Daher kommen hier die Rechtsgrundlagen der
zwischenstaatlichen Amtshilfe durchInformationsaustausch zur Anwendung.

Rechtsgrundlage fiir die sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeit kdnnen demnach
sein:

- das EUAHIG (§§ 10bis 12a EUAHIG),

- §117e AOin Verbindung mit vélkerrechtlichen Vereinbarungen mitanderen Staaten
oder Gebieten (zum Beispiel: Amtshilfetibereinkommen, DBA'und TIEAssowie
eigenstiandige Rechts-und Amtshilfevereinbarungen)oder

- in Ermangelungeinervolkerrechtlichen Vereinbarung § 117e AOin Verbindung mit
§ 117 Absatz 3 AO.

Beieiner gemeinsamen oder gleichzeitigen Priifung sowieim Vorfeld zur Stellung, Annahme
oder Ablehnung eines Ersuchensdiirfen Informationen ausgetauscht werden, soweit dasnach
§ 4EUAHIG zuldssigist (§ 12 Absatz 2 Satz 2, gegebenenfallsin Verbindung mit § 12a Absatz 1
Satz 4 EUAHIG). Auchbei einer Anwesenheit (vergleiche Randnummern 18 bis 21) dirfen nur
solche Informationen offenbart werden, die nach § 4 EUAHIG tibermitteltwerden diirfen
(§10 Absatz 2 Satz 1, gegebenenfallsin Verbindung mit § 11 EUAHIG). Damit setzt der
Informationsaustausch insbesondere die voraussichtliche Erheblichkeit entsprechend

§ 6a EUAHIG voraus (§ 4 Absatz 1 Satz 1 EUAHIG). Voraussichtliche Erheblichkeit ist gegeben,
wennzum Zeitpunkt des Ersuchens beziehungsweise der Informationsweitergabe innerhalb
einer der sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeit einerealistische M 6glichkeit
besteht, dassdie auszutauschenden Informationenin dem Staat,der die Informationen erhilt,
fiir die Steuerangelegenheiten eines oder mehrerer Steuerpflichtigerrelevantsind. In Fallen mit
Drittstaaten setzen die volkerrechtlichen Vereinbarungen, auf diein § 117e Absatz 2 Satz 1
Nummer3 AOverwiesenwird,inder Regel ebenfallsdie voraussichtliche Erheblichkeitder
auszutauschenden Informationen voraus.

Wegendes Verweisesauf § 4 EUAHIG gelten hinsichtlich desInformationsaustausches
grundséatzlich auch die Vorbehalte in § 4 Absatz 3 bis 6 EUAHIG. § 4 Absatz 3 Nummer2

und § 6 Absatz 3 EUAHIG findenjedoch bei gemeinsamen oder gleichzeitigen Priifungen keine
Anwendung (§ 12 Absatz 2 Satz 4, gegebenenfallsin Verbindung mit § 12a Absatz 1

Satz 4 EUAHIG), das heifdt, die Durchfiihrung gemeinsamer oder gleichzeitiger Prifungen und
der Informationsaustausch innerhalb solcher Priifungenistinnerhalbder EU auch méglich,
wenndie iiblichenjeweiligeninnerstaatlichen Informationsquellen noch nicht ausgeschopft
sind. In Drittstaatenfdllensinddie nach § 117e Absatz2 Satz 1 Nummer 3 AOjeweils
einschlagigen Regelungen hinsichtlich moglicher Vorbehaltebeziiglich des
Informationsaustauschs zu beachten (zum Beispiel: bei der Ubermittlung von Informationen, die

1Stand der Doppelbesteuerungsabkommen und anderer Abkommen im Steuerbereich sowie der Abkommensverhandlungen am
1. Januar 2025 (BMF-Schreiben vom 20. Januar 2025,IV B 2 - S 1301/01499/004/003).



https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2024-01-15-stand-DBA-1-januar-2024.html



26

27

28

29

30

ein Handels-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnisoder ein Geschiftsverfahren preisgeben wiirden,
oder hinsichtlich des vorrangigen Ausschopfensinnerstaatlicher Mittel). Diese Vorbehalte
bestimmen sichim Einzelfall unter Berticksichtigung dessachlichenund zeitlichen
Anwendungsbereichs der in Betracht kommenden Vereinbarungen (siehe insbesondere
Artikel 25 Absatz 3 der DBA-Verhandlungsgrundlage?und Artikel 21 des
Amtshilfeiibereinkommens oderin Ermangelung anwendbarer vélkerrechtlicher
Vereinbarungennach § 117 Absatz 3 AO).

Eine Informationsiibermittlung hat bei Vorliegen eines Handels-, Gewerbe-oder
Berufsgeheimnisses oder eines Geschiftsverfahrens nichtkategorisch zu unterbleiben. Vielmehr
liegt es im pflichtgeméafien Ermessen deszentralen Verbindungsbiiros, die
Informationsiibermittlung vorzunehmen, auch wenn ein Handels-, Gewerbe-oder
Berufsgeheimnis oder ein Geschiftsverfahren vorliegt. Dabeiistjedoch das
Informationsverlangen zur Durchsetzung der zutreffenden Besteuerungabzuwigen und die
schutzwiirdigen Interessen des Geheimnisinhabers zu wahren.

Einer Weitergabe von Informationen, dieiblicherweise zur Priifung der Angemessenheit von
Verrechnungspreisen zwischen verbundenen Unternehmen geeignet sind (wieetwa
Informationenzuals Vergleich in Betracht kommenden Geschiftsbeziehungen zu fremden
Lieferanten oder Kunden), an die zustindigen Behérden anderer Staatenim Rahmen einer
gemeinsamen oder gleichzeitigen Priifung dieser verbundenen Unternehmen stehen Handels-
oder Gewerbegeheimnissein der Regel nicht entgegen.

Das Steuergeheimnisnach§ 30 AO ist sowohl bei der Inanspruchnahmeals auch beider Leistung
von Amtshilfezubeachten. Informationen, die durch die Inanspruchnahme von Amtshilfean
Deutschland tibermitteltwerden, unterliegenim Inland dem Steuergeheimnis

(§19 Absatz 1 EUAHIG). Eine Offenbarung der Erkenntnisse,die bei inlaindischen
Finanzbehorden vorhanden sindoderbei deren Ermittlungen erlangtworden sind, gegentiber
denzustandigen Behordenanderer Staatenistim Rahmen der zwischenstaatlichen Amtshilfe
gemdfR§ 117 Absatz 2 AO zuldssig, sofern eininnerstaatlichanwendbarer Rechtsakt der EU
(Offenbarung nach § 30 Absatz 4 Nummer 2a AO), eine innerstaatlichanwendbare
volkerrechtliche Vereinbarung oder das EUAHIG (Offenbarung nach § 30 Absatz 4

Nummer2 AO) die Offenbarung zulasst.

4 Zustiandigkeiten

An der Durchfithrung der sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeitsind auf
inldndischer Seitejeweils die zustindige Finanzbehorde und das zentrale Verbindungsbiiro
beteiligt.

Zustindige Finanzbehdrdeist die fiir Ermittlungshandlungen zustéandige Finanzbehorde. Soweit
die Verwaltungszusammenarbeit auf inlindischer Seiteim Rahmen einer Aufienpriifung
durchgefithrtwirdbeziehungsweise werden soll, ist zustindige Finanzbehdrde das firdie
Auflenpriifung zustiandige Finanzamt(§ 195 AO), gegebenenfallsunter Mitwirkung des
Bundeszentralamtsfiir Steuern (BZSt; § 19 Absatz 1 und Absatz 2 Finanzverwaltungsgesetz
(FVG)). Hinsichtlich der Verwaltung der Versicherung-und Feuerschutzsteuer (§ 5

Nummer 25 FVG) und im Fall von Auftragspriifungennach § 19 Absatz 3 FVGist das BZSt
zustdndige Finanzbehorde. Bei Ermittlungshandlungen aufierhalb von Auf}enpriifungen kommt

?Verhandlungsgrundlage fiir Doppelbesteuerungsabkommen im Bereich der Steuern vom Einkommen und Vermdgen vom
22. August 2013.
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als zustandige Finanzbehorde insbesondere das fiir die Veranlagung zustindige Finanzamt in
Betracht.

Zentrales Verbindungsbiiro ist das BZSt (§ 3 Absatz 2 Satz 1 EUAHIG in Verbindung mit

§ 5Absatz 1Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a FVG und BMF-Schreiben vom 8. Oktober 2024,
IVB3-01120/19/10013:005,2024/0532074). Bei der Verwaltungszusammenarbeit mit
Drittstaatennach § 117e AO tritt bei der entsprechenden Anwendung der Vorschriften des
EUAHIG andie Stelle des zentralen Verbindungsbiiros ebenfallsdas BZSt (§ 117e Absatz 2

Satz 2 AO; im Folgenden wirdvereinfachtnur der Begriff zentrales Verbindungsbiiro verwendet).

Das BZSt als zentrales Verbindungsbiirobenennt fiir jeden Einzelfall eine oder einen seiner
Bediensteten, die oder der fiir die Beaufsichtigungund Koordinierung der
Verwaltungszusammenarbeitbeziehungsweise der angestrebten Verwaltungszusammenarbeit
verantwortlichist. Die benannte Koordinatorin oder der benannte Koordinator stellt dabeiin
erster Linie fiir den Einzelfall die Abstimmung mit denin-und ausldndischen Behérden sowie
die Wahrung der Mafdgaben fiir eine zulissige Informationsiibermittlung sicher.

Beteiligte Behdrdenim Sinne von § 12a Absatz 3und 4 EUAHIG sind sowohl die zustdndige
Finanzbehoérdeund das BZSt mit der mitwirkenden Bundesbetriebspriifung als auch daszentrale
Verbindungsbiiro. Alle beteiligten Beh6rden stimmen sich untereinander ab.

Im Ubrigen ergibt sich die Aufgabenverteilungzwischen der zustindigen Finanzbehérde, der
mitwirkenden Bundesbetriebspriifung und dem zentralen Verbindungsbiiro bei den einzelnen
Schrittenim Kontext der Durchfiihrung der sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeit
aus denndheren Ausfithrungenin Teil II.

Teil Il
5 Praktische Durchfiihrung

Die folgenden Ausfiihrungen gelten

- fiir die Mitgliedstaaten der Europédischen Union (EU-Mitgliedstaaten, siehe § 1
Absatz 1 EUAHIG) und

- lberden§ 117e AO auch fiir die Staaten und Gebiete, die nicht Mitgliedstaaten der
Europiischen Union sind (Drittstaaten).

Soferndie Regelungen zwischen EU-Mitgliedstaaten und Drittstaaten voneinander abweichen,
wirdinder Regel am Ende desjeweiligen Unterabschnitts ausdriicklich daraufhingewiesen.

5.1 Initiierung und Ersuchen

5.11 Initiierung einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Priifung durch die inlindische
Steuerverwaltung

Auf Vorschlagder zustandigen Finanzbehdrde kann daszentrale Verbindungsbiiro einen oder
mehrere EU-Mitgliedstaaten ersuchen, eine gemeinsame oder eine gleichzeitige Priifung
durchzufiihren(§ 12a Absatz 1 Satz 1 beziehungsweise § 12 Absatz 1 Satz 1 EUAHIG). Die nach

§ 19 Absatz 1und 2 FVG aneiner Aufenpriifung mitwirkende Bundesbetriebspriifung kanndie

11



https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2024-10-08-aufgaben-des-BZSt-delegierung.pdf?__blob=publicationFile&v=8

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2024-10-08-aufgaben-des-BZSt-delegierung.pdf?__blob=publicationFile&v=8
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Durchfihrungeiner gemeinsamen oder gleichzeitigen Priifung gegeniiber dem fiir die
Auflenpriifung zustindigen Finanzamt anregen.

In diesen Fillen bestimmt die zustindige Finanzbehorde, fiir welche Person oder welche
Personen eine gemeinsame oder gleichzeitige Priifung durchgefiihrt werden soll,begriindet die
Auswahlund gibt den Zeitraum an, in dem die Priifung durchgefiihrt werden soll (§ 12 Absatz4,
gegebenenfalls in Verbindung mit§ 12a Absatz 1 Satz 4 EUAHiG).Mit der mitwirkenden
Bundesbetriebspriifung erfolgteine Abstimmung.

Der Vorschlagsoll ausreichende Angaben enthalten,um demanderen Staat oderden anderen
Staateneine informierte Entscheidung tiber das Ersuchen zu erméglichen und um Rickfragen
zuvermeiden. Angegeben werden soll zum Beispiel:

- der Zeitraum, der geprift werdensoll,

- die Bezeichnungdesauslindischen Unternehmens oder Unternehmensteils, das gepriift
werdensoll,

- eine Beschreibungderzu priifenden Transaktionen (einschlie8lichder betragsmafligen
Grofenordnung).

Fiir alle betroffenen Finanzbehdrden sollte schliissigund nachvollziehbar sein,warumsich eine
gemeinsame oder gleichzeitige Priifung anbietet.

Die Verwendung des Mustersin Anlage 1 wird empfohlen. Der Vorschlag kannin deutscher
Sprache erstelltwerden.

Der Vorschlagsoll per E-Mail an das zentrale Verbindungsbiiro
(Adresse:jointaudit@bzstbund.de) ibermittelt werden. Dabei ist der landesintern vorgegebene
Dienstweg einzuhalten.

Das zentrale Verbindungsbiiro priift die rechtliche Zuléssigkeit der vorgeschlagenen
gemeinsamen oder gleichzeitigen Priifung. Es kann auf demlandesintern vorgegebenen
Dienstweg mitder vorschlagenden zustindigen Finanzbehorde Kontaktaufnehmen, um Fragen
zuklirenund um Anderungen oder Erginzungen am Vorschlag abzustimmen. Das zentrale
Verbindungsbiiroiibernimmt im Anschluss die Ubersetzung des Vorschlags in die Sprache, in
der mit den Verbindungsbiiros der betroffenen anderen Staaten gewohnlich kommuniziert wird
(in der Regel Englisch), und tibermittelt den Vorschlag als Ersuchen des inldndischen zentralen
Verbindungsbiiros an das zentrale Verbindungsbiirodesanderen betroffenen Staates oder der
anderenbetroffenen Staaten.

Ersuchte Staaten sind gehalten, innerhalbvon 60 Tagen nach Erhaltdes Ersuchens ihr
Einverstindnis oder ihrebegriindete Ablehnung zu erklédren (vergleiche Artikel 12 Absatz 3,
Artikel 12a Absatz 1 Satz 2 EUAHiIRL).

Hinsichtlich der Anwesenheit inlindischer Bediensteterim Ausland ist nach den Formen der
Verwaltungszusammenarbeitzu differenzieren (siche Randnummern 18 bis 21):

- Beieiner gemeinsamen Priifungist die Anwesenheitin der Regel Teilder gemeinsamen
Prifungund wird nicht separat initiiert.
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48

- Istbeieiner gleichzeitigen Priifung die Anwesenheit inlindischer Bediensteterim
Ausland geplant, so soll darauf schonbei der Initiierung der gleichzeitigen Priifung
hingewiesen werden.Die Initiierung der Anwesenheit wird in diesem Fall mit der
Initiierung der gleichzeitigen Priifung verbunden.

- Firdie Initilerung der Anwesenheitinldndischer Bediensteter inanderen EU-
Mitgliedstaaten zum Informationsaustausch (§ 11in Verbindung mit § 10 EUAHIG)
auflerhalbeiner gemeinsamen oder gleichzeitigen Priifung gelten die in
Randnummern 36 bis 42 beschriebenen Abldufe entsprechend. In diesen Féllen gilt
weiter eine Anhorungspflicht (Randnummern 58 bis 62).

Uber § 117e AO geltendie inden Randnummern 36 bis 43 beschriebenen Abliufeauchim
Verhiltnis zu Drittstaaten. Andersals bei EU-Mitgliedstaaten bestehtfiir Drittstaaten aber keine
rechtliche Verpflichtung, innerhalbvon 60 Tagen nach Erhaltdes Ersuchensihr Einverstindnis
oder ihre begriindete Ablehnung zu erkliren. Beibeabsichtigter sonstiger
Verwaltungszusammenarbeit mit Drittstaaten ist vor Ubermittlung eines Ersuchens ins Ausland
dienach § 117e Absatz 2 Satz 3 AOin der Regel weiterhin bestehende Anhérungspflicht zu
beachten (dazu Randnummern 58 bis 62).

5.1.2 Initiierung einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Priifung durch auslandische
Finanzbehoérden

Das zentrale Verbindungsbiironimmt Ersuchen anderer EU-Mitgliedstaaten, eine gemeinsame
oder eine gleichzeitige Priifung durchzufiihren,entgegen (§ 12a Absatz 1 Satz 2 beziehungsweise
§ 12 Absatz 1 Satz 2 EUAHIG). Es priift die rechtliche Zuléssigkeit der eingehenden Ersuchenund
unterrichtetdas fiir die Auflenpriifungzustindige Finanzamt auf demlandesintern
vorgegebenen Dienstwegsowie das gegebenenfalls fiir eine Prisfungsmitwirkung nach § 19
Absatz 1und 2 FVG zustindige Referat im BZSt. Die Ubermittlung erfolgtin der Regel per E-Mail
andie dem zentralen Verbindungsbiirojeweils fiir diesen Zweck benannten elektronischen
Postficher. In englischer Sprache eingehende Ersuchen leitet das BZSt ohne Ubersetzung weiter.

Besteht Anlass fiir die Annahme, dass im Inland eher Ermittlungshandlungen aufierhalbeiner
Aufienpriifung geeignet sein konnten, stimmt daszentrale Verbindungsbiiro mit der obersten
Finanzbeh6rde oder mit der von dieserbeauftragten Behérde des Landes, durch deren Behdrden
im ersuchten Fall Ermittlungshandlungen in Betracht kommen, ab, welche andere Stelle (zum
Beispiel Veranlagungsfinanzamt) unterrichtet wird. Sind mehrere Lander betroffen, regt das
zentrale Verbindungsbiiro eine Abstimmung unter den betroffenen Landesfinanzbehérden an.

Die unterrichtete zustindige Finanzbeh6rde entscheidet,obsie ander gemeinsamen oder
gleichzeitigen Prafungteilnimmt (§ 12a Absatz 1 Satz 4, gegebenenfallsin Verbindung mit

§ 12 Absatz 5 Satz 1 EUAHIG). Sind mehrere zustindige Finanzbehérden von demselben
Ersuchenbetroffen,sollte die Entscheidung moéglichstnach Abstimmung getroffen werden. In
denFillen,indenendas BZStander Aufienpriifung mitwirkt (§ 19 Absatz 1und 2 FVG),
entscheidet diezustindige Finanzbehorde unter Einhaltung deslandesinternen Dienstweges
gemeinsam mit der mitwirkenden Bundesbetriebspriifung.

Eine ablehnende Entscheidungist zu begriinden. Die Begriindung kannin deutscher Sprache
erstelltwerden.Die ablehnende Entscheidungwird dannin die Sprache,in der mit den
Verbindungsbiiros derbetroffenen Staaten kommuniziert wird (in der Regel Englisch), vom
zentralen Verbindungsbiiro iibersetzt.
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51

52

53

54

55

Die Entscheidung wird unter Beachtung deslandesintern vorgegebenen Dienstwegs dem
zentralen Verbindungsbiiro mitgeteilt. Die Ubermittlung der Entscheidung an das zentrale
Verbindungsbiirosoll per E-Mail (Adresse: joint.audit@bzst.bund.de) erfolgen.

Das zentrale Verbindungsbiiroteilt dem ersuchenden Staatinnerhalbvon 60 Tagennach Erhalt
des Ersuchensdas Einverstindnis oder die begriindete Ablehnung mit (§ 12 Absatz 5 Satz 2,
gegebenenfalls in Verbindung mit§ 12a Absatz 1 Satz 4 EUAHIG).

Die in den Randnummern 45 bis 50 beschriebenen Ablaufe gelten entsprechend fiir die
Initiierung der Anwesenheit auslindischer Bediensteterim Inland zum Informationsaustausch
(§ 10 EUAHIG) aufierhalb einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Priifung. Dabeiist die fiir eine
solche Anwesenheit weiterhin bestehende Anhorungspflichtzubeachten (siehe
Randnummern 58 bis 62).

Auf der rechtlichen Grundlagevon § 117e AO gelten die vorstehend beschriebenen Ablaufe auch
im Verhiltnis zu Drittstaaten. Indiesen Fillenist die Einhaltung der 60-Tage-Frist (siehe
Randnummer 50) nur eine Soll-Maf3gabe (§ 117e Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 AO). Beziehtsich das
auslandische Ersuchen (auch) aufeine Anwesenheitim Inland, ist vonder in

§ 117e Absatz 1 Satz 1 AOvorausgesetzten Gegenseitigkeit auszugehen,wenn die auslandische
zustiandige Behorde gegeniiber dem zentralen Verbindungsbiiro erklart, dasses in einer
entsprechenden Konstellation auch eine entsprechende Anwesenheitinlandischer Bediensteter
zulassen wiirde. Vor Ubermittlung eines Einverstindnisses an die ersuchende auslindische
zustiandige Behorde istdie nach § 117e Absatz 2 Satz 3 AOin der Regel weiterhin bestehende
Anhorungspflichtzu beachten (siehe Randnummern 57 bis 62).

5.1.3 Anregung durch Steuerpflichtige

Ein Antragsrecht der Steuerpflichtigen hinsichtlich des Anstof3ens einer der sonstigen Formen
der Verwaltungszusammenarbeit bestehtnicht. Ungeachtetdessen konnen Steuerpflichtige bei
denjeweils zustandigen Finanzbehérden anregen,davon Gebrauch zu machen. Eine Anregung
kommtinsbesonderedannin Betracht, wennder Steuerpflichtige im Einzelfall konkrete
Hinweise darauf hat, dasses beiihm ohne eine solche Verwaltungszusammenarbeitdurch
unilaterale Mafinahmen zu einer Doppelbesteuerung kommen kénnte.

5.14 Auswahltreffen

Wollen Staaten Informationen austauschen, um zukldren, obeine der sonstigen Formen der
Verwaltungszusammenarbeitin einem bestimmten Fallsinnvoll erscheint, kann optional bereits
dafiir ein physischesoder virtuelles Treffen zur zwischenstaatlichen Abstimmung und Klarung
stattfinden (Auswahltreffen beziehungsweise Selection Meeting). Nach § 12 Absatz 2 Satz 2 und

§ 12a Absatz 1Satz 4 EUAHiIG konnenbereitsdie Informationen, die im Vorfeld der
gemeinsamen oder gleichzeitigen Priifung zur Stellung oder der Annahme oder Ablehnung eines
Ersuchenseinesanderen Staateserforderlich sind, ausgetauscht werden, soweit diesnach

§ 4 EUAHIG zuléssigist (vergleiche Randnummern 24 bis 28). Auswahltreffen konnen auch mit
Drittstaatenangeregtund durchgefiihrt werden.

Hinsichtlich der Initiierung eines Auswahltreffens gelten die in den Randnummern 36 bis 52

dargestellten Abldufe entsprechend. Die Initiierung eines Auswahltreffensstellt kein formales
Ersuchendarund l6st deshalbauchnicht die 60-Tage-Fristaus (siehe Randnummern 42 und 50).
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58
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Nach dem Auswahltreffen ersucht gegebenenfallseiner der beteiligten Staaten nach den
allgemein vorgesehenen Abldufen (siche Randnummern 36 bis 52) um die Durchfithrung derals
sinnvoll angesehenen sonstigen Form der Verwaltungszusammenarbeit.

5.1.5 Anhorung

Beigemeinsamen oder gleichzeitigen Priifungen mit EU-Mitgliedstaaten ist eine Anhérung der
Beteiligten gemaf? § 117 Absatz 4 Satz 3 AO nicht erforderlich (§§ 12a Absatz 1 Satz4 und
12 Absatz 7 EUAHIG).

Fiir die Anwesenheit (§§ 10und 11 EUAHiG) auflerhalb einer gemeinsamen oder gleichzeitigen
Prifung sowie bei einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Priifung mit Drittstaatenist eine
Anhorung der Beteiligtenjedoch erforderlich (§ 117e Absatz 2 Satz 3 AO). Inder Regel sind daher
der Steuerpflichtige und alle weiteren vom Informationsaustausch betroffenen inlindischen
Beteiligten rechtzeitiganzuhoren (§§ 117e Absatz 2 Satz 3und 117 Absatz 4 Satz 3AOin
Verbindung mit § 91 AO). Hierdurch soll ihnen Gelegenheitgegeben werden,sich zu &uflern und
gegebenenfalls Einwinde vorbringenzu konnen. Inder Regel ist insoweit die Anhérung bereits
vor der Ubermittlung von Informationen, die der Anbahnung einer Durchfiihrungeinerder
sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeitdienen - auch vor der Initiierung eines
Auswahltreffens -, erforderlich. Die Anhérung solltedie im Muster der Anlage 2 ersichtlichen
Inhalte enthalten.

Zielendie behordlichen Ermittlungenim Inland aufein Verfahren der Aufienpriifung nach den
§§ 193 bis 207 AO, so kannauf die Anhoérung des inlandischen Beteiligten bis zur Bekanntgabe
der Prifungsanordnung verzichtet werden, sofern anderenfallsder Erfolgder gemeinsamen
oder gleichzeitigen Priifung hierdurch gefihrdet wiirde(§ 117e Absatz 2 Satz 3

zweiter Halbsatz AO). Obim Ausnahmefall auf eine Anhérung verzichtetwerden kann, hat die
zustidndige Finanzbehorde nach pflichtgeméafiem Ermessen und unter Berticksichtigung der
allgemeinen Grundsitzedes § 91 AO zu entscheiden. Die jeweilige Ermessensausiibungist
aktenkundig zu machen.

Wurde der zu priifende Steuerpflichtigeim Hinblick auf den beabsichtigten
Informationsaustausch mit Drittstaaten bereitsim Zusammenhang mit der Initiierung der
gemeinsamen oder gleichzeitigen Priifung angehort, so bedarfesinder Regelkeiner erneuten
Anh6rung, wennim Zuge der Priifung weitere Informationen ausgetauscht oder offenbart
werdensollen.

Zustéandig fiir die Anhorungist die fiir die Ermittlungen zustandige Finanzbehorde. Sie
informiert iiber denlandesinternen Dienstweg das zentrale Verbindungsbiiro tiber das Ergebnis
der Anhorungoderbeientsprechender Ermessensentscheidung tiber das Unterlassen einer
Anhorung. Im letzteren Fall werden dem zentralen Verbindungsbiiroauch die
Ermessenserwigungen mitgeteilt. Die Anhérung kann miindlich oder schriftlich erfolgen. Bei
einer miindlichen Anhérung sind die Anhérungund die Stellungnahme der beteiligten Person
aktenkundig zu machen. Die Anhérungsfrist soll im Regelfall vier Wochen betragen, wenn nicht
im Einzelfall einelangere Frist geboten erscheint.

Istim Zusammenhang mit der beabsichtigten sonstigen Verwaltungszusammenarbeitmit einem
Drittstaat auch eine sonstige Verwaltungszusammenarbeit mit einem EU-Mitgliedstaat
beabsichtigt, sollte zur Vermeidung von Missverstindnissen in der Anhérung, die ansich nur
hinsichtlich der Zusammenarbeit mit dem Drittstaat erforderlichist,auch aufdie
Zusammenarbeitmit dem EU-Mitgliedstaat hingewiesen werden.
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5.2 Information des Steuerpflichtigenbei gemeinsamen und gleichzeitigen Priifungen

Die inlandische steuerpflichtige Person, auf die sich die gemeinsame oder gleichzeitige Priifung
bezieht, wird durch das zentrale Verbindungsbiiro grundsatzlich unverziiglich tiber die
Durchfithrungder gemeinsamen oder gleichzeitigen Prifung informiert, sobald das
Einverstandnis iiber dasZustandekommen der Priifung beiinlindisch initiierten Fallen von dem
anderen EU-Mitgliedstaat oder beiausldandischinitiierten Fallen durch daszentrale
Verbindungsbiiro ibermittelt wordenist (§§12 Absatz 6 Satz 1 und 12a Absatz 1 Satz 4 EUAHIG).
Anbahnungsschritte wie ein Auswahltreffen (Randnummer 54) oder die blofRe Ubermittlung
eines Ersuchenslosen noch keine Informationspflichtaus (zur Anhérungspflicht, die in Féllen,
andenen Drittstaaten beteiligt sind, allerdings besteht, vergleiche Randnummer 58).

Das Informationsschreiben folgtinder Regel dem Muster der Anlage 3. Eine Kopie wirdauch der
zustdndigen Finanzbehorde unter Beachtungdes landesinternen Dienstweges tibermittelt. Das
Informationsschreibenist kein Verwaltungsakt. Das Informationsschreiben stelltzugleich den
erforderlichen Hinweisnach§ 171 Absatz 4 Satz 6 AO dar.

Beieiner gemeinsamen oder gleichzeitigen Prifung mussder Steuerpflichtige nicht informiert
werden, wenndie Interessen Dritter, der Finanzbehérden oder desanderen EU-Mitgliedstaates
ander Nichterteilung der Information die Interessen der betroffenen Person iiberwiegen
(§12a Absatz 1Satz 4und § 12 Absatz 6 Satz 1 EUAHIG). Daher fragtdas zentrale
Verbindungsbiirovor einer Information des Steuerpflichtigen unter Beachtungdes
landesinternen Dienstwegesbeider zustandigen Finanzbehdrdein Abstimmung mit der
mitwirkenden Bundesbetriebspriifung und dem anderen EU-Mitgliedstaat ab, ob Einwadnde
gegendie Information des Steuerpflichtigen bestehen. Sollten Einwande geduflertoder dem
zentralen Verbindungsbiiro schutzwiirdige Interessen Dritterbekannt werden, sowagt esdiese
abund entscheidet dann dariiber, obdie betroffene steuerpflichtige Personinformiert wird.

Uber denVerweisin§ 117e AOist § 12 Absatz 6 (gegebenenfallsin Verbindung mit

§ 12a Absatz 1Satz 4 EUAHIG) auchin Drittstaatenfillen entsprechend anzuwenden. Dabei spielt
es keine Rolle,dassindiesen Fillenin der Regel zuvor schon eine Anhérung erfolgt ist

(siehe Randnummern 57 bis 62).

5.3 Information des Steuerpflichtigen bei Anwesenheit von Bedienstetenim Ausland

Anders als bei gemeinsamen und gleichzeitigen Priifungen fordertdas EUAHiGneben der
Anhorung (siehe 5.1.5) keine Information des Steuerpflichtigen tiber die Anwesenheit von
Bediensteten anderer Staaten oder Gebiete im Inland sowie die Anwesenheit voninldndischen
Bedienstetenim Ausland. Allerdingsist der Steuerpflichtigenach § 171 Absatz 4 Satz 6 AO aus
Griindender Ablaufhemmung der Festsetzungsfristdurch die zustiandige Finanzbehoérde auf die
Inanspruchnahmeder zwischenstaatlichen Amtshilfe hinzuweisen. Die Informationspflicht wird
nichtbereits durch die vorangegangene Anhérung erfiillt.

5.4 Einwendungen des Steuerpflichtigen

Die zustindige Finanzbehoérde und das zentrale Verbindungsbiiro informieren sich gegenseitig,
sobald ein Steuerpflichtiger Einwendungen geltend macht, die

- gegendie Durchfiihrung einer sonstigen Form der Verwaltungszusammenarbeit oder
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- gegendenspezifischenbeabsichtigten Informationsaustausch im Zusammenhang mit
einer sonstigen Form der Verwaltungszusammenarbeit gerichtet sind.

Beide Behorden stimmen sich dannzum weiteren Vorgehen ab. Der landesinterne Dienstweg ist
zuwahren.

Das zentrale Verbindungsbiiro entscheidet - unabhédngig davon, bei welcherbeteiligten Behorde
die Einwendungen eingegangen sind - nach Abstimmung mit der zustindigen Finanzbehorde
und unter Wahrung des landesinternen Dienstweges iber die Einwendungen des
Steuerpflichtigen. Uber seine Entscheidung unterrichtet es den Steuerpflichtigen und die
zustdndige Finanzbehorde sowie die mitwirkende Bundesbetriebsprifung.

Hélt das zentrale Verbindungsbiironach Abstimmung mitder zustindigen Finanzbeh6érde und
unter Wahrung des landesinternen Dienstweges die Einwendungen des Steuerpflichtigen fiir
begriindet, so wirddie beanstandete Form der Verwaltungszusammenarbeitoderder
beanstandete spezifische Informationsaustausch nicht durchgefiihrtbeziehungsweise nicht
weitergefiihrt. Eine nationale Aufenpriifung kann ungeachtetder Einwendungen gegenden
Informationsaustausch begonnen beziehungsweise fortgefithrtwerden. Werden die
Einwendungen fiir unbegriindetgehalten, so erfolgt die Unterrichtungdes Steuerpflichtigen
rechtzeitig vor der Informationsweitergabe (beziehungsweise, vor weiterer
Informationsweitergabe, soweit Einwendungen erst erhoben wurden, nachdem schon
Informationen weitergegeben wurden) in das Ausland (siehe Textziffer 3.2.1 Merkblatt
Amtshilfe).

5.5 Benennung der zustindigen Bediensteten mit Befugnis zum direkten
Informationsaustausch

Die fiir den Einzelfallbenannte Koordinatorin oder der benannte Koordinator sind zustindige
Bedienstete, die zum direkten Informationsaustausch mit demanderen Staatbefugt sind.

Sind gemeinsame oder gleichzeitige Prifungen vereinbart, sobenennt das zentrale
Verbindungsbirofiir denjeweiligen Einzelfall die fiir die behérdlichen Ermittlungen
zustandigen Amtstrager der Bundes-und Landesfinanzbehoérden (§ 3 Absatz 3a EUAHIG),
typischerweise die fachlich zustindigen Auf3enpriifungspersonen, als weitere zustédndige
Bedienstete. Diese Personen sind damit ebenfallsim festgelegten Umfang zum direkten
Informationsaustausch mitdem anderen Staat befugt.

Welche konkreten Personen alszustindige Bedienstete benannt werden sollen, teilt die
zustandige Finanzbehorde unter Riicksprache mitder mitwirkenden Bundesbetriebspriifung
und unter Einhaltung des landesinternen Dienstweges dem zentralen Verbindungsbiiroinder
Regel bereitsim Rahmen der Initiierung einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prifungmit.
Die Benennung erfolgtdurch Schreiben des zentralen Verbindungsbiiros an die zustindige
Finanzbehdérdeund an die mitwirkende Bundesbetriebspriifung. Denim Fall betroffenen
ausldandischen zustindigen Behorden tibermittelt das zentrale Verbindungsbiiro eine Kopie des
Benennungsschreibens inder Sprache,in der mitden Verbindungsbiiros der betroffenen Staaten
kommuniziert wird (in der Regel Englisch).

Die Befugnis zumdirekten Informationsaustausch beziehtsich aufden miindlichen Austausch
in physischen oder virtuellen Zusammentreffen, dievom zentralen Verbindungsbiiro
koordiniertwerden, sowie aufden Austausch von Dokumenten an Ort und Stelle. Der Austausch
schriftlicher Informationen auflerhalbvon Zusammentreffen an Ort und Stelle erfolgt Giber die
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Koordinatorin oder den Koordinator elektronisch gesichert(innerhalbder EU iber das CCN-
Netzwerk3).

Auch ohne beziehungsweise schon vor der Vereinbarung einer gemeinsamen oder gleichzeitigen
Prifungkanndas zentrale Verbindungsbiirofiir die behérdlichen Ermittlungen zustindige
Amtstragerinnen oder Amtstriger der Bundes- und Landesfinanzbehoérden auf Anregung dieser
Behordenunter Wahrungdes landesinternen Dienstweges fiirden jeweiligen Einzelfall als
zusitzliche zustindige Bedienstete benennen (§ 3 Absatz 2 Satz 3 EUAHiG). Daskommt
insbesondere fiir Auswahltreffen oder fiir eine Anwesenheitaufierhalbvon gemeinsamen oder
gleichzeitigen Priiffungenin Betracht. Die Randnummern 72 bis 74 gelten entsprechend.

Die im Einzelfall betroffenen auslandischen zustandigen Behérden teilen demzentralen
Verbindungsbiirodie dortim Einzelfall benannten ausldndischen Bediensteten mit. Die
Koordinatorin oder der Koordinatorinformiertdariber dieim Inland fiir den Einzelfall
benannteninldndischen Bediensteten.

5.6 Priiffungsanordnung

Fiir eine gemeinsame oder gleichzeitige Priifung im Rahmen einer Aufienpriifung finden
grundsétzlich die fiir die nationale Aufenpriifung geltenden Regelungen Anwendung
(§§ 193 bis 202 AO; Regelungen der Betriebspriifungsordnung (BpO)).

In der Prifungsanordnung sind weder die auslandischen Priifer namentlich zu benennen, noch
Hinweise aufdie gemeinsame oder gleichzeitige Priifung aufzunehmen (zur Information des
Steuerpflichtigen; siehe Randnummern 63 bis 66).

5.7  Auftaktsitzung

Nachder zwischenstaatlichen Vereinbarung einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Priifung
findet tiblicherweise eine Auftaktsitzung statt. Diese kann physisch oder virtuell durchgefiihrt
werden. Voninldndischer Seitenehmenin der Regel die Koordinatoren und die weiteren fiir den
Einzelfall benannteninldndischen Bediensteten teil.

Die Auftaktsitzung dient einem ersten intensiven unmittelbaren Austausch zum Priifungsfall
sowie zur Abstimmung der weiteren Zusammenarbeit.

Beider gemeinsamen Priifung treffen die inlandischen beteiligten Behérden (Randnummer 33)
mit der auslandischen beteiligten Behordein der Regel in der Auftaktsitzung (gegebenenfalls
auch davor oderdanach)eine Vereinbarung iiber die Einzelheiten der gemeinsamen Priifung
(§12a Absatz 3 Satz 1 EUAHIG). Einzelheiten, die in der Vereinbarungfestgehalten werden
konnen, sind beispielsweise

- diejeweiligen Zustidndigkeiten und Ansprechpersonen,

- die Priifungsschwerpunkte und -zeitraume und

3 CCN-Netzwerk: Die gemeinsame Plattform auf der Grundlage des Gemeinsamen Kommunikationsnetzes (common communication
network- CNN), die von der Union fiir jegliche elektronische Datentiibertragung zwischen denzustindigen Beh6érdenim Bereich Zoll
und Steuern entwickelt wurde (Artikel 3 Nummer 13 EUAHIRL).
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- der Zeitplan fiir die Priifung, gegebenenfalls einschlief}lich der beabsichtigten
gegenseitigen Anwesenheit.

Die Vereinbarungist verwaltungsinterner Art. Uber ihre Formentscheiden die ander
gemeinsamen Prifungbeteiligten Behorden. Es ist tiblich, die Vereinbarungineinem
verwaltungsinternen schriftlichen Protokoll festzuhalten, das durchdie Koordinatorin oderden
Koordinator erstellt wird. Die Vereinbarung kannim weiteren Verlauf der gemeinsamen Priifung
angepasst werden, insbesondere um neue Entwicklungen zu beriicksichtigen. Zur Sprachesiehe
Randnummer 84. Bei einer gemeinsamen Priifung mit Drittstaaten gelten die Randnummern 78
bis 81 entsprechend(§ 117e Absatz1 AO).

Beieiner gleichzeitigen Priifung kénnenin entsprechender Anwendung von § 12a Absatz 3

Satz 1 EUAHIG ebenfalls Vereinbarungen iiber Einzelheiten der Durchfiihrung getroffen werden.
Dabeiist zu erwarten, dassdie zwischenstaatliche Koordinierung der Priifungsschritte inder
Regel wenigerintensiv als bei gemeinsamen Priiffungen sein wird.

5.8 Sprache und Kommunikation

Die Amtssprachefir dasinldndische Besteuerungsverfahrenist Deutsch. Als Arbeitssprache
koénnenim Einvernehmen mitallen Beteiligten auch Fremdsprachen bestimmtwerden.

Dienach § 12a Absatz 3 EUAHIG zwischenstaatlich zu treffende Vereinbarungtiber die
Einzelheiten einer gemeinsamen Prifung hat auch eine Regelungbeziiglich der verwendeten
Sprache zu enthalten (§ 12a Absatz 3 Satz 2 EUAHIG). Indieser Sprache wird dann insbesondere
auchderin§12a Absatz 5 EUAHIG geregelte Prifungsbericht (siehe Randnummern 101 bis 106)
verfasst. Die Vereinbarung mehrerer, nebeneinander giiltiger Arbeitssprachenistmaoglich.

Die inldndischen Bediensteten erteilen den auslindischen Bediensteten alle Auskiinfte, die fur
die Festsetzung der Steuernim anderen Staat voraussichtlich erheblich sind (zum Beispiel fiir
gemeinsame Priifungennach § 12a Absatz 1 Satz 4 in Verbindung mit § 12 Absatz 2

Satz 2 EUAHIG). Dabei sind die weiteren Ausfiihrungen in den Randnummern 24 bis 28 sowie 71
bis 76 zubeachten.

Wenn ausnahmsweise die Koordinatorin oder der Koordinator bei einem Informationsaustausch
im Rahmen eines physischen oder virtuellen Zusammentreffens nichtanwesend ist, sind sie in
geeigneter Weise iiber die ausgetauschten Informationen zu informieren. Das zentrale
Verbindungsbiirodokumentiert den Informationsaustausch in seinen Akten. Die
Randnummern 83 bis 85 gelten fiir Drittstaaten-Félle entsprechend.

5.9 Weitere Durchfiihrung

5.91 Anwendung der gewohnlichen Rechtsgrundlagen fiir Ermittlungenim Inland
Die ermittelndeninldndischen Finanzbehoérden fithren, sofern Ermittlungenim Inland
durchgefiihrtwerden, dieseauch im Kontextder sonstigen Formen der

Verwaltungszusammenarbeitin der Regel nach den fiir die gewdhnlichen Ermittlungen
einschldgigen Rechtsgrundlagen und Abldufen durch.
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5.92 Befugnisse bei Anwesenheit auslindischer Bediensteter im Inland

Beieiner Anwesenheitvon Bediensteten anderer EU-Mitgliedstaatenim Inland ergebensich
deren Befugnisse aus§ 10 Absatz 1in Verbindung mit § 10 Absatz 3 EUAHiG. Demnach diirfen
nach Gestattung durch daszentrale Verbindungsbiiro im Einzelfall unter von diesem
festgelegten Voraussetzungen Bedienstete eines anderen Staates fiir Zwecke des
Informationsaustausches

- indenAmtsriumenzugegensein,indenendie Finanzbehoérdenihre Tatigkeiten
ausiben,

- beidenbehordlichen Ermittlungen zugegen sein, die auf deutschem Hoheitsgebiet von
den Finanzbehorden durchgefiihrt werden, und

- unter Einhaltung des inlandischen Verfahrensrechtsim Beisein einesinldndischen
Bediensteten Personenbefragen und Aufzeichnungen priifen.

Im Rahmeneiner gemeinsamen Priifung gelten die Befugnisse nach § 12a Absatz 1
Satz 4 EUAHIG (mit Ausnahmevon § 10 Absatz 1 Satz 3und 4 EUAHIG) entsprechend.

Die Teilnahmeanbehordlichen Ermittlungen, einschliefRlich der Befragung von Personen und
der Prifung von Aufzeichnungen mit elektronischen Kommunikationsmitteln, ist zu gestatten
(§87a Absatz 1Satz 3 AO gilt nach § 10 Absatz 1 Satz 2 EUAHIG entsprechend), sofern dies
angezeigtist. Im Verhdltniszu Drittstaatenistiber die Teilnahmenach pflichtgeméfiem
Ermessenzuentscheiden(§ 117e Absatz 2 Satz 1 Nummer1 AO).

Bevor die Anwesenheit von Bediensteten anderer EU-Mitgliedstaaten im Inland gestattet wird,
stimmt sich daszentrale Verbindungsbiiro mitder jeweils fiir Ermittlungshandlungenim Inland
zustiandigen Behorde und mitwirkenden Bundesbetriebspriifungab. Die landesinternen
Dienstwege miissenbeachtetwerden.

Beider Anwesenheitist sicherzustellen, dass den Bediensteten der anderen EU-Mitgliedstaaten
nur solche Informationen offenbartwerden, die nach § 4 EUAHIG Ubermitteltwerden dirfen (zu
Drittstaatenfallen, siehe Randnummer 24 und 25). Sind erbetene Informationen in Unterlagen
enthalten, zu denen die Finanzbehorde Zugang hat, sowerden den Bediensteten deranderen
EU-Mitgliedstaaten Kopien dieser Unterlagen ausgehandigt(§ 10 Absatz 2 EUAHIG).

Die Befugnisseder Bediensteten deranderen EU-Mitgliedstaaten bestimmen sichnach dem
inlandischen Verfahrensrecht. Sie gehen nicht iber dashinaus,was

- firdiein§ 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1bis 3 EUAHiIG genannten Zwecke erforderlich ist
und

- dasRechtdesjeweiligenanderen EU-Mitgliedstaates seinen Bediensteten gestattet
(§ 10 Absatz 3 Satz 1 EUAHIG).

Anwesende auslidndische Bedienstete sind nicht Amtstréger (§ 7 AO) oder diesen gleichgestellten
Personen (§ 30 Absatz 3 AO). Sie konnen keine Befugnisse, die sich aus der Abgabenordnung
ergeben, unmittelbar ausiiben. Ausldndische Bedienstete konnen aus diesem Grund unter keinen
Umstdanden selbst Verwaltungsakte erlassen oder Vollstreckungsmafnahmen vornehmen.
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Verweigerteine Person die Mitwirkung bei einer Befragung oder bei der Priifung von
Aufzeichnungen, so gilt diese Verweigerung wie eine Verweigerung gegeniiber inlandischen
Bediensteten(§ 10 Absatz 3 Satz 2 EUAHIG).

5.93 Befugnisse bei Anwesenheitinlindischer Bediensteterim Ausland

Fiir die Anwesenheit voninldndischen Bedienstetenim Ausland gelten die Ausfiihrungeninden
Randnummern 88 bis 95 entsprechend (§ 11 EUAHIG in Verbindung mit§ 10 EUAHIG). Kommt
esim Rahmen einer gemeinsamen Priifungzur Anwesenheit voninlindischen Bedienstetenim
Ausland, gilt (mit Ausnahmevon § 10 Absatz 1 Satz 3und 4 EUAHIG) § 11in Verbindung mit

§ 10 EUAHIG entsprechend (§ 12a Absatz 1 Satz 4 EUAHIG).

Fir die Anwesenheit voninlidndischen Bedienstetenim Auslandist es erforderlich, dass sie durch
die ausldndischezustiandige Behorde gestattet wird.

Zu beachtenist, dassdie Befugnisse der inlindischen Bedienstetenim Ausland nicht nur durch
das inlandische Verfahrensrecht, sondern zusatzlich durch dasRecht desanderen Staates
begrenzt werden (doppelte Beschrankung; § 10 Absatz 3 Satz 1 EUAHIG - inentsprechender
Anwendung).

5.94 Einigungsbemiihenbeigemeinsamen Priifungen

Uber denbei allen sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeitvorgesehenen Austausch
von Informationen hinausist Besonderheit der gemeinsamen Priifung das Einigungsbemiihen.

Die beteiligten Beh6rden bemiihensich,

- sichmitder entsprechenden Behdrde desanderen Staates tiber den Sachverhalt und die
Umstdnde,die Gegenstand der gemeinsamen Priifung sind, zueinigen sowie

- eine einvernehmliche steuerliche Wiirdigung im Rahmen des jeweils geltenden Rechts
auf Basis dieses Sachverhaltszu erreichen (§ 12a Absatz 4 Satz 1 EUAHIG).

Eine einvernehmliche Wiirdigung wird angestrebt, istaber nicht zwingend.

5.9.5 Verwendbarkeit der Informationen und Dokumente

100 Samtlicheim Rahmen des EUAHiGerlangten Informationen und Dokumentekénnenvonden

Behorden,die diese Informationen und Dokumente verwenden, wie vergleichbare inlandische
Informationen und Dokumente angefiihrt und als Beweismittel verwendetwerden

(§ 15 Absatz 4 EUAHIG). Dies gilt entsprechend bei der Zusammenarbeit mit Drittstaaten. Bei
gemeinsamen Priifungen unterstiitzen die beteiligten Behdrden erforderlichenfalls die
entsprechenden Behérden deranderen Staaten bei Beweisfiihrungen

(§12a Absatz 4 Satz 4 EUAHIG), etwa indem Zeugenaussagen voninlindischen Bedienstetenim
Ausland ermoglicht werden. Umgekehrtist zu erwarten, dass die entsprechenden Behérden der
anderen Staatenim Bedarfsfalleine Beweisfithrung im Inland unterstiitzen. Im Verhéltniszu
Drittstaaten gelten die vorherigen Ausfithrungen mitderin § 117e Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 AO
vorgesehenen Einschrinkung der Gegenseitigkeit und des Ermessens entsprechend.
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5.96 Gemeinsamer Priifungsberichtbei gemeinsamen Priifungen

101 Die Feststellungen, iiber die in einer gemeinsamen Priifung Einigung erzielt wordenist, sind in
einem gemeinsamen Priifungsbericht festzuhalten. Die Feststellungen, tiber dieinder
gemeinsamen Priifung keine Einigung erzielt wordenist, kdnnenin dem gemeinsamen
Prifungsberichtfestgehalten werden (§ 12a Absatz 4 Satz 2 EUAHIG). Bei gemeinsamen
Prifungen mit Drittstaaten sollen die Feststellungen in einem gemeinsamen Priifungsbericht
festgehalten werden, soweit derandere Staat dazu bereitist (§ 117e Absatz 2 Satz 1
Nummer4 AO). Der gemeinsame Priifungsbericht soll sicham Muster inder Anlage4
orientieren. Zur Sprache des gemeinsamen Priifungsberichts vergleiche Randnummer 84.

102 Der gemeinsame Priifungsbericht wird zwischen deninldndischen beteiligten Behérden und den

entsprechenden Behérdenderanderen an der gemeinsamen Priifung beteiligten Staaten
abgestimmt.Im Abstimmungsprozess geniigt in der Regel die Zustimmung im gesicherten
elektronischen Austausch (innerhalbder EU tiber das CCN-Netzwerk, siehe Randnummer 74).

Der gemeinsame Priifungsbericht muss nicht unterschrieben werden. Besteht eine auslandische

zustiandige Behorde aufeinen unterschriebenen gemeinsamen Priifungsbericht, unterschreibt
auf deutscher Seite jeweils eine Vertretungspersonjeder deutschen beteiligten Behorde.

103 Die Priifungsfeststellungen aus einer nationalen Auflenpriifung, die nicht Gegenstand der

gemeinsamen Priiffung waren, diirfen nicht in den gemeinsamen Priifungsberichtaufgenommen

werden.

104 Die inldndische Person, auf die sich die gemeinsame Priifung bezieht, muss innerhalbvon
60 Tagennach der Erstellung des gemeinsamen Priifungsberichtes durch diefiir diese
Ermittlung zustandige Finanzbehorde iber das Ergebnis der gemeinsamen Priifung unterricht

et

werden;der Unterrichtungist eine Kopie des gemeinsamen Priifungsberichtes beizufiigen (§ 12a
Absatz 5Satz 1und 2 EUAHIG). Der tibrige Austausch zwischen den Behorden zur Abstimmung

des gemeinsamen Priifungsberichtesbleibt verwaltungsintern.

105 Betrifftdie gemeinsame Priifungmehrere Personen, bleibt § 30 AO unberiihrt (§ 12a Absatz 5
Satz 3 EUAHIG). Inder Konsequenz sind diejenigen Informationen zu anderen Personen, die
dem Steuergeheimnisnach § 30 AO unterliegen, ausder einer betroffenen Person iibermittelte
Fassungingeeigneter Weisezu entfernen. Etwasanderes gilt nur, wenn alle betroffenen
Personenihre Zustimmung zur Offenbarung der sie betreffenden Verhaltnissen (Daten)erteilt
haben(§ 30 Absatz 4 Nummer 3 AO; AEAO zu § 30 Nummer 9). Inder zwischenstaatlichen
Abstimmung des gemeinsamen Priifungsberichtsist darauf hinzuwirken, dass die anderen
Staaten entsprechend verfahren.

106 Inwieweit in Deutschland die Feststellungen der gemeinsamen Priifung umgesetzt werden,

n

bestimmtsichnach deminliandischen Recht (§ 12a Absatz 4 Satz 3 EUAHiIG). Demnach werden

die Feststellungen aus dem gemeinsamen Prifungsbericht im Sinne von § 12a Absatz 4 EUAHi
sofernes sichim Inland um eine Aulenpriifung handelt,in den Priifungsberichten nach

§ 202 AO beriicksichtigt und wie Feststellungen rein nationaler Priifungen anschliefend in
Steuerbescheiden gewtirdigt. Dies schlief3t die Moglichkeitein, die Feststellungenaus der
gemeinsamen Priifung zum Gegenstand eines Teilpriifungsberichtsund im Anschlusszum
Gegenstandeines Teilabschlussbescheidsnach § 202 Absatz 3 in Verbindung mit

§ 180 Absatz 1a AO zumachen.

G,
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6 Veroffentlichung

107 Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil [ veroffentlicht. DasBMF-Schreiben steht ab
sofort fiireine Ubergangszeit auf den Internet-Seiten des Bundesministeriums der Finanzen
(http://www.bundesfinanzministerium.de)unter der Rubrik ,Themen - Steuern -
Internationales Steuerrecht - Allgemeine Informationen“zum Herunterladen bereit.
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Anlage1

Muster - Meldung eines Falls

Uber Landesfinanzbehorde
Referat/Dienststelle

Strafle

PLZ Ort

An Bundeszentralamt fiir Steuern
ReferatBp27
53221 Bonn
joint.audit@bzstbund.de

Vorschlag fiir

(|
O
(|

eine gemeinsame Priifung

eine gleichzeitige Priifung

Anwesenheitinldndischer Bediensteterim Ausland aufderhalbeiner

gemeinsamen oder gleichzeitigen Priifung

auf Rechtsgrundlagevon

O

(|
O
(|

O

O

§ 12a EUAHIG

§ 12 EUAHIG

§ 11in Verbindung mit § 10 EUAHiG

§ 117e AO in Verbindung mit § 12a EUAHiG und in Verbindung mit Artikel...
[einschlagige volkerrechtliche Vereinbarungnennen]

§ 117e AO in Verbindung mit § 12 EUAHiG und in Verbindung mit Artikel...
[einschligige volkerrechtliche Vereinbarungnennen]

§ 117e AO in Verbindung mit §§ 11, 10 EUAHiG und in Verbindung mit Artikel ...
[einschlagige volkerrechtliche Vereinbarungnennen]

§ 117e AO in Verbindung mit § 12a EUAHiGund § 117 Absatz 3 AO

§ 117e AO in Verbindung mit § 12 EUAHiIG und § 117 Absatz 3 AO
§ 117e AO in Verbindung mit § 11,10 EUAHiG und § 117 Absatz 3 AO
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I. Allgemeine Angaben zu dem/den Steuerpflichtigen:

Steuerpflichtiger Name

Inland Strafie

PLZOrt

Zustindiges Finanzamt
Steuernummer

Steuerpflichtiger Name

Ausland Strafie

PLZOrt

Staat

Zustandiges Finanzamt

Steuernummer

II. Angabenzudenin Deutschland fiir die behordlichen Ermittlungen zustindigen
Amtstrigern fiir Zwecke der Benennung als zustindige Bedienstete im Sinne von
§ 3 Absatz 3a EUAHIG:

Vorname Name

Dienststelle

Telefon
E-Mail
Strafie
PLZOrt

IIL. Fallvorschlag:

1. Tatigkeitsbereich des Steuerpflichtigen/Unternehmens:

2. Kurzdarstellung desrelevanten Sachverhalts:
(Darstellung desaufzuklidrenden Sachverhalts, gegebenenfalls Beschreibung der zupriifenden
Transaktion und Angabe des Transaktionsvolumens)

2.1 Griinde fiir den Vorschlag:

(Hinweise auf finanzielleund/oder steuerliche Risiken; Hinweise zur besonderen Effizienz der
Zusammenarbeitmit der auslindischen Steuerverwaltung bei der Aufklarung und zum Ziel der
vorgeschlagenen Verwaltungszusammenarbeit)
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2.2 Notwendige Mafnahmen:
(Allgemeine Angaben zu den konkret geplanten/vorgeschlagenen behordlichen Ermittlungen

und Mafinahmen, beispielsweise Betriebsbesichtigung, Priifertreffen, Unterlagenpriifung,

gleichzeitige Priifung, gemeinsame Priifung)

sollte.

O Es wird vorgeschlagen, denanderen Staatunmittelbar zu ersuchen.
O Es wird vorgeschlagen, dem anderen Staat zunichst ein Auswahltreffen

vorzuschlagen,um gemeinsamzu erdrtern, obeine gemeinsame Priifung
oder eine andere Art der Verwaltungszusammenarbeit durchgefithrt werden

3. Priiffungsplan:

(bei geplanter oder schonbegonnener inlandischer Auflenprifung: Prifungsjahre, zu priifende

Steuern, soweit sich die Zusammenarbeit darauf beziehen soll - Umsatzsteuer hiernicht nennen,

vergleiche§ 1 Absatz 2 EUAHIG, Zeitplan, bei vorgeschlagener Zusammenarbeitaufierhalbeiner

Aufenpriifung entsprechende Angaben)

Inland

Priiffungszeitraum Steuerart(en) Priifungsbeginn/-ende

Ausland (sofernbekannt)

Priiffungszeitraum Steuerart(en) Priiffungsbeginn/-ende

4. Sonstige wichtige Informationen:

(Sonstige Informationen, die fiir die Priifung des Vorschlags von Bedeutung sein kénnen,

beispielsweise:

vorausgegangener Informationsaustausch, falls vorhanden (dortiges Aktenzeichen,
Datum),

laufende Rechtsbehelfs-und/oder Verstandigungsverfahren,

Verjahrungsrisikenim In-und/oder Ausland,

drohende Vollstreckungsprobleme,

Angaben zuschondurchgefithrten oder noch ausstehenden Anhérungendes
inldndischen Steuerpflichtigen zur geplanten Verwaltungszusammenarbeit, in
einschlagigen Ausnahmeféllen auch Angaben zur Ermessensausiibung, eine sonst nach
Abschnitt 5.1.5 des Merkblatts vorgesehene Anhérung ausnahmsweise nicht
vorzunehmen,

Angabendazu,obein Anlass gesehen wird, ausnahmsweise vonder Information nach
§ 12 Absatz 6 EUAHIG, gegebenenfallsin Verbindung mit § 12a Absatz 1 Satz 4 EUAHIG,
abzusehen)
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Anlage 2
Muster - Anhérung des Steuerpflichtigen

Betreff: Zwischenstaatlicher Informationsaustausch in Steuersachen; gemeinsame und
gleichzeitige Prifungen sowie Anwesenheit von Bediensteten - Anhérung

Sehr geehrte/r ,

ichbeabsichtige, auf dem Dienstwegder Steuerverwaltung

O einenVorschlag/ein Ersuchen zur Durchfithrung einer /eines

O

gemeinsamen Priifung (§ 117e der Abgabenordnung (AO) in Verbindung mit
entsprechender Anwendung des § 12a EU-Amtshilfegesetzes (EUAHIG))

gleichzeitigen Priifung(§ 117e AO in Verbindung mit entsprechender Anwendung des
§ 12 EUAHIG)

Anwesenheitinlandischer Bediensteterim Ausland (§§ 11, 10 EUAHiIG oder§ 117e AOin
Verbindung mit entsprechender Anwendungdes§§ 11, 10 EUAHIG) ohne
Zusammenhangmit einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Priifung

Auswahltreffens mit dieser Steuerverwaltung, um zwischenstaatlich zu klaren, ob eine
der oben genannten Formen der Verwaltungszusammenarbeit sinnvoll erscheint, mit
gegebenenfalls dann anschliefender Ubermittlung eines Vorschlags/eines Ersuchens zur
Durchfithrungeiner gemeinsamen oder gleichzeitigen Priifung oder einer Anwesenheit

zuubermitteln.

O einem vondieser Steuerverwaltung erhaltenen Vorschlag/Ersuchen zur Durchfithrung
einer/eines

O

gemeinsamen Priifung (§ 117e AO in Verbindung mit entsprechender Anwendung des
§ 12a EUAHIG)

gleichzeitigen Priifung(§ 117e AO in Verbindung mit entsprechender Anwendung des
§ 12 EUAHIG)

Anwesenheit ausldndischer Bediensteter in Deutschland (§ 10 EUAHIG oder § 117e AO
in Verbindung mit entsprechender Anwendung des §§ 10 EUAHiG) ohne
Zusammenhangmit einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Priifung

Auswahltreffens mit dieser Steuerverwaltung, um zwischenstaatlich zu klaren, ob eine
der oben genannten Formen der Verwaltungszusammenarbeit sinnvoll erscheint, mit
gegebenenfalls dann anschliefender Zustimmung zu einem Vorschlag/Ersuchen zur
Durchfiihrungeiner gemeinsamen oder gleichzeitigen Priifung oder einer Anwesenheit

zuzustimmen.
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Rechtsgrundlage fiir den Informationsaustausch im Rahmen und im Vorfeld der geplanten
gemeinsamen oder gleichzeitigen Priifung beziehungsweise Anwesenheit von Bediensteten:

O §117e AO in Verbindung mit Artikel 5 und 7 in Verbindung mit Artikel 8 und/oder 9 des
Ubereinkommensiiber die gegenseitige Amtshilfein Steuersachen
(BGBIII 2015 Seite 966)

O §117e AOin Verbindung mit Artikel des Doppelbesteuerungsabkommens mit

O §117e AOin Verbindung mit Artikel des Informationsaustauschabkommens mit

O §117ein Verbindung mit§ 117 Absatz 3 Satz 1 AO

0 §§10,11inVerbindung mit §§4,6 EUAHiIG

Dabeisoll es um folgenden Sachverhaltgehen:

Die gemeinsame Prifung/gleichzeitige Priifung/Anwesenheit von Bediensteten soll fiir den
Bereich derdirekten Steuern (Ertragsteuern) fiir den Prifungszeitraum erfolgen.

Als inldndischer Beteiligter /inlandische Beteiligte sind Sie vorher zuh6ren(§ 117 Absatz 4

Satz 3A0).Ich gebe Ihnen hiermit Gelegenheit,zu dem beabsichtigten Informationsaustausch
Stellung zunehmen und etwaige Einwendungen mitzuteilen. Sollte bis zum keine
AuRerungvorliegen, gehe ich von Ihrem Einverstindnis aus.

[0 Ichweisedaraufhin,dassim Rahmen desbeabsichtigten Informationsaustauschesauch
eine Zusammenarbeit mitder Steuerverwaltunggeplantist. Einer
Anhorung diesbeziiglich bedarfes grundsitzlich nicht (§ 12 Absatz 7 EUAHIG/

§ 12a Absatz 1 Satz 4in Verbindung mit § 12 Absatz 7 EUAHIG).

Mit freundlichen Griifden
Im Auftrag
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Anlage3

Muster - Information des Steuerpflichtigen bei gemeinsamen oder gleichzeitigen Priifungen
Von Bundeszentralamt fiir Steuern

ReferatBp27

53221 Bonn

An Name derinldndischen Person
Anschrift

Betreff: ,Gemeinsame Priifung nach § 12a EUAHiG" oder,Gleichzeitige Priifungnach
§ 12 EUAHIG"

Aktenzeichen beim BZSt

Sehr geehrte Damenund Herren,

nach § 12 Absatz 6 EU-Amtshilfegesetzes (EUAHiG)in der durch Gesetz vom 27.03.2024
(BGBI1.2024 I Nummer 108) gednderten Fassung sind inlindische Personen, auf die sich eine
gleichzeitige Priifung im Sinne von § 12 EUAHIG bezieht, vom Bundeszentralamt fiir Steuern
(BZSt) als zentralem Verbindungsbiiro iber die Durchfiihrung einer solchen gleichzeitigen
Priifung zuinformieren. Die Information erfolgt, nachdem ein auf die Durchfithrung der
gleichzeitigen Priifunggerichtetes Ersuchenangenommen wordenist. Im Falleeinerlaufenden
Aufienpriifung verlangert sich die Festsetzungsfrist fiir die Steuern, aufdie sichdie
Aufienpriifung erstreckt, um die Dauer der zwischenstaatlichen Amtshilfe, mindestens aberum
einJahr;§ 171 Absatz 4 Satz 5 der Abgabenordnung (AO). [Soweit gemeinsame Priifung:] [Nach

§ 12a Absatz 1 Satz 4 EUAHIG gilt § 12 Absatz 6 EUAHIG entsprechend fiir gemeinsame
Priifungen.]

Die ... [beispielsweise ésterreichische] zustindige Behorde hat ein deutsches Ersuchen
angenommen, eine gemeinsame [beziehungsweise gleichzeitige] Prifung durchzufiihren, die sich
auf die [Bezeichnung derinldndischen Person, auf die sich die gemeinsame beziehungsweise
gleichzeitige Priifung bezieht] bezieht.[bei ausldndischem Ersuchen entsprechend angepasste
Formulierung]

Gegenstandder gemeinsamen [beziehungsweise gleichzeitigen] Prifung sollensein.... [knappe
fallspezifische Eingrenzung des Gegenstands der gemeinsamen Priifung, beispielsweise: Gegenstand
der gemeinsamen Priifung sollen die Verrechnungspreise hinsichtlich der Transaktionenmit der
verbundenen Gesellschaft in Osterreich sein.]. Die gemeinsame [beziehungsweise gleichzeitige]
Prifungbetrifft den Zeitraum...

Eine Auftaktsitzung der zustindigen Bediensteten Deutschlandsund.....ist fir den...[Datum]
vorgesehen. [Soweit noch nichtterminiert stattdessen: Eine Auftaktsitzung der zustdndigen
Bediensteten Deutschlands und ... ist derzeit noch nichtterminiert.]

Die Bearbeiterin/der Bearbeiter dieses Schreibens wurdeals Koordinatorin/Koordinatorim
Sinne von § 12 Absatz 3 [gegebenenfalls:] [in Verbindung mit § 12a Absatz 1 Satz 4 EUAHIG]
benannt.

Mit freundlichen Griifen

Im Auftrag
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Anlage4

Muster - Ausstellung eines gemeinsamen Priifungsberichtes mit dem anderen Staat

Hinweise: Das Musterist im Aufbau undin den Formulierungen nichtverbindlich, zeigt aber, welche
Inhaltein der Regelin einem gemeinsamen Priifungsberichterwartet werden. Ein gemeinsamer
Priifungsbericht muss inhaltlichvon allen teilnehmenden Behérden mitgetragen werden. Fiir
deutsche Erstentwiirfe soll diesem Muster in der Regel gefolgt werden, inhaltlich unproblematische
abweichende Wiinsche zu Aufbau und Formulierungen der zustdndigen Beh6rdender anderen
teilnehmenden Staaten konnen in der Regel akzeptiert werden. Soweitals Sprache, in der die
gemeinsame Priifung durchgefiihrt wird (§ 12a Absatz 3 Satz 2 EUAHiG), die englische Sprache
vereinbart wurde, wird der gemeinsame Priifungsbericht in englischer Sprache abgefasst. Ein
Briefkopfeiner der Behérdenwirdnicht verwendet.

Gemeinsame Priifung
Priifungsbericht

[Zeitraum,in demdie gemeinsame Priifung durchgefiihrt wurde]

1. Rechtsgrundlagen

Artikel 12a der Richtlinie2011/16/EUdes Ratesvom 15. Februar 2011 iber die Zusammenarbeit
der Verwaltungsbehoérdenim Bereich der Besteuerung und zur Aufhebungder

Richtlinie 77/799/EWG,in der durch Richtlinie (EU) 2021/514des Ratesvom 22. Mirz 2021
gednderten Fassung,

in Deutschland umgesetztdurch § 12a EU-Amtshilfegesetz vom 26.Juni 2013,inder durch
Gesetzvom 27.Mirz 2024 geinderten Fassung,

in [weiterer beteiligter Staat] umgesetzt durch...

2. Allgemeine Fallbeschreibung

[knappe Beschreibung der gepriiften Personen in Deutschland undim weiteren beteiligten Staat
beziehungsweise in denweiteren beteiligten Staaten, bei Unternehmen einschlief3lich knapper
Beschreibung der Branche/Tdtigkeitsbereiche, bei verbundenen Unternehmen Beschreibungder
Beteiligungsverhdltnisse, in Fdllen nicht verbundener Unternehmen kurze Erlduterung, worin das
gemeinsame oder ergdnzende Interesse an der gemeinsamen Priifung bestand, abschliefiend knappe
Beschreibung des Gegenstands der gemeinsamen Priifung (etwa: ,Gegenstand der gemeinsamen
Priifung waren die Verrechnungspreise zwischender genannten deutschen Gesellschaft und der
genannten Gesellschaft in...im unten genannten Priifungszeitraum®|

3. Personen, auf die sich die gemeinsame Priifung bezieht

[Auflistung der gepriiften Personenin Deutschland undim weiteren beteiligten Staat
beziehungsweise in denweiteren beteiligten Staaten, mit vollstdndiger Anschriftund
Steuernummern beziehungsweise entsprechenden auslindischen Identifikationsmerkmalen]
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4. Beteiligte Staaten und Priifungszeitriume

[Auflistung der beteiligten Staaten einschliellich Deutschland,in der Regel mit den
Priifungszeitrdumen der Aufienpriifungenoder entsprechenden Ermittlungsmaf$nahmen, im
Rahmen derer die gemeinsame Priifung durchgefiihrt wurde; Priifungszeitraum, der Gegenstand der
gemeinsamen Priifung war; gegebenenfalls Hinweise auf vom Kalenderjahr abweichende
Wirtschaftsjahre der gepriiften Personen und welchen Veranlagungszeitraumendie Ergebnisse der
Wirtschaftsjahre nach dem Recht der beteiligten Staaten zugeordnet werden]

5. Priiffungsfeststellungen

[Aussagen zu festgestelltem Sachverhaltund rechtlicher Wiirdigung zu allen Verhdltnissen im
gemeinsamen Priifungszeitraum, die Gegenstand der gemeinsamen Priifung waren (bei
Verrechnungspreisfdllen: zu allen Transaktionen im gemeinsamen Priifungszeitraum, die
Gegenstand der gemeinsamen Priifung waren). Feststellungen zu Zeitrdumen auf3erhalb des
gemeinsamen Priifungszeitraums werden nicht aufgenommen. Hinsichtlich derrechtlichen
Wiirdigung werden nur Fragen von Interesse in mehr als einen der teilnehmenden Staaten
angesprochen (das heifdt bei Verrechnungspreisfdllen Beschrdankung darauf, inwieweit Vergiitungen
im gemeinsamen Priifungszeitraum dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen, und
gegebenenfalls daraus folgende Korrekturen, ohne Befassungmit den jeweils anzuwendenden
nationalen Korrekturvorschriften).

Je nach Fallkannsich eine Gliederung nach den gepriiften Transaktionen anbieten, gegebenenfalls
aufSerdemeine Gliederung in Sachverhaltsdarstellung und rechtliche Wiirdigung.

Es mussklarerkennbar sein, ob und inwieweit die teilnehmenden Behérden Einigung zu den
Feststellungen erzielt haben. Soweit keine Einigung erzielt wurde, kénnen Feststellungen jeweils aus
Sichtjedes der teilnehmenden Priifungsdienste dargestellt werden, diesist klar zu kennzeichnen.

Wenn zu einem Sachverhalt miteinem nationalen Rechtsbehelf oder mit einemAntrag aufein
Verstdndigungsverfahrenzu rechnenist, sollen der Sachverhalt und dessen rechtliche Wiirdigungim
gemeinsamen Priifungsberichtumfassend dargestellt werden. Im Ubrigensind knappe
Zusammenfassungenin der Regel ausreichend ]

6. Allgemeine Anmerkungen

Die oben genannten gemeinsamen Feststellungen werdenin denjeweiligen nachfolgenden
nationalen Instrumenten bertiicksichtigt.

[Soweit gemeinsame Priifung im Rahmeneiner deutschen Aufienpriifung:] Fiir Deutschland werden
die Feststellungenin den deutschen Priifungsberichten nach § 202 AO bertiicksichtigtund wie
Feststellungenreinnationaler Priiffungen anschliefiend in Steuerbescheiden gewtirdigt.

Flr [weiterer beteiligter Staat] werden...
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		9 Die Einzelheiten über den Ablauf eines internationalen Streitbeilegungsverfahrens ergeben sich aus dem Merkblatt Streitbeilegungsverfahren. Das Recht des Steuerpflichtigen, neben oder nach einer gemeinsamen Prüfung (Randnummer 10) oder einer gleichz...



		2 Sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeit und ihre Anwendung

		2.1 Gemeinsame Prüfung

		10 Eine gemeinsame Prüfung sind behördliche Ermittlungen, die von der zuständigen Finanzbehörde gemeinsam mit der entsprechenden Behörde eines anderen Staates oder Gebietes in Bezug auf eine Person oder mehrere Personen von gemeinsamem oder ergänzende...

		11 Das Ziel der gemeinsamen Prüfung ist die Einigung über den Sachverhalt und die Umstände, die Gegenstand der behördlichen Ermittlungen sind, sowie die einvernehmliche steuerliche Würdigung auf Basis dieses Sachverhaltes (§ 12a Absatz 2 Satz 2 EUAHiG...

		12 Zentrales Element der gemeinsamen Prüfung ist das Einigungsbemühen. Die Anwesenheit von Bediensteten anderer Staaten oder Gebiete im Inland oder die Anwesenheit von inländischen Bediensteten im Ausland kann Bestandteil einer gemeinsamen Prüfung sei...

		13 Die gemeinsame Prüfung bietet sich daher insbesondere an, wenn eine konkrete Erwartung besteht (zum Beispiel bei Fragen zu Verrechnungspreisen oder zu Betriebsstätten und bei Modellen der grenzüberschreitenden Steuergestaltung und Steuervermeidung),



		2.2 Gleichzeitige Prüfung

		14 Eine gleichzeitige Prüfung sind behördliche Ermittlungen, die von der zuständigen Finanzbehörde gleichzeitig mit der entsprechenden Behörde eines anderen Staates oder Gebietes in Bezug auf eine Person oder mehrere Personen von gemeinsamem oder ergä...

		15 Die gleichzeitige Prüfung ist dadurch gekennzeichnet, dass jede Behörde im eigenen Hoheitsgebiet untereinander abgestimmte Ermittlungshandlungen vornimmt und die dadurch erlangten Informationen dann der anderen Behörde mitteilt. Diese andere Behörd...

		16 Das Ziel der gleichzeitigen Prüfung ist lediglich der Austausch der erlangten Informationen.

		17 Die gleichzeitige Prüfung bietet sich daher insbesondere an, wenn



		2.3 Anwesenheit von Bediensteten anderer Staaten oder Gebiete im Inland und Anwesenheit von inländischen Bediensteten im Ausland

		18 Zum Informationsaustausch können Bedienstete anderer Staaten oder Gebiete im Inland (§ 10 Absatz 1 Satz 1 EUAHiG, gegebenenfalls in Verbindung mit § 117e AO)

		19 Entsprechend können auch inländische Bedienstete zum Informationsaustausch in andere Staaten oder Gebiete entsandt werden (§ 11 EUAHiG, § 117e AO).

		20 Bei einer gemeinsamen Prüfung sieht § 12a Absatz 1 Satz 4 EUAHiG die entsprechende Anwendung der Vorschriften zur Anwesenheit von Bediensteten vor. Eine derartige Anwesenheit ist dann in der Regel Teil der gemeinsamen Prüfung und wird nicht separat...

		21 Eine Anwesenheit von Bediensteten ohne Zusammenhang mit einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung kommt in Betracht, um Zugriff auf Informationen zu erhalten, die ohne die Anwesenheit nicht oder nur erschwert zugänglich wären, wenn das Ermittlu...





		3 Rechtliche Grundlagen

		22 Die sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeit sind dem zwischenstaatlichen Informationsaustausch zuzuordnen. Daher kommen hier die Rechtsgrundlagen der zwischenstaatlichen Amtshilfe durch Informationsaustausch zur Anwendung.

		23 Rechtsgrundlage für die sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeit können demnach sein:

		24 Bei einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung sowie im Vorfeld zur Stellung, Annahme oder Ablehnung eines Ersuchens dürfen Informationen ausgetauscht werden, soweit das nach § 4 EUAHiG zulässig ist (§ 12 Absatz 2 Satz 2, gegebenenfalls in Verbi...

		25 Wegen des Verweises auf § 4 EUAHiG gelten hinsichtlich des Informationsaustausches grundsätzlich auch die Vorbehalte in § 4 Absatz 3 bis 6 EUAHiG. § 4 Absatz 3 Nummer 2 und § 6 Absatz 3 EUAHiG finden jedoch bei gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfu...

		26 Eine Informationsübermittlung hat bei Vorliegen eines Handels-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnisses oder eines Geschäftsverfahrens nicht kategorisch zu unterbleiben. Vielmehr liegt es im pflichtgemäßen Ermessen des zentralen Verbindungsbüros, die Info...

		27 Einer Weitergabe von Informationen, die üblicherweise zur Prüfung der Angemessenheit von Verrechnungspreisen zwischen verbundenen Unternehmen geeignet sind (wie etwa Informationen zu als Vergleich in Betracht kommenden Geschäftsbeziehungen zu fremd...

		28 Das Steuergeheimnis nach § 30 AO ist sowohl bei der Inanspruchnahme als auch bei der Leistung von Amtshilfe zu beachten. Informationen, die durch die Inanspruchnahme von Amtshilfe an Deutschland übermittelt werden, unterliegen im Inland dem Steuerg...



		4 Zuständigkeiten

		29 An der Durchführung der sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeit sind auf inländischer Seite jeweils die zuständige Finanzbehörde und das zentrale Verbindungsbüro beteiligt.

		30 Zuständige Finanzbehörde ist die für Ermittlungshandlungen zuständige Finanzbehörde. Soweit die Verwaltungszusammenarbeit auf inländischer Seite im Rahmen einer Außenprüfung durchgeführt wird beziehungsweise werden soll, ist zuständige Finanzbehörd...

		31 Zentrales Verbindungsbüro ist das BZSt (§ 3 Absatz 2 Satz 1 EUAHiG in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a FVG und BMF-Schreiben vom 8. Oktober 2024, IV B 3 - O 1120/19/10013 :005, 2024/0532074). Bei der Verwaltungszusammenarbeit...

		32 Das BZSt als zentrales Verbindungsbüro benennt für jeden Einzelfall eine oder einen seiner Bediensteten, die oder der für die Beaufsichtigung und Koordinierung der Verwaltungszusammenarbeit beziehungsweise der angestrebten Verwaltungszusammenarbeit...

		33 Beteiligte Behörden im Sinne von § 12a Absatz 3 und 4 EUAHiG sind sowohl die zuständige Finanzbehörde und das BZSt mit der mitwirkenden Bundesbetriebsprüfung als auch das zentrale Verbindungsbüro. Alle beteiligten Behörden stimmen sich untereinande...

		34 Im Übrigen ergibt sich die Aufgabenverteilung zwischen der zuständigen Finanzbehörde, der mitwirkenden Bundesbetriebsprüfung und dem zentralen Verbindungsbüro bei den einzelnen Schritten im Kontext der Durchführung der sonstigen Formen der Verwaltu...



		Teil II

		5 Praktische Durchführung

		35 Die folgenden Ausführungen gelten

		Sofern die Regelungen zwischen EU-Mitgliedstaaten und Drittstaaten voneinander abweichen, wird in der Regel am Ende des jeweiligen Unterabschnitts ausdrücklich darauf hingewiesen.

		5.1 Initiierung und Ersuchen

		5.1.1 Initiierung einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung durch die inländische Steuerverwaltung

		36 Auf Vorschlag der zuständigen Finanzbehörde kann das zentrale Verbindungsbüro einen oder mehrere EU-Mitgliedstaaten ersuchen, eine gemeinsame oder eine gleichzeitige Prüfung durchzuführen (§ 12a Absatz 1 Satz 1 beziehungsweise § 12 Absatz 1 Satz 1 ...

		37 In diesen Fällen bestimmt die zuständige Finanzbehörde, für welche Person oder welche Personen eine gemeinsame oder gleichzeitige Prüfung durchgeführt werden soll, begründet die Auswahl und gibt den Zeitraum an, in dem die Prüfung durchgeführt werd...

		38 Der Vorschlag soll ausreichende Angaben enthalten, um dem anderen Staat oder den anderen Staaten eine informierte Entscheidung über das Ersuchen zu ermöglichen und um Rückfragen zu vermeiden. Angegeben werden soll zum Beispiel:

		Für alle betroffenen Finanzbehörden sollte schlüssig und nachvollziehbar sein, warum sich eine gemeinsame oder gleichzeitige Prüfung anbietet.

		39 Die Verwendung des Musters in Anlage 1 wird empfohlen. Der Vorschlag kann in deutscher Sprache erstellt werden.

		40 Der Vorschlag soll per E-Mail an das zentrale Verbindungsbüro (Adresse: joint.audit@bzst.bund.de) übermittelt werden. Dabei ist der landesintern vorgegebene Dienstweg einzuhalten.

		41 Das zentrale Verbindungsbüro prüft die rechtliche Zulässigkeit der vorgeschlagenen gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung. Es kann auf dem landesintern vorgegebenen Dienstweg mit der vorschlagenden zuständigen Finanzbehörde Kontakt aufnehmen, um F...

		42 Ersuchte Staaten sind gehalten, innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt des Ersuchens ihr Einverständnis oder ihre begründete Ablehnung zu erklären (vergleiche Artikel 12 Absatz 3, Artikel 12a Absatz 1 Satz 2 EUAHiRL).

		43 Hinsichtlich der Anwesenheit inländischer Bediensteter im Ausland ist nach den Formen der Verwaltungszusammenarbeit zu differenzieren (siehe Randnummern 18 bis 21):

		44 Über § 117e AO gelten die in den Randnummern 36 bis 43 beschriebenen Abläufe auch im Verhältnis zu Drittstaaten. Anders als bei EU-Mitgliedstaaten besteht für Drittstaaten aber keine rechtliche Verpflichtung, innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt des ...

		5.1.2 Initiierung einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung durch ausländische Finanzbehörden

		45 Das zentrale Verbindungsbüro nimmt Ersuchen anderer EU-Mitgliedstaaten, eine gemeinsame oder eine gleichzeitige Prüfung durchzuführen, entgegen (§ 12a Absatz 1 Satz 2 beziehungsweise § 12 Absatz 1 Satz 2 EUAHiG). Es prüft die rechtliche Zulässigkei...

		46 Besteht Anlass für die Annahme, dass im Inland eher Ermittlungshandlungen außerhalb einer Außenprüfung geeignet sein könnten, stimmt das zentrale Verbindungsbüro mit der obersten Finanzbehörde oder mit der von dieser beauftragten Behörde des Landes...

		47 Die unterrichtete zuständige Finanzbehörde entscheidet, ob sie an der gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung teilnimmt (§ 12a Absatz 1 Satz 4, gegebenenfalls in Verbindung mit § 12 Absatz 5 Satz 1 EUAHiG). Sind mehrere zuständige Finanzbehörden vo...

		48 Eine ablehnende Entscheidung ist zu begründen. Die Begründung kann in deutscher Sprache erstellt werden. Die ablehnende Entscheidung wird dann in die Sprache, in der mit den Verbindungsbüros der betroffenen Staaten kommuniziert wird (in der Regel E...

		49 Die Entscheidung wird unter Beachtung des landesintern vorgegebenen Dienstwegs dem zentralen Verbindungsbüro mitgeteilt. Die Übermittlung der Entscheidung an das zentrale Verbindungsbüro soll per E-Mail (Adresse: joint.audit@bzst.bund.de) erfolgen.

		50 Das zentrale Verbindungsbüro teilt dem ersuchenden Staat innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt des Ersuchens das Einverständnis oder die begründete Ablehnung mit (§ 12 Absatz 5 Satz 2, gegebenenfalls in Verbindung mit § 12a Absatz 1 Satz 4 EUAHiG).

		51 Die in den Randnummern 45 bis 50 beschriebenen Abläufe gelten entsprechend für die Initiierung der Anwesenheit ausländischer Bediensteter im Inland zum Informationsaustausch (§ 10 EUAHiG) außerhalb einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung. Dab...

		52 Auf der rechtlichen Grundlage von § 117e AO gelten die vorstehend beschriebenen Abläufe auch im Verhältnis zu Drittstaaten. In diesen Fällen ist die Einhaltung der 60-Tage-Frist (siehe Randnummer 50) nur eine Soll-Maßgabe (§ 117e Absatz 2 Satz 1 Nu...

		5.1.3 Anregung durch Steuerpflichtige

		53 Ein Antragsrecht der Steuerpflichtigen hinsichtlich des Anstoßens einer der sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeit besteht nicht. Ungeachtet dessen können Steuerpflichtige bei den jeweils zuständigen Finanzbehörden anregen, davon Gebrauch z...

		5.1.4 Auswahltreffen

		54 Wollen Staaten Informationen austauschen, um zu klären, ob eine der sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeit in einem bestimmten Fall sinnvoll erscheint, kann optional bereits dafür ein physisches oder virtuelles Treffen zur zwischenstaatlich...

		55 Hinsichtlich der Initiierung eines Auswahltreffens gelten die in den Randnummern 36 bis 52 dargestellten Abläufe entsprechend. Die Initiierung eines Auswahltreffens stellt kein formales Ersuchen dar und löst deshalb auch nicht die 60-Tage-Frist aus...

		56 Nach dem Auswahltreffen ersucht gegebenenfalls einer der beteiligten Staaten nach den allgemein vorgesehenen Abläufen (siehe Randnummern 36 bis 52) um die Durchführung der als sinnvoll angesehenen sonstigen Form der Verwaltungszusammenarbeit.

		5.1.5 Anhörung

		57 Bei gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfungen mit EU-Mitgliedstaaten ist eine Anhörung der Beteiligten gemäß § 117 Absatz 4 Satz 3 AO nicht erforderlich (§§ 12a Absatz 1 Satz 4 und 12 Absatz 7 EUAHiG).

		58 Für die Anwesenheit (§§ 10 und 11 EUAHiG) außerhalb einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung sowie bei einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung mit Drittstaaten ist eine Anhörung der Beteiligten jedoch erforderlich (§ 117e Absatz 2 Satz 3...

		59 Zielen die behördlichen Ermittlungen im Inland auf ein Verfahren der Außenprüfung nach den §§ 193 bis 207 AO, so kann auf die Anhörung des inländischen Beteiligten bis zur Bekanntgabe der Prüfungsanordnung verzichtet werden, sofern anderenfalls der...

		60 Wurde der zu prüfende Steuerpflichtige im Hinblick auf den beabsichtigten Informationsaustausch mit Drittstaaten bereits im Zusammenhang mit der Initiierung der gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung angehört, so bedarf es in der Regel keiner erne...

		61 Zuständig für die Anhörung ist die für die Ermittlungen zuständige Finanzbehörde. Sie informiert über den landesinternen Dienstweg das zentrale Verbindungsbüro über das Ergebnis der Anhörung oder bei entsprechender Ermessensentscheidung über das Un...

		62 Ist im Zusammenhang mit der beabsichtigten sonstigen Verwaltungszusammenarbeit mit einem Drittstaat auch eine sonstige Verwaltungszusammenarbeit mit einem EU-Mitgliedstaat beabsichtigt, sollte zur Vermeidung von Missverständnissen in der Anhörung, ...



		5.2 Information des Steuerpflichtigen bei gemeinsamen und gleichzeitigen Prüfungen

		63 Die inländische steuerpflichtige Person, auf die sich die gemeinsame oder gleichzeitige Prüfung bezieht, wird durch das zentrale Verbindungsbüro grundsätzlich unverzüglich über die Durchführung der gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung informiert...

		64 Das Informationsschreiben folgt in der Regel dem Muster der Anlage 3. Eine Kopie wird auch der zuständigen Finanzbehörde unter Beachtung des landesinternen Dienstweges übermittelt. Das Informationsschreiben ist kein Verwaltungsakt. Das Informations...

		65 Bei einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung muss der Steuerpflichtige nicht informiert werden, wenn die Interessen Dritter, der Finanzbehörden oder des anderen EU-Mitgliedstaates an der Nichterteilung der Information die Interessen der betrof...

		66 Über den Verweis in § 117e AO ist § 12 Absatz 6 (gegebenenfalls in Verbindung mit § 12a Absatz 1 Satz 4 EUAHiG) auch in Drittstaatenfällen entsprechend anzuwenden. Dabei spielt es keine Rolle, dass in diesen Fällen in der Regel zuvor schon eine Anh...



		5.3  Information des Steuerpflichtigen bei Anwesenheit von Bediensteten im Ausland

		67 Anders als bei gemeinsamen und gleichzeitigen Prüfungen fordert das EUAHiG neben der Anhörung (siehe 5.1.5) keine Information des Steuerpflichtigen über die Anwesenheit von Bediensteten anderer Staaten oder Gebiete im Inland sowie die Anwesenheit v...



		5.4 Einwendungen des Steuerpflichtigen

		68 Die zuständige Finanzbehörde und das zentrale Verbindungsbüro informieren sich gegenseitig, sobald ein Steuerpflichtiger Einwendungen geltend macht, die

		-  gegen die Durchführung einer sonstigen Form der Verwaltungszusammenarbeit oder

		- gegen den spezifischen beabsichtigten Informationsaustausch im Zusammenhang mit einer sonstigen Form der Verwaltungszusammenarbeit gerichtet sind.

		Beide Behörden stimmen sich dann zum weiteren Vorgehen ab. Der landesinterne Dienstweg ist zu wahren.

		69 Das zentrale Verbindungsbüro entscheidet – unabhängig davon, bei welcher beteiligten Behörde die Einwendungen eingegangen sind – nach Abstimmung mit der zuständigen Finanzbehörde und unter Wahrung des landesinternen Dienstweges über die Einwendunge...

		70 Hält das zentrale Verbindungsbüro nach Abstimmung mit der zuständigen Finanzbehörde und unter Wahrung des landesinternen Dienstweges die Einwendungen des Steuerpflichtigen für begründet, so wird die beanstandete Form der Verwaltungszusammenarbeit o...



		5.5 Benennung der zuständigen Bediensteten mit Befugnis zum direkten Informationsaustausch

		71 Die für den Einzelfall benannte Koordinatorin oder der benannte Koordinator sind zuständige Bedienstete, die zum direkten Informationsaustausch mit dem anderen Staat befugt sind.

		72 Sind gemeinsame oder gleichzeitige Prüfungen vereinbart, so benennt das zentrale Verbindungsbüro für den jeweiligen Einzelfall die für die behördlichen Ermittlungen zuständigen Amtsträger der Bundes- und Landesfinanzbehörden (§ 3 Absatz 3a EUAHiG),...

		73 Welche konkreten Personen als zuständige Bedienstete benannt werden sollen, teilt die zuständige Finanzbehörde unter Rücksprache mit der mitwirkenden Bundesbetriebsprüfung und unter Einhaltung des landesinternen Dienstweges dem zentralen Verbindung...

		74 Die Befugnis zum direkten Informationsaustausch bezieht sich auf den mündlichen Austausch in physischen oder virtuellen Zusammentreffen, die vom zentralen Verbindungsbüro koordiniert werden, sowie auf den Austausch von Dokumenten an Ort und Stelle....

		75 Auch ohne beziehungsweise schon vor der Vereinbarung einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung kann das zentrale Verbindungsbüro für die behördlichen Ermittlungen zuständige Amtsträgerinnen oder Amtsträger der Bundes- und Landesfinanzbehörden a...

		76 Die im Einzelfall betroffenen ausländischen zuständigen Behörden teilen dem zentralen Verbindungsbüro die dort im Einzelfall benannten ausländischen Bediensteten mit. Die Koordinatorin oder der Koordinator informiert darüber die im Inland für den E...



		5.6 Prüfungsanordnung

		77 Für eine gemeinsame oder gleichzeitige Prüfung im Rahmen einer Außenprüfung finden grundsätzlich die für die nationale Außenprüfung geltenden Regelungen Anwendung (§§ 193 bis 202 AO; Regelungen der Betriebsprüfungsordnung (BpO)).

		78 In der Prüfungsanordnung sind weder die ausländischen Prüfer namentlich zu benennen, noch Hinweise auf die gemeinsame oder gleichzeitige Prüfung aufzunehmen (zur Information des Steuerpflichtigen; siehe Randnummern 63 bis 66).



		5.7 Auftaktsitzung

		79 Nach der zwischenstaatlichen Vereinbarung einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung findet üblicherweise eine Auftaktsitzung statt. Diese kann physisch oder virtuell durchgeführt werden. Von inländischer Seite nehmen in der Regel die Koordinato...

		80 Die Auftaktsitzung dient einem ersten intensiven unmittelbaren Austausch zum Prüfungsfall sowie zur Abstimmung der weiteren Zusammenarbeit.

		81 Bei der gemeinsamen Prüfung treffen die inländischen beteiligten Behörden (Randnummer 33) mit der ausländischen beteiligten Behörde in der Regel in der Auftaktsitzung (gegebenenfalls auch davor oder danach) eine Vereinbarung über die Einzelheiten d...

		- die jeweiligen Zuständigkeiten und Ansprechpersonen,

		- die Prüfungsschwerpunkte und -zeiträume und

		- der Zeitplan für die Prüfung, gegebenenfalls einschließlich der beabsichtigten gegenseitigen Anwesenheit.

		Die Vereinbarung ist verwaltungsinterner Art. Über ihre Form entscheiden die an der gemeinsamen Prüfung beteiligten Behörden. Es ist üblich, die Vereinbarung in einem verwaltungsinternen schriftlichen Protokoll festzuhalten, das durch die Koordinatori...

		82 Bei einer gleichzeitigen Prüfung können in entsprechender Anwendung von § 12a Absatz 3 Satz 1 EUAHiG ebenfalls Vereinbarungen über Einzelheiten der Durchführung getroffen werden. Dabei ist zu erwarten, dass die zwischenstaatliche Koordinierung der ...



		5.8 Sprache und Kommunikation

		83 Die Amtssprache für das inländische Besteuerungsverfahren ist Deutsch. Als Arbeitssprache können im Einvernehmen mit allen Beteiligten auch Fremdsprachen bestimmt werden.

		84 Die nach § 12a Absatz 3 EUAHiG zwischenstaatlich zu treffende Vereinbarung über die Einzelheiten einer gemeinsamen Prüfung hat auch eine Regelung bezüglich der verwendeten Sprache zu enthalten (§ 12a Absatz 3 Satz 2 EUAHiG). In dieser Sprache wird ...

		85 Die inländischen Bediensteten erteilen den ausländischen Bediensteten alle Auskünfte, die für die Festsetzung der Steuern im anderen Staat voraussichtlich erheblich sind (zum Beispiel für gemeinsame Prüfungen nach § 12a Absatz 1 Satz 4 in Verbindun...

		86 Wenn ausnahmsweise die Koordinatorin oder der Koordinator bei einem Informationsaustausch im Rahmen eines physischen oder virtuellen Zusammentreffens nicht anwesend ist, sind sie in geeigneter Weise über die ausgetauschten Informationen zu informie...



		5.9 Weitere Durchführung

		5.9.1 Anwendung der gewöhnlichen Rechtsgrundlagen für Ermittlungen im Inland

		87 Die ermittelnden inländischen Finanzbehörden führen, sofern Ermittlungen im Inland durchgeführt werden, diese auch im Kontext der sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeit in der Regel nach den für die gewöhnlichen Ermittlungen einschlägigen R...

		5.9.2 Befugnisse bei Anwesenheit ausländischer Bediensteter im Inland

		88 Bei einer Anwesenheit von Bediensteten anderer EU-Mitgliedstaaten im Inland ergeben sich deren Befugnisse aus § 10 Absatz 1 in Verbindung mit § 10 Absatz 3 EUAHiG. Demnach dürfen nach Gestattung durch das zentrale Verbindungsbüro im Einzelfall unte...

		89 Im Rahmen einer gemeinsamen Prüfung gelten die Befugnisse nach § 12a Absatz 1 Satz 4 EUAHiG (mit Ausnahme von § 10 Absatz 1 Satz 3 und 4 EUAHiG) entsprechend.

		90 Die Teilnahme an behördlichen Ermittlungen, einschließlich der Befragung von Personen und der Prüfung von Aufzeichnungen mit elektronischen Kommunikationsmitteln, ist zu gestatten (§ 87a Absatz 1 Satz 3 AO gilt nach § 10 Absatz 1 Satz 2 EUAHiG ents...

		91 Bevor die Anwesenheit von Bediensteten anderer EU-Mitgliedstaaten im Inland gestattet wird, stimmt sich das zentrale Verbindungsbüro mit der jeweils für Ermittlungshandlungen im Inland zuständigen Behörde und mitwirkenden Bundesbetriebsprüfung ab. ...

		92 Bei der Anwesenheit ist sicherzustellen, dass den Bediensteten der anderen EU-Mitgliedstaaten nur solche Informationen offenbart werden, die nach § 4 EUAHiG übermittelt werden dürfen (zu Drittstaatenfällen, siehe Randnummer 24 und 25). Sind erbeten...

		93 Die Befugnisse der Bediensteten der anderen EU-Mitgliedstaaten bestimmen sich nach dem inländischen Verfahrensrecht. Sie gehen nicht über das hinaus, was

		94 Anwesende ausländische Bedienstete sind nicht Amtsträger (§ 7 AO) oder diesen gleichgestellten Personen (§ 30 Absatz 3 AO). Sie können keine Befugnisse, die sich aus der Abgabenordnung ergeben, unmittelbar ausüben. Ausländische Bedienstete können a...

		95 Verweigert eine Person die Mitwirkung bei einer Befragung oder bei der Prüfung von Aufzeichnungen, so gilt diese Verweigerung wie eine Verweigerung gegenüber inländischen Bediensteten (§ 10 Absatz 3 Satz 2 EUAHiG).

		5.9.3 Befugnisse bei Anwesenheit inländischer Bediensteter im Ausland

		96 Für die Anwesenheit von inländischen Bediensteten im Ausland gelten die Ausführungen in den Randnummern 88 bis 95 entsprechend (§ 11 EUAHiG in Verbindung mit § 10 EUAHiG). Kommt es im Rahmen einer gemeinsamen Prüfung zur Anwesenheit von inländische...

		97 Für die Anwesenheit von inländischen Bediensteten im Ausland ist es erforderlich, dass sie durch die ausländische zuständige Behörde gestattet wird.

		98 Zu beachten ist, dass die Befugnisse der inländischen Bediensteten im Ausland nicht nur durch das inländische Verfahrensrecht, sondern zusätzlich durch das Recht des anderen Staates begrenzt werden (doppelte Beschränkung; § 10 Absatz 3 Satz 1 EUAHi...

		5.9.4 Einigungsbemühen bei gemeinsamen Prüfungen

		99 Über den bei allen sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeit vorgesehenen Austausch von Informationen hinaus ist Besonderheit der gemeinsamen Prüfung das Einigungsbemühen. Die beteiligten Behörden bemühen sich,

		- sich mit der entsprechenden Behörde des anderen Staates über den Sachverhalt und die Umstände, die Gegenstand der gemeinsamen Prüfung sind, zu einigen sowie

		- eine einvernehmliche steuerliche Würdigung im Rahmen des jeweils geltenden Rechts auf Basis dieses Sachverhalts zu erreichen (§ 12a Absatz 4 Satz 1 EUAHiG).

		Eine einvernehmliche Würdigung wird angestrebt, ist aber nicht zwingend.

		5.9.5 Verwendbarkeit der Informationen und Dokumente

		100 Sämtliche im Rahmen des EUAHiG erlangten Informationen und Dokumente können von den Behörden, die diese Informationen und Dokumente verwenden, wie vergleichbare inländische Informationen und Dokumente angeführt und als Beweismittel verwendet werde...

		5.9.6 Gemeinsamer Prüfungsbericht bei gemeinsamen Prüfungen

		101 Die Feststellungen, über die in einer gemeinsamen Prüfung Einigung erzielt worden ist, sind in einem gemeinsamen Prüfungsbericht festzuhalten. Die Feststellungen, über die in der gemeinsamen Prüfung keine Einigung erzielt worden ist, können in dem...

		102 Der gemeinsame Prüfungsbericht wird zwischen den inländischen beteiligten Behörden und den entsprechenden Behörden der anderen an der gemeinsamen Prüfung beteiligten Staaten abgestimmt. Im Abstimmungsprozess genügt in der Regel die Zustimmung im g...

		103 Die Prüfungsfeststellungen aus einer nationalen Außenprüfung, die nicht Gegenstand der gemeinsamen Prüfung waren, dürfen nicht in den gemeinsamen Prüfungsbericht aufgenommen werden.

		104 Die inländische Person, auf die sich die gemeinsame Prüfung bezieht, muss innerhalb von 60 Tagen nach der Erstellung des gemeinsamen Prüfungsberichtes durch die für diese Ermittlung zuständige Finanzbehörde über das Ergebnis der gemeinsamen Prüfun...

		105 Betrifft die gemeinsame Prüfung mehrere Personen, bleibt § 30 AO unberührt (§ 12a Absatz 5 Satz 3 EUAHiG). In der Konsequenz sind diejenigen Informationen zu anderen Personen, die dem Steuergeheimnis nach § 30 AO unterliegen, aus der einer betroff...

		106 Inwieweit in Deutschland die Feststellungen der gemeinsamen Prüfung umgesetzt werden, bestimmt sich nach dem inländischen Recht (§ 12a Absatz 4 Satz 3 EUAHiG). Demnach werden die Feststellungen aus dem gemeinsamen Prüfungsbericht im Sinne von § 12...





		6 Veröffentlichung

		107 Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Das BMF-Schreiben steht ab sofort für eine Übergangszeit auf den Internet-Seiten des Bundesministeriums der Finanzen (http://www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik „Themen...
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Dieses BMF-Schreiben regelt die Anwendung der Sonderabschreibung fiir die Anschaffung oder
Herstellung neuer Mietwohnungen nach § 7b des Einkommensteuergesetzes (EStG). Mit Artikel 1
Nummer 2 des Gesetzes zur steuerlichen Férderung des Mietwohnungsneubaus vom

4. August 2019 (BGBL. I S. 1122) wurde mit § 7b EStG eine neue Sonderabschreibung fiir die
Anschaffung oder Herstellung neuer Mietwohnungen eingefiihrt. Mit Artikel 1 Nummer 27
Buchstabe e des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Férderung der Elektromobilitit und zur
Anderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (BGBL. I S. 2451) wurden
der Anwendungsbereich des § 7b EStG auf den Veranlagungszeitraum 2018 erweitert (§ 52
Absatz 15a Satz 1 EStG) und der Abzug als Werbungskosten ermoglicht (§ 9 Absatz 1 Satz 3 Num-
mer 7 EStG). Mit Artikel 4 Nummer 2 des Jahressteuergesetzes 2022 vom 20. Dezember 2022
(BGBI.1S.2294) wurde die Sonderabschreibung nach § 7b EStG in modifizierter Form wieder
ermoglicht. Mit Artikel 1 Nummer 3 des Gesetzes zur Stirkung von Wachstumschancen, Investi-
tionen und Innovationen sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness vom 27. Mirz 2024
(BGBL. I Nr. 108) wurde der zeitliche Anwendungsbereich der Sonderabschreibung verlangert
und die mafdgeblichen Kostenbezugsgroflen (Baukostenobergrenze und maximale Bemessungs-
grundlage) aufgrund der verdnderten Realitidten im Bausektor angehoben.
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Anwendungsregelung
Das Schreiben ist ab dem Zeitpunkt seiner Bekanntgabe im Bundessteuerblatt in allen offenen
Fillen anzuwenden.
Es ersetzt
— das BMF-Schreiben vom 7. Juli 2020 (BStB11 S. 623),
— das BMF-Schreiben vom 21. September 2021 (BStB11 S. 1805) und
— das BMF-Schreiben vom 29. Mai 2024 (BStBI I S. 907).

Abkiirzungen
In diesem Schreiben werden die folgenden Abkiirzungen verwendet:

ABIl = Amtsblatt der Europiischen Union

AfA = Absetzung fir Abnutzung

AO = Abgabenordnung

BewG = Bewertungsgesetz

BGBI. = Bundesgesetzblatt

BMF = Bundesministerium der Finanzen
BStBIl = Bundessteuerblatt

BFH = Bundesfinanzhof

DAWI = Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
DBA = Doppelbesteuerungsabkommen

EStG = Einkommensteuergesetz

EStH = Einkommensteuer-Hinweise

EStR = Einkommensteuer-Richtlinien
EUAHIG = EU-Amtshilfegesetz

HGB = Handelsgesetzbuch

KStG = Korperschaftsteuergesetz

Rn. = Randnummer

TIEA = Tax Information Exchange Agreement
WOoFIV = Wohnflichenverordnung
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Nach Erérterung mit den obersten Finanzbehérden der Lander gilt Folgendes:

L Einkommensteuerrechtliche Voraussetzungen der Inanspruchnahme der Son-
derabschreibung nach § 7b EStG
1. Anspruchsvoraussetzungen

1.1 Personliche Voraussetzungen

Zur Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG sind alle beschrankt und unbe-
schrinkt Steuerpflichtigen i. S. d. EStG und des KStG berechtigt, die auch die beihilferechtlichen
Voraussetzungen erfiillen (vgl. IL. Beihilferechtliche Voraussetzungen der Inanspruchnahme der
Sonderabschreibung nach § 7b EStG).

Bei Mitunternehmerschaften oder Gemeinschaften ist nach § 7a Absatz 7 Satz 1 EStG der ein-
zelne Beteiligte anspruchsberechtigt. Das Wahlrecht zur Inanspruchnahme der Sonderabschrei-
bung nach § 7b EStG darf sowohl dem Grunde als auch der Héhe nach nur einheitlich ausgeiibt
werden (§ 7a Absatz 7 Satz 2 EStG).

1.2 Sachliche Voraussetzungen

Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kann in Anspruch genommen werden fiir eine neue
Mietwohnung (vgl. 4. Férderobjekt), die im entsprechenden Forderzeitraum (vgl. 3. Forderzeit-
raum) angeschafft oder hergestellt wird - unter Erfiillung der Nutzungsvoraussetzung

(vgl. 5. Nutzungsvoraussetzung) und Einhaltung der Baukostenobergrenze (vgl. 7. Baukosten-
obergrenze).

Beschriankt Steuerpflichtige, die im Inland eine neue Mietwohnung herstellen oder anschaffen
und mit den aus deren entgeltlichen Uberlassung erzielten Einkiinften im Inland steuerpflichtig
sind, kénnen die Sonderabschreibung nach § 7b EStG bei Vorliegen der tibrigen Voraussetzungen
in Anspruch nehmen.

Wird eine neue Mietwohnung bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung angeschafft, kann die
Sonderabschreibung nach § 7b EStG nur vom Erwerber in Anspruch genommen werden (§ 7b
Absatz 1 Satz 3 EStG). Verdufert der Erwerber die neue Mietwohnung noch bis zum Ende des
Jahres der Fertigstellung weiter, kann nur der Zweit- bzw. Letzterwerber die Sonderabschreibung
nach § 7b EStG in Anspruch nehmen.
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2. Fordergebiet
Die Regelung gilt fiir jede neue Mietwohnung im Inland.

Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG findet auch Anwendung, wenn die neue Mietwohnung
in einem anderen Mitgliedstaat der Européischen Union oder einem Staat belegen ist, der auf-
grund vertraglicher Verpflichtung Amtshilfe entsprechend dem EUAHIG in einem Umfang leis-
tet, der fiir die Uberpriifung der Voraussetzungen dieser Vorschrift erforderlich ist. Soweit es sich
um einen Drittstaat handelt, ist anhand der jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen mit diesem
Staat zu priifen, ob die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. Anhaltspunkte hierfiir erge-
ben sich aus der Anlage 1 (Anwendungsbereich des EUAHIG sowie der DBA und der TIEA) zum
sMerkblatt zur zwischenstaatlichen Amtshilfe durch Informationsaustausch in Steuersachen®
(BMF-Schreiben vom 29. Mai 2019 - BStBI I S. 480). Fur die dort unter ,,A. Staaten mit grolem
Informationsaustausch“ aufgefiihrten Staaten ist davon auszugehen, dass die Voraussetzungen
erfillt sind.

3. Forderzeitraum
Forderzeitraum ist der Zeitraum, fiir den die Férderung nach § 7b EStG dem Grunde nach in
Betracht kommt.

3.1 Zeitpunkt des Bauantrags/der Bauanzeige

Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kann nur in Anspruch genommen werden, wenn der
Bauantrag oder - sofern eine Baugenehmigung nicht erforderlich ist - die Bauanzeige nach dem
31. August 2018 und vor dem 1. Januar 2022 bzw. nach dem 31. Dezember 2022 und vor dem

1. Oktober 2029 gestellt bzw. getitigt worden ist. Fiir Mietwohnungen, die nach den baurechtli-
chen Vorschriften ohne Bauantrag bzw. Bauanzeige errichtet werden kénnen, kann hinsichtlich
des in Satz 1 genannten Zeitraums auf den Zeitpunkt des Beginns der Bauausfithrung abgestellt
werden.

Wurde der Bauantrag oder die Bauanzeige vor dem 1. September 2018 bzw. nach dem

31. Dezember 2021 und vor dem 1. Januar 2023 gestellt bzw. getitigt, mit der tatsdchlichen Bauti-
tigkeit aber erst nach diesen Stichtagen begonnen, ist die Inanspruchnahme der Sonderabschrei-
bung nach § 7b EStG nicht zuléssig, da die Regelung nicht auf den Beginn der Bautitigkeit, son-
dern auf den Zeitpunkt der Bauantragstellung bzw. der Tatigung der Bauanzeige abstellt.

Ein Bauantrag bzw. eine Bauanzeige wird mittels des von der nach Landesrecht zustindigen
Behorde veroffentlichten Vordrucks gestellt bzw. getitigt, mit dem die landesrechtlich vorgese-
hene Baugenehmigung fir die beabsichtigte Herstellung der Mietwohnung angestrebt wird.
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Fiir die Bestimmung des Zeitpunkts der Stellung des Bauantrags bzw. der Tatigung der Bauan-
zeige ist regelmiaflig das Datum des Eingangsstempels der nach Landesrecht zustindigen Behorde
mafigebend. Dieses Datum gilt auch dann als entscheidender Zeitpunkt, wenn die Bauplanung
nach dem Eingang des Bauantrags bzw. der Bauanzeige gedndert wird, ohne dass ein neuer Bau-
antrag bzw. eine neue Bauanzeige erforderlich ist.

[st ein Bauantrag abgelehnt bzw. eine angezeigte Bauausfithrung untersagt worden und die Bau-
genehmigung erst aufgrund eines unter neuen Bedingungen gestellten Bauantrags erteilt bzw.
der Bau erst aufgrund einer verdnderten Bauanzeige begonnen worden, ist der mafigebliche Zeit-
punkt des Bauantrags bzw. der Bauanzeige der Eingang des unter neuen Bedingungen gestellten
Bauantrags bzw. der neuen Bauanzeige bei der zustindigen Behorde. Dies gilt auch, wenn sich die
Bauplanung des Steuerpflichtigen so grundlegend dndert, dass ein neuer Bauantrag gestellt bzw.
eine neue Bauanzeige getitigt werden muss. Wird ein Bauantrag bzw. eine Bauanzeige allerdings
annulliert und anschliefend derselbe Bauantrag bzw. dieselbe Bauanzeige unverindert erneut
gestellt bzw. getitigt, bleibt der Zeitpunkt des urspriinglich gestellten Bauantrags bzw. der bishe-
rigen Bauanzeige mafigeblich.

Im Fall der Anschaffung einer neuen Mietwohnung ist der Zeitpunkt der Stellung des Bauantrags
bzw. der Tatigung der Bauanzeige des Steuerpflichtigen, der die Wohnung hergestellt hat, maf3-
gebend. Nicht entscheidend ist das Datum des Kaufvertrags.

Fiir Mietwohnungen, die entgegen den baurechtlichen Vorschriften ohne Baugenehmigung
errichtet wurden, kann die Sonderabschreibung nach § 7b EStG nicht in Anspruch genommen
werden.

3.2 Begrenzung des Forderzeitraums

Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kann nach § 52 Absatz 15a Satz 1 EStG fiir Baumafinah-
men, deren Bauantrag/Bauanzeige nach dem 31. August 2018 und vor dem 1. Januar 2022 gestellt
bzw. getitigt wurde, letztmalig im Veranlagungszeitraum 2026 bzw. in den Fillen des § 4a EStG
letztmalig fiir Wirtschaftsjahre, die vor dem 1. Januar 2027 enden, in Anspruch genommen wer-
den. Ab dem Veranlagungszeitraum 2027 bzw. fiir nach dem 31. Dezember 2026 endende Wirt-
schaftsjahre kann die Sonderabschreibung nach § 7b EStG in diesen Féllen auch dann nicht mehr
in Anspruch genommen werden, wenn der vorgesehene Beglinstigungszeitraum (Rn. 61) noch
nicht abgelaufen ist (§ 52 Absatz 15a Satz 2 EStG).

Bei der Bestimmung und Einhaltung des Forderzeitraums kommt es - anders als beim Begiinsti-
gungszeitraum (Rn. 61) - nicht auf den Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt der begiinstig-
ten Baumafdnahme an. Das Jahr der Fertigstellung der Baumafinahme ist damit fiir die Einhal-
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tung des Férderzeitraums der Sonderabschreibung nach § 7b EStG nicht entscheidend. Die Son-
derabschreibung nach § 7b EStG kann auch dann in Anspruch genommen werden, wenn die
neue Mietwohnung, fiir die der Bauantrag gestellt wurde oder die Bauanzeige erfolgt ist, erst
nach dem 31. Dezember 2021 bzw. nach dem 30. September 2029 fertiggestellt wird. Der Forder-
zeitraum endet jedoch fiir Baumafinahmen, deren Bauantrag/Bauanzeige nach dem

31. August 2018 und vor dem 1. Januar 2022 gestellt bzw. getitigt wurde, spétestens im Veranla-
gungszeitraum 2026 bzw. in dem letzten vor dem 1. Januar 2027 endenden Wirtschaftsjahr. Der
Forderzeitraum fiir die Sonderabschreibung nach § 7b EStG in der Fassung fiir Bauantrige oder
Bauanzeigen nach dem 31. Dezember 2022 wird nicht in dieser Form begrenzt.

Beispiel 1:

Ein Mehrfamilienhaus wird im Jahr 2024 aufgrund eines im Jahr 2021 gestellten Bauantrags fertig-
gestellt. Zum 1. Dezember 2024 geht das Eigentum auf einen Erwerber iiber, der die Wohnungen ab
diesem Zeitpunkt vermietet.

Der Erwerber kann fiir die Jahre 2024, 2025 und 2026 jdhrlich bis zu 5 % der férderfdhigen Anschaf-
fungskosten geltend machen. Das vierte Jahr des Begiinstigungszeitraums fiir die Inanspruchnahme
der Sonderabschreibung nach § 7b EStG entfillt aufgrund der Begrenzung des Férderzeitraums auf
den Veranlagungszeitraum 2026 (§ 52 Absatz 15a Satz 1 EStG). Die lineare AfA wird im Jahr 2027
gegeniiber den Vorjahren unverdndert berticksichtigt. Erst ab dem 5. Jahr, also nach Ablauf des vier-
jdhrigen Forderzeitraums, dem Jahr 2028, erfolgt die AfA nach § 7a Absatz 9 EStG (vgl. Rn. 66 ff.).

4, Forderobjekt

Gegenstand der Sonderabschreibung nach § 7b EStG ist die einzelne neue Mietwohnung ein-
schliefilich der zu ihr gehérenden Nebenraume (begilinstigte Wohnung). Die Sonderabschreibung
nach § 7b EStG wird nicht - wie nach den Gblichen ertragsteuerrechtlichen Grundsitzen - fiir die
Anschaffung oder Herstellung eines neuen Gebédudes oder selbstindigen Gebaudeteils gewahrt.
So ist bei der linearen AfA nach § 7 Absatz 4 EStG bzw. der degressiven AfA nach § 7 Absatz 5a
EStG Gegenstand der AfA das selbstindige unbewegliche Wirtschaftsgut Gebdude. Die Vereinfa-
chungsregelung zur Herstellung eines anderen Wirtschaftsgutes in R 7.3 Absatz 5 EStR findet ftr
die Sonderabschreibung nach § 7b EStG keine Anwendung. Begiinstigt sind neue Mietwohnun-
gen in neuen oder vorhandenen Gebduden und anderen Gebédudeteilen, die selbstdndige unbe-
wegliche Wirtschaftsgiiter sind (Gebiaude) sowie Eigentumswohnungen und im Teileigentum
stehende Rdume.

41 Nachhaltigkeitserfordernisse des Gebdaudes
Mietwohnungen, deren Bauantrag oder Bauanzeige nach dem 31. Dezember 2022 und vor dem
1. Oktober 2029 gestellt bzw. getitigt wurde, miissen sich geméf: § 7b Absatz 2 Satz 1 Nummer 2
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EStG in einem Gebiude befinden, welches die Voraussetzungen eines "Effizienzhaus 40" mit
Nachhaltigkeits-Klasse (EH 40 NH) erfiillt. Die Nachhaltigkeits-Klasse muss durch das Qualitits-
siegel Nachhaltiges Gebaude (QNG) nachgewiesen werden. Das QNG wird in zwei Qualititsni-
veaus vergeben (QNG-PLUS und QNG-PREMIUM), die jeweils als Nachweis geeignet sind. Dieses
Siegel wird im Wege eines Zertifizierungsverfahrens durch unabhingige fiir das QNG akkredi-
tierte Zertifizierungsstellen entsprechend der Vorgaben des Siegelgebers Bundesministerium fiir
Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) vergeben. Voraussetzung fiir die Vergabe
des QNG ist der Nachweis der Erfiillung allgemeiner und besonderer Anforderungen an die 6ko-
logische, soziokulturelle und 6konomische Qualitidt von Gebduden. Die Zertifizierung erfolgt
nach Baufertigstellung anhand der realisierten Gebdudequalitidten und auf Grundlage eines der
jeweiligen QNG-Siegelvariante entsprechenden Zertifizierungsprogrammes, das ein bei der Deut-
schen Akkreditierungsstelle fiir das QNG registriertes Bewertungssystem beinhalten muss.

42 Wohnungi. S. d. § 7b EStG

Nach § 7b Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 EStG muss die beglinstigte Wohnung die bewertungsrecht-
lichen Anforderungen des § 181 Absatz 9 BewG erfiillen. Danach ist eine Wohnung in der Regel
die Zusammenfassung mehrerer Riume, die in ihrer Gesamtheit so beschaffen sein miissen, dass
die Fiihrung eines selbstindigen Haushalts moglich ist. Die Zusammenfassung der Riume muss
eine von anderen Wohnungen oder Rdumen, insbesondere Wohnraumen, baulich getrennte, in
sich abgeschlossene Wohneinheit bilden und einen selbstindigen Zugang haben. Daneben ist es
erforderlich, dass die fiir die Fiihrung eines selbstindigen Haushalts notwendigen Nebenrdume
(Kuche, Bad oder Dusche, Toilette) vorhanden sind. Nach § 181 Absatz 9 Satz 4 BewG soll die
Wohnfliche mindestens 20 m? betragen. AuRerhalb der Wohnung belegene Riume werden
dabei nicht berticksichtigt.

Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kann unter dieser Voraussetzung auch dann in
Anspruch genommen werden, wenn es sich um eine Wohnung in einem Studentenwohnheim in
Gestalt eines Appartementhauses oder um ein abgeschlossenes Appartement in einem Senioren-
heim oder einer Unterkunft fiir betreutes Wohnen handelt. Die Wohnung muss in diesen Féllen
aus einem Wohn-Schlafraum mit einer vollstindig eingerichteten Kiichenkombination oder
zumindest einer Kochgelegenheit mit den fiir eine Kleinkiicheneinrichtung tiblichen Anschliis-
sen und einem Bad/WC bestehen und soll eine Gesamtwohnfliche von mindestens 20 m? haben
(vgl. § 181 Absatz 9 BewG).

Abweichend zu den vorgenannten Voraussetzungen kann die Sonderabschreibung nach § 7b
EStG auch in Anspruch genommen werden fiir in sich abgeschlossene Wohneinheiten mit sepa-
rat vermieteten Wohnriaumen (Teile der Wohneinheit) und einer in die jeweilige Wohneinheit
integrierten Gemeinschaftskiiche in einem Seniorenheim oder einer Unterkunft fiir betreutes
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Wohnen. Schuldrechtliche Vereinbarungen iiber eine teilweise ,Untervermietung” innerhalb
einer Wohnung sind fiir den Wohnungsbegriff unbeachtlich. Die Einstufung als Wohnung i. S. d.
§ 7b EStG kann in diesen Fillen jedoch nur erfolgen, wenn die einzelnen vermieteten Teile der
Wohneinheit aus einem Wohn-Schlafraum und einem Bad/WC bestehen und eine Gesamt-
wohnflache von mindestens 20 m?* haben. Zudem miissen die vermieteten Teile der Wohnein-
heit der Fiihrung eines selbststindigen Haushalts und nicht primér Pflege- und Betreuungszwe-
cken dienen (vgl. § 181 Absatz 9 BewG).

Gemif § 7b Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 EStG gehoren zu einer Wohnung auch Neben- bzw. Zube-
horrdume. Hierbei handelt es sich um Raume, die sich nicht im abgeschlossenen Bereich der
Wohnung befinden, aber zu dieser gehoren. Dies sind z. B. Keller- oder Abstellrdume, gemein-
schaftlich genutzte Rdume (z. B. Waschkiichen, Trocken- und Heizungsraume) im selben
Gebiude, Stellplitze in Tiefgaragen sowie die zu einem Gebdude gehérenden Garagen.

Garagen, die neben dem Gebaude errichtet werden, gehdéren dann zu einer Wohnung, wenn
Wohnung und Garagen als Bewertungseinheit i. S. d. BewG anzusehen sind.

43 Neue Wohnung . S. d. § 7b EStG
Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kommt nur in Betracht, wenn eine neue Wohnung
geschaffen wird, die bisher nicht vorhanden war.

Eine neue Wohnung i. S. d. § 7b EStG kann entstehen durch

e den Neubau von Ein-, Zwei- oder Mehrfamilienhdusern,

e den Aus- oder Umbau von bestehenden Gebaudeflichen (insbesondere Dachgeschossaus-
bauten, aber auch Teilung bestehender Wohnfldchen) oder

e die Aufstockung oder den Anbau auf oder an einem bestehenden Gebaude (mit Fldchener-
weiterung).

Voraussetzung ist, dass der neu geschaffene Wohnraum die Anforderungen des Wohnungsbe-

griffsi. S. d. § 7b EStG erfillt.

Keine neue Wohnung i. S. d. § 7b EStG entsteht hingegen, wenn vorhandener Wohnraum nur
modernisiert oder saniert wird, auch wenn dies mit hohen Kosten verbunden ist und sich die
Ausstattungsmerkmale der Wohnung dadurch deutlich verbessern. Das gilt auch dann, wenn
vorhandener Wohnraum innerhalb des Gebdudes verlegt oder die bestehende Wohnung um
Wohnfliche erweitert wird. Dies gilt nicht, wenn vor Durchfiihrung der Sanierung keine den
Anforderungen des Wohnungsbegriffs geniigende Wohnung vorhanden war. Sind diese Anfor-
derungen nach Durchfiithrung der Sanierung erfiillt, ist eine neue Wohnung entstanden.





w

28

29

30

Bundesministerium
der Finanzen

Seite 11 von 35

Eine neue Wohnung i. S. d. § 7b EStG kann auch dann entstehen, wenn unter Nutzung bestehen-
der Gebiudeflichen neuer Wohnraum geschaffen wird, z. B. im Wege der Umgestaltung von
gewerblich genutzten Flachen oder durch den Ausbau eines bisher nicht genutzten Dachge-
schosses. Voraussetzung ist, dass der unter Verwendung der Altbausubstanz neu geschaffene
Wohnraum erstmals die Anforderungen des Wohnungsbegriffs i. S. d. § 7b EStG erfullt (vgl. 5.2.
Wohnzwecke). Nicht entscheidend ist, dass mit der Wohnung auch ein neues selbstindiges
~Wirtschaftsgut® entsteht. Auch wenn die neu geschaffene Wohnung ertragsteuerrechtlich nicht
als selbstandiges Wirtschaftsgut behandelt wird, sondern in einen bereits bestehenden Nut-
zungs- und Funktionszusammenhang (zu fremden Wohnzwecken vermietete Wohnungen) ein-
geht, kann abweichend von dieser ertragsteuerrechtlichen Zuordnung eine neue Wohnung i. S. d.
§ 7b EStG entstehen.

Beispiel 2:

In einem im Jahr 2011 errichteten Gebdude gibt es vier Mietwohnungen in den oberen Etagen. Im
Erdgeschoss und in der ersten Etage befinden sich Ladengeschdfte und Biirordume.

Die Biirordume werden im Jahr 2024 (Tdtigung der Bauanzeige am 1. Februar 2024) zu zwei 80 m?
grofSen Wohnungen umgebaut, die ab dem 1. Dezember 2024 vermietet werden.

Bei den zwei Wohnungen handelt es sich um neue Wohnungen, fiir die eine Sonderabschreibung
nach § 7b EStG in Anspruch genommen werden kann.

Werden durch die Teilung einer Wohnung (unter Verwendung der vorhandenen Altbausub-
stanz) mehrere bisher nicht vorhandene, baulich getrennte und in sich abgeschlossene Wohnein-
heiten hergestellt, werden damit mehrere neue Wohnungeni. S. d. § 7b EStG geschaffen. Geho-
ren allerdings die Rdume, in denen sich vor der Teilung Bad und Kiiche der alten Wohnung
befunden haben, nach der Teilung nur zu einer der neu entstandenen Wohnungen, so sprechen
die objektiven Kriterien dafiir, dass diese Wohnung nicht neu i. S. d. § 7b EStG, sondern an die
Stelle der alten Wohnung getreten ist.

Im Fall der Anschaffung einer Wohnung gilt diese Wohnung fiir den Erwerber nur dann als neu
i. S. d. § 7b EStG, wenn sie bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung angeschafft wird. Eine Woh-
nung ist fertiggestellt, wenn sie entsprechend ihrer Zweckbestimmung genutzt werden kann. Der
Zeitpunkt der Anschaffung einer Wohnung ist der Zeitpunkt der Erlangung der wirtschaftlichen
Verfiigungsmacht. Das ist der Fall, wenn Eigenbesitz, Gefahr, Nutzen und Lasten auf den Erwer-
ber ibergehen. Fiir die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG miissen also
Fertigstellung und Erlangung der wirtschaftlichen Verfiigungsmacht in einem Kalenderjahr lie-
gen.
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Beispiel 3:

Ein Investor ldsst in einem neu errichteten Gebdude mehrere Wohnungen herstellen.

Das Gebdude und auch die Wohnungen werden am 30. November 2024 (Bauantrag vom

10. Mai 2023) fertiggestellt.

a) Der Investor begriindet durch Teilungserkldrung Eigentumswohnungen, welche einzeln
verdufSert werden.

b) Das Gebdude wird als Ganzes verdufert.

In beiden Fdllen kénnen die Erwerber die Sonderabschreibung nach § 7b EStG in Anspruch nehmen,
wenn die neuen Wohnungen oder das Gebdude bis zum 31. Dezember 2024 rechtswirksam unter
Erlangung der wirtschaftlichen Verfligungsmacht erworben wurden.

5. Nutzungsvoraussetzung
Fiir die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG muss die begiinstigte Woh-
nung der entgeltlichen Uberlassung zu fremden Wohnzwecken dienen.

5.1 Entgeltliche Uberlassung zu fremden Wohnzwecken

Wird eine Wohnung selbstgenutzt oder unentgeltlich zu fremden Wohnzwecken tberlassen,
liegt keine entgeltliche Uberlassung zu fremden Wohnzwecken i. S. d. § 7b EStG vor. Ist die Nut-
zungsiiberlassung geméf? § 21 Absatz 2 Satz 1 EStG in einen entgeltlichen und einen unentgeltli-
chen Teil aufzuteilen, so ist auch die Sonderabschreibung nach § 7b EStG im gleichen Verhiltnis
aufzuteilen und nur in Héhe des auf die entgeltliche Nutzungsiiberlassung entfallenden Anteils
abzugsfihig.

Eine Wohnung dient der entgeltlichen Uberlassung zu fremden Wohnzwecken auch dann, wenn
sie zwar voriibergehend leer steht, die entgeltliche Uberlassung aber (weiterhin) vorgesehen ist
und die Wohnung dafiir bereitgehalten wird. Im Ubrigen vgl. Rn. 24 bis 26 des BMF-Schreibens
vom 8. Oktober 2004, BStBI I S. 933 (,Einkiinfteerzielung bei den Einkiinften aus Vermietung und
Verpachtung®).

5.2.  Wohnzwecke
Eine Wohnung dient Wohnzwecken, wenn sie dazu bestimmt und geeignet ist, Menschen auf
Dauer Aufenthalt und Unterkunft zu ermoglichen.

Eine entgeltlich tiberlassene Wohnung dient Wohnzwecken i. S. d. § 7b EStG, wenn die entgeltli-

che Uberlassung unbefristet oder mindestens fiir einen Zeitraum von einem Jahr mietvertraglich
festgelegt ist. Wird eine kiirzere Mietdauer vereinbart, kann dies unschidlich sein, wenn ein ent-

sprechender Nachweis erbracht wird, dass die Wohnung nicht lediglich der voriibergehenden
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Beherbergung von Personen, sondern der langerfristigen Nutzung zu Wohnzwecken dienen soll
(z. B. Vermietung an einen Praktikanten fiir die Dauer des Praktikums, Vermietung an einen Stu-
denten fiir die Dauer eines Semesters). Eine Untervermietung durch den Mieter ist unschadlich,
wenn sie zu Wohnzwecken im vorstehenden Sinne erfolgt.

Wird eine Wohnung mobliert vermietet, steht dies dem Begriff ,zu Wohnzwecken dienen” nicht
entgegen.

Eine Wohnung dient nach § 7b Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 2. Halbsatz EStG allerdings nicht
Wohnzwecken, soweit sie lediglich zur voriibergehenden Beherbergung von Personen bestimmt
ist, insbesondere bei regelmiflig wechselnden Personen wie z. B. in Ferienwohnungen, Hotels
und Boardinghouses sowie bei der Vermietung von Serviced Apartments (auch Aparthotels oder
Apartment Hotels). Anhaltspunkt fiir eine nicht Wohnzwecken dienende, voriibergehende
Beherbergung kann z. B. die Bereitstellung oder das Angebot von Serviceleistungen, wie z. B.
Wischeservice oder Mahlzeiten, sein.

Eine Wohnung dient auch Wohnzwecken, wenn sie aus besonderen betrieblichen Griinden an
Betriebsangehorige tiberlassen wird, z. B. Wohnung fiir den Hausmeister, fiir das Fachpersonal
oder fiir Angehorige der Betriebsfeuerwehr. Das hiusliche Arbeitszimmer des Mieters ist zur Ver-
einfachung den Wohnzwecken dienenden Riumen zuzurechnen. Riume, die sowohl Wohnzwe-
cken als auch betrieblichen oder beruflichen Zwecken dienen, sind je nachdem, welchem Zweck
sie iberwiegend dienen, entweder ganz den Wohnzwecken oder ganz den betrieblichen oder
beruflichen Zwecken dienenden Raumen zuzurechnen.

6. Abschreibungsfihige Anschaffungs- oder Herstellungskosten

Die abschreibungsfihigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die im Rahmen der Anschaf-
fung oder der Herstellung einer begiinstigten Wohnung entstehen und fiir die Priifung der Bau-
kostenobergrenze (Rn. 48 ff.) und die Ermittlung der Bemessungsgrundlage (Rn. 53 ff.) heranzu-
ziehen sind, werden gemif? § 255 HGB und den fiir die Einkommensbesteuerung mafigebenden
Grundsitzen ermittelt.

Danach sind Anschaffungskosten eines Gebdudes oder einer Wohnung alle Aufwendungen, die
geleistet werden, um ein Gebdude/eine Wohnung zu erwerben und es/sie in einen betriebsberei-
ten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Gebiude/der Wohnung einzeln zugeordnet werden
konnen, ferner die Nebenkosten und die nachtriaglichen Anschaffungskosten (vgl. § 255 Absatz 1
Satz 1 und 2 HGB).

Typische Anschaffungsnebenkosten sind Maklergebiihren, Provisionen, Notarkosten, Grund-
buchgebiihren, Grunderwerbsteuer, Gerichtskosten, Vermessungskosten, Gutachterkosten und
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Erschlieffungskosten (sofern diese notwendigerweise im Zusammenhang mit der Anschaffung
des Grundstiicks bzw. des Gebdudes anfallen und die Benutzbarkeit oder den Wert des ange-
schafften Grundstiicks erh6hen).

41 Nach § 255 Absatz 2 Satz 1 HGB sind Herstellungskosten die Aufwendungen, die durch den Ver-
brauch von Giitern und die Inanspruchnahme von Diensten fiir die Herstellung eines Vermo-
gensgegenstandes/Wirtschaftsgutes entstehen. Zu den Herstellungskosten gehéren auch
anschaffungsnahe Herstellungskosten i. S. d. § 6 Absatz 1 Nummer 1a EStG.

42 Kosten fiir die Grundstiickserschlieffung, z. B. flir Strafien, Versorgungsleitungen und Entsor-
gungsanlagen aufierhalb des Grundstiicks, sind dem Grund und Boden zuzuordnen. Anschliisse
vom Gebaude bis zur Grundstiicksgrenze an Versorgungsnetze (Strom, Gas, Wasser, Warme) sind
hingegen dem Gebédude zuzurechnen und gehoéren zu den abschreibungsfihigen Anschaffungs-
oder Herstellungskosten, wenn sie zusammen mit dem Gebidude neu hergestellt werden.

43 Aufwendungen fiir den Grund und Boden sowie die hierauf entfallenden Anschaffungsneben-
kosten sind keine abschreibungsfihigen Aufwendungen und kénnen daher auch nicht fiir die
Sonderabschreibung nach § 7b EStG berticksichtigt werden.

44 Aufwendungen fiir ein Gebdude, das fiir Zwecke von Aufstockungen, Aus-, Um-, An- oder Auf-
bauten angeschafft wird (vgl. Rn. 26), gehtren insoweit zu den abschreibungsfihigen Aufwen-
dungeni. S. d. § 7b EStG, als die erworbene Altbausubstanz fiir die Errichtung der neuen Woh-
nung i. S. d. § 7b EStG verwendet wird. Dies gilt entsprechend fiir einen ggf. vorhandenen Rest-
buchwert eines Gebdudes, soweit Aufstockungen, Aus-, Um-, An- oder Aufbauten an einem
Gebdude vorgenommen werden, das sich bereits im Eigentum des Steuerpflichtigen befindet.

45 Fir die Aufwendungen fir Aufenanlagen gilt R 21.1 Absatz 3 Satz 1 EStR.

46 Aufwendungen fiir die Moblierung einer neuen Mietwohnung stellen keine abschreibungsfihi-
gen Aufwendungen . S. d. § 7b EStG dar.

47 Im Fall der Anschaffung sind die Anschaffungskosten zuziiglich der Anschaffungsnebenkosten
sowie nachtriglich anfallende Anschaffungskosten ggf. mittels einer Kaufpreisaufteilung in einen
Grund- und Bodenanteil sowie einen Gebaude- oder Wohnungsanteil aufzuteilen (siehe hierzu
auch die Arbeitshilfe und Anleitung des Bundesministeriums der Finanzen zur Aufteilung eines
Gesamtkaufpreises fiir ein bebautes Grundstiick (Kaufpreisaufteilung) auf den Internetseiten des

Bundesministeriums der Finanzen [www.bundesfinanzministerium.de]).




http://www.bundesfinanzministerium.de/
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7. Baukostenobergrenze

Nach § 7b Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und 2 EStG ist die Inanspruchnahme der Sonderabschrei-
bung nach § 7b EStG nur zuldssig, wenn die abschreibungsfihigen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten nicht mehr als 3.000 € je m* Wohnflache fiir Wohnungen betragen, die aufgrund
eines nach dem 31. August 2018 und vor dem 1. Januar 2022 gestellten Bauantrags oder einer in
diesem Zeitraum getitigten Bauanzeige hergestellt werden. Fiir Wohnungen, die aufgrund eines
nach dem 31. Dezember 2022 und vor dem 1. Oktober 2029 gestellten Bauantrags oder einer in
diesem Zeitraum getétigten Bauanzeige hergestellt werden, betrigt die Baukostenobergrenze
5.200 € je m* Wohnfliche. Fallen héhere abschreibungsfihige Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten an, fiihrt dies zum vollstindigen Ausschluss der Sonderabschreibung nach § 7b EStG.

Fir die Priifung der Baukostenobergrenze miissen die gesamten Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten auf die gesamte Fliche, fiir die diese Kosten aufgewendet wurden, verteilt werden.
Die dabei zugrunde zulegende Fliche ist bei der Anschaffung oder Herstellung eines neuen
Gebdudes die Nutzfliche des gesamten Gebiudes, bei Aufstockungen, Aus-, Um-, An- oder Auf-
bauten die durch die Baumafinahme insgesamt neu geschaffene Nutzfliche und bei der Anschaf-
fung oder Herstellung einer Eigentumswohnung die den Eigentumsrechten entsprechende
Nutzflache des erworbenen Anteils.

Die Nutzfldache wird in sinngemafier Anwendung der Verordnung zur Berechnung der Wohnfla-
che (WoFIV) vom 25. November 2003 (BGBI. I S. 2346) in der jeweils geltenden Fassung ermittelt
(vgl. R 4.2 Absatz 6 Satz 4 EStR). Bei der Ermittlung der Nutzflache sind - in Abweichung zu § 2
Absatz 3 WoFI1V - auch Neben- bzw. Zubehérraume, wie Bodenrdume, Waschkiichen, Keller-
raume, Trockenrdume, Speicherrdume, Bade- und Brauserdume, Fahrrad- und Kinderwagen-
raume usw., soweit sie zur Benutzung durch den einzelnen oder zur gemeinsamen Benutzung
durch alle Hausbewohner bestimmt sind, und die zur begiinstigten Wohnung gehérenden Gara-
gen (vgl. Definition der Wohnung unter 4. Férderobjekt) einzubeziehen.

Fur Zwecke einer sachgerechten Ermittlung der Baukosten je m* (Wohn)Flidche kann alternativ
die Bruttogrundflidche (BGF) des aufgrund der Baumafinahme entstandenen Gebaudes herange-
zogen werden. Die BGF ermittelt sich als Gesamtflidche aller Grundrissebenen eines Bauwerks,
die nach der DIN 277 ermittelt werden. Die entsprechenden Angaben miissen anhand der Bau-
unterlagen nachgewiesen werden kénnen.

Zur Ermittlung der Baukosten je m* (Wohn)Fliche sind die abschreibungsfihigen Anschaffungs-
oder Herstellungskosten durch die ermittelte gesamte Nutzfliche zu dividieren. Mehraufwen-
dungen fiir Sonderausstattungen, z. B. bei einer barrierefreien Wohnung, gehen in die allgemeine
Kostenaufteilung ein und werden nicht vorab individuell dieser Wohnung zugerechnet. Mehr-





w

53

54

Bundesministerium
der Finanzen

Seite 16 von 35

aufwendungen fir Sonderausstattungen kénnen jedoch unberiicksichtigt bleiben, wenn sie ein-
deutig und nachweisbar anderen Nutzflichen als der begiinstigten Wohnung zuzurechnen sind.

Beispiel 4:
Ein Gebdude mit einer BGF von insgesamt 750 m? wird im Jahr 2021 neu errichtet.
Die Nutzung des Gebdudes stellt sich wie folgt dar:
300 m?® Fldche entfallen auf Mietwohnungen,
350 m? Fldche entfallen auf vermietete gewerblich genutzte Fldchen

50 m? Fliche entfallen auf gemeinschaftlich genutzte Nebenrdume und

50 m? Fliche entfallen auf Funktions- und Haustechnikfldchen, Aufziige und

Aufzugsschdchte, Treppenldufe und -podeste.

Die Herstellungskosten betragen insgesamt 1.850.000 €, darin enthalten sind Mehraufwendungen
fiir Sonderausstattung der gewerblich genutzten Fldche i. H. v. 100.000 €.

Die Baukosten je m? (Wohn)Fldche ermitteln sich wie folgt:
a) Nach WoFIV und R 4.2 Absatz 6 Satz 4 EStR: 1.750.000 € / 700 m? = 2.500 € je m?
b) Nach DIN 277: 1.750.000 € / 750 m? = 2.333 € je m?

Die Baukostenobergrenze nach § 7b Absatz 2 Satz 2 Nummer 1EStG ist damit in beiden Fdllen nicht
liberschritten.

8. Bemessungsgrundlage

8.1.  Ermittlung der foérderfihigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten

Zu den forderfihigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten i. S. d. § 7b EStG gehoren entgegen
§ 2 Absatz 3 Nummer 1 und 2 WoF1V neben den abschreibungsfiahigen Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten fiir die neue Mietwohnung selbst (Rn. 38 ff.) auch die Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten fiir die zu dieser Wohnung gehoérenden Neben- und Zubehérraume, wie Boden-
raume, Waschkiichen, Kellerrdume, Trockenrdume, Speicherrdume, Bade- und Brauserdume,
Fahrrad- und Kinderwagenrdaume usw., gleichgiiltig, ob sie zur Benutzung durch den einzelnen
oder zur gemeinsamen Benutzung durch alle Hausbewohner bestimmt sind, und die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten der zur begiinstigten Wohnung gehérenden Garagen (vgl. Defi-
nition der Wohnung unter Rn. 20 ff.).

Bei Neben- bzw. Zubehérrdumen, die vollstindig einer neuen Mietwohnung zugerechnet wer-
den kénnen, sind die darauf entfallenden Anschaffungs- oder Herstellungskosten in voller Hohe
in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen. Fiir gemeinschaftlich genutzte Nebenrdaume werden
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die Anschaffungs- oder Herstellungskosten entsprechend dem Anteil der Nutzfliche der neuen
Mietwohnung an der Nutzfliche des gesamten Gebaudes aufgeteilt.

Werden neben einer begiinstigten Wohnung auch andere Nutzflidchen, wie z. B. Bliro- oder
Gewerbefliachen oder eine eigengenutzte Wohnung angeschafft oder hergestellt, werden die
abschreibungsfihigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten des gesamten Gebdudes nach den
allgemeinen ertragsteuerrechtlichen Regelungen auf die einzelnen Gebiudeteile aufgeteilt. Fir
diese Aufteilung ist das Verhiltnis der Nutzflache eines Gebdudeteiles zur Nutzfliche des gesam-
ten Gebaudes mafdgebend (vgl. R 4.2 Absatz 6 EStR). Die Aufteilung der Kosten hat damit so zu
erfolgen, dass die gesamten abschreibungsfiahigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten voll-
stindig verteilt werden.

Entsteht eine begiinstigte Wohnung durch Um- oder Ausbaumafinahmen, ist ebenfalls eine ent-
sprechende Aufteilung der abschreibungsfihigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten vorzu-
nehmen, wenn mit der Baumafinahme weitere - nicht begiinstigte - Flichen geschaffen werden.
Das kann z. B. dann der Fall sein, wenn neben einer begiinstigten Wohnung auch eine Wohnung
fir die Eigennutzung hergestellt wird. Bei der Kostenaufteilung sind alle von der Baumafinahme
betroffenen Flachen zu berticksichtigen.

Um die gesamten abschreibungsfdahigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf die begiins-
tigte Wohnung und die nicht zu ihr gehoérende Fliche aufzuteilen, ist die Nutzfliche, die mit der
Baumafinahme insgesamt geschaffen wurde, und die Nutzfliche der begiinstigten Wohnung zu
ermitteln. So kénnen die gesamten Aufwendungen gleichméfig auf alle Nutzflichen verteilt
werden. Es erfolgt grundsatzlich keine individuelle Zuordnung der Kosten nach Ausstattungs-
merkmalen.

Beispiel 5:

Fortfiihrung des Beispiels 4:

Die Nutzfliche des Gebdudes betrdgt 700 m? die Nutzfliche der begiinstigten Wohnungen betrdgt
323 m? (die gemeinschaftlich genutzten Nebenrdume werden zu 46,15 % [300 / 650] den begiinstigten
Wohnungen zugerechnet). Die Funktionsflichen von 50 m? werden in die Berechnung der Nutzfld-
chen nicht einbezogen.

Die auf die begiinstigten Wohnungen entfallenden forderfdhigen Herstellungskosten ermitteln sich
nach dem Verhdltnis der Nutzfldche der neuen Mietwohnungen zur Gesamtnutzfldche:

1.750.000 € x 323 m? / 700 m? = 807.500 €
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8.2. Ermittlung der Bemessungsgrundlage

Die Bemessungsgrundlage fiir die Sonderabschreibung nach § 7b EStG ermittelt sich aus den for-
derfihigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten der beglinstigten Wohnung unter Bertick-
sichtigung der Forderh6chstgrenze.

Die Bemessungsgrundlage fiir die Sonderabschreibung nach § 7b EStG wird nach § 7b Absatz 3
Nummer 1 und 2 EStG auf maximal 2.000 € je m* Wohnflache fir Wohnungen, die aufgrund
eines nach dem 31. August 2018 und vor dem 1. Januar 2022 gestellten Bauantrags oder einer in
diesem Zeitraum getitigten Bauanzeige hergestellt werden, begrenzt (Forderhochstgrenze). Fir
Wohnungen, die aufgrund eines nach dem 31. Dezember 2022 und vor dem 1. Oktober 2029
gestellten Bauantrags oder einer in diesem Zeitraum getitigten Bauanzeige hergestellt werden,
betragt die Forderhdchstgrenze nach § 7b Absatz 3 Nummer 1 und 2 EStG maximal 4.000 € je m?
Wohnfliche. Liegen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten je m? Wohnfliche jeweils darun-
ter, sind diese in der tatsachlich angefallenen Hohe der Sonderabschreibung nach § 7b EStG
zugrunde zu legen.

Betragen die grundsétzlich foérderfahigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten mehr als
2.000 € bzw. 4.000 € je m* Wohnfliche, ermittelt sich die Bemessungsgrundlage fir die Sonder-
abschreibung nach § 7b EStG wie folgt:

2.000 € bzw. 4.000 € x Nutzfldche der begiinstigten Wohnung = Bemessungsgrundlage.

Beispiel 6:
Fortfiihrung der Beispiele 4 und 5:
Herstellungskosten je m* Wohnfldche: 1.750.000 € / 700 m? = 2.500 € je m®

Da die Herstellungskosten je m?* Wohnfldche (wobei auf die Nutzfldche abgestellt werden darf) die
Férderhdchstgrenze i. H. v. 2.000 € fiir Wohnungen, die aufgrund eines nach dem 31. August 2018
und vor dem 1. Januar 2022 gestellten Bauantrags oder einer in diesem Zeitraum getdtigten Bauan-
zeige hergestellt werden, liberschreiten, ermittelt sich die Bemessungsgrundlage fiir die Sonderab-
schreibung nach § 7b EStG unter Beriicksichtigung des Forderh6chstbetrages wie folgt:

2.000 € x 323 m%=646.000 €
Die Férderhichstgrenze i. H. v. 4.000 € je m? Wohnfldche fiir Wohnungen, die aufgrund eines nach

dem 31. Dezember 2022 und vor dem 1. Oktober 2029 gestellten Bauantrags oder einer in diesem
Zeitraum getdtigten Bauanzeige hergestellt werden, widre hingegen nicht tiberschritten.
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9. Begiinstigungszeitraum, Hohe der Sonderabschreibung nach § 7b EStG und der AfA
9.1. Begiinstigungszeitraum

Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kann im Jahr der Anschaffung oder Fertigstellung und
den folgenden drei Jahren (Begilinstigungszeitraum) in Anspruch genommen werden (§ 7b
Absatz 1 Satz 1 EStG). Zur Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG besteht
keine Verpflichtung, sondern ein Wahlrecht. So kann die Sonderabschreibung nach § 7b EStG
wahlweise nur in einem Jahr oder nur in zwei oder drei Jahren in Anspruch genommen werden
(vgl. Rn. 64). Beteiligte von Mitunternehmerschaften oder Gemeinschaften diirfen dieses Wahl-
recht nur einheitlich austiben (§ 7a Absatz 7 Satz 2 EStG).

9.2. Hohe der Sonderabschreibung nach § 7b EStG

Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG betrigt jahrlich bis zu 5 % der Bemessungsgrundlage
einer beglinstigten Wohnung im Jahr der Anschaffung oder Fertigstellung und in den darauffol-
genden drei Jahren (§ 7b Absatz 1 Satz 1 EStG).

Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG ist eine Jahresabschreibung. Sie wird daher ohne zeitan-
teilige Aufteilung fiir jedes Jahr des Begilinstigungszeitraumes vorgenommen.

Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kann mit ,,bis zu“ 5 % der Bemessungsgrundlage geltend
gemacht werden. Es besteht somit eine Wahlmdéglichkeit fiir den Steuerpflichtigen, jahrlich auch
weniger als 5 % Sonderabschreibung nach § 7b EStG in Anspruch zu nehmen. Ein nicht ausge-
schopfter Anteil des Sonderabschreibungsvolumens erhéht den nach § 7a Absatz 9 EStG verblei-
benden Restwert, der iiber die Restnutzungsdauer ab dem vierten Jahr nach dem Jahr der Fertig-
stellung linear oder degressiv abgeschrieben wird. Ein dariiber hinaus gehendes individuelles
Verteilen des Sonderabschreibungsvolumens in Héhe von insgesamt 20 % innerhalb des vierjah-
rigen Begiinstigungszeitraums ist nicht zuléssig.

9.3. Hohe der AfA

Die AfA nach § 7 Absatz 4 EStG oder § 7 Absatz 5a EStG ist in jedem Fall in der gesetzlich vorgese-
henen Hohe vorzunehmen (§ 7a Absatz 4 bzw. § 7b Absatz 1 Satz 1 EStG). Die lineare AfA nach § 7
Absatz 4 EStG bzw. die degressive AfA nach § 7 Absatz 5a EStG wird entsprechend der fiir diese
Regelungen vorgesehenen Bemessungsgrundlage ermittelt, d. h. mafdgebend sind - unabhéngig
von der Bemessungsgrundlage der Sonderabschreibung nach § 7b EStG - die tatsdchlichen An-
schaffungs- oder Herstellungskosten der begiinstigten Wohnung. Eine Begrenzung auf den For-
derhochstbetrag je m* Wohnfléache erfolgt fiir die lineare AfA nach § 7 Absatz 4 EStG bzw. die
degressive AfA nach § 7 Absatz 5a EStG nicht.
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Nach Ablauf des Beglinstigungszeitraums der Sonderabschreibung nach § 7b EStG von vier Jah-
ren bemisst sich die weitere reguldre AfA nach § 7a Absatz 9 EStG. Danach ermittelt sich die wei-
tere Abschreibung bei Gebduden nach dem Restwert nach Ablauf des Beglinstigungszeitraums
und dem nach § 7 Absatz 4 EStG unter Beriicksichtigung der rechnerischen Restnutzungsdauer
oder dem nach § 7 Absatz 5a EStG mafigebenden Prozentsatz. Die Begrenzung des Forderzeit-
raums (Rn. 16) fithrt nicht zu einer Verkiirzung des Begiinstigungszeitraums.

Beispiel 7:
a) Fortfiithrung der Beispiele 4 bis 6:
1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr
(in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro)
Sonderabschreibung nach § 7b
EStG i. H.v. 5 % (Bemessungs-
grundlage von 32.300 32.300 32.300 32.300 0
646.000 €)
reguldre AfA
1. bis 4. Jahr: Lineare AfA nach
§ 7 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2
Buchstabe a bzw.b EStG | 16.150%* 16.150 16.150 16.150 13.342
(Bemessungsgrundlage  von
807.500 €)
ab 5. Jahr: Restwert-AfA
insgesamt 48.450 48.450 48.450 48.450 13.342

* Hinweis: bei Fertigstellung nach dem 31. Januar wdre eine zeitanteilige Kiirzung der linearen AfA im Jahr der Fertigstellung erforderlich.

Bei vollstdndiger Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG und bei reguldrer linea-
rer AfA von 2 % bei Fertigstellung der neuen Wohnung vor dem 1. Januar 2023 nach § 7 Absatz 4
Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b EStG betrdgt der Restwert:

807.500 € - (4 x 48.450€) = 613.700 €.

Die Restwert-AfA gemdfS § 7a Absatz 9 EStG betrdgt ab dem flinften Jahr bei einer Restnutzungs-
dauer von 46 Jahren 13.342 €.

b) Abwandlung: Fertigstellung im Jahr 2026 bei Bauantrag/Bauanzeige nach dem 31. August 2018
und vor dem 1. Januar 2022

Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kann nur fiir ein Jahr in Héhe von 32.300 € in Anspruch
genommen werden. Bis zum Ende des vierjdhrigen Begiinstigungszeitraums, d. h. in den Jahren 2026
bis 2029 wird die lineare AfA mit 24.225 € (3 % nach § 7 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a EStG
x 807.500 €) berticksichtigt.
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Ab dem 5. Jahr, dem Jahr 2030, erfolgt die AfA dann verteilt iber die Restnutzungsdauer.
Der Restwert betrdgt:

807.500 € - 32.300 € - (4 x 24.225 €) = 678.300 €.

Die AfA betrdgt ab dem 5. Jahr bei einer Restnutzungsdauer von 29 Jahren 23.390 €.

c) Kombination mit degressiver AfA nach § 7 Absatz 5a EStG

Ein Wohngebdude, welches die Voraussetzungen der § 7 Absatz 5a, § 7b EStG erfiillt und aufgrund
eines nach dem 31. Dezember 2022 und vor dem 1. Oktober 2029 gestellten Bauantrags hergestellt
wurde, wird zum 1. Januar 2025 fertiggestellt oder mit Fertigstellung zum 1. Januar 2025 ange-
schafft. Der Beginn der Herstellung bzw. der Kaufvertrag datieren jeweils nach dem

30. September 2023. Die Nutzfldche der begiinstigten Wohnungen betrdgt 250 m? Die auf das
begiinstigte Gebdude entfallenden férderfidhigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten betragen
1 Mio. €

Da die Anschaffungs- oder Herstellungskosten je m? Wohnfldche die Forderhochstgrenze des § 7b
EStG in Hohe von 4.000 € nicht tiberschreiten, entspricht die Bemessungsgrundlage fiir die Sonder-
abschreibung nach § 7b EStG den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten i. H. v. 1 Mio. €.

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr
(in Euro) (in Euro) | (in Euro) (in Euro) (in Euro)

Sonderabschreibung nach
§ 7b EStGi. H. v. 5 % (Bemes- 50.000 50.000 50.000 50.000 0
sungsgrundlage 1 Mio. €)

reguldre AfA
1. bis 4. Jahr: degressive AfA

nach § 7 Absatz 5a EStG
(Bemessungsrundlage von 50.000 47.500 45.125 42.869 30.725
1 Mio. €)

ab 5. Jahr: degressive Rest-
wert-AfA (§ 7a Absatz 9 EStG)

insgesamt

100.000

97.500

95.125

92.869

30.725

Die degressive Restwert-AfA gemdf § 7a Absatz 9 EStG ermittelt sich ab dem 5. Jahr von dem um die
Sonderabschreibung nach § 7b EStG geminderten Restbuchwert. Bei vollstdndiger Inanspruchnahme

der Sonderabschreibung nach § 7b EStG und bei gleichzeitiger Inanspruchnahme der degressiven
AfA nach § 7 Absatz 5a EStG betrdgt der Restwert am Ende des vierten Jahres 614.506 € (1 Mio. €
abziiglich 385.494 € (Summe aller Abschreibungen der ersten 4 Jahre)).

Damit ergibt sich als Abschreibungswert fiir das 5. Jahr ein Betrag von 30.725 € (614.506 € x 5 %).





w

67

68

69

70

71

Bundesministerium
der Finanzen

Seite 22 von 35

9.4. Kumulierung mit anderen Sonderabschreibungen/erh6hten Absetzungen

Liegen fiir einzelne Baumafnahmen innerhalb des selbstindigen unbeweglichen Wirtschaftsguts
Gebéaude (vgl. Rn. 18) sowohl die Voraussetzungen fiir die Inanspruchnahme der Sonderabschrei-
bung nach § 7b EStG als auch fiir die Inanspruchnahme der erhéhten Absetzungen nach den

§§ 7h, 7i EStG vor, diirfen nach dem Kumulationsverbot geméaf § 7a Absatz 5 EStG die erhohten
Absetzungen nach den §§ 7h, 7i EStG oder die Sonderabschreibung nach § 7b EStG nur aufgrund
einer dieser Vorschriften in Anspruch genommen werden. Daran dndert auch die Tatsache
nichts, dass die erhéhten Absetzungen nach den §§ 7h und 7i EStG an die Stelle der linearen AfA
nach § 7 Absatz 4 EStG bzw. der degressiven AfA nach § 7 Absatz 5a EStG treten und die lineare
AfA nach § 7 Absatz 4 EStG bzw. die degressive AfA nach § 7 Absatz 5a EStG neben der Sonderab-
schreibung nach § 7b EStG in Anspruch genommen werden muss.

10. Einhaltung der Nutzungsvoraussetzung

Die begiinstigte Wohnung muss nach § 7b Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 EStG im Jahr der Anschaf-
fung oder Fertigstellung und in den folgenden neun Jahren der entgeltlichen Uberlassung zu
Wohnzwecken dienen (zehnjahriger Nutzungszeitraum).

Der Nachweis tiber die Einhaltung der mindestens zehnjihrigen Nutzung zur entgeltlichen
Uberlassung zu fremden Wohnzwecken ist vom Steuerpflichtigen jahrlich in geeigneter Art und
Weise zu erbringen (vgl. Rn. 117).

Wird die Nutzung zur entgeltlichen Uberlassung zu fremden Wohnzwecken vor Ablauf des
zehnjihrigen Nutzungszeitraums beendet, hat der Steuerpflichtige dies mit der Steuererkldarung
des Veranlagungszeitraums, in den die Beendigung fillt, in geeigneter Art und Weise anzuzeigen.

Wird eine Wohnung, fiir die die Sonderabschreibung nach § 7b EStG in Anspruch genommen
wurde, vor Ablauf des Nutzungszeitraums verdufert, hat der Verdufierer nachzuweisen, dass die
beglinstigte Wohnung innerhalb des Nutzungszeitraums auch beim Erwerber der weiteren ent-
geltlichen Uberlassung zu fremden Wohnzwecken gedient hat. Daher ist es grundsitzlich auch
moglich, eine beglinstigte Wohnung, fiir die die Sonderabschreibung nach § 7b EStG in Anspruch
genommen wurde, innerhalb des zehnjdhrigen Nutzungszeitraums zu verdufern, ohne dass die
in Anspruch genommene Sonderabschreibung nach § 7b Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 EStG riick-
gangig zu machen ist (beachte Rn. 72 ff.). Die Vorschriften zu privaten Verauflerungsgeschiften
von Grundstiickeni. S. d. § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und Absatz 3 EStG (insbesondere zur
Erhéhung der Anschaffungs- und Herstellungskosten gemaf § 23 Absatz 3 Satz 4 EStG um in
Anspruch genommene Sonderabschreibungen) bleiben unberiihrt. Der entsprechende Nachweis
ist vom Verdufierer im Rahmen der Steuererklarung des Veranlagungszeitraums, in den der
Ablauf des zehnjdhrigen Nutzungszeitraums féllt, in geeigneter Art und Weise zu erbringen. Aus-
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reichend ist eine Bestéitigung des Erwerbers tiber die Einhaltung der Nutzungsvoraussetzung. Die
Nutzungsvoraussetzung ist auch bei den in Rn. 76 geregelten Vorgidngen einzuhalten.

11. Riickgiangigmachung der Sonderabschreibung nach § 7b EStG

Wird eine begiinstigte Wohnung, fir die die Sonderabschreibung nach § 7b EStG in Anspruch
genommen wurde, innerhalb des zehnjihrigen Nutzungszeitraums dem Mietwohnungsmarkt
entzogen oder verduflert, ohne dass der Verduflerungsgewinn der Einkommen- oder Kérper-
schaftsteuer unterliegt, oder wird die Baukostenobergrenze nachtriglich innerhalb der ersten
drei Kalenderjahre nach Ablauf des Jahres der Anschaffung oder Herstellung der begiinstigten
Wohnung durch nachtrigliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten tberschritten, ist die in
Anspruch genommene Sonderabschreibung nach § 7b Absatz 4 EStG in voller Hohe verzinslich
riickgingig zu machen und die bisher in Anspruch genommene lineare oder degressive AfA
(ohne Berticksichtigung von § 7a Absatz 9 EStG) entsprechend anzupassen (Berichtigungszeit-
raum). Fir diese Fille sieht § 7b Absatz 4 Satz 3 EStG eine Anlaufhemmung der Festsetzungsfrist
vor. Die Anderung erfolgt nach § 7b Absatz 4 Satz 2 EStG. Die Verzinsung erfolgt gemif § 233a
Absatz 21. V. m. Absatz 5 AO. § 233a Absatz 2a AO ist insoweit nicht anzuwenden (§ 7b Absatz 4
Satz 4 EStG).

11.1.  Verduflerung innerhalb des Nutzungszeitraums

Eine Verdauflerung innerhalb des zehnjahrigen Nutzungszeitraums, bei der der VerdufRerungsge-
winn nicht der Einkommen- oder Korperschaftsteuer unterliegt, fiihrt in voller Hohe zu einer
Rickgingigmachung der in Anspruch genommenen Sonderabschreibung nach § 7b EStG (§ 7b
Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 EStG). Dies gilt nicht nur im Fall der Erzielung eines VerdufRerungsge-
winns, sondern auch im Fall des Vorliegens eines Verdufierungsverlustes. Entscheidend ist allein,
ob die Verdufierung grundsitzlich steuerbar ist.

Bei der Verdufierung langfristig gehaltener Grundstiicke des Privatvermdgens, die der Steuer-
pflichtige erst neu bebaut hat, liegt regelméafig keine steuerbare VerdufRerung vor, denn bei der
Berechnung der in § 23 EStG vorgesehenen zehnjihrigen Verdufierungsfrist wird ausschlieRlich
an den Zeitpunkt der Anschaffung des Grund und Bodens und nicht an den Zeitpunkt der Her-
stellung des Gebaudes angekniipft.

Beispiel 8:

a) Grundfall:

A erwarb im Jahr 2010 einen Bauplatz. Am 1. Oktober 2018 stellte er einen Bauantrag zur Errichtung
eines Zweifamilienhauses. Das Gebdude wurde am 1. Juli 2020 fertiggestellt und A vermietet es seit-
dem entgeltlich zu Wohnzwecken. A beansprucht in den Jahren 2020, 2021 und 2022 Sonderab-
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schreibungen nach § 7b EStG. Ende des Jahres 2022 verkauft A das vermietete Gebdude an B, der die-
ses weiterhin entgeltlich zu Wohnzwecken tiberldsst.

Der zehnjdhrige Nutzungszeitraum lduft vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2030. A verduflert das Gebdude
innerhalb des zehnjdhrigen Nutzungszeitraums. Der Gewinn aus der VerdujfSerung des Gebdudes an
Bim Jahr 2022 ist nicht nach § 22 Nummer 21i. V. m. § 23 EStG steuerbar.

Die zehnjdhrige Verdufierungsfrist des § 23 EStG begann mit dem Erwerb des Bauplatzes im

Jahr 2010 und endet im Jahr 2020; sie ist deshalb im Jahr 2022 bereits abgelaufen.

Gemdf3 § 7b Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 EStG ist die Sonderabschreibung nach § 7b EStG bei A - trotz
entgeltlicher Weitervermietung des Gebdudes durch B - in voller Héhe verzinslich riickgdngig zu
machen.

b) Abwandlung:
A erwarb den Bauplatz erst im Jahr 2017.

Der Gewinn aus der VerdufSerung des Gebdudes an B im Jahr 2022 ist nach § 22 Nummer 21i. V. m.

§ 23 EStG steuerbar. Die zehnjdhrige Verduflerungsfrist des § 23 EStG ist im Jahr 2022 noch nicht
abgelaufen. Im Umkehrschluss zu § 7b Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 EStG ist die Sonderabschreibung
nach § 7b EStG bei A sodann nicht riickgdngig zu machen, da der Erwerber B das Gebdude weiterhin
entgeltlich zu Wohnzwecken vermietet.

Ist eine Verduflerung steuerbar, hat die Bundesrepublik Deutschland aber aufgrund einer Rege-
lung in einem Doppelbesteuerungsabkommen kein Recht zur Besteuerung des Verdufierungser-
l6ses, ist der Tatbestand des § 7b Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 EStG nicht erfiillt.

In diesen Fillen liegt ein grundsatzlich steuerbarer Vorgang vor.

Kein schidlicher Vorgang . S. d. § 7b Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 EStG liegt vor, wenn eine Uber-
tragung nicht als VerduRRerung anzusehen ist (z. B. unentgeltliche Ubertragung im Wege der Erb-
folge). Der Tausch und die verdeckte Einlage in eine Korperschaft gelten jeweils als Veraufie-

rungsvorgang.

11.2.  Uberschreiten der Baukostenobergrenze bei nachtriglichen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten

Wird die Baukostenobergrenze in Hohe von 3.000 € bzw. 5.200 € je m*> Wohnflache innerhalb der

ersten drei Kalenderjahre nach Ablauf des Jahres der Anschaffung oder Fertigstellung der

begilinstigten Wohnung durch nachtrigliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten iiberschrit-

ten, ist die bisher in Anspruch genommene Sonderabschreibung nach § 7b Absatz 4 Satz 1 Num-

mer 3 EStG in voller Hohe verzinslich riickgingig zu machen.
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Es handelt sich um eine kalenderjahrbezogene Betrachtung; eine taggenaue Fristberechnung
bezogen auf den Anschaffungs- oder Fertigstellungszeitpunkt ist dabei nicht vorgesehen.
Bei vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahren ist auch auf das Kalenderjahr abzustellen.

Unschédlich sind nachtrigliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die nach einer Verdufie-
rung innerhalb des Begiinstigungszeitraums beim Erwerber des Foérderobjekts anfallen, wenn der
Erwerber keinen Anspruch auf die Sonderabschreibung nach § 7b EStG hat.

12. Anwendung weiterer Vorschriften des EStG
Im Ubrigen gelten die gemeinsamen Vorschriften fiir erhéhte Absetzungen und Sonderabschrei-
bungen nach § 7a EStG vollumféinglich auch fiir die Sonderabschreibung nach § 7b EStG.

Die Anwendung des § 7b EStG ist nicht auf Wirtschaftsgiiter des Anlagevermogens beschrénkt,
d. h. die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kann auch bei den Einkiinften aus Vermietung und
Verpachtung in Anspruch genommen werden (vgl. § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 7 EStG).

Die Regelung des § 6b Absatz 6 EStG findet im Zusammenhang mit der Sonderabschreibung nach
§ 7b EStG keine Anwendung.

IL. Beihilferechtliche Voraussetzungen der Inanspruchnahme der Sonderabschrei-
bung nach § 7b EStG
1 Anwendung der De-minimis-Verordnung

Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kann aufgrund von § 7b Absatz 5 EStG nur in Anspruch
genommen werden, soweit die Voraussetzungen der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kom-
mission vom 18. Dezember 2013 tiber die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags tiber
die Arbeitsweise der Europaischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABI L 352 vom

24. Dezember 2013, S. 1) (De-minimis-Verordnung) oder der Verordnung (EU) Nr. 360/ 2012 der
Kommission vom 25. April 2012 {iber die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags tiber
die Arbeitsweise der Europaischen Union auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen (ABI. L 114 vom

26. April 2012, S. 8) (sog. DAWI-de-minimis-Verordnung), in der jeweils geltenden Fassung, ein-
gehalten sind. Fiir BaumafRnahmen, deren Bauantrag/Bauanzeige nach dem 31. Dezember 2022
und vor dem 1. Oktober 2029 gestellt/getitigt wurde, gilt dies nur, wenn die Sonderabschreibung
nach § 7b EStG im Rahmen der Gewinnermittlung von Einkiinften im Sinne der §§ 13, 15 oder 18
EStG beansprucht wird.
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2. Beihilfehdchstbetrige

Werden Beihilfen auf der Grundlage der De-minimis- oder DAWI-de-minimis-Verordnung
gewahrt, so darf der Gesamtbetrag der einem einzigen Unternehmen gewdhrten De-minimis-
oder DAWI-de-minimis-Beihilfen - unabhingig davon, aus welchen Férderprogrammen diese
gewidhrt worden sind - in einem Zeitraum von drei Kalenderjahren die folgenden Beihilfehdchst-
betrdge nicht iibersteigen:

Nach der De-minimis-Verordnung: 200.000 € bzw. 300.000 €

Nach der DAWI-de-minimis-Verordnung: 500.000 € bzw. 750.000 €

Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kann nur in Anspruch genommen werden, wenn der
nach der De-minimis-Verordnung maximal zuldssige Beihilfehdchstbetrag von 200.000 € bzw.
300.000 € (ab Kalenderjahr 2024) unter Einbeziehung des Beihilfewertes aus der Sonderabschrei-
bung nach § 7b EStG nicht Giberschritten wird. Soweit ein Steuerpflichtiger auch Beihilfen nach
der DAWI-de-minimis-Verordnung erhalten hat, sind insoweit Beihilfen bis zu einem Hochstbe-
trag von 500.000 € bzw. 1.050.000 € (ab Kalenderjahr 2024) - unter Einhaltung der 200.000 bzw.
300.000-Euro-Grenze der De-minimis-Verordnung - zulédssig. Ab dem Kalenderjahr 2024 werden
die Hochstbetrige der De-minimis- und der DAWI-de-minimis-Verordnung nicht mehr auf den
nach der DAWI-de-minimis-Verordnung geltenden Hochstbetrag beschrinkt, sodass insoweit
Beihilfen bis zu einem Betrag in Hohe von 1.050.000 € - unter Einhaltung der jeweilig geltenden
Hochstgrenzen - gewédhrt werden diirfen. Zur Priifung der Beihilfehdchstbetrage vgl. Rn. 107 ff.

Werden fiir die nach § 7b EStG forderfihigen Kosten auch noch andere staatliche Beihilfen
gewahrt, ist dies nur insoweit zuléssig, als dass die hochste einschldgige Beihilfeintensitit oder
der hochste einschligige Beihilfebetrag, die bzw. der im Einzelfall in einer Gruppenfreistellungs-
verordnung oder einem Beschluss der Europdischen Kommission festgelegt ist, nicht Gberschrit-

ten wird.

3. Erklarung zu anderen De-minimis-Beihilfen

Fir die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG muss der Steuerpflichtige
nach § 7b Absatz 5 Satz 3 EStG fiir jedes Jahr des Begiinstigungszeitraums Angaben zu den von
ihm im jeweiligen Kalenderjahr der Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG
und in den jeweils zwei vorausgegangenen Kalenderjahren erhaltenen anderen Beihilfen auf der
Basis der De-minimis-Verordnung und der DAWI-de-minimis-Verordnung machen. Maf3geblich
ist hierbei der Zeitpunkt der Gewihrung (Datum des Bewilligungsbescheides) und nicht der Zu-
flusszeitpunkt der Beihilfe. Fiir Baumafnahmen, deren Bauantrag oder Bauanzeige nach dem

31. Dezember 2022 und vor dem 1. Oktober 2029 gestellt oder getétigt wurde, muss die Erklarung
nur erfolgen, wenn die Sonderabschreibung nach § 7b EStG im Rahmen der Gewinnermittlung
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von Einklnfteni. S. d. §§ 13, 15 oder 18 EStG beansprucht wird (§ 7b Absatz 5 Satz 1i. V. m. § 52
Absatz 15a Satz 3 EStG).

Nicht anzugeben sind in diesem Zusammenhang Beihilfen, die aufgrund einer genehmigten Bei-
hilferegelung oder aufgrund einer auf der Basis der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverord-
nung (AGVO) gewiahrten Beihilferegelung (z. B. Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand -
ZIM) bewilligt worden sind.

Beihilfen, die einem Steuerpflichtigen auf der Basis der De-minimis-Verordnung oder der
DAWI-de-minimis-Verordnung gewahrt wurden, sind fiir diesen regelmafiig ersichtlich, da von
jeder beihilfegewidhrenden Stelle eine Mitteilung iiber den erhaltenen Beihilfewert ausgestellt
werden muss.

Hat der Steuerpflichtige im jeweiligen Kalenderjahr der Inanspruchnahme der Sonderabschrei-
bung nach § 7b EStG und in den jeweils zwei vorausgegangenen Kalenderjahren Beihilfen nach
der De-minimis-Verordnung oder der DAWI-de-minimis-Verordnung erhalten, so hat er den
Beihilfegeber, das Datum der Gewédhrung und die Hohe des bescheinigten Beihilfewertes dieser
Beihilfen gegeniiber dem fiir ihn zustindigen Finanzamt zu erklaren. Diese Erkldrung ist Voraus-
setzung fiir die jeweilige Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG. Wurden
keine anderen Beihilfen nach der De-minimis-Verordnung oder der DAWI-de-minimis-Verord-
nung in diesem Zeitraum bezogen, ist dies ebenfalls schriftlich zu erklédren.

Handelt es sich bei dem anspruchsberechtigten Steuerpflichtigen um einen Beteiligten einer Mit-
unternehmerschaft oder einer Gemeinschaft, fiir die die Einkiinfte gesondert und einheitlich
festgestellt werden, sind die Angaben iiber die erhaltenen Beihilfen nach der De-minimis-Ver-
ordnung oder der DAWI-de-minimis-Verordnung fiir die Mitunternehmerschaft oder die
Gemeinschaft im Rahmen der Erkldrung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung fiir
jedes Jahr des Beglinstigungszeitraums zu tétigen.

Werden die Einkiinfte des anspruchsberechtigten Steuerpflichtigen gesondert festgestellt, sind
die Angaben iiber die erhaltenen Beihilfen nach der De-minimis-Verordnung oder der DAWI-

de-minimis-Verordnung im Rahmen der Erkldrung zur gesonderten Feststellung fiir jedes Jahr
des Begiinstigungszeitraums zu tatigen.

Betrigt der Beihilfewert aus weiteren Beihilfen nach der De-minimis-Verordnung insgesamt
bereits 200.000 € bzw. 300.000 € oder mehr bzw. aus weiteren Beihilfen nach der DAWI-De-mini-
mis-Verordnung insgesamt bereits 500.000 € bzw. 750.000 € oder mehr, kann die Sonderab-
schreibung nach § 7b EStG gemif § 7b Absatz 5 EStG im betreffenden Jahr des Begilinstigungs-
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zeitraums nicht in Anspruch genommen werden. Ggf. kommt eine Inanspruchnahme im folgen-
den Jahr/in den folgenden Jahren des Beglinstigungszeitraums in Betracht.

4. Ermittlung des Beihilfewerts der Sonderabschreibung nach § 7b EStG

Sind im Kalenderjahr der Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG und in den
zwei vorausgegangenen Kalenderjahren die Beihilfehdchstbetrage durch weitere De-minimis-
Beihilfen nicht erreicht worden oder wurden in diesem Zeitraum bisher keine De-minimis-Bei-
hilfen bezogen, muss der Beihilfewert der Sonderabschreibung nach § 7b EStG ermittelt werden.

Bei der Ermittlung des sich aus der Sonderabschreibung nach § 7b EStG ergebenden Beihilfe-
werts ist nicht auf die Hohe der Sonderabschreibung nach § 7b EStG selbst, sondern nur auf den
relevanten wirtschaftlichen Vorteil, der durch die vorgezogene héhere Abschreibungsmoglich-
keit entsteht, abzustellen.

41. Grundsatz: Ermittlung des relevanten wirtschaftlichen Vorteils

Der zugrunde zu legende relevante wirtschaftliche Vorteil der Mafinahme entsteht durch die
vorgezogene hohere Abschreibungsmoglichkeit innerhalb des Referenzzeitraums des Abschrei-
bungszeitraums des Forderobjekts. D. h. der relevante wirtschaftliche Vorteil aus der Inanspruch-
nahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG wird mittels einer Barwertberechnung tiber den
gesamten Abschreibungszeitraum von 33 1/3 bzw. 50 Jahren ermittelt. Denn den durch die Inan-
spruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG entstehenden Steuervorteilen stehen im
Zeitraum der Gewahrung der Restwert-AfA Steuernachteile durch eine niedrigere Restwert-AfA
gegeniiber. Beides ist fiir die Ermittlung des relevanten wirtschaftlichen Vorteils in der Gesamt-
betrachtung zu bertcksichtigen.

Bei der Barwertberechnung werden jahrlich die jeweiligen nominalen Vor- bzw. Nachteile auf
den Investitionszeitpunkt diskontiert. Die Summe der entsprechenden Barwerte {iber den
Abschreibungszeitraum eines Gebéaudes (33 1/3 bzw. 50 Jahre) ergibt den Liquiditatsvorteil der
Investition insgesamt, welcher auf die Jahre aufgeteilt wird, in denen durch die Inanspruch-
nahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG Steuervorteile eintreten. Dabei wird in Einkom-
mensteuerfillen auf den prozentualen Durchschnittssteuersatz abgestellt. Dieser ermittelt sich
aus der tariflichen Einkommensteuer zuzlglich Solidarititszuschlag (soweit erhoben), dividiert
durch das zu versteuernde Einkommen (nach Berticksichtigung der Sonderabschreibung nach

§ 7b EStG). In Korperschaftsteuerfillen wird auf den Korperschaftsteuersatz (15 %) zuziiglich
Solidaritdtszuschlag und dem individuellen Gewerbesteuersatz abgestellt. MaRgebend sind die
Werte des Jahres der erstmaligen Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG. Zur
Diskontierung ist der Abzinsungszinssatz entsprechend der Mitteilung der Kommission tiber die
Anderung der Methode zur Festsetzung der Referenz- und Abzinsungssitze (ABL C 14 vom
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19. Januar 2008, S. 6), der zum Ende des Jahres, das der erstmaligen Inanspruchnahme der Son-
derabschreibung vorausgeht, gilt, zu verwenden.

Der fir die Berechnung des Referenz- und Abzinsungssatzes mafigebende Basissatz wird regel-
maflig aktualisiert und im Internet unter der folgenden Adresse veroffentlicht:
http://ec.europa.eu/competition/state aid/legislation/reference rates.html.

Zur Ermittlung des relevanten wirtschaftlichen Vorteils aus der Sonderabschreibung nach § 7b
EStG steht im Internet auf den Seiten des Bundesministeriums der Finanzen
(https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Steuern/arbeitshilfe-son-

derabschreibung-7b-estg.html) ein Berechnungsschema zur Verfiigung. Der relevante wirt-

schaftliche Vorteil, der sich daraus ergibt, wird tiber den vierjahrigen Beglinstigungszeitraum
gleichméfig verteilt.

Der relevante wirtschaftliche Vorteil wird einmalig im ersten Jahr der Inanspruchnahme der
Sonderabschreibung nach § 7b EStG ermittelt. Nachtrigliche Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten innerhalb der Baukostenobergrenze, eine Verduferung oder eine Nutzungsianderung des
Forderobjekts innerhalb des Abschreibungszeitraumes fithren daher nicht riickwirkend zu einer
Neuberechnung des relevanten wirtschaftlichen Vorteils.

4.2, Ermittlung des relevanten wirtschaftlichen Vorteils bei Mitunternehmerschaften oder
Gemeinschaften

Im Rahmen der gesonderten und einheitlichen Feststellung sind entsprechend dem fiir die Mit-

unternehmerschaft oder Gemeinschaft geltenden Einklinfteverteilungsschliissel

1. der verbrauchte Beihilfewert der Mitunternehmerschaft oder Gemeinschaft
(bereits erhaltene Beihilfen nach der De-minimis-Verordnung oder der DAWI-de-mini-
mis-Verordnung)

und

2. die Bemessungsgrundlage der Sonderabschreibung nach § 7b EStG (vgl. Rn. 53 ff.)

auf die Feststellungsbeteiligten aufzuteilen.

Im Feststellungsbescheid ist fiir jeden Feststellungsbeteiligten der auf ihn entfallende Anteil am
verbrauchten Beihilfewert und an der Bemessungsgrundlage nach § 7b EStG auszuweisen.

Der verbrauchte Beihilfewert ist fiir jedes Jahr des Begiinstigungszeitraums auszuweisen.

Bei mehrstockigen Personengesellschaften ist entsprechend zu verfahren.



http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Steuern/arbeitshilfe-sonderabschreibung-7b-estg.html

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Steuern/arbeitshilfe-sonderabschreibung-7b-estg.html
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Im Rahmen der Veranlagung zur Einkommen- oder Kérperschaftsteuer des einzelnen Feststel-

lungsbeteiligten wird fiir die Ermittlung des wirtschaftlichen Vorteils der Sonderabschreibung

nach § 7b EStG der im Feststellungsbescheid festgestellte Anteil an der Bemessungsgrundlage

nach § 7b EStG der Barwertberechnung wie unter 4.1 dargestellt zugrunde gelegt.

Beispiel 9:

Die A-KG, bestehend aus der Komplementdr-GmbH [K-GmbH] (Anteil 0 %) und den Kommanditisten
A und B (Anteil jeweils 50 %), hat mit Fertigstellung im Jahr 2020 ein Gebdude mit ausschliefilich
Mietwohnungen errichten lassen.
Die nach § 7b EStG férderfdhigen Herstellungskosten betragen 2.000.000 € (eine Begrenzung der
Bemessungsgrundlage i. S. d. § 7b Absatz 3 EStG erfolgt nicht).

Die A-KG erkldrt im Rahmen der gesonderten und einheitlichen Feststellung fiir 2020 folgende

bereits erhaltene Beihilfen fiir das laufende und die beiden vorausgegangenen Kalenderjahre:

nach der De-minimis-Verordnung:

nach der DAWI-de-minimis-Verordnung:

80.000 € (erhalten im Jahr 2019)
400.000 € (erhalten im Jahr 2019)

Die A-KG erzielte im Jahr 2020 unter Beriicksichtigung der Sonderabschreibung nach § 7b EStG
gewerbliche Einkiinfte nach § 15 EStG i. H. v. 50.000 €.

Der Feststellungsbescheid enthdilt fiir die Feststellungsbeteiligten folgende Werte:

Bemessungs- | verbrauchter Bei- | verbrauchter Bei-

Einkiinfte grundlage hilfewert nach hilfewert nach

aus nach | De-minimis-Ver- DAWI-de-mini-

Feststellungs- Gewerbebetrieb § 7b EStG ordnung | mis-Verordnung
beteiligter in Euro in Euro in Euro in Euro
K-GmbH 0 0 0 0
A 25.000 1.000.000 40.000 200.000

B 25.000 1.000.000 40.000 200.000

Weil die Sonderabschreibung nach § 7b EStG in voller Hohe (5 %) in Anspruch genommen wurde,

muss keine Aussage hierzu aufgenommen werden.

Im Rahmen der Veranlagung zur Einkommen- oder Kérperschaftsteuer werden iiber die in den

ESt 4 B-Mitteilungen fiir die jeweiligen Feststellungsbeteiligten mitgeteilten Werte die fiir die Fest-

stellungsbeteiligten mafigeblichen Beihilfewerte aus der Inanspruchnahme der Sonderabschreibung

nach § 7b EStG mittels des Berechnungsschemas wie unter 4.1 dargestellt ermittelt.
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43 Ermittlung des relevanten wirtschaftlichen Vorteils bei gesonderten Feststellungen

Bei gesonderten Feststellungen nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b AO sind im
Feststellungsbescheid der verbrauchte Beihilfewert und die Bemessungsgrundlage der Sonderab-
schreibung nach § 7b EStG auszuweisen. Der verbrauchte Beihilfewert ist fiir jedes Jahr des
Begilinstigungszeitraums auszuweisen.

Im Rahmen der Veranlagung zur Einkommensteuer des Steuerpflichtigen wird tiber die im Fest-
stellungsbescheid mitgeteilten Werte der mafigebliche Beihilfewert aus der Inanspruchnahme
der Sonderabschreibung nach § 7b EStG mittels des Berechnungsschemas wie unter 4.1 darge-
stellt ermittelt.

5. Priifung der Beihilfehochstbetrige

5.1 Grundsatz

Die Priifung, ob die Beihilfehdchstbetrige eingehalten werden, ist fiir jedes Jahr des Begiinsti-
gungszeitraums gesondert vorzunehmen. Fiir Baumafinahmen, deren Bauantrag/Bauanzeige
nach dem 31. Dezember 2022 und vor dem 1. Oktober 2029 gestellt/getatigt wurde, gilt dies nur,
wenn die Sonderabschreibung nach § 7b EStG im Rahmen der Gewinnermittlung von Einkiinf-
ten im Sinne der §§ 13, 15 oder 18 EStG beansprucht wird (vgl. Rn. 83).

Im ersten Jahr des Begilinstigungszeitraums werden 25 % des ermittelten Beihilfewerts der Son-
derabschreibung nach § 7b EStG in die Berechnung einbezogen. Ist die Summe der erklarten
anderen Beihilfen nach der De-minimis-Verordnung fiir das laufende und fir die zwei vorausge-
gangenen Kalenderjahre sowie des fir das erste Jahr des Beglinstigungszeitraums anzusetzenden
Teilbetrags des ermittelten Beihilfewerts der Sonderabschreibung nach § 7b EStG kleiner als
200.000 € bzw. 300.000 €, kann die Sonderabschreibung nach § 7b EStG gewahrt werden. Hat der
Steuerpflichtige zusétzlich auch Beihilfen nach der DAWI-de-minimis-Verordnung erhalten,
kann die Sonderabschreibung nach § 7b EStG gewidhrt werden, wenn der ermittelte Beihilfewert
aus den De-minimis-Beihilfen kleiner ist als 200.000 € bzw. 300.000 € und bei Hinzurechnung
der DAWI-de-minimis-Beihilfen den Betrag von 500.000 € bzw. ab dem Kalenderjahr 2024 den
Betrag von 1.050.000 € (unter Einhaltung des Hochstbetrags der DAWI-de-minimis-Verordnung)
nicht tiberschreitet.

Im zweiten Jahr des Begiinstigungszeitraums sind die erklirten anderen De-minimis-Beihilfen
fir das laufende und fiir die zwei vorausgegangenen Kalenderjahre und die anteiligen Beihilfe-
werte der Sonderabschreibung nach § 7b EStG fiir das erste und das zweite Jahr des Begiinsti-
gungszeitraums (jeweils 25 % des gesamten im ersten Jahr des Beglinstigungszeitraums ermittel-
ten Beihilfewertes) einzubeziehen. Im dritten Jahr des Beglinstigungszeitraums sind die anteili-
gen Beihilfewerte der Sonderabschreibung nach § 7b EStG des ersten bis dritten Jahres des
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Begiinstigungszeitraums zu den aktualisiert mitgeteilten weiteren De-minimis-Beihilfen zu
addieren. Im vierten Jahr des Begiinstigungszeitraums sind die anteiligen Beihilfewerte der Son-
derabschreibung nach § 7b EStG des zweiten bis vierten Jahres des Beglinstigungszeitraums zu
den aktualisiert mitgeteilten weiteren De-minimis-Beihilfen zu addieren.

Macht der Steuerpflichtige in spéteren Jahren Sonderabschreibungen nach § 7b EStG fiir weitere
beglinstigte Forderobjekte geltend, ist fiir Zwecke der Priifung der Beihilfehochstbetrige ent-
sprechend zu verfahren: d. h. die Beihilfewerte aus diesen Sonderabschreibungen nach § 7b EStG
sind entsprechend zu ermitteln und in die in Rn. 109 erlduterte Priifung einzubeziehen.

Werden fiir den Steuerpflichtigen Einkiinfte gesondert festgestellt, ist anhand der im Feststel-
lungsbescheid ausgewiesenen Werte sowie der im Rahmen der Einkommensteuererklarung ggf.
gemachten Angaben iber weitere De-minimis-Beihilfen entsprechend zu verfahren.

5.2.  Prifung bei Mitunternehmerschaften oder Gemeinschaften

Der fiir einen Feststellungsbeteiligten ermittelte Beihilfewert der Sonderabschreibung nach § 7b
EStG ist der Priifung der Einhaltung der Beihilfehdchstbetrige zugrunde zu legen.

Neben eigenen De-minimis-Beihilfen eines Feststellungsbeteiligten sind auch die festgestellten,
anteilig auf den Feststellungsbeteiligten entfallenden verbrauchten Beihilfewerte aus anderen
De-minimis-Beihilfen der Mitunternehmerschaft oder Gemeinschaft in die Berechnung des
bereits verbrauchten Beihilfewerts fiir den Feststellungsbeteiligten einzubeziehen.

Beispiel 10:

Fortfiihrung des Beispiels 9:

Die Feststellungsbeteiligten der A-KG haben im Jahr 2020 und den beiden vorausgegangenen Kalen-
derjahren bereits De-minimis-Beihilfen mit den folgenden Beihilfewerten erhalten:

K-GmbH: 200.000 €
A: 10.000 €
B: 5.000 €

Fiir die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG werden fiir die Feststellungsbetei-
ligten die folgenden Beihilfewerte ermittelt:

K-GmbH: 0€,d h 0€/Jahr
A: 10.384 €,d. h. 2.596 €/Jahr
B: 7.632 €,d. h. 1.908 €/]Jahr
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verbrauchter
verbrauchter Beihilfewert Beihilfewerte
Beihilfewert nach | bereits erhalte-
Beihilfewert der Son- nach | DAWI-de-mini- ner
derabschreibung nach De-minimis- mis-Verord- De-minimis-
Feststellungs- § 7b EStG Verordnung nung Beihilfen
beteiligter in Euro in Euro in Euro in Euro
K-GmbH 0 0 0 200.000
A 2.596 40.000 200.000 10.000
B 1.908 40.000 200.000 5.000

Da die Feststellungsbeteiligten A und B fiir das Jahr 2020 den Beihilfehdchstbetrag sowohl nach der
De-minimis-Verordnung (A: 52.596 €; B: 46.908 €) als auch nach der DAWI-de-minimis-Verordnung
(A: 252.596 €; B: 246.908 €) noch nicht tiberschritten haben, kann die Sonderabschreibung nach § 7b
EStG in voller Héhe in Anspruch genommen werden. Fiir die K-GmbH ergibt sich aus der Inan-
spruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG durch die A-KG keine Auswirkung.

5.3 Uberschreiten der Beihilfehdchstbetrige

Ergibt die Priifung der Einhaltung der Beihilfehdchstbetrige nach der De-minimis-Verordnung
und der DAWI-de-minimis-Verordnung, dass mit der Inanspruchnahme der Sonderabschrei-
bung nach § 7b EStG der Beihilfeh&échstbetrag von 200.000 € bzw. 300.000 € nach der De-mini-
mis-Verordnung bzw. von 500.000 € bzw. 750.000 € nach der DAWI-de-minimis-Verordnung
iberschritten wird, ist die Sonderabschreibung nach § 7b EStG nur in der Hohe zuléssig, wie der
Beihilfewert aus allen De-minimis-Beihilfeprogrammen 200.000 € / 300.000 € bzw. 500.000 € /
750.000 € nicht tiberschreitet. In diesen Féllen ist die Sonderabschreibung nach § 7b EStG fiir das
betreffende Jahr anteilig zu kiirzen.

Das Uberschreiten der Beihilfehdchstbetriige fiihrt nur dann zur vollstindigen Versagung der
Sonderabschreibung nach § 7b EStG, wenn die Beihilfehdchstbetrige bereits ohne Hinzurech-
nung des Beihilfewerts aus der Sonderabschreibung nach § 7b EStG erreicht sind.

Bei Uberschreiten der Beihilfehdchstbetrige hat eine entsprechende Mitteilung iiber die Hohe
der zu gewidhrenden Sonderabschreibung nach § 7b EStG (ggfs. mit 0 €) an das fiir die (gesonderte
bzw. gesondert und einheitliche) Feststellung zustindige Finanzamt bzw. an die zustiandige
Dienststelle zu ergehen. In der Folge ist ein nach § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO gednderter
Feststellungsbescheid zu erlassen.
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Beispiel 11:

Abwandlung des Beispiels 10:

B hat weitere Beihilfen nach der De-minimis-Verordnung mit Beihilfewerten von insgesamt
160.000 € erhalten.

Die Priifung des Beihilfehdchstbetrags fiir B ergibt, dass der Beihilfeh6chstbetrag nach der De-mini-
mis-Verordnung i. H. v. 200.000 € bereits erreicht ist (40.000 € aus der Beteiligung an der A-KG und
160.000 € fiir weitere Beihilfen nach der De-minimis-Verordnung). B kann die Sonderabschreibung
nach § 7b EStG damit nicht mehr in Anspruch nehmen. Nach einer entsprechenden Mitteilung der
fiir die Veranlagung zur Einkommensteuer zustdndigen Dienststelle an die fiir die gesonderte und
einheitliche Feststellung zustdndige Dienststelle ergeben sich bei der gesonderten und einheitlichen
Feststellung folgende Anderungen (die bislang erkldrten bereits verbrauchten Beihilfewerte bleiben

unverdndert):
Einkiinfte aus Gewerbebetrieb
. Bemessungsgrundlage
Feststellungs- in Euro
beteiliat - £ nach § 7b EStG
eteiligter i -
g Gesamt nac Q%Lote rgdnzungs in Euro
verteilt vermdgen

K-GmbH 0 0 0

A 25.000 25.000 0 1.000.000

B 75.000 25.000 50.000%* 1.000.000

*Hinweis: Die Einkiinfte des Ergdnzungsvermdgens i. H. v. 50.000 € ergeben sich aus der vollstindigen Versagung der
Sonderabschreibung nach § 7b EStG (1.000.000 € x 5 %).

6. Bescheinigung des Beihilfewerts der Sonderabschreibung nach § 7b EStG
Der Beihilfewert der Sonderabschreibung nach § 7b EStG ist fiir jedes Jahr des Beglinstigungs-

zeitraums im entsprechenden Bescheid Giber die Festsetzung der Einkommen- oder Korper-

schaftsteuer auszuweisen.

III.  Priifungserfordernisse fiir die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach
§ 7b EStG

Fiir die Priifung der Sonderabschreibung nach § 7b EStG sind die in den Anlagen zu diesem

Schreiben zusammengestellten Angaben (,Angaben zur Inanspruchnahme einer Sonderabschrei-

bung nach § 7b EStG*) erforderlich.

Die erforderlichen Angaben sind nach den diesem Schreiben beigefiigten Anlagen an das ortlich
zustindige Finanzamt zu Gibersenden. Die Vollstindigkeit und Richtigkeit der Angaben sind mit
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der Unterschrift des Steuerpflichtigen bzw. des gesetzlichen Vertreters zu bestétigen.
Die Angaben sind spitestens auf Anforderung des Finanzamts vorzulegen.

Schlussbestimmung
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veroffentlicht.

Im Auftrag

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift giiltig.





		Anwendungsschreiben zur Sonderabschreibung für die Anschaffung oder Herstellung neuer Mietwohnungen nach § 7b Einkommensteuergesetz




BFH Bundesfinanzhof %

Beschluss vom 20. Marz 2025, IlI R 14/23

Erweiterte Kiirzung und Drei-Objekt-Grenze bei erstmaligen Grundstiicksverdauf3erungen im sechsten Jahr
ECLI:DE:BFH:2025:B.200325.111IR14.23.0

BFH IIl. Senat

GewStG§ 9Nr1S 2, FGO § 126a, EStG § 15 Abs 2, GewStG VZ 2011, GewStG VZ 2013, EStG VZ 2011, EStG VZ 2013

vorgehend FG Munster, 26. April 2023, Az: 13 K 3367/20 G
Leitsatze

Erfolgen innerhalb von funf Jahren nach dem jeweiligen Grundstiickserwerb weder Grundstlicksverauerungen noch
diese vorbereitende MaBnahmen, kann bei Verdaufierung einer zweistelligen Anzahl von Objekten im sechsten Jahr
aufgrund der besonderen Umstande des Einzelfalls ein gewerblicher Grundstuckshandel zu verneinen sein (Abgrenzung
zum Urteil des Bundesfinanzhofs vom 15.06.2004 - VIII R 7/02, BFHE 206, 388, BStBL Il 2004, 914).

Tenor

Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Munster vom 26.04.2023 - 13 K 3367/20 G wird als
unbegrundet zurtickgewiesen.

Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.

Tatbestand

1 Die Beteiligten streiten im Hinblick auf die erweiterte Kiirzung nach & 9 Nr. 1 Satz 2 des Gewerbesteuergesetzes
(GewsStG) Uber die Frage, ob bei der A GmbH in den Erhebungszeitraumen 2011 und 2013 (Streitjahre) ein
gewerblicher Grundstuckshandel vorlag.

2 Die Klagerin und Revisionsbeklagte (Klagerin) ist eine Rechtsnachfolgerin der im Jahr 2007 gegriindeten A GmbH,
deren Geschaftsfuhrer urspringlich B und C waren. Der 1956 geborene C verstarb im Jahr 2012, woraufhin B die
alleinige Geschaftsfuhrung ubernahm.

3  Der Unternehmensgegenstand der A GmbH laut Handelsregister war die Verwaltung eigenen Grundbesitzes,
insbesondere der Erwerb, die Vermietung und Verpachtung von Immobilien. Zwischen den Beteiligten ist unstreitig,
dass die A GmbH in den Streitjahren abgesehen von der durchgdngig betriebenen Vermietung und Verpachtung
sowie der im Jahr 2013 erfolgten Verauferung mehrerer Immobilien keine anderen Tatigkeiten auslbte.

4 Alleinige Gesellschafterin der Klagerin ist die im Jahr 2004 gegriindete A Holding GmbH. Deren Gesellschafter
waren urspriinglich B und C zu gleichen Teilen. Nach dem Tod des C trat zunachst seine Ehefrau als Alleinerbin in
die Gesellschaft ein. Sie veraufierte ihre Anteile an B, der fortan Alleingesellschafter war.

5  Zuder Unternehmensgruppe der A Holding GmbH gehorten mehrere weitere Gesellschaften. Sie verfolgten
teilweise einen dhnlichen Unternehmenszweck wie die A GmbH, teilweise andere Zwecke. So gab es Gesellschaften,
deren Zweck in der dauerhaften Vermietung und Verpachtung von Immobilien bestand. Eine Gesellschaft diente der
Bautatigkeit, andere Gesellschaften dienten dem kurzfristigen Kauf und Verkauf von Immobilien. Geschaftsfuhrer
der weiteren Gesellschaften war ebenfalls B.
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Die A GmbH war Eigentiimerin von Grundstiicken, die sie im Anlagevermdgen hielt. Im Jahr 2013 verdufierte sie
erstmals Grundstuicke. Diese hatte sie im Jahr 2007 wie folgt erworben:

Gemarkung||[Flur ||Flurstiick||Anschrift|Grof3e in m2||[Erwerb

\ XX XXX xxx  |[xx.09.2007
\ XX XXX xxx  |[xx.09.2007
\ XX XX xxx  [|xx.09.2007
\ XX XXX xxx  |[xx.09.2007
\ XX XXX xxx  |[xx.09.2007
w X XXX xxx  |[xx.09.2007
X X XX xxx  |[xx.09.2007
X X XX xxx  |[xx.09.2007
X X XX xxx  [|xx.09.2007
X X XX xxx  |[xx.09.2007
X X XXX xxx  (|xx.09.2007
Y XX XXX xxx  |[xx.07.2007
VA XX XXX xxx  |[xx.10.2007

Im Notarvertrag vom xx.03.2013 zum Verkauf dieser Grundstticke an eine Erwerberin war beschrieben, dass sich in
den 13 Objekten 133 Wohneinheiten und zwolf Gewerbeeinheiten befanden. Diese waren zu 94 % vermietet. Der
Gesamtverkaufspreis betrug ... €. Die A GmbH hielt dariiber hinaus zwei weitere Grundstlicke in ihrem
Anlagevermdgen, die sie ebenfalls im Jahr 2007 erworben hatte und sodann im Jahr 2015 verduf3erte.

Die Anschaffungskosten der 15 Grundstiicke betrugen ... €. Zur Finanzierung hatte die A GmbH in den Jahren 2007
und 2008 funf Darlehen mit einer Gesamtvaluta von ... € aufgenommen. Vier Darlehen wiesen eine feste
Zinsbindung bis zum xx.10.2013 auf, das funfte unterlag einem veranderlichen Zins. Die Gesellschafter B und C
stellten fur die Darlehen Burgschaften in Hohe von jeweils ... € (zusammen ... €). Nach der VeraufRerung der

13 Grundstucke im Jahr 2013 loste die A GmbH die Darlehen zum grof3ten Teil ab. Fur die festverzinslichen
Darlehen hatte sie Vorfalligkeitsentschadigungen von insgesamt ... € zu leisten.

Die A GmbH ermittelte den Gewinn fur die Streitjahre durch Bestandsvergleich nach & 8 Abs. 1 des
Kaorperschaftsteuergesetzes (KStG) i.V.m. § 4 Abs. 1, § 5 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG). Hinsichtlich
ihrer Jahresabschlisse zum 31.12.2011 und 31.12.2013 sowie weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die
Feststellungen des Finanzgerichts (FG) Bezug genommen.

In ihren Gewerbesteuererklarungen erklarte die A GmbH Gewerbeertrage von ... € fur 2011 und ... € fur 2013. Bei
den gewerbesteuerlichen Kirzungen machte sie die erweiterte Kiirzung fur Grundstiicksunternehmen in Hohe von
.. € (2011) und ... € (2013) geltend. Das zustandige Finanzamt veranlagte die A GmbH zunachst erklarungsgemaf
und setzte die Gewerbesteuermessbetrage jeweils auf 0 € fest. Die Bescheide standen unter dem Vorbehalt der
Nachprifung nach & 164 Abs. 1 der Abgabenordnung (AO).

Im Rahmen einer Aufienprifung gelangte der Betriebsprufer zur Auffassung, dass die Voraussetzungen der
erweiterten Kirzung nicht erfullt seien, weil die A GmbH durch die Grundstiicksveraufterungen vom xx.03.2013 die
Grenze zum gewerblichen Grundstiickshandel Uberschritten habe.

Seite 2 von 6





12

13

14

15

Der Beklagte und Revisionsklager (Finanzamt --FA--) schloss sich dieser Auffassung an und erliefs am 29.06.2018
Anderungsbescheide nach § 164 Abs. 2 AO (iber den Gewerbesteuermessbetrag und hob zugleich den Vorbehalt der
Nachpriifung auf. Mit einem weiteren Anderungsbescheid vom 13.05.2019 dnderte das FA den
Gewerbesteuermessbetrag fiir 2013 aus zwischen den Beteiligten unstreitigen Griinden.

Der nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhobenen Klage gab das FG durch das in Entscheidungen der
Finanzgerichte (EFG) 2023, 1094 veroffentlichte Urteil vom 26.04.2023 - 13 K 3367/20 G statt. Mit der Revision rugt
das FA die Verletzung materiellen Rechts in Gestalt des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG.

Das FA beantragt,
das Urteil des FG aufzuheben und die Klage als unbegriindet abzuweisen.

Die Klagerin beantragt,
die Revision als unbegriindet zuriickzuweisen.

Entscheidungsgrunde

16

17

18

19

20

21

22

Die Entscheidung ergeht gemaf & 126a der Finanzgerichtsordnung (FGO). Der Senat halt einstimmig die Revision
fur unbegriindet und eine mundliche Verhandlung nicht fur erforderlich. Die Beteiligten sind davon unterrichtet
worden und hatten Gelegenheit zur Stellungnahme.

Das Urteil, mit dem das FG der Klagerin die erweiterte Kiirzung gewahrt und ihrer Klage stattgegeben hat, ist
revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Die Revision des FA ist unbegriindet und nach & 126 Abs. 2 FGO
zurlickzuweisen.

1. Das FG ist zutreffend von den richterrechtlich gepragten Grundsatzen des gewerblichen Grundstiickshandels
ausgegangen (grundlegend Beschlisse des Groien Senats des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 03.07.1995 -

GrS 1/93, BFHE 178, 86, BStBL 11 1995, 617 und vom 10.12.2001 - GrS 1/98, BFHE 197, 240, BStBL 1l 2002, 291; s.a.
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 04.02.2005 - 2 BvR 1572/01, BVerfGK 5, 71).

a) Kapitalgesellschaften wie die A GmbH unterliegen nach & 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 GewStG kraft ihrer
Rechtsform der Gewerbesteuer. GemaR § 6 i.V.m. § 7 GewStG ist die Besteuerungsgrundlage fur die Gewerbesteuer
ihr Gewerbeertrag, das heit ihr nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes und des
Korperschaftsteuergesetzes ermittelter Gewinn, vermehrt und vermindert um die in 88 8 und 9 GewStG genannten
Hinzurechnungs- und Kirzungsbetrage (vgl. Senatsurteil vom 23.03.2023 - 11l R 49/20, BFHE 280, 293, BStBL II
2024, 126, Rz 11).

b) Nach dem in den Streitjahren anwendbaren § 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG a.F. wurde die Summe des Gewinns und der
Hinzurechnungen um 1,2 % des Einheitswerts des zum Betriebsvermogen des Unternehmers gehdrenden
Grundbesitzes gekurzt. An die Stelle der sogenannten einfachen Kirzung nach Satz 1 tritt gemaf3 8 9 Nr. 1 Satz 2
GewsStG auf Antrag bei Unternehmen, die ausschlieBlich eigenen Grundbesitz oder neben eigenem Grundbesitz
eigenes Kapitalvermdgen verwalten und nutzen oder daneben Wohnungsbauten betreuen oder Ein-
/Zweifamilienhauser oder Eigentumswohnungen errichten und verauern, die Kiirzung um den Teil des
Gewerbeertrags, der auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes entfallt (sogenannte erweiterte
Kurzung).

¢) Notwendige Voraussetzung fir ein Grundsticksunternehmen im Sinne des & 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG ist, dass die
Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes nicht den Rahmen blof3er Vermdgensverwaltung lberschreitet.
Die Grenze von der Vermdgensverwaltung zur Gewerblichkeit wird Uberschritten, wenn nach dem Gesamtbild der
Betatigung und unter Bericksichtigung der Verkehrsauffassung die Ausnutzung substanzieller Vermdgenswerte
durch Umschichtung gegenuber der Nutzung von Grundbesitz im Sinne einer Fruchtziehung aus zu erhaltenden
Substanzwerten (zum Beispiel durch Vermietung) entscheidend in den Vordergrund tritt (vgl. Beschluss des Grofien
Senats des BFH vom 10.12.2001 - GrS 1/98, BFHE 197, 240, BStBL I 2002, 291, unter C.111.1.).

d) Nach der typisierenden Drei-Objekt-Grenze kann von einem gewerblichen Grundstiickshandel ausgegangen
werden, wenn innerhalb eines engen zeitlichen Zusammenhangs von in der Regel funf Jahren (zwischen der
Anschaffung oder Errichtung und dem Verkauf) mindestens vier Objekte veraufiert werden. Solche VeraufRerungen
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24

25

26

27

28

29

lassen typischerweise darauf schliefien, dass es dem Steuerpflichtigen auf die Ausnutzung substanzieller
Vermogenswerte durch Umschichtung ankommt (vgl. Beschluss des Grofien Senats des BFH vom 10.12.2001 -

GrS 1/98, BFHE 197, 240, BStBL 11 2002, 291, unter C.III.2. mit Verweis u.a. auf BFH-Urteil vom 09.12.1986 -

VIII R 317/82, BFHE 148, 480, 483, BStBL Il 1988, 244; vgl. auch C.I1I.5. mit Verweis auf Beschluss des Grofen Senats
des BFH vom 03.07.1995 - GrS 1/93, BFHE 178, 86, BStBL 11 1995, 617, unter C.11.2.). Durch die Uberschreitung der
Drei-Objekt-Grenze wird die im Zeitpunkt des Erwerbs oder des Baubeginns vorliegende innere Tatsache der
bedingten Veraufierungsabsicht indiziert (vgl. BFH-Urteil vom 28.10.2015 - X R 22/13, BFHE 251, 369, BStBL Il 2016,
95, Rz 23; zu der dem FG als Tatsacheninstanz obliegenden Gesamtwiirdigung aller Einzelfallumstande vgl. BFH-
Urteil vom 27.06.2018 - X R 26/17, BFH/NV 2018, 1255, Rz 26). Die Drei-Objekt-Grenze hat die Bedeutung eines
Anscheinsbeweises, der --ohne dass es dafiir weiterer Indizien bedarf-- den Schluss auf diese innere Tatsache der
bedingten Veraufierungsabsicht zulasst, nicht jedoch einer unwiderleglichen Vermutung, die eine
Rechtfertigungsgrundlage im materiellen Recht erfordern wurde (Senatsurteil vom 27.09.2012 - 111 R 19/11, BFHE
240, 278, BStBL 11 2013, 433, Rz 22, s. dort auch zur Erschutterung des Anscheinsbeweises im Einzelfall durch
Nachweis eines atypischen Sachverhaltsverlaufs). Die --durch die VerauBerung von mehr als drei Objekten

innerhalb von in der Regel funf Jahren indizierte-- zumindest bedingte VerauRerungsabsicht beim Erwerb kann nur
durch objektive Umstande widerlegt werden, nicht hingegen durch bloRe Erklarungen des Steuerpflichtigen tiber
seine Absichten (Senatsurteil vom 17.12.2009 - Il R 101/06, BFHE 228, 65, BStBL 11 2010, 541).

e) Der Funf-Jahres-Zeitraum ist zwar keine starre Grenze (z.B. BFH-Urteile vom 18.09.2002 - X R 28/00, BFHE 200,
304, BStBL 11 2003, 133, unter 11.2.a aa und vom 15.06.2004 - VIII R 7/02, BFHE 206, 388, BStBL 11 2004, 914, unter
[1.2.b). Bei Grundstucksverauerungen nach Ablauf von mehr als fiinf Jahren --und in besonderem Matf3e bei
erstmaligen VerdufRerungen danach-- mussen jedoch weitere Beweisanzeichen hinzutreten, um von Anfang an
einen gewerblichen Grundstiickshandel annehmen zu kénnen. So hat der BFH eine zumindest bedingte
VerauRerungsabsicht im Zeitpunkt der Gebaudeerrichtung bei branchenkundigen Steuerpflichtigen (zum Beispiel
Grundstuicksmakler) fiir gegeben erachtet, wenn innerhalb eines Zeitraums von fiinf Jahren nach der Errichtung
weniger als vier, danach aber in relativ kurzer Zeit planmafdig weitere Objekte verauRert werden (im damaligen Fall
zwolf Objekte innerhalb von neun Jahren, vgl. BFH-Urteil vom 05.09.1990 - X R 107-108/89, BFHE 161, 543, BStBL I
1990, 1060). Ferner kénnen nach dem BFH-Urteil vom 15.06.2004 - VIII R 7/02 (BFHE 206, 388, BStBL Il 2004, 914)
eine hohe Zahl von VerduRerungen aufRerhalb des Funf-Jahres-Zeitraums oder eine hauptberufliche Tatigkeit im
Baubereich eine zumindest bedingte VeraufRerungsabsicht im Zeitpunkt der Anschaffung und Errichtung indizieren.

2. Das FG hat zu Recht entschieden, dass die A GmbH in den Streitjahren die Voraussetzungen des & 9 Nr. 1 Satz 2
GewsStG erfullt hat und deshalb die beantragte erweiterte Kirzung in Anspruch nehmen kann.

a) Das FG ist ohne Rechtsfehler zur Auffassung gelangt, dass die A GmbH die Grenze der Vermodgensverwaltung
nicht Uberschritten und keinen gewerblichen Grundstiickshandel betrieben hat. Es ist von den Rechtsgrundsatzen
zur Drei-Objekt-Grenze ausgegangen, seine Gesamtwurdigung aller Einzelfallumstande ist nicht zu beanstanden.

aa) Ob Tatsachen vorliegen, die trotz einer Uberschreitung des Fiinf-Jahres-Zeitraums fiir den gewerblichen
Grundstickshandel sprechende Indizien begriinden, hat das FG jeweils im Einzelfall zu prifen. Welche Tatsachen
hierfir geeignet sind und welches Gewicht ihnen fur die Entscheidung beizumessen ist, ist Gegenstand der
Tatsachen- und Beweiswirdigung des FG. Erscheint das aufgrund der festgestellten Tatsachen gewonnene Ergebnis
zumindest als moglich, genigt dies, um einer revisionsgerichtlichen Prufung standzuhalten (vgl. Senatsurteil vom
12.12.2002 - 1l R 20/01, BFHE 200, 388, BStBL Il 2003, 297, unter 11.2.).

bb) Dies ist hier der Fall. Das FG hat die mafigeblichen Umstande in die Gesamtwirdigung einbezogen. Es hat
namentlich die Entwicklung der Grundstiicksankdufe und -verkdufe im Zusammenhang des Zeitraums, zu denen die
beiden Streitjahre gehoren, untersucht und gewdurdigt. Es hat zunachst festgehalten, dass die Drei-Objekt-Grenze
innerhalb des Funf-Jahres-Zeitraums nicht Uberschritten wurde und dass die A GmbH wahrend der ersten funf Jahre
nach dem jeweiligen Erwerb kein einziges Objekt verauBert hat. Vielmehr verauerte sie erst im sechsten Jahr

13 Objekte und im Jahr 2015 zwei weitere. Das FG konnte unter den Umstanden des Einzelfalls zu dem Ergebnis
kommen, dass keine ausreichenden Indizien fiir eine von Anfang an bestehende Verdaufierungsabsicht der A GmbH
vorlagen.

b) Das Urteil des FG steht auch nicht im Widerspruch zu den BFH-Urteilen VIII R 7/02, II1 R 101/06 und Il R 19/11.

aa) Soweit der BFH im Urteil vom 15.06.2004 - VIII R 7/02 (BFHE 206, 388, BStBL || 2004, 914) entschieden hat, dass
eine hohe Zahl von VerduRerungen auferhalb des Funf-Jahres-Zeitraums oder eine hauptberufliche Tatigkeit im
Baubereich eine zumindest bedingte VerauRerungsabsicht im Zeitpunkt der Anschaffung und Errichtung indizieren
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konnen (s. unter 11.2.b und c), ist dies nicht gleichbedeutend damit, dass in solchen Fallen stets von einem
gewerblichen Grundstuickshandel auszugehen ware.

Zwar lag auch dem Urteil VIII R 7/02 ein Sachverhalt zugrunde, in dem innerhalb des Flinf-Jahres-Zeitraums im
Sinne der Drei-Objekt-Grenze noch keine VerauRerung erfolgt war, im Anschluss daran aber relativ zeitnah eine
zweistellige Zahl an Objekten verduRert wurde. Der Entscheidung ist aber kein Uber den Einzelfall hinausgehender
Rechtsgrundsatz zu entnehmen, wonach das Fehlen von Indizien fiir eine bedingte Veraufierungsabsicht wahrend
des Funf-Jahres-Zeitraums durch das Indiz einer hohen Zahl von Verauf3erungen kurz nach Ablauf des Finf-Jahres-
Zeitraums kompensiert werde. Vielmehr hat der BFH im Verfahren VIII R 7/02 das erstinstanzliche Urteil, in dem das
FG als Tatsacheninstanz einen gewerblichen Grundstiickshandel bejaht hatte, mit lediglich einzelfallbezogener
Begriindung bestatigt und die Revision der Klager deshalb insoweit als unbegriindet zurlickgewiesen. Im Gegensatz
zum vorliegenden Fall hatte das FG im damaligen Ausgangsverfahren festgestellt, dass es schon deutlich vor Ablauf
des Funf-Jahres-Zeitraums Indizien dafur gegeben hatte, dass die Wohnungen auf den Grundstilicken bei sich
bietender Gelegenheit veraufiert werden sollten (zur "Marktgangigmachung” durch Aufteilung in
Wohnungseigentum und zur Umfinanzierung innerhalb des Funf-Jahres-Zeitraums s. Vorinstanzurteil des FG
Mdunster vom 28.11.2001 - 8 K 118/99 F, EFG 2002, 369, unter I1.).

Im Gegensatz dazu fehlt es im hier zu entscheidenden Streitfall an vom FG festgestellten, die ObjektverauRerungen
vorbereitenden Mafinahmen innerhalb des Flinf-Jahres-Zeitraums. Wahrend dieses fur die Indizwirkung der Drei-
Objekt-Grenze primar wesentlichen Betrachtungszeitraums lagen nach den nicht mit Verfahrensriigen
angegriffenen und fir den beschlieRenden Senat nach § 118 Abs. 2 FGO bindenden Feststellungen des FG
ausschliefilich vermdgensverwaltende Tatigkeiten der A GmbH vor.

bb) Auch soweit das FG bei seiner Gesamtwirdigung das uberraschende Versterben des C im Alter von 55 Jahren als
besonderen Umstand berticksichtigt und diesen gegeniiber der hohen Zahl von Verauf3erungen nach Ablauf des
Funf-Jahres-Zeitraums abgewogen hat, widerspricht dies nicht den in den Senatsurteilen Il R 101/06 und

I11 R 19/11 aufgestellten Grundsatzen.

Das FG hat in tatsachlicher Hinsicht ohne Verfahrensfehler fur unzweifelhaft erachtet, dass die Veraufierung der

13 Objekte nach Ablauf des Flnf-Jahres-Zeitraums lediglich auf den nicht vorhersehbaren Todesfall zurtickzufiihren
war. Dieser lasse keine Ruickschlusse auf die im Erwerbszeitpunkt bestehenden Absichten zu. Vor dem Hintergrund
des unerwarteten Todesfalls vermoge allein die (hohe) Anzahl von 13 verdufierten Objekten die Annahme einer im
Erwerbszeitpunkt bestehenden bedingten VerauRerungsabsicht nicht zu rechtfertigen, nachdem bei der
Verauferung mehr als funf Jahre seit Erwerb verstrichen waren.

Diese Wiirdigung des FG steht nicht im Widerspruch zur Rechtsprechung, nach der die personlichen oder
finanziellen Beweggrunde fir die Veraufierung von Immobilien im Rahmen der Zuordnung zum gewerblichen
Grundstiickshandel oder zur Vermogensverwaltung grundsatzlich unerheblich sind, sofern innerhalb des Finf-
Jahres-Zeitraums bereits mehr als drei Objekte veraufiert wurden (Senatsurteile vom 17.12.2009 - 11l R 101/06,
BFHE 228, 65, BStBL 1l 2010, 541, unter 11.3.; vom 27.09.2012 - III R 19/11, BFHE 240, 278, BStBL 11 2013, 433, Rz 21)
oder vergleichbare, auf eine zumindest bedingte Veraufierungsabsicht hindeutende Umstande vorliegen (vgl. BFH-
Urteil vom 15.06.2004 - VIII R 7/02, BFHE 206, 388, BStBL I 2004, 914). Bei einer Verauferung innerhalb des Funf-
Jahres-Zeitraums sagen die konkreten Anlasse und Beweggrunde fur den Verkauf allein im Allgemeinen nichts
darlber aus, ob der Steuerpflichtige nicht auch aus anderen Griinden eine Verkaufsbereitschaft gehabt hatte und
insofern doch eine zumindest bedingte Verauferungsabsicht von Anfang an bestand (vgl. Senatsurteile vom
17.12.2009 - 111 R 101/06, BFHE 228, 65, BStBL Il 2010, 541, unter 11.3., und vom 27.09.2012 - 11l R 19/11, BFHE 240,
278, BStBL Il 2013, 433, Rz 22).

Das FG hat diese von ihm ausdrucklich angefiihrte Rechtsprechung im Rahmen der Gesamtwirdigung in
zutreffender Weise von seiner eigenen Entscheidung abgegrenzt. Es erlduterte, nicht zu verkennen, dass bei
Uberschreitung der Drei-Objekt-Grenze innerhalb des Fiinf-Jahres-Zeitraums aus den oben genannten Griinden ein
unerwartet eintretendes privates Verauferungsmotiv die Indizwirkung zwar nicht zu erschittern vermaoge. Der
Streitfall betreffe jedoch eine andere Konstellation, namlich diejenige einer Verauferung der 13 Objekte auRBerhalb
des Funf-Jahres-Zeitraums. Hier mussten umgekehrt besondere Umstande hinzutreten, die auf eine bedingte
VerauRerungsabsicht im Erwerbszeitpunkt schliefien lief3en. Bei der Wiirdigung solcher Umstande konne der
konkrete Veraufierungsanlass beruicksichtigt werden, zumindest wenn es sich um einen derart gravierenden Anlass
wie das uUberraschende Versterben eines Gesellschafter-Geschaftsfihrers im Alter von nur 55 Jahren handle und
--wie im Streitfall-- keine Anhaltspunkte daflr bestiinden, dass ein solches Szenario im Erwerbszeitpunkt
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vorhersehbar gewesen sein kdnnte. Diese Wirdigung ist zumindest maglich und daher revisionsrechtlich nicht zu
beanstanden.

36 ) Hiernach hat das FG die Voraussetzungen der von der A GmbH beantragten erweiterten Kiirzung gemas § 9 Nr. 1

Satz 2 GewStG in zutreffender Weise bejaht und der Klage der Klagerin deshalb zu Recht stattgegeben. Die Revision
des FA ist unbegriindet.

37 3. Die Kostenentscheidung folgt aus & 135 Abs. 2 FGO.

Quelle: www.bundesfinanzhof.de
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BFH Bundesfinanzhof %

Urteil vom 23. Januar 2025, Il R 33/24 (I1l R 50/17)

Vorteilsminderung bei der 1 %-Regelung, Sonderausgabenabzug von Kinderbetreuungskosten, Verfassungsmafiigkeit
Kinderfreibetrag 2014

ECLI:DE:BFH:2025:U.230125.11I1R33.24.0
BFH Ill. Senat

GG Art 3 Abs 1, GG Art 6 Abs 1, GG Art 100 Abs 1 S 1, EStG & 6 Abs 1 Nr 4, EStG & 8 Abs 2, EStG & 10 Abs 1 Nr 5, EStG &
19, EStG & 32 Abs 6, EStG & 323, EStG § 32 Abs 5, AO & 165, FGO 8 51 Abs 1 S 1, ZPO & 41 Nr 6, EStG VZ 2014

vorgehend BFH , 09. Dezember 2020, Az: Il R 50/17
Leitsatze

1. Kosten, die --wie Fahr-, Maut- oder Vignettenkosten fir Privatfahrten-- ausschliefilich von der Entscheidung des
Arbeitnehmers abhangen, mit dem Fahrzeug ein bestimmtes privates Ziel aufzusuchen, werden nicht von der
Abgeltungswirkung der 1 %-Regelung erfasst. Die Ubernahme solcher Kosten durch den Arbeitgeber begriindet einen
eigenstandigen geldwerten Vorteil (Anschluss an Urteil des Bundesfinanzhofs vom 18.06.2024 - VIII R 32/20, zur
amtlichen Veroffentlichung bestimmt).

2. Nicht als Sonderausgaben abzugsfahige Aufwendungen fir sportliche und andere Freizeitbetatigungen liegen vor,
wenn die Betatigung organisatorisch, zeitlich und raumlich getrennt von einer Kindertagesstatte, einem Schulhort oder
einer dahnlichen Einrichtung stattfindet und dabei nicht die altersbedingt erforderliche Betreuung des Kindes, sondern die
Aktivitat im Vordergrund steht.

3. Die fir eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht gemaf Art. 100 Abs. 1 des Grundgesetzes erforderliche
Uberzeugung des Gerichts von der Verfassungswidrigkeit der im Veranlagungszeitraum 2014 gewéhrten kindbedingten
Freibetrdge liegt nicht vor.

Tenor

Die Revision des Klagers gegen das Urteil des Sachsischen Finanzgerichts vom 15.03.2017 - 2 K 1429/16 wird
zuruckgewiesen.

Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Klager zu tragen.

Tatbestand

1  Streitig ist der Abzug von Kosten fir eine Ferienreise als Sonderausgaben in Form von Kinderbetreuungskosten, [...],
die Behandlung von Fahrkosten im Zusammenhang mit der Besteuerung der privaten Nutzung eines vom
Arbeitgeber zur Verfugung gestellten Personenkraftwagens (Pkw) sowie die Verfassungsmafigkeit der im Jahr 2014
(Streitjahr) zu berlcksichtigenden Kinderfreibetrage und der Besteuerung Alleinerziehender (Anwendung des
Splitting-Verfahrens). Die Sache befindet sich im zweiten Rechtsgang.

2 Der Klager und Revisionsklager (Klager) ist Vater zweier in den Jahren 1999 und 2001 geborener Kinder. Er war im
Streitjahr seit Uber zwei Jahren verwitwet. Der Kldger erzielte im Streitjahr Einkinfte aus nichtselbstandiger
Tatigkeit sowie aus selbstandiger Tatigkeit als Dozent und als Autor. Die private Nutzung eines vom Arbeitgeber zur
Verfligung gestellten Pkw versteuerte der Klager nach der 1 %-Regelung. Die Einnahmen aus der Dozententatigkeit
behandelte er als steuerfreie Einkiinfte gemaf} & 3 Nr. 26 des Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr
geltenden Fassung (EStG). Fir den Transport des Dienstfahrzeugs auf einer Fahre wahrend einer Urlaubsreise fielen
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im Streitjahr Kosten in Hohe von x € an, die der Klager getragen hat. Fiir das jlingere Kind bezahlte er x € fiir eine
einwochige Reise wahrend der Sommerferien.[...]

Mit Bescheid vom 22.07.2015 setzte der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt --FA--) die Einkommensteuer
nach dem Grundtarif fest. Dabei brachte das FA bei den Einklinften aus nichtselbstandiger Arbeit den Arbeitnehmer-
Pauschbetrag in Ansatz und berlcksichtigte erklarungsgemaf die Einkiinfte aus selbstandiger Arbeit mit ./. x €
sowie unter anderem Sonderausgaben in Form von Kinderbetreuungskosten in Hohe von x € (2/3 von x £).
Aufderdem zog es den Entlastungsbetrag fur Alleinerziehende in Hohe von 1.308 € sowie fur jedes Kind die
(doppelten) Freibetrage fir Kinder in Hohe von 7.008 € ab. Die Festsetzung erfolgte unter anderem beziiglich der
Hohe der kindbezogenen Freibetrage nach & 32 Abs. 6 Satz 1 und 2 EStG vorlaufig gemaft § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3
der Abgabenordnung (AO), und zwar sowohl hinsichtlich der Frage, ob die angefiihrten gesetzlichen Vorschriften
mit hoherrangigem Recht vereinbar sind, als auch fur den Fall, dass das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) oder der
Bundesfinanzhof (BFH) die streitige verfassungsrechtliche Frage durch verfassungskonforme Auslegung der
angefuhrten gesetzlichen Vorschriften entscheidet.

Die vom Klager erhobene Sprungklage behandelte das FA als Einspruch. Es setzte nach vorheriger Anhorung des
Klagers die Einkommensteuer in der Einspruchsentscheidung vom 13.11.2015 herauf. Es ging nunmehr von
Einkiinften aus selbstandiger Arbeit von ./. x € aus. Die Kinderbetreuungskosten berlicksichtigte es nicht mehr.

Die am 19.11.2015 eingegangene Klage wies das Finanzgericht (FG) am 24.02.2016 ab. Der BFH hob dieses Urteil
mit Beschluss vom 30.08.2016 - VIII B 30/16 auf und verwies die Sache zur erneuten Entscheidung und
Verhandlung an das FG zurlick. Im zweiten Rechtsgang machte der Klager weiterhin geltend, der Kinderfreibetrag
sei zu gering bemessen. Aufserdem begehrte er nach wie vor die Anwendung des Splitting-Verfahrens einschlieflich
der hoheren Freibetrage sowie die Berucksichtigung von x € als Sonderausgaben in Form von
Kinderbetreuungskosten. Zusatzlich verlangte der Klager die Beruicksichtigung der Fahrkosten in Hohe von x €
sowie von [...]. Das FG wies die Klage mit Urteil vom 15.03.2017 erneut ab.

Mit der vom BFH zugelassenen Revision rligt der Klager die Verletzung von & 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG
(Nichtberucksichtigung der Vorteilsminderung), [...] und & 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG (Versagung des
Sonderausgabenabzugs fir die Ferienreise). AuBerdem macht er geltend, die Hohe der Kinderfreibetrage nach § 32
Abs. 6 EStG und die Besteuerung Alleinerziehender verstiefRen im Streitjahr gegen Art. 3 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 des
Grundgesetzes (GG).

Der Klager beantragt,

das FG-Urteil vom 15.03.2017 aufzuheben und den Einkommensteuerbescheid fiir 2014 vom 22.07.2015 in
Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 13.11.2015 dahingehend zu andern, dass die Einkommensteuer um
xx € herabgesetzt wird,

hilfsweise, das Verfahren auszusetzen und eine Entscheidung des BVerfG zu den Fragen einzuholen,

a) ob die gesetzliche Regelung zu den Kinderfreibetragen verfassungswidrig ist, weil damit indisponibles
Existenzminimum der Familie der Besteuerung unterworfen wird und

b) ob die gesetzliche Regelung des Steuertarifs fir die Alleinerziehendenfamilie des Klagers
verfassungswidrig ist, da die Alleinerziehendenfamilie hoher als eine eheliche Vergleichsfamilie besteuert
wird, obwohl keine héhere wirtschaftliche Leistungsfahigkeit vorliegt.

Das FA beantragt,
die Revision zurlickzuweisen.

Mit Beschluss vom 09.12.2020 - Il R 50/17 hat der Senat das Revisionsverfahren bis zu einer Entscheidung des
BVerfG im Normenkontrollverfahren 2 BvL 3/17 ausgesetzt. Die 3. Kammer des Zweiten Senats des BVerfG hat am
05.09.2024 entschieden, dass die Vorlage des Niedersachsischen FG vom 02.12.2016 - 7 K 83/16 unzulassig ist
(Zeitschrift fur das gesamte Familienrecht --FamRZ-- 2024, 1868). Das Revisionsverfahren wird unter dem
Aktenzeichen Il R 33/24 (Il R 50/17) fortgefiihrt.
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Entscheidungsgrunde

10 1. Der Senat kann in der geschaftsplanmafigen Besetzung entscheiden. Richterin am Bundesfinanzhof X ist nicht
nach & 51 Abs. 1 Satz 1 der Finanzgerichtsordnung (FGO) i.V.m. & 41 Nr. 6 der Zivilprozessordnung (ZPO) von der
Mitwirkung ausgeschlossen.

11 a) Nach § 51 Abs. 1 Satz 1 FGO gelten fir die AusschlieBung oder Ablehnung der Gerichtspersonen die §§ 41 bis 49
ZPO sinngemaR. GemaR § 41 Nr. 6 ZPO ist ein Richter unter anderem ausgeschlossen in Sachen, in denen er in
einem friheren Rechtszug beim Erlass der angefochtenen Entscheidung mitgewirkt hat, sofern es sich nicht um die
Tatigkeit eines beauftragten oder ersuchten Richters handelt. Die Regelung betrifft nur die Mitwirkung beim Erlass
der angefochtenen Entscheidung selbst in einer friheren (unteren) Instanz (BFH-Urteile vom 04.07.2013 - VR 8/10,
BFHE 242, 271, BStBL 11 2015, 969, Rz 23 und vom 10.05.2023 - V R 16/21, BFHE 280, 357, BStBL 11 2023, 1023,

Rz 14 sowie BFH-Beschliisse vom 06.02.1996 - X B 95/95, BFH/NV 1996, 752, unter 2. und vom 31.01.2001 -

I R 49/00, BFH/NV 2001, 931, unter Il.a). Deswegen ist ein Richter, der bei einer im Revisionsverfahren
aufgehobenen Entscheidung mitgewirkt hat, in einem erneuten Verfahren vor dem BFH, in dem die nach
Zuruckverweisung der Sache erlassene, zweite erstinstanzliche Entscheidung angefochten wird, nicht von der
Auslibung des Richteramtes ausgeschlossen (BFH-Beschluss vom 22.02.2000 - 1l B 132/99, BFH/NV 2000, 1108,
unter Il.; vgl. auch Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 04.11.1974 - VII B 9.74, Neue Juristische
Wochenschrift 1975, 1241).

12 b) Richterin am Bundesfinanzhof X hat zwar in dieser Sache im ersten Rechtsgang beim Erlass des FG-Urteils vom
24.02.2016 mitgewirkt. Dieses Urteil wurde im Beschwerdeverfahren aufgehoben (BFH-Beschluss vom 30.08.2016 -
VIII B 30/16). An dem nach der Zuriickverweisung im zweiten Rechtsgang ergangenen, nunmehr mit der Revision
angefochtenen FG-Urteil vom 15.03.2017 war die Richterin nicht beteiligt.

13 2. Die Revision ist mit der Magabe zuriickzuweisen, dass die Klage insgesamt unbegriindet ist. Die
Klageabweisung durch das FG erweist sich --jedenfalls im Ergebnis-- als zutreffend (§ 126 Abs. 2 und Abs. 4 FGO).

14 a) Das FG hat zu Recht weder die geltend gemachten Fahr- und [...]kosten bei den einzelnen Einkunftsarten
berlicksichtigt (aa und bb) noch die Aufwendungen fur das Ferienlager als Sonderausgaben vom Gesamtbetrag der
Einkinfte abgezogen (cc).

15 aa) Die vom Klager getragenen, anlasslich einer Urlaubsreise entstandenen Fahrkosten fur den Pkw mindern den
geldwerten Vorteil aus der Uberlassung des ihm von seinem Arbeitgeber zur privaten Nutzung zur Verfligung
gestellten Fahrzeugs nicht (1). Ein Abzug als Betriebs- oder Werbungskosten kommt nicht in Betracht (2).

16 (1) Nach standiger Rechtsprechung fiihrt die Uberlassung eines betrieblichen Pkw durch den Arbeitgeber an den
Arbeitnehmer flir dessen Privatnutzung zu einer Bereicherung des Arbeitnehmers und damit zum Zufluss von
Arbeitslohn im Sinne von & 19 EStG. Steht der Vorteil dem Grunde nach fest, ist er nach & 8 Abs. 2 Satz 2 bis 5 EStG
i.V.m. & 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG entweder nach der 1 %-Regelung oder nach der Fahrtenbuchmethode zu
bewerten (BFH-Urteil vom 30.11.2016 - VIR 2/15, BFHE 256, 116, BStBL I 2017, 1014, Rz 11).

17 (a) Zahlt der Arbeitnehmer an den Arbeitgeber fir die auflerdienstliche Nutzung, das heif3t fir die Nutzung zu
privaten Fahrten und zu Fahrten zwischen Wohnung und regelmafiger Arbeitsstatte, eines betrieblichen
Kraftfahrzeugs ein Nutzungsentgelt, mindert dieses den Wert des geldwerten Vorteils aus der Nutzungsuberlassung,
da es insoweit an einer Bereicherung des Arbeitnehmers und damit an einer Grundvoraussetzung fur das Vorliegen
von Arbeitslohn im Sinne des & 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG fehlt (BFH-Urteile vom 30.11.2016 - VI R 2/15, BFHE
256,116, BStBL Il 2017, 1014, Rz 12 und vom 30.11.2016 - VI R 49/14, BFHE 256, 107, BStBL 11 2017, 1011, Rz 26).
Gleiches gilt, wenn der Arbeitnehmer zeitraumbezogene Einmalzahlungen fir die auf3erdienstliche Nutzung leistet,
die Anschaffungskosten fur den betrieblichen Pkw (ganz oder teilweise) tragt (BFH-Beschluss vom 16.12.2020 -

VIR 19/18, BFHE 271, 536, BStBL 1l 2021, 761, Rz 22, 24) oder im Rahmen der privaten Nutzung einzelne
(nutzungsabhangige) Kosten (zum Beispiel Kraftstoffkosten) des betrieblichen Pkw tubernimmt (BFH-Urteile vom
30.11.2016 - VIR 2/15, BFHE 256, 116, BStBL 11 2017, 1014, Rz 14, 15 und vom 04.07.2023 - VIII R 29/20, BFHE 281,
1, BStBL 2023, 1005, Rz 30).

18 Dabei mindern jedoch nur solche vom Arbeitnehmer vertraglich ibernommenen und getragenen Aufwendungen
den Vorteil, ein betriebs- und fahrbereites Fahrzeug nutzen zu kdnnen, die bei einer (hypothetischen) Kostentragung
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20

21

22

23

24

25

26

27

durch den Arbeitgeber Bestandteil dieses Vorteils und somit von der Abgeltungswirkung der 1 %-Regelung erfasst
waren. Zu den abgegoltenen Aufwendungen zahlen neben den von der Fahrleistung abhangigen Aufwendungen fur
Treib- und Schmierstoffe auch regelmaRig wiederkehrende feste Kosten (BFH-Urteile vom 14.09.2005 - VI R 37/03,
BFHE 211, 215, BStBL Il 2006, 72, unter 1l.1.c aa und vom 18.06.2024 - VIII R 32/20, zur amtlichen Verodffentlichung
bestimmt, Rz 24). Dazu gehoren jedoch Kosten nicht, die --wie Fahr-, Maut- oder Vignettenkosten fur Privatfahrten--
ausschliefslich von der Entscheidung des Arbeitnehmers abhangen, mit dem Fahrzeug ein bestimmtes privates Ziel
aufzusuchen; die Ubernahme solcher Kosten durch den Arbeitgeber begriindet vielmehr einen eigenstandigen
geldwerten Vorteil (BFH-Urteil vom 18.06.2024 - VIII R 32/20, zur amtlichen Veroffentlichung bestimmt, Rz 23 ff.,
m.w.N.).

(b) Da sich die Abgeltungswirkung der 1 %-Regelung nach diesen Rechtsprechungsgrundsatzen, denen sich der
Senat anschliet, nicht auf anlasslich einer Urlaubsreise angefallene Fahrkosten fir das Dienstfahrzeug erstreckt,
fuhrt der Umstand, dass der Klager solche Kosten getragen hat, nicht zu einer Minderung des geldwerten Vorteils
aus der Nutzungsuberlassung des Fahrzeugs.

(2) Ein Abzug als Betriebsausgaben oder Werbungskosten ist gemaf: § 12 Nr. 1 EStG ausgeschlossen, da die
Fahrkosten als Kosten der Urlaubsreise ausschlieBlich durch die private Nutzung des Dienstwagens veranlasst sind
(vgl. BFH-Urteil vom 18.06.2024 - VIII R 32/20, zur amtlichen Veréffentlichung bestimmt, Rz 27).

bb) [...]
cc) Auch die Versagung des Sonderausgabenabzugs fur die Kosten des Ferienlagers ist nicht zu beanstanden.

(1) Kinderbetreuungskosten sind seit dem Veranlagungszeitraum 2012 gemaf § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG als
Sonderausgaben zu behandeln (Senatsurteil vom 01.09.2021 - Ill R 54/20, BFH/NV 2022, 225, Rz 8, m.w.N.).

Nach & 10 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 EStG konnen unter anderem zwei Drittel der Aufwendungen, hochstens 4.000 € je
Kind, fir Dienstleistungen zur Betreuung eines zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehdrenden Kindes im Sinne
des § 32 Abs. 1 EStG, das das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, als Sonderausgaben abgezogen werden. Der
vom Gesetz nicht definierte Begriff der Kinderbetreuung ist weit zu fassen. Er umfasst die behltende und
beaufsichtigende Betreuung im Sinne eines Schutzes vor Gefahren, Verletzungen und Schaden sowie die Sorge fur
das geistige, seelische und korperliche Wohl des Kindes im Sinne der Personensorge des § 1631 des Biirgerlichen
Gesetzbuchs (BGB) und damit auch die padagogisch sinnvolle Gestaltung der im Kindergarten und in ahnlichen
Einrichtungen verbrachten Zeit (Senatsurteil vom 19.04.2012 - Il R 29/11, BFHE 238, 30, BStBL 11 2012, 862, Rz 10).

Vom Abzug ausgenommen sind Aufwendungen fir Unterricht, die Vermittlung besonderer Fahigkeiten sowie fir
sportliche und andere Freizeitbetatigungen (8 10 Abs. 1 Nr. 5 Satz 2 EStG). Diese sind --in existenzsichernder
Hohe-- ebenso wie Verpflegungskosten (Senatsurteile vom 28.11.1986 - |1l R 1/86, BFHE 149, 211, BStBL Il 1987,
490, unter 1.b und vom 19.04.2012 - 1ll R 29/11, BFHE 238, 30, BStBL Il 2012, 862, Rz 10) durch die Freibetrage
nach & 32 Abs. 6 EStG abgegolten (Kulosa in Herrmann/Heuer/Raupach, & 10 EStG Rz 145). Nach der
Gesetzesbegriindung zu § 4f Satz 3 EStG i.d.F. des Gesetzes zur steuerlichen Forderung von Wachstum und
Beschaftigung vom 26.04.2006 (BGBL | 2006, 1091) --als einer der Vorgangervorschriften des § 10 Abs. 1 Nr. 5 Satz 2
EStG-- sollten als Aufwendungen fur sportliche und andere Freizeitbetatigungen zum Beispiel Kosten fur
Mitgliedschaften in Sportvereinen oder fiir Tennis- und Reitunterricht unberticksichtigt bleiben (BTDrucks 16/643,
S.9).

Nicht begunstigte Aufwendungen fir Unterricht oder die Vermittlung besonderer Fahigkeiten liegen vor, wenn die
Dienstleistungen in einem regelmafig organisatorisch, zeitlich und raumlich verselbstandigten Rahmen stattfinden
und die vom Leistungserbringer wahrend der Unterrichts- oder Kurszeit ausgelibte Aufsicht tiber das Kind und damit
die --behitende-- Betreuung gegenuber der Vermittlung der besonderen (sprachlichen, musischen, sportlichen)
Fahigkeiten als dem Hauptzweck der Dienstleistung in den Hintergrund ruckt (Senatsurteil vom 19.04.2012 -

11 R 29/11, BFHE 238, 30, BStBL Il 2012, 862, Rz 11). Entsprechendes gilt fur sportliche und andere
Freizeitbetatigungen. Nicht begilinstigte Aufwendungen fur derartige Aktivitaten liegen daher vor, wenn die
Betatigung organisatorisch, zeitlich und raumlich getrennt von einer Kindertagesstatte, einem Schulhort oder einer
ahnlichen Einrichtung stattfindet und dabei nicht die altersbedingt erforderliche Betreuung des Kindes, sondern die
Aktivitat im Vordergrund steht.

(2) Die angefochtene Entscheidung entspricht diesen Rechtsgrundsatzen. Nach der auf tatsachlichem Gebiet
liegenden und damit grundsatzlich bindenden (& 118 Abs. 2 FGO) Wurdigung des FG handelte es sich um eine
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Ferienreise, die wegen ihrer inhaltlichen Ausgestaltung das Merkmal der Freizeitbetdtigung im Sinne des & 10
Abs. 1 Nr. 5 Satz 2 EStG erfullt. Das FG hat dabei das Alter des Kindes, den Gesamtpreis der Reise, die vorgesehenen
(nicht durch Einzelpreise gekennzeichneten) Leistungen, namentlich das Sportangebot (Windsurfen) sowie die
Unterbringung und Vollverpflegung in den Blick genommen. Es hat bericksichtigt, dass auf’erdem auch
Betreuungsleistungen geschuldet waren und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die darauf entfallenden Kosten
angesichts des Alters des Kindes und der ubrigen Leistungen allenfalls einen geringen Teil des Reisepreises
ausmachen kdnnen, der mangels belastbarer Anhaltspunkte nicht geschatzt werden kdnne. Durchgreifende
Verfahrensriigen hinsichtlich der Feststellungen zum Inhalt der Reise hat der Klager nicht erhoben. Die den
Charakter der Reise betreffende Wirdigung des FG ist nicht durch Denkfehler oder die Verletzung von
Erfahrungssatzen beeinflusst und jedenfalls moglich. Der Klager hat auch keine Anhaltspunkte aufgezeigt, die
darauf schliefRen lassen, dass die im Gesamtpreis enthaltenen Betreuungskosten entgegen der Annahme des FG
nicht von untergeordneter Bedeutung waren.

b) Das FA hat die Freibetrage fur die Kinder des Klagers im angefochtenen Bescheid zutreffend in der gesetzlich
vorgesehenen Hohe in Ansatz gebracht.

aa) Das FG ist zwar zu Unrecht davon ausgegangen, dass der Klage insoweit wegen des Vorlaufigkeitsvermerks nach
§ 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AO das Rechtsschutzbedurfnis fehlt (1). Der Aufhebung des FG-Urteils und der
Zuruckverweisung bedarf es dennoch nicht (2).

(1) Nach der standigen Rechtsprechung des BFH fehlt das Rechtsschutzbedirfnis, wenn der Steuerbescheid in dem
verfassungsrechtlichen Streitpunkt vorlaufig ergangen ist, diese Streitfrage sich in einer Vielzahl im Wesentlichen
gleich gelagerter Verfahren (Massenverfahren) stellt und bereits ein nicht von vornherein aussichtsloses
Musterverfahren beim BVerfG anhangig ist. Liegen diese Voraussetzungen vor, muss ein Steuerpflichtiger im
Allgemeinen die Klarung der Streitfrage in dem Musterverfahren abwarten, ohne dadurch unzumutbare
Rechtsnachteile zu erleiden. Eine weitere verfassungsrechtliche Klarung in eigener Sache kann der Steuerpflichtige
gegebenenfalls spater durch Rechtsbehelfe gegen die vom FA nach § 165 Abs. 2 Satz 2 AO zu treffende
Entscheidung herbeifiihren, wenn ihm nach Ausgang des Musterverfahrens die Streitfrage nicht ausreichend
beantwortet erscheint (BFH-Urteile vom 26.09.2023 - IX R 9/22, BFHE 281, 527, BStBL Il 2024, 282, Rz 18 und vom
18.06.2024 - VIII R 32/20, zur amtlichen Veroffentlichung bestimmt, Rz 43 f.; Senatsbeschluss vom 22.03.1996 -

111 B 173/95, BFHE 180, 217, BStBL 11 1996, 506, unter II.1.b). Etwas anderes kann ausnahmsweise dann gelten, wenn
besondere Griinde materiell-rechtlicher oder verfahrensrechtlicher Art substantiiert geltend gemacht werden, die es
rechtfertigen, trotz Anhangigkeit des Musterverfahrens Rechtsschutz gegen den im Streitpunkt fur vorlaufig
erklarten Bescheid zu gewahren (vgl. BFH-Urteile vom 16.02.2005 - VI R 37/01, BFH/NV 2005, 1323, unter Il.1.a und
vom 26.09.2023 - IXR 9/22, BFHE 281, 527, BStBL || 2024, 282, Rz 21; Senatsbeschliisse vom 22.03.1996 -

11 B 173/95, BFHE 180, 217, BStBL 1 1996, 506, unter II.1.b und vom 30.11.2007 - Il B 26/07, BFH/NV 2008, 374,
unter I1.3.a). Dem Steuerpflichtigen darf dann nicht die Mdglichkeit abgeschnitten werden, die
verfassungsrechtlichen Bedenken in einem eigenen Verfahren zu verfolgen (BFH-Urteil vom 26.09.2023 - IXR 9/22,
BFHE 281, 527, BStBL 1l 2024, 282, Rz 21, unter Hinweis auf Seer in Tipke/Kruse, § 165 AO Rz 18; Brockmeyer,
Deutsche Steuer-Zeitung 1996, 1, 4).

Daran gemessen lag das Rechtsschutzbedirfnis fur die Klage vor. Zum Zeitpunkt der Klageerhebung (19.11.2015)
und der FG-Entscheidung im zweiten Rechtsgang (15.03.2017) war beim BFH zwar das Verfahren Il R 1/09
anhangig, welches unter anderem die Hohe der Kinderfreibetrage in den Jahren 2000 bis 2004 betraf. Da sich im
Jahr 2011 die Art und Weise geandert hatte, mit der der Umfang der Leistungen zur Sicherung des
Existenzminimums ermittelt wurde, anhand derer der Kinderfreibetrag bemessen wurde, war jedoch nicht sicher
damit zu rechnen, dass dieses Verfahren zur Klarung der Frage beitragen wiirde, ob die Hohe des Kinderfreibetrags
im Streitjahr verfassungsgeman ist.

Zum Zeitpunkt der Klageerhebung war beim BVerfG noch kein Musterverfahren anhangig, das die Hohe des
Kinderfreibetrags im Streitjahr betraf. Das Niedersachsische FG hat dem BVerfG erst mit Beschluss vom 02.12.2016
(7 K 83/16) die Frage vorgelegt, ob § 32 Abs. 6 Satz 1 bis 3 EStG in der flr das Jahr 2014 geltenden Fassung
verfassungswidrig ist. Dieser Beschluss lieR das Rechtsschutzbedurfnis des Klagers nicht entfallen. Andernfalls
wiurde der Rechtsschutz gegen Steuerbescheide mit Vorlaufigkeitsvermerk erschwert, denn der Steuerpflichtige
liefe Gefahr, um die Fruchte seiner Muhen gebracht zu werden, wenn seine zunachst zuldssige Klage allein dadurch
nachtraglich unzulassig wurde, dass spater --und vom Klager nicht zu beeinflussen-- ein Musterverfahren beim
BVerfG anhangig wird. Das FG kann in einer solchen Situation die Aussetzung des Verfahrens entsprechend § 74
FGO in Betracht ziehen. Denn nach der Rechtsprechung des BFH ist eine Aussetzung unter anderem dann geboten,
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wenn vor dem BVerfG bereits ein nicht als aussichtslos erscheinendes Musterverfahren gegen eine im Streitfall
anzuwendende Norm anhangig ist, zahlreiche Parallelverfahren vorliegen und keiner der Verfahrensbeteiligten ein
besonderes berechtigtes Interesse an einer Entscheidung Uber die Verfassungsmafigkeit der umstrittenen
gesetzlichen Regelung trotz des beim BVerfG anhangigen Verfahrens hat (vgl. Senatsbeschluss vom 27.04.2015 -
11 B 127/14, BFHE 249, 519, BStBL Il 2015, 901, Rz 7; BFH-Beschluss vom 14.04.2020 - VII B 53/19, BFH/NV 2021,
177, Rz 24; jeweils m.w.N.).

(2) Nach & 126 Abs. 4 FGO kann der BFH in der Sache selbst entscheiden und die Revision zurtickweisen, wenn die
Entscheidungsgriinde zwar eine Verletzung des bestehenden Rechts ergeben, sich die Entscheidung aber aus
anderen Grinden als richtig darstellt. Dies gilt ausnahmsweise auch dann, wenn das FG eine Klage als unzuldssig
angesehen hat, aber vollstandig ausgeschlossen ist, dass einer der Beteiligten durch einen weiteren Vortrag die
Sachentscheidung noch beeinflussen kdnnte (BFH-Urteile vom 04.07.2007 - VIII R 77/05, BFH/NV 2008, 53, unter
[1.3.b und vom 22.06.2016 - V R 49/15, BFH/NV 2016, 1754, Rz 23).

So liegt der Fall hier. Das FG hat die fur den Ansatz der Kinderfreibetrage mafigeblichen Tatsachen (Familienstand
des Klagers, Anzahl und Alter der Kinder, Inhalt des angegriffenen Steuerbescheids) festgestellt, sich aber inhaltlich
mit den vom Klager aufgeworfenen verfassungsrechtlichen Fragen und den dazu umfangreich vorgetragenen
Argumenten nicht auseinandergesetzt. Insoweit ist jedoch nicht ersichtlich, an welcher Stelle der Sachverhalt in
einem weiteren (dritten) Rechtsgang weiter aufgeklart werden kénnte oder dass der Klager in rechtlicher Hinsicht
neue Gesichtspunkte in die Diskussion einbringen wollte.

bb) Das FA hat im angefochtenen Bescheid zutreffend fur jedes Kind 7.008 € fur die Freibetrage fur Kinder
abgezogen. Dem verwitweten Klager standen fur seine (im Streitjahr) minderjahrigen Kinder die in & 32 Abs. 6
Satz 1 EStG geregelten Freibetrage in Hohe von 2.184 € fur das sachliche Existenzminimum (Kinderfreibetrag) und
1.320 € flr den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf (BEA-Freibetrag) gemaf & 32 Abs. 6 Satz 2,
Satz 3 Nr. 1 EStG jeweils in doppelter Hohe zu.

c) Das FG hat zu Recht den Entlastungsbetrag flr Alleinerziehende (§ 24b EStG) in Ansatz gebracht und die
festzusetzende Einkommensteuer nach dem in & 32a Abs. 1 EStG geregelten Tarif bemessen. Die tatbestandlichen
Voraussetzungen fiir die Anwendung des Splitting-Verfahrens bei Ehegatten gemaR § 32a Abs. 5 EStG
beziehungsweise bei verwitweten Steuerpflichtigen gemaf? § 32a Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 EStG lagen im Streitjahr nicht
vor. Hiervon gehen auch die Beteiligten Gbereinstimmend aus.

d) Das Verfahren war nicht auszusetzen, um eine Entscheidung des BVerfG gemaf Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG
einzuholen. Der Senat ist nicht von der Verfassungswidrigkeit der Regelungen des & 32 Abs. 6 Satz 1 EStG (i.d.F. des
Wachstumsbeschleunigungsgesetzes vom 22.12.2009, BGBL | 2009, 3950) und des & 32a EStG (in der fur den
Veranlagungszeitraum 2014 geltenden Fassung des Gesetzes zum Abbau der kalten Progression vom 20.02.2013,
BGBL | 2013, 283) Uberzeugt.

aa) Nach der Rechtsprechung des BVerfG hat der Staat gemafd dem --aus Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 1, Art. 3
Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 GG abzuleitenden-- Gebot der steuerlichen Verschonung des Existenzminimums des
Steuerpflichtigen und seiner unterhaltsberechtigten Familie das Einkommen des Blrgers insoweit steuerfrei zu
stellen, als dieser es zur Schaffung der Mindestvoraussetzungen eines menschenwirdigen Daseins fur sich und
seine Familie bendtigt (vgl. BVerfG-Beschlisse vom 29.05.1990 - 1 BvL 20/84 u.a., BVerfGE 82, 60, BStBL Il 1990,
653, unter C.111.2.; vom 10.11.1998 - 2 BvR 1057/91 u.a., BVerfGE 99, 216, BStBL Il 1999, 182, unter B.l.3.a; vom
13.02.2008 - 2 BvL 1/06, BVerfGE 120, 125, unter D.I. und vom 13.10.2009 - 2 BvL 3/05, BVerfGE 124, 282, unter
B.I.1.). Der Gesetzgeber ist dabei nicht verpflichtet, die Unterhaltsleistungen fur Kinder in voller Hohe des
burgerlich-rechtlichen Unterhaltsanspruchs zu bertcksichtigen (BVerfG-Beschluss vom 29.05.1990 - 1 BvL 20/84
u.a., BVerfGE 82, 60, BStBL |1 1990, 653, unter C.I11.3.d). Die Untergrenze des anzusetzenden Bedarfs ist durch die
Sozialhilfeleistungen konkretisiert, welche das im Sozialstaat anerkannte Existenzminimum gewahrleisten sollen
(z.B. BVerfG-Beschluss vom 10.11.1998 - 2 BvL 42/93, BVerfGE 99, 246, BStBL 11 1999, 174, unter C.I.3.). Die von
Verfassungs wegen zu berlcksichtigenden Aufwendungen zur Sicherung des Existenzminimums sind
realitatsgerecht zu bemessen; bei der Ordnung der steuerlichen Massenverfahren darf der Gesetzgeber die Vielzahl
der Einzelfalle aber in einem Gesamtbild erfassen und auf dieser Grundlage typisierende Regelungen treffen. Im
Bereich der Steuerfreiheit des Existenzminimums hat er dabei Sorge zu tragen, dass typisierende Regelungen in
moglichst allen Fallen den entsprechenden Bedarf abdecken (BVerfG-Beschluss vom 13.02.2008 - 2 BvL 1/06,
BVerfGE 120, 125, unter D.I., m.w.N.).

Diesen Zweck erfiillten im Streitjahr die in § 32 Abs. 6 Satz 1 EStG geregelten Freibetrage fir Kinder. Der Senat halt
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die vom Klager in Bezug auf die Hohe des Kinderfreibetrags vorgebrachten Argumente nicht fiir durchgreifend.

(1) Aus der Differenz zwischen dem im Neunten Existenzminimumbericht (BTDrucks 17/11425, S. 7, Ubersicht 5)
ausgewiesenen Betrag fur das sachliche Existenzminimum von Kindern (4.440 €) und dem Kinderfreibetrag (4.368 €)
in Hohe von 72 € ist nicht abzuleiten, dass im Streitjahr ein entsprechender Einkommensbetrag besteuert wurde,
den Steuerpflichtige zur Deckung des Kinderexistenzminimums bendtigten.

Allein die Abweichung vom Neunten Existenzminimumbericht --als einer (blofen) Erkenntnisquelle in tatsachlicher
Hinsicht-- lasst nicht den Schluss zu, der Gesetzgeber habe gegen den Grundsatz der Folgerichtigkeit (vgl. dazu
BVerfG-Urteil vom 27.06.1991 - 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239, BStBL Il 1991, 654, unter C.I.1.c; BVerfG-Beschluss
vom 22.06.1995 - 2 BvL 37/91, BVerfGE 93, 121, BStBL 11 1995, 655, unter C.1I.1.d) verstofien (Beschluss der

3. Kammer des Zweiten Senats des BVerfG vom 05.09.2024 - 2 BvL 3/17, FamRZ 2024, 1868, Rz 40 und 41).

Bei der Beurteilung der Frage, ob die steuerliche Entlastung von Eltern ausreichend hoch ist, sind alle Bestandteile
des Familienleistungsausgleichs einzubeziehen (Senatsurteil vom 25.11.2010 - 11 R 111/07, BFHE 231, 567, BStBL 1|
2011, 281, unter 11.3.d, zur steuerlichen Entlastung von Eltern mit volljahrigen, zu Ausbildungszwecken auswartig
untergebrachten Kindern; vgl. Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats des BVerfG vom 05.09.2024 -

2 BvL 3/17, FamRZ 2024, 1868, Rz 60). Daher ist auch der BEA-Freibetrag in Hohe von (im Streitfall) 2.640 € zu
beruicksichtigen (&8 32 Abs. 6 Satz 1 und 2, Satz 3 Nr. 1 EStG).

Anders als beim Kinderfreibetrag, der das sachliche Existenzminimum umfasst, ist fir den BEA-Freibetrag kein
(verfassungsrechtlicher) Mafstab definiert, nach dem sich die Hohe des Bedarfs bestimmen lasst. Ein Freibetrag, der
den --nach dem BVerfG-Beschluss vom 10.11.1998 - 2 BvR 1057/91 u.a. (BVerfGE 99, 216, BStBL Il 1999, 182, unter
C.I1.)-- vom Gesetzgeber steuerlich zu berticksichtigenden Betreuungs- und Erziehungsbedarf abdeckt, der allen
Eltern unabhangig vom Familienstand entsteht, wurde durch das Gesetz zur Familienférderung vom 22.12.1999
(BGBL 11999, 2552) eingefuhrt. Er hatte die Hohe von 1.512 DM je Elternteil fir jedes Kind, das das 16. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat. Mit dem --aus Griinden der Praktikabilitat und Verwaltungsvereinfachung-- einheitlichen
Freibetrag von 3.024 DM pro Kind sollte erreicht werden, dass einer Durchschnittsfamilie mit zwei Kindern der
gleiche Abzugsbetrag als Freibetrag zur Verfligung stand, den bis dahin Alleinerziehende mit zwei Kindern im
Rahmen des & 33c EStG als Hochstbetrag geltend machen konnten (BTDrucks 14/6170, S. 4; BTDrucks 14/1513,

S. 14). Durch das 2. Gesetz zur Familienforderung vom 16.08.2001 (BGBL | 2001, 2074) wurde der Freibetrag zum
BEA-Freibetrag erweitert und auf 1.080 € je Elternteil erhoht. Die Altersgrenze entfiel. In den
Veranlagungszeitraumen 2010 bis 2020 hatte der (einfache) BEA-Freibetrag eine Hohe von 1.320 € je Elternteil

(8 32 Abs. 6 Satz 1 EStG i.d.F. des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes vom 22.12.2009, BGBL | 2009, 3950). Bei der
ab dem Veranlagungszeitraum 2010 geltenden Anpassung wurden der Kinderfreibetrag und der BEA-Freibetrag
nahezu im selben Umfang (um 252 € bzw. 240 € je Elternteil) erh6ht. Dadurch sollte eine bessere steuerliche
Berlcksichtigung von Aufwendungen der Familien fur die Betreuung und Erziehung oder Ausbildung der Kinder
gewahrleistet werden (BTDrucks 17/15, S. 18). Nicht ersichtlich ist, dass die Anpassung des BEA-Freibetrags einer
(durch Inflation oder sonstige Ursachen bedingten) Erhohung des abzugeltenden Bedarfs geschuldet war.

Zudem ist bei den im Rahmen des Neunten Existenzminimumberichts vorgenommenen Berechnungen im Streitjahr
ein Betrag von 228 € fiir den Bildungs- und Teilhabebedarf --namentlich zur Teilnahme an Freizeitgestaltungen wie
der Mitgliedschaft in Vereinen-- in das sachliche Existenzminimum eingeflossen (BTDrucks 17/11425, S. 5,
Ubersicht 4). Damit wird beim sachlichen Existenzminimum ein Bedarf beriicksichtigt, der steuerlich auch durch den
BEA-Freibetrag abgegolten wird (Senatsbeschluss vom 19.03.2014 - |l B 74/13, BFH/NV 2014, 1032, Rz 24; vgl.
auch Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats des BVerfG vom 05.09.2024 - 2 BvL 3/17, FamRz 2024, 1868,

Rz 57 bis 59).

Bei einer Gesamtbetrachtung der Freibetrage fur Kinder ist eine unzureichende Freistellung des
Kinderexistenzminimums im Streitjahr daher nicht zu erkennen.

(2) Soweit der Klager beanstandet, die fehlende Staffelung des Kinderfreibetrags nach Altersgruppen flihre dazu,
dass das steuerlich freigestellte Existenzminimum seines dlteren Kindes hinter dem sozialhilferechtlichen
Regelbedarf (in Hohe von 295 € monatlich) zuruckbleibe, berlicksichtigt er nicht, dass dies eine Folge der
Durchschnittsberechnung des Bedarfs des Kindes Uber 18 Lebensjahre hinweg ist. Die Durchschnittsberechnung
fuhrt auch dazu, dass in den ersten Lebensjahren des Kindes ein iber dem sozialhilferechtlichen Regelbedarf
liegender Betrag des Einkommens von der Besteuerung freigestellt wird. Diese Berechnungsmethode hat das
BVerfG auch unter Berlicksichtigung der Unterschreitung des sozialhilferechtlichen Existenzminimums fir
Teilgruppen gebilligt (Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats des BVerfG vom 05.09.2024 - 2 BvL 3/17,
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FamRZ 2024, 1868, Rz 44 bis 46 und 51, m.w.N.). Hieraus ist zu schlussfolgern, dass die Typisierung dem insoweit
anzuwendenden verfassungsrechtlichen Maf3stab gentigt.

(3) Die Hohe des Kinderfreibetrags begegnet auch hinsichtlich des darin erfassten Wohnraumbedarfs keinen
verfassungsrechtlichen Zweifeln.

Der Wohnbedarf von Alleinstehenden und Ehepaaren ohne Kinder wurde im Streitjahr nach der Pro-Kopf-Methode
bemessen, die grundsatzlich von einer proportionalen Erweiterung des Wohnbedarfs mit jeder weiteren Person
ausgeht und bei der fur jede Person ein gleicher Anteil am Gesamtwohnraum angesetzt wird. Das BVerfG hat jedoch
die Mehrbedarfsrechnung fiir die Bemessung des Wohnbedarfs von Kindern ausdriicklich gebilligt, namentlich, weil
eine zusatzliche Person in einem bestehenden Haushalt jedenfalls keinen proportionalen Mehrbedarf an
Gemeinschaftsraumen wie Kiiche, Bad oder Flur verursache (BVerfG-Beschluss vom 10.11.1998 - 2 BvL 42/93,
BVerfGE 99, 246, BStBL 1 1999, 174, unter C.1.5.3).

Der Klager zeigt keine Umstande auf, aus denen sich ergibt, dass diese Erwdagung unzutreffend (geworden) ist. Er
verweist lediglich darauf, dass der existenznotwendige Wohnbedarf einer erwachsenen (Ehe-)Frau nach der
Lebenserfahrung nicht grofier sei als der eines 15-jahrigen Kindes. Damit blendet er aber den mafigeblichen Aspekt
aus, dass im Haushalt typischerweise bereits Gemeinschaftsraume vorhanden sind und die Aufnahme eines Kindes
in den Haushalt den Bedarf an diesen Raumen nicht erhoht. Der Klager kann --wie ausgeflihrt-- nicht verlangen,
dass der von ihm nach seiner Lebensstellung geschuldete beziehungsweise tatsachlich geleistete Unterhalt
(Bereitstellung der Unterkunft) berticksichtigt wird. Einwande gegen die Richtigkeit der zur Ermittlung des
Wohnbedarfs fur Kinder herangezogenen statistischen Daten hat der Klager nicht erhoben. Solche sind auch nicht
ersichtlich.

bb) Entgegen der Auffassung des Klagers ergibt sich --nach wie vor-- weder aus dem aus Art. 3 Abs. 1 GG
abzuleitenden Prinzip der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit noch unter Berticksichtigung
des Schutzbereichs des Art. 6 Abs. 1 GG ein Anspruch Alleinerziehender auf Anwendung des Splitting-Verfahrens
gemaf’ § 32a Abs. 5 EStG (vgl. BFH-Urteil vom 18.06.2024 - VIII R 32/20, zur amtlichen Veroffentlichung bestimmt,
Rz 40 f., dazu BVerfG-Kammerbeschluss vom 16.12.2024 - 2 BvR 1418/24: Verfassungsbeschwerde nicht zur
Entscheidung angenommen) einschliefilich der diesem Verfahren immanenten Berlcksichtigung zweier
Grundfreibetrage.

Das Splitting-Verfahren knlpft schon nicht an einen kindbedingten Bedarf von Ehepaaren an. Fir den zusatzlichen
Bedarf von Kindern sind vielmehr gesonderte steuerrechtliche Berlcksichtigungsmoglichkeiten (z.B. 88 32, 33a
EStG) vorgesehen (vgl. BVerfG-Beschluss vom 07.05.2013 - 2 BvR 909/06, BVerfGE 133, 377, unter C.1..3.b bb (1)
sowie Senatsbeschluss vom 29.09.2016 - Il R 62/13, BFHE 255, 252, BStBL Il 2017, 259, Rz 25).

Zudem unterscheidet sich die Ehe, die (wie die Lebenspartnerschaft) als umfassende institutionalisierte
Verantwortungsgemeinschaft ausgestaltet ist, von ungebundenen Paarbeziehungen ebenso wie von
Rechtsbeziehungen zwischen Verwandten (BVerfG-Beschluss vom 07.05.2013 - 2 BvR 909/06, BVerfGE 133, 377,
unter C.11.3.3).

Auf’erdem differiert die Lebenssituation eines verwitweten Alleinerziehenden sowohl von der eines in intakter Ehe
lebenden Ehepaares als auch von der eines Geschiedenen, bei dem nacheheliche Unterhaltszahlungen (vgl.

§8§ 1569 ff. BGB) an den fruheren Ehegatten eine wirtschaftliche Belastung darstellen, welche seine steuerliche
Leistungsfahigkeit mindert (vgl. Senatsbeschluss vom 20.09.2002 - 11l B 40/02, BFH/NV 2003, 157, dazu BVerfG-
Kammerbeschluss vom 26.02.2004 - 2 BvR 1933/02: Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen;
Senatsbeschluss vom 27.05.2013 - [l B 2/13, BFH/NV 2013, 1406, dazu BVerfG-Kammerbeschluss vom 16.07.2015 -
2 BvR 1519/13: Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen; Senatsbeschluss vom 29.09.2016 -
Il R 62/13, BFHE 255, 252, BStBL Il 2017, 259, Rz 18 ff., dazu BVerfG-Kammerbeschluss vom 18.09.2018 -

2 BvR 221/17: Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen und Senatsbeschluss vom 17.01.2017 -
Il B 20/16, BFH/NV 2017, 740, Rz 30 ff., dazu BVerfG-Kammerbeschluss vom 18.09.2018 - 2 BvR 754/17:
Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen).

Auch der Hinweis des Klagers auf die Entscheidung des BVerfG vom 14.12.1965 - 1 BvR 606/60 (BVerfGE 19, 268)
fuhrt nicht zu einer anderen Beurteilung. Die zitierten Ausfuhrungen des BVerfG beziehen sich auf den
Halbteilungsgrundsatz des deutschen Kirchensteuerrechts, welcher vorsah, bei glaubensverschiedenen Ehen die
Kirchensteuer des einer Kirche angehérenden Ehegatten (selbst im Fall der getrennten Veranlagung) nach der
Halfte der (zusammengerechneten) Einkommensteuer der Ehegatten zu bemessen. Das BVerfG hat sich in diesem

Seite 8 von 9





Urteil unter anderem mit dem Splitting-Verfahren auseinandergesetzt und die dabei vorgenommene Halbierung der
Einklnfte lediglich als Methode zur Berechnung der Einkommensteuer ohne steuerbegriindende Wirkung
charakterisiert (BVerfG-Urteil vom 14.12.1965 - 1 BvR 606/60, BVerfGE 19, 268, unter C.I.2.a). Aus dem Verweis auf
das zur steuerrechtlichen Anerkennung von Ehegatten-Arbeitsverhaltnissen ergangene BVerfG-Urteil vom
24.01.1962 - 1 BvL 32/57 (BVerfGE 13, 290) wird zudem deutlich, dass das BVerfG (allein) das eheliche Giiterrecht in
den Blick genommen hat, als es ausflihrte, dass die Ehe Uber die Unterhaltsgemeinschaft hinaus keine enge
Wirtschaftsgemeinschaft begriinde. Der Guterstand ist jedoch fiir die Anwendung des Splitting-Verfahrens nicht von
Bedeutung (vgl. BVerfG-Beschluss vom 07.05.2013 - 2 BvR 909/06, BVerfGE 133, 377, unter C.I1.3.b aa sowie BFH-
Urteil vom 15.11.2005 - VII R 16/05, BFHE 211, 396, BStBL Il 2006, 453, unter II.). Der vom Klager ausgemachte
Widerspruch ist daher nicht zu erkennen.

55 3. Die Kostenentscheidung beruht auf & 135 Abs. 2 FGO.

Quelle: www.bundesfinanzhof.de
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BFH Bundesfinanzhof %

Urteil vom 19. Dezember 2024, VII R 23/22

Zustandiges Hauptzollamt nach Verschmelzung
ECLI:DE:BFH:2024:U.191224.VIIR23.22.0
BFH VII. Senat

StromStG & 2 Nr 3, StromStG & 2 Nr 4, StromStG & 9a, StromStG & 9b, StromStG & 10, EnergieStG & 54, EnergieStG & 55,
StromStV § 1S 1, StromStV & 17a Abs 1, StromStV & 17b Abs 1, StromStV & 19 Abs 1, EnergieStV & 1a S 1, EnergieStV §
100 Abs 1, EnergieStV § 101 Abs 1, AO § 26, AO § 47, AO § 155 Abs 5, AO § 169, AO & 12, AO & 18, AO §& 18ff, AO § 21,
AO & 23, A0 §17,A0 § 25, GG Art 2 Abs 1, GG Art 20 Abs 3

vorgehend Finanzgericht Berlin-Brandenburg , 18. Mai 2022, Az: 1 K 1149/20
Leitsatze

1. Das zustandige Hauptzollamt fir Entlastungsantrage nach den &8 9a, 9b und 10 des Stromsteuergesetzes sowie nach
den 88 54 und 55 des Energiesteuergesetzes richtet sich grundsatzlich nach dem satzungsmafigen Sitz des
Unternehmens. Dabei ist auf die kleinste rechtlich selbstandige Einheit abzustellen.

2. § 26 der Abgabenordnung setzt voraus, dass die bisher zustandige Finanzbehorde mit der Bearbeitung des konkreten
Verwaltungsverfahrens bereits begonnen hat. Die Prifung der ortlichen Zustandigkeit stellt kein solches Tatigwerden
dar.

3. Die nach deutschem Recht bestehende Verpflichtung, strom- und energiesteuerrechtliche Entlastungsantrage bei der
zustandigen Behorde zu stellen, verletzt nicht den unionsrechtlichen Verhaltnismafiigkeitsgrundsatz.

4. Die Versagung einer Steuerentlastung verletzt nicht den unionsrechtlichen Verhaltnismafsigkeitsgrundsatz, wenn mit
dem Ablauf der Antragsfrist zugleich Festsetzungsverjahrung eintritt.

Tenor

Die Revision der Klagerin gegen das Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg vom 18.05.2022 - 1 K 1149/20 wird
als unbegrindet zurlickgewiesen.

Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klagerin zu tragen.

Tatbestand

1  Streitig ist der fristgerechte Eingang von Entlastungsantragen der Klagerin und Revisionsklagerin (Klagerin) fur das
Kalenderjahr 2018 (Streitjahr) beim ortlich zustandigen Hauptzollamt.

2 Die Klagerin entnimmt Strom und verwendet Energieerzeugnisse als Unternehmen des Produzierenden Gewerbes,
vorrangig fur die Entwicklung und Herstellung von Kabeln und Leitungen. Dafir stellt sie regelmafiig
Steuerentlastungsantrage nach den §8& 9a, 9b und 10 des Stromsteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden
Fassung (StromStG) sowie fur im Jahr verwendete Energieerzeugnisse nach den 8§ 54 und 55 des
Energiesteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden Fassung (EnergieStG). Fir die bisherigen, in C, B und D
belegenen Betriebsstatten der Klagerin, die ihren Sitz in C hat, reichte die Klagerin die Entlastungsantrage stets
beim Beklagten und Revisionsbeklagten (Hauptzollamt --HZA--) ein.

3 Seit 2019 ist die Klagerin Rechtsnachfolgerin der E-GmbH. Mit Verschmelzungsvertrag vom xx.xx.2019 wurde die
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E-GmbH auf die Klagerin verschmolzen. Die Klagerin, bezeichnet als E-GmbH c/o Rechtsnachfolger ..., reichte
zunachst per E-Mail vom 20.12.2019 die funf streitgegenstandlichen Entlastungsantrage fir ihre neue
Betriebsstatte F fiir das Jahr 2018 beim Hauptzollamt ... (Hauptzollamt G) ein. Die Entlastungsantrage enthielten die
bisherige Unternehmensnummer der E-GmbH. In der E-Mail vom 20.12.2019 flhrte die Klagerin aus: “(...) fUr unsere
im Betreff genannte Konzerngesellschaft, die bisherige E-GmbH (Rechtsnachfolger ...), erhalten Sie beigefiigt und
vorab Entlastungsantrage fur 2018. (...) Bitte beachten Sie, dass die E-GmbH im Wege der Verschmelzung
inzwischen auf die ... Ubertragen wurde (...)." Der E-Mail vom 20.12.2019 flgte die Klagerin zwei
Handelsregisterauszuge bei, von denen aus einem (Abruf vom xx.xx.2019) die Verschmelzung hervorging. Fur die
Tatigkeiten der weiteren klagerischen Betriebsstatten in C, B und D reichte die Klagerin die Entlastungsantrage fir
das Streitjahr --wie bisher auch-- beim HZA ein. Postalisch gingen alle Entlastungsantrage der Klagerin jeweils am
31.12.2019 beim Hauptzollamt G beziehungsweise beim HZA ein. Auf dem Briefumschlag fur die Ubersandten
Antrage der Betriebsstatte F war die Klagerin als Absenderin bezeichnet.

Das Hauptzollamt G hielt sich nach der Vorprufung der klagerischen Antrage fir den Standort F aufgrund der
Verschmelzung flr unzustandig und ubermittelte die Antrage dem HZA. Das HZA erhielt die Antrage am 24.01.2020
in postalischer Form. Mit Bescheid vom 19.02.2020 lehnte es die streitgegenstandlichen Antrage ab, da diese
verspatet bei ihm als zustandigem Hauptzollamt eingetroffen seien. Das Hauptzollamt G sei aufgrund der
Verschmelzung wegen § 45 der Abgabenordnung (AO) unzusténdig gewesen. Die Ubermittlung der Antrige an das
Hauptzollamt G habe die Festsetzungsverjahrung zum 01.01.2020 nicht hemmen kdnnen. Die Antrage hatten fur
eine rechtzeitige Antragstellung zum 31.12.2019 bei ihm, dem HZA, eingehen mussen. Es kénne die Antrage auch
nicht als Korrekturantrage werten, da die Antrage erstmalig fir die Betriebsstatte F gestellt worden seien. Ein
Neuantrag sei wegen der am 01.01.2020 eingetretenen Festsetzungsverjahrung verspatet.

Einspruch und Klage blieben erfolglos. Das Finanzgericht (FG) fiihrte aus, die Steuerentlastung sei bei dem
Hauptzollamt zu beantragen, in dessen Bezirk der Antragsteller seinen Geschaftssitz habe. Eine ortliche
Zustandigkeit mehrerer Hauptzollamter sei ausgeschlossen. Da es beim strom- und energiesteuerrechtlichen
Unternehmensbegriff auf die kleinste formal rechtliche Einheit ankomme, entspreche die Begrindung mehrerer
ortlicher Zustandigkeiten aufgrund von mehreren Betriebsstatten gemaf & 12 AO nicht dem Zweck der strom- und
energiesteuerrechtlichen Vorschriften und sei auf diese nicht tibertragbar. Dass nur ein Hauptzollamt ortlich
zustandig sein konne, folge auch daraus, dass die Beglinstigung davon abhdnge, dass der Antragsteller ein
Unternehmen des Produzierenden Gewerbes sei; durch eine Verschmelzung konne sich aber der Schwerpunkt der
wirtschaftlichen Tatigkeit verschieben. Bei einer mehrfachen ortlichen Zustandigkeit ware eine derartige Prifung
durch diverse zustandige Hauptzollamter ohne entsprechenden Informationsaustausch zwischen ihnen nicht mehr
maoglich.

Ein Wechsel der ortlichen Zustandigkeit hange nicht von der Kenntnis der Finanzbehorden ab. Denn § 26 AO finde
im Rahmen der Verbrauchsteuern nach & 23 AQO, bei denen es auf den Ort der Tatbestandsverwirklichung ankomme,
keine Anwendung. Ein Antrag bei einem unzustandigen Hauptzollamt konne die Frist nicht hemmen.

Hiergegen wendet sich die Klagerin mit der Revision. Zur Begriindung tragt sie vor, das FG gehe zu Unrecht davon
aus, dass die ortliche Zustandigkeit nach & 1 Satz 1 der Stromsteuer-Durchfiihrungsverordnung in der im Streitjahr
geltenden Fassung (StromStV) bzw. & 1a Satz 1 der Energiesteuer-Durchfihrungsverordnung in der im Streitjahr
geltenden Fassung (EnergieStV) nur an dem Ort begriindet sei, an dem die Geschaftsleitung des Steuerpflichtigen
ihren Sitz habe. Die Regelungen seien fast wortgleich zu der grundsatzlichen Regelung fir Verbrauchsteuern in § 23
Abs. 2 Satz 1 AO, sodass eine anderslautende Auslegung einer entsprechenden systematischen oder teleologischen
Begrundung bedurfe. Dafur seien keine tragfahigen Grinde ersichtlich. Im Rahmen des & 23 Abs. 2 Satz 1 AO werde
fur die Frage, "wo der Steuerpflichtige sein Unternehmen betreibt”, nicht darauf abgestellt, wo die Geschaftsleitung
ihren Sitz habe, sondern darauf, wo der Steuerpflichtige eine Betriebsstatte unterhalte. Der Verweis auf das
Senatsurteil vom 06.10.2015 - VII R 16/14 gehe insoweit ins Leere, da die ortliche Zustandigkeit im dortigen Fall
unstreitig gewesen sei.

Die formale Betrachtungsweise des & 2 Nr. 4 StromStG betreffe die Abgrenzung des Steuerpflichtigen und damit
auch des Antragsberechtigten im Falle einer Steuerentlastung. Vorliegend stehe nicht in Frage, dass die Anlagen,
bezuglich derer die streitrelevanten Entlastungsantrage gestellt worden seien, durch die Klagerin betrieben
wurden. Nicht die Betriebsstatte F als betriebsorganisatorische Untereinheit habe die Antrage gestellt, sondern die
Klagerin. Der Verweis des FG auf die Definition des Unternehmensbegriffs in & 2 Nr. 4 StromStG gehe daher fehl.
Zudem bestehe keine argumentative Grundlage dafir, anhand der Unternehmensdefinition des & 2 Nr. 4 StromStG
die Moglichkeit einer Mehrfachzustandigkeit im Sinne des & 25 AO auszuschliefden.
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Rechtsfehlerhaft habe das FG zudem nicht & 26 AO auf einen Wechsel der ortlichen Zustandigkeit angewendet.
Zwar sei zutreffend, dass & 26 AO in Fallen des & 23 Abs. 1 AO keine Anwendung finde. Bei den in Frage stehenden
Strom- und Energiesteuern gehe es aber um dasselbe zustandigkeitsbegriindende Merkmal wie in § 23 Abs. 2 Satz 1
AO. Die grundsatzliche Zustandigkeitsregelung des & 23 AO werde durch & 1 Satz 1 StromStV und & 1a Satz 1
EnergieStV auf die Zustandigkeit des sogenannten Betriebshauptzollamts entsprechend & 23 Abs. 2 Satz 1 AO
beschrankt.

Auch wende das FG & 26 AO rechtsfehlerhaft an. Nach dem FG stelle & 9b StromStG nicht darauf ab, ob bei der
Finanzbehorde ein positives Wissen im Hinblick auf die Verschmelzung vorliege. Daraus folgere es, dass § 26 AO
nicht anwendbar sein kdnne, da diese Vorschrift eben auf die positive Kenntnis der Finanzbehorde abstelle. Jedoch
gehe es bei § 26 AO --anders als bei § 9b StromStG-- nicht um die Voraussetzungen fir die Entlastung selbst,
sondern um die Voraussetzungen flr den Wechsel der Zustandigkeit. Insoweit komme es zwar ebenfalls auf die
positive Kenntnis an. Die Frage betreffe insoweit aber nicht die Begriindetheit des Antrags, sondern die
vorgelagerte Frage der Begriindung der ortlichen Zustandigkeit. Zum Zeitpunkt der Antragstellung hatten die
beteiligten Hauptzollamter im Streitfall noch keine Kenntnis von der Verschmelzung gehabt. Zumindest bis zu
diesem Zeitpunkt sei das Hauptzollamt G das zustandige Hauptzollamt gewesen. Erst mit positiver Kenntnis andere
sich die ortliche Zustandigkeit nach & 26 AO.

Die Klagerin beantragt sinngemaf,

die Vorentscheidung aufzuheben und das HZA unter Aufhebung des Ablehnungsbescheids vom 19.02.2020 in
Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 14.10.2020 zu verpflichten, die Klagerin hinsichtlich ihrer Antrage
vom 16.12.2019 nach den §8& 9a, 9b, 10 StromStG und den &8 54, 55 EnergieStG bezuglich ihrer
Fabrikationsstatte F im Streitjahr neu zu bescheiden und

die Hinzuziehung eines Bevollmachtigten flr das Vorverfahren fur notwendig zu erklaren.
Das HZA beantragt,
die Revision zurlckzuweisen.

Nach Ansicht des HZA hatte die Klagerin ihm die Verschmelzung spatestens in dem Moment bekanntgeben mussen,
in dem sie die Entlastungsantrage fiir ihre neue Betriebsstatte gestellt habe. Allein das HZA sei flr die Bearbeitung
der Antrage zustandig gewesen. Unerheblich sei in diesem Zusammenhang, wann das Hauptzollamt G die
klagerischen Unterlagen zur Kenntnis genommen habe. Auf den Zeitpunkt der Kenntnisnahme der Verschmelzung
durch die Behorde komme es nicht an.

Eine andere Zustandigkeit ergebe sich nicht aus der Abgabenordnung. &§ 21 AO sei nicht anwendbar, da diese Norm
die Umsatzsteuer betreffe. Zudem seien die verschiedenen Standorte der Klagerin vorliegend nicht als gleichartig
zu betrachten. Mit § 25 AO seien Zustandigkeiten der Finanzbehdrde gemeint, deren Notwendigkeit sich aus dem
individuellen Einzelfall heraus zwangslaufig ergaben, nicht aber durch das bewusste Handeln des
Entlastungsberechtigten steuerbar seien. Ein anderes Verstandnis wirde im Massengeschaft dem Sinn und Zweck
der Vorschrift sowie einem effektiven Verwaltungshandeln bei der Umsetzung der --im Streitfall noch giltigen--
Richtlinie 2008/118/EG des Rates vom 16.12.2008 (iber das allgemeine Verbrauchsteuersystem und zur Aufhebung
der Richtlinie 92/12/EWG (Amtsblatt der Europaischen Union --ABLEU-- 2009, Nr. L 9, 12) zuwiderlaufen.

Auch § 26 AO greife nicht ein, da diese Norm nur dann gelte, wenn eine Behorde bereits mit einem konkreten
Verfahren mit dem Ziel des Erlasses eines Verwaltungsakts begonnen habe. Die unaufgeforderte Einreichung der
Entlastungsantrdge fur die Betriebsstdtte F fuhre jedoch nicht dazu, dass die adressierte Behorde das
Verwaltungsverfahren bereits eroéffnet habe.

Die Beteiligten haben einer Entscheidung ohne mundliche Verhandlung zugestimmt.

Entscheidungsgrunde

17

Die Revision der Kldgerin gegen das Urteil des FG ist unbegriindet und daher nach & 126 Abs. 2 der
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Finanzgerichtsordnung (FGO) zurlickzuweisen. Das FG-Urteil entspricht Bundesrecht (§ 118 Abs. 1 Satz 1 FGO). Das
HZA hat die Antrage auf Steuerentlastung fur das Streitjahr --Kalenderjahr 2018-- nach den &8 9a, 9b und 10
StromStG und nach den &8 54 und 55 EnergieStG fiir die in F belegene Betriebsstatte zu Recht abgelehnt. Die
Klagerin hat keinen Anspruch auf die beantragten Entlastungen von der Strom- und Energiesteuer. Die
Entlastungsantrage sind nicht innerhalb der Antragsfristen beim zustandigen HZA eingegangen und etwaige
Entlastungsanspruche infolge des Ablaufs der Festsetzungsfrist erloschen (§ 169 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 1,

§ 155 Abs. 5i.V.m. § 47 AO).

1. Die Klagerin hat innerhalb der Antragsfristen keine Antrage auf Strom- und Energiesteuerentlastung nach den
§§ 93, 9b und 10 StromStG und den &8 54 und 55 EnergieStG fir ihre Betriebsstatte F beim ortlich zustandigen
Hauptzollamt gestellt.

a) Nach & 17a Abs. 1 Satz 1 StromStV ist der Erlass, die Erstattung oder die Vergutung der Steuer nach & 9a
StromStG bei dem fur den Antragsteller zustandigen Hauptzollamt mit einer Anmeldung nach amtlich
vorgeschriebenem Vordruck fir innerhalb eines Erlass-, Erstattungs- oder Verglitungsabschnitts entnommenen
Strom zu beantragen. Der Erlass, die Erstattung oder die Vergltung wird nach & 17a Abs. 1 Satz 3 StromStV nur
gewahrt, wenn der Antrag spatestens bis zum 31.12. des Jahres, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem der Strom
entnommen wurde, beim Hauptzollamt gestellt wird.

Entsprechende Tatbestandsvoraussetzungen enthalten § 17b Abs. 1 und & 19 Abs. 1 StromStV hinsichtlich der
Entlastungsantrage nach &8 9b und 10 StromStG sowie § 100 Abs. 1 und & 101 Abs. 1 EnergieStV fir die Antrage auf
Steuerentlastung nach 88 54 und 55 EnergieStG.

b) Das fiir den Antragsteller zustandige Hauptzollamt wird in & 1 Satz 1 StromStV bzw. § 1a Satz 1 EnergieStV
genauer bestimmt. Demzufolge ist das Hauptzollamt ortlich zustandig, von dessen Bezirk aus die in den einzelnen
Vorschriften jeweils bezeichnete Person ihr Unternehmen betreibt. Es kommt somit einerseits darauf an, dass es
sich um eines der in den Entlastungsnormen genannten Unternehmen handelt, sowie andererseits darauf, an
welchem Ort das Unternehmen betrieben wird. Wie bereits die Formulierung im Prasens zeigt, ist fur die
Bestimmung der ortlichen Zustandigkeit das Unternehmen in seiner jetzigen Gestalt --im Streitfall nach der
Verschmelzung-- mafigeblich. Denn der friithere Rechtstrager existiert nicht mehr und kann somit keinen Antrag
mehr stellen.

aa) Die Entlastungsanspriiche nach &§ 9a, 9b und 10 StromStG und nach §8& 54 und 55 EnergieStG gelten fir
Unternehmen des Produzierenden Gewerbes (bei § 9b StromStG und & 54 EnergieStG daneben auch fur
Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft). Auf ein solches Unternehmen ist folglich im Rahmen des & 1 StromStV
und & 1a EnergieStV bei der Frage, welches Hauptzollamt ortlich zustandig ist, abzustellen. Der Begriff
"Unternehmen des Produzierenden Gewerbes" ist in § 2 Nr. 4 i.V.m. Nr. 3 StromStG legaldefiniert.

(1) Ein Unternehmen des Produzierenden Gewerbes liegt gemaf § 2 Nr. 3 StromStG unter anderem vor, wenn es den
enumerativ in dieser Norm aufgezahlten Abschnitten der Klassifikation der Wirtschaftszweige --durch das
Statistische Bundesamt-- zuzuordnen ist. § 2 Nr. 4 i.V.m. Nr. 3 StromStG stellt dabei auf das Unternehmen als die
kleinste rechtlich selbstandige Einheit ab. Ein Unternehmen --und damit stromsteuerrechtlich beglinstigt-- ist nach
§ 2 Nr. 4 StromStG die jeweils kleinste rechtlich selbstandige Einheit (Senatsurteil vom 24.04.2018 - VII R 21/17,

Rz 14).

(2) Diese Legaldefinition hat auch im Zusammenhang mit der Bestimmung des ortlich zustandigen Hauptzollamts
Bedeutung. Denn nach & 9a Abs. 1 StromStG wird auf Antrag "die Steuer fur nachweislich versteuerten Strom
erlassen, erstattet oder vergitet, den ein Unternehmen des Produzierenden Gewerbes (...) entnommen hat";
entlastungsberechtigt ist gemaf? & 9a Abs. 2 StromStG das Unternehmen des Produzierenden Gewerbes, das den
Strom entnommen hat. Somit stellt dieses Unternehmen den Antrag auf Steuerentlastung. Damit folgt aus dem
Zusammenhang von & 2 Nr. 4 StromStG mit & 9a StromStG, dass nur die kleinste rechtlich selbstandige Einheit
diesen Antrag stellen kann.

Zum Antrag selbst heifdt es in § 17a Abs. 1 Satz 1 StromStV, dass der Erlass, die Erstattung oder die Vergutung der
Steuer nach & 9a StromStG bei dem fiir den Antragsteller zustandigen Hauptzollamt zu beantragen ist. Da
Antragsteller die kleinste rechtlich selbstandige Einheit ist, muss sich die Bestimmung des zustandigen
Hauptzollamts nach dieser Einheit richten. Gemaf} § 1 Satz 1 StromStV richtet sich das nach dem Bezirk, von dem
aus der Antragsteller sein Unternehmen betreibt.
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Entsprechendes gilt fur die weiteren hier streitgegenstandlichen Entlastungstatbestande.

bb) Ein Unternehmen wird im Sinne von & 1 Satz 1 StromStV bzw. § 1a Satz 1 EnergieStV grundsatzlich an seinem
satzungsmafigen Sitz betrieben.

(1) Dafir spricht bereits die Verordnungshistorie. Denn nach der BRDrucks 682/09, S. 295 zu & 1a EnergieStV heif3t
es: "Ziel dieser Neuregelung ist insbesondere, dass ein Unternehmen sich kiinftig nur noch an ein und ggf. nicht an
mehrere Hauptzollamter wenden muss."” Mithin war Zweck dieser Norm, dass der Entlastungsantrag nicht von jeder
Betriebsstatte aus gestellt werden kann (s. auch BRDrucks 682/09, S. 165, Art. 6 Nr. 3).

(2) Zudem dient die Zustandigkeit des HZA am satzungsmafiigen Sitz des Unternehmens auch der Durchfiihrung des
Entlastungsverfahrens und der Umsetzung der gesetzgeberischen Intention. Der Antragsteller hat unter anderem
gemaf’ & 17a Abs. 4 StromStV einen buchmaBigen Nachweis zu flihren, aus dem sich fir den Entlastungsabschnitt
die Menge und der genaue Verwendungszweck des Stroms ergeben mussen. Das Hauptzollamt muss prifen kénnen,
ob die Voraussetzungen der Entlastungsnormen vorliegen, also beispielsweise, ob es sich um ein Unternehmen des
Produzierenden Gewerbes handelt, fur welchen Zweck und welche Menge es Strom entnommen oder wofur es ein
Energieerzeugnis verwendet hat. Dafir ist es notwendig, auf Unterlagen des Antragstellers wie zum Beispiel
Rechnungen oder Buchungsunterlagen zugreifen zu kénnen. Diese Dokumente befinden sich regelmafiig am
Geschaftssitz eines Unternehmens.

(3) Dementsprechend hat der erkennende Senat bereits in seinem Urteil vom 06.10.2015 - VII R 16/14 (Rz 10) zum
Energiesteuerrecht ausgefiihrt, dass die Steuerentlastung bei dem Hauptzollamt zu beantragen ist, "in dessen Bezirk
der Antragsteller seinen Geschaftssitz hat". Zu derselben Einschatzung kam er im Senatsurteil vom 10.11.2015 -
VII R 35, 37/14 (Rz 11 i.V.m. Rz 3), ebenfalls zum Energiesteuerrecht. Obwohl die Frage der zustandigen Behdrde in
den dortigen Revisionsverfahren nicht streitig war, handelte es sich bei den Ausfihrungen zur ortlichen
Zustandigkeit der Finanzbehdrde nicht lediglich um obiter dicta. Vielmehr konnten die sich daran anschliefienden
Rechtsausfihrungen nur erfolgen, weil der Senat die finanzgerichtliche Einschatzung der 6rtlich zustandigen
Behorde als zutreffend ansah. Denn der Senat ist gehalten, das angefochtene Urteil in vollem Umfang auf die
Verletzung revisiblen Rechts zu prifen und insoweit gemafR § 118 Abs. 3 Satz 2 FGO --im Rahmen des
Revisionsantrags (8 121 Satz 1, § 96 Abs. 1 Satz 2 FGO)-- an die geltend gemachten Revisionsgriinde nicht
gebunden, wenn mit der Revision nicht ausschliefilich Verfahrensmangel geltend gemacht werden (vgl. Urteil des
Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 22.12.2010 - | R 110/09, BFHE 232, 415, BStBL 11 2014, 119, Rz 34, m.w.N.).

Da die Regelungen zur ortlichen Zustandigkeit in der Energiesteuer-Durchfiihrungsverordnung und der
Stromsteuer-Durchfiihrungsverordnung identisch sind, sind die zitierten Senatsurteile --wie das FG zutreffend
entschieden hat-- auf die entsprechenden stromsteuerrechtlichen Entlastungsantrage tbertragbar.

(4) Soweit die Klagerin auf verschiedene Stimmen in der Literatur zu & 23 Abs. 2 Satz 1 AO, der die ortlich
zustandige Finanzbehorde unter anderem fur Verbrauchsteuern regelt und das Hauptzollamt fiir ortlich zustandig
erklart, von dessen Bezirk aus der Steuerpflichtige sein Unternehmen betreibt, verweist, konnen diese zu keiner
anderen rechtlichen Beurteilung fuhren.

Nach diesen Literaturmeinungen wird ein Unternehmen am Ort seiner Betriebsstdtte im Sinne des & 23 Abs. 2

Satz 1 AO betrieben (Wackerbeck in Hibschmann/Hepp/Spitaler --HHSp--, § 23 AO Rz 30; Koenig/Patz,
Abgabenordnung, 5. Aufl,, § 23 Rz 14; BeckOK AO/Steinke, 30. Ed. 01.10.2024, AO & 23 Rz 41). Dies ist jedoch nicht
einhellige Meinung (a.A. z.B. Schoenfeld in Gosch, AO & 23 Rz 24, der den Sitz der Geschaftsleitung als maRgeblich
ansieht). Zudem wird diese Auslegung nicht Uberzeugend begrindet, sofern sie Uberhaupt begrindet wird. Nach
Wackerbeck ist beim Vorliegen einer Betriebsstatte jedenfalls ein Unternehmen existent und die Zustandigkeit nach
§ 23 Abs. 2 AO gegeben (Wackerbeck in HHSp, & 23 AO Rz 30). Da Verbrauchsteuern regelmafiig am Ort der
Betriebsstatte entstehen, weil hier der steuerlich relevante Tatbestand verwirklicht wird, stellte & 23 Abs. 2 Satz 1
AO somit letztlich auf dasselbe Kriterium ab wie & 23 Abs. 1 AO. Nach einer anderen Auffassung kann fur den Ort
des Betriebs eines Unternehmens fiir den Regelfall auf § 21 Abs. 1 Satz 1 AO (ortliche Zustandigkeit bei der
Umsatzsteuer) zuruickgegriffen werden, allerdings ohne die Einschrankung, dass es darauf ankomme, wo der
Unternehmer seinen Betrieb ganz oder vorwiegend betreibe (Koenig/Patz, Abgabenordnung, 5. Aufl., § 23 Rz 14).
Dies ist jedoch insofern nicht Uberzeugend, als eine Begriindung, wieso diese vom Gesetzgeber bewusst gewahlte
Formulierung nur teilweise bei § 23 Abs. 2 Satz 1 AO gelten sollte und aus welchem Grund die Begrifflichkeiten in
§ 21 Abs. 1 Satz 1 AO und § 23 Abs. 2 Satz 1 AO Gberhaupt gleich laufen sollten, nicht gegeben wird.

(5) Die Klagerin selbst tragt vor, der Umstand, dass der Gesetzgeber in § 21 Abs. 1 Satz 1 AO ("ganz oder vorwiegend
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betreibt") bewusst eine andere Formulierung als in § 23 Abs. 2 Satz 1 AO ("betreibt") gewahlt habe, konne nicht
ohne Weiteres durch eine gleichlaufende Auslegung des abweichenden Wortlautes Uibergangen werden. Eine
gleichlaufende Auslegung ware jedoch nach der Senatsrechtsprechung nicht gegeben. Denn wahrend § 21 Abs. 1
Satz 1 AO deutlich macht, dass es auf den Ort der hauptsachlichen Willensbildung ankommt, der sich vom
Unternehmenssitz unterscheiden kann (vgl. Senatsurteil vom 19.12.2000 - VII R 86/99, BFH/NV 2001, 742, unter
[1.1.), ist nach der Senatsrechtsprechung bei § 23 Abs. 2 Satz 1 AO grundsatzlich der Unternehmenssitz maRgeblich.

cc) Da demzufolge auf die juristische oder naturliche Person abzustellen ist, besteht fur Betriebsstdtten (8§ 12 AO)
nicht nur kein eigenes Antragsrecht (ebenso Pohl/Tervooren, Zeitschrift flr Zolle und Verbrauchsteuern --ZfZ--
2008, 89, m.w.N.). Vielmehr bleiben diese --wie das FG richtig ausfuhrt-- bei der Bestimmung der ortlich
zustandigen Finanzbehorde im Rahmen der strom- und energiesteuerrechtlichen Regelungen unberticksichtigt, weil
einer Betriebsstdtte die rechtliche Selbstandigkeit fehlt. Es handelt sich bei Betriebsstatten lediglich um
unselbstandige Betriebsteile (vgl. Mohlenkamp/Milewski, Energiesteuergesetz, Stromsteuergesetz, 2. Aufl,, & 2
StromStG Rz 67; Jansen in Bongartz/latzke/Schrder-Schallenberg, Energiesteuer, Stromsteuer, & 2 StromStG Rz 81;
Kalker/Khazzoum in StromStG - eKomm, & 2 StromStG Rz 24, Stand: 02.05.2024). Soweit in anderen rechtlichen
Regelungen der Unternehmensbegriff anders als in & 2 Nr. 4 StromStG definiert wird (z.B. & 2 Abs. 1 des
Umsatzsteuergesetzes), ist dies nicht auf das Strom- und Energiesteuerrecht ubertragbar (Senatsurteil vom
24.04.2018 - VII R 21/17, Rz 15).

dd) Eine weitere ortliche Zustandigkeit aufgrund der §§ 18 AO ff. kann sich neben den spezialgesetzlichen
Regelungen zur ortlichen Zustandigkeit nach & 1 Satz 1 StromStV bzw. § 1a Satz 1 EnergieStV nicht ergeben.

(1) Nach & 17 AO sind aufgrund der spezialgesetzlichen Regelungen die Normen lber die ortliche Zustandigkeit
nach den §§ 18 ff. AO im Strom- und Energiesteuerrecht nicht anwendbar (vgl. Drien in Tipke/Kruse, § 17 AO Rz 4;
Schoenfeld in Gosch, AO & 23 Rz 10). Damit wird auch & 23 AO durch die Sonderregelungen des & 1 StromStV und
§ 1a EnergieStV verdrangt (FG Dusseldorf, Urteil vom 10.07.2019 - 4 K 379/18 VSt, Rz 19; ebenso Druen in
Tipke/Kruse, § 23 AO Rz 5).

Eine mehrfache ortliche Zustandigkeit nach & 25 AO kommt nicht in Betracht, da es bei den spezialgesetzlichen
Regelungen des & 1 Satz 1 StromStG bzw. § 1a Satz 1 EnergieStG lediglich einen moglichen Ankniipfungspunkt fir
die ortliche Zustandigkeit gibt. Das ist --wie gesehen-- der Unternehmenssitz.

Dass es im Rahmen der genannten spezialgesetzlichen Verbrauchsteuerregelungen zu keiner Mehrfachzustandigkeit
kommen kann, Uberzeugt, weil die hier streitigen Steuerentlastungen davon abhangen, dass es sich bei dem
Antragsteller um ein Unternehmen des Produzierenden Gewerbes handelt, was die Finanzbehdrde zu prifen hat.
Durch eine Verschmelzung kann sich der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tatigkeit mit der Folge verschieben,
dass eine Zuordnung des Ubernehmenden Rechtstragers zum Produzierenden Gewerbe nicht mehr moglich ist.
Diese Priifung in die Hand nur eines ortlich zustandigen Hauptzollamts zu geben, ist sinnvoll und effizient (vgl.
Senatsurteile vom 22.11.2011 - VII R 22/11, BFHE 235, 95, Rz 11 und vom 07.07.2020 - VII R 6/19, Rz 23; ebenso
Druen in Tipke/Kruse, § 23 AO Rz 5, § 25 AO Rz 2; ferner Schmieszek in Gosch, AO & 25 Rz 5; Schmieszek in AO

- eKomm, & 25 AO Rz 1, Stand: 18.09.2024; Koenig/Patz, Abgabenordnung, 5. Aufl., 8 25 Rz 5; Wackerbeck in HHSp,
§ 25 AO Rz 7; Kromker in Lippross/Seibel, Basiskommentar Steuerrecht, Stand: 11.2024, § 17 AO Rz 2).

(2) Inwieweit die Subsidiaritat nach & 17 AO auch fur die weiteren, fir alle Steuerarten allgemein geltenden §§ 24
bis 29 AO eingreift, ist bislang hochstrichterlich nicht entschieden worden (offen gelassen in Senatsurteil vom
05.03.1985 - VII R 146/84, BFHE 143, 294, BStBL II 1985, 377, fur das Kraftfahrzeugsteuerrecht; zur Literatur vgl.
Drien in Tipke/Kruse, § 17 AO Rz 4; Klein/Ratke, AO, 18. Aufl,, § 17 Rz 2).

(a) Im Streitfall kann allein die Anwendbarkeit des & 26 AO im Falle eines Zustandigkeitswechsels in Frage kommen.
MaRgeblich ist, ob die Zustandigkeitsregelung an ein unveranderbares und zeitpunktbezogenes Merkmal wie zum
Beispiel die Tatbestandsverwirklichung anknUpft oder an ein beim Steuerpflichtigen vorliegendes Merkmal wie
beispielsweise den Unternehmenssitz (Wackerbeck in HHSp, § 26 AO Rz 11). Bei letzterem ist ein
Zustandigkeitswechsel aufgrund von sich andernden zustandigkeitsbegriindenden Umstanden maglich, sodass & 26
AO grundsatzlich anwendbar ware (Druen in Tipke/Kruse, § 26 AO Rz 1, m.w.N.).

Die hier einschlagigen Zustandigkeitsnormen & 1 Satz 1 StromStV und & 1a Satz 1 EnergieStV stellen auf ein an dem
Steuerpflichtigen ankniipfendes Merkmal ab, namlich auf den Unternehmenssitz. Anders als es das FG eingeordnet
hat, kann sich daher grundsatzlich ein Zustandigkeitswechsel nach & 26 AO ergeben.
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(b) Bei einer Gesamtrechtsnachfolge wie der Verschmelzung von Kapitalgesellschaften sind fiir die Frage der
ortlichen Zustandigkeit die raumlichen Verhaltnisse des Gesamtrechtsnachfolgers maigebend. Die ortliche
Zustandigkeit bestimmt sich mithin nach den Verhaltnissen des Rechtsnachfolgers, und zwar auch fur die
Zeitraume, die vor Eintritt der Rechtsnachfolge liegen (vgl. Wackerbeck in HHSp, & 26 AO Rz 58; Schmieszek in AO
- eKomm, & 26 AO Rz 3, Stand: 18.09.2024).

(c) & 26 AO regelt den Ubergang der 6rtlichen Zustdndigkeit fiir den Fall, dass sich die die Zustandigkeit
begriindenden Umstiande verdndern. MaRgeblich fiir den Ubergang ist nicht der Zeitpunkt der Anderung der
objektiven Umstande, sondern die subjektive Kenntnisnahme der betroffenen Behdrden von dieser Anderung (Driien
in Tipke/Kruse, 8 17 AO Rz 4, § 26 AO Rz 3; Schmieszek in AO - eKomm, § 26 AO Rz 1, Stand: 18.09.2024;
Wackerbeck in HHSp, & 17 AO Rz 7).

(d) Die Regelung des & 26 AO greift nur ein, wenn bereits eine inlandische Finanzbehdrde tatig geworden ist (vgl.
FG Munster, Urteil vom 06.02.2020 - 5 K 2531/17 F, Rz 63; Wackerbeck in HHSp, § 26 AO Rz 22; Schmieszek in AO
- eKomm, & 26 AO Rz 1, 18.09.2024; Drien in Tipke/Kruse, & 26 AO Rz 1; Klein/Ratke, AO, 18. Aufl,, § 26 Rz 1). In der
hochstrichterlichen Rechtsprechung war diese Rechtsfrage bisher nicht zu klaren. Jedoch ist sich die
Kommentarliteratur diesbezuglich einig. Wechselt die ortliche Zustandigkeit, tritt die nunmehr zustandige
Finanzbehorde an die Stelle der bisher zustandigen Finanzbehdrde und Gbernimmt das laufende
Verwaltungsverfahren in dem bis zu diesem Zeitpunkt erreichten Verfahrensstand (Schmieszek in Gosch, AO § 26
Rz 9). Das Uberzeugt, denn solange keine Finanzbehorde tatig geworden ist, besteht kein Bedarf, den Wechsel der
Zustandigkeit zu klaren. Vielmehr beginnt die dann zustandige Behorde unmittelbar mit der Fallbearbeitung. Dies
bestatigt auch & 26 Satz 2 AO, denn die Fortfiihrung eines Verwaltungsverfahrens nach Abstimmung mit der
nunmehr zustandigen Finanzbehdrde ist nur dann denkbar, wenn die ehemals zustandige Finanzbehdrde bereits
tatig geworden war.

(e) Begonnen ist ein Verfahren, wenn --entsprechend § 9 des Verwaltungsverfahrensgesetzes-- eine erste
Maftnahme einer Behdrde mit dem Ziel des Erlasses eines Verwaltungsakts getroffen worden ist (Wackerbeck in
HHSp, § 26 AO Rz 25; Horn in Schwarz/Pahlke/KefR, AO/FGO, § 26 AO Rz 8). Ein bei einer Behorde eingereichter
Antrag genugt nicht, damit ein laufendes Verfahren vorliegt. Wird in dem Antrag deutlich, dass die im Antrag
adressierte Behorde --aufgrund eines in der Vergangenheit liegenden geanderten Umstands-- nicht (mehr)
zustandig ist, war sie in dem aktuellen Verfahren noch nicht tatig; die Prifung ihrer Zustandigkeit geht vielmehr der
eigentlichen Bearbeitung voraus. Allein dadurch liegt kein laufendes Verfahren vor. Die von der Klagerin angefiihrte
Rechtsprechung (BFH-Beschluss vom 16.12.2003 - IV B 69/02, BFH/NV 2004, 608) und Literatur (vgl. BeckOK
AO/Steinke, 30. Ed. 01.10.2024, AO & 26 Rz 35; Wackerbeck in HHSp, § 26 AO Rz 18) betrafen andere
Sachverhaltskonstellationen.

¢) Nach diesen Mafstaben hat die Klagerin die Antrage fir die Betriebsstatte F zwar innerhalb der Antragsfrist, aber
bei dem 6rtlich unzustandigen Hauptzollamt eingereicht. Das 6rtlich zustandige HZA erhielt die Antrage erst nach
Ablauf der Antragsfrist.

aa) Das ortlich zustandige Hauptzollamt fur die Entlastungsantrage betreffend die Betriebsstatte F war das HZA.
(1) Die nach & 2 Nr. 4 StromStG kleinste rechtlich selbstandige Einheit ist die Klagerin selbst. Ihr Sitz liegt in C.

(2) Die weiteren, von der Kldgerin angeflihrten Vorschriften der Abgabenordnung zur 6rtlich zustandigen Behorde
sind flr die streitgegenstandlichen Entlastungsantrage nicht anwendbar. Eine Mehrfachzustandigkeit kann sich bei
§ 1 Satz 1 StromStV bzw. & 1a Satz 1 EnergieStV nicht ergeben. § 23 AO gilt gemaf? § 17 AO nur subsidiar.

Auch die Vorschrift des & 26 AO zum Zustandigkeitswechsel ist --anders als die Klagerin meint-- auf den hiesigen
Fall nicht anwendbar. Denn das bislang fur die --zuvor selbstandige Einheit-- in F zustandige Hauptzollamt G war
hinsichtlich der Entlastungsantrage fiir das Jahr 2018 noch nicht tatig geworden. Vielmehr hatte es die Antrage
zunachst auf seine Zustandigkeit hin gepruft und nach Erkennen seiner Unzustandigkeit an das HZA weitergeleitet.
Damit hatte es sich, wie dargelegt, noch nicht im "laufenden Verfahren” fur die streitgegenstandlichen Antrage
befunden.

bb) Die Antragsfrist fur das Streitjahr 2018 begann mit Ablauf des 31.12.2018 und endete mit Ablauf des
31.12.2019. Nach den bindenden Feststellungen des FG sind die Antrage fur die Betriebsstatte F bis zum
31.12.2019 beim Hauptzollamt G eingegangen. Beim zustandigen HZA gingen die Antrage fur die ... weiteren
Betriebsstatten am 31.12.2019, die Antrage fir die Betriebsstatte F jedoch erst am 24.01.2020 ein.
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(1) Die beim HZA fristgerecht eingegangenen Antrage beziehen sich nicht auf die Betriebsstatte F.

Ein Antrag nach den 88§ 9a, 9b und 10 StromStG sowie den &8 54 und 55 EnergieStG fir den Standort F war im
Streitfall nicht deshalb entbehrlich, weil die Klagerin bereits solche Antrage fir andere Standorte gestellt hatte.
Denn in ihnen war die Menge des entnommenen Stroms beziehungsweise der verwendeten Energieerzeugnisse flr
die Betriebsstatte F nicht enthalten.

(2) Die am 24.01.2020 beim HZA eingegangenen Antrage flr die Betriebsstatte F konnen auch nicht als Korrektur
der anderen, beim HZA innerhalb der Antragsfrist eingegangenen Antrage angesehen werden. Es ist nicht moglich,
die Mengen fur die Betriebsstatte F in die anderen Antrage hineinzulesen oder diese nachtraglich zu erganzen.

Nach dem Wortlaut der Entlastungsnormen wird nicht das antragstellende Unternehmen als Ganzes entlastet,
sondern die Entlastung wird flr bestimmte Verwendungen gewahrt, die der Antragsteller nachzuweisen hat. Daher
reicht es nicht aus, dass fur das Unternehmen als solches ein Entlastungsantrag "auf Vorrat” ohne konkrete Angaben
uber die Art und Menge sowie den Verwendungszweck des entnommenen Stroms beziehungsweise der
eingesetzten Energieerzeugnisse und uber die Verwendungsorte gestellt wird. Vielmehr ist erforderlich, in den
Entlastungsantragen die geforderten Angaben zu machen, die den Finanzbehorden eine Prifung der
Entlastungsvoraussetzungen ermoglichen. Folglich ist in den Antragen nach &8 9a, 9b und 10 StromStG sowie 88 54
und 55 EnergieStG regelmaRig neben der entnommenen Strommenge beziehungsweise der Art und der Menge der
eingesetzten Energieerzeugnisse sowohl der Entlastungszeitraum als auch ein bestimmter Ort anzugeben, auf den
sich die beantragte Entlastung bezieht. Daher kann ein Antrag, der fiir einen bestimmten Standort unter Angabe der
an diesem Standort eingesetzten Art und Menge an Energieerzeugnissen beziehungsweise des entnommenen
Stroms gestellt worden ist, nach Ablauf der Antragsfrist nicht nachtraglich um eine weitere Anlage an einem
anderen Standort erganzt werden (vgl. Senatsurteil vom 06.10.2015 - VII R 16/14, Rz 17; a.A. Peterka, ZfZ 2023,
110).

(3) Der Eingang bei einer unzustandigen Behorde kann nur dann als unschadlich behandelt werden, wenn diese den
Antrag innerhalb der Frist an die zur Entscheidung berufene Stelle weiterleitet (vgl. BFH-Urteil vom 13.02.2020 -
VIR 37/17, BFHE 268, 234, BStBL Il 2021, 856, Rz 24). Dies war im Streitfall nicht erfolgt.

d) Der die Antrage ablehnende Bescheid des HZA vom 19.02.2020 verletzt nicht den unionsrechtlichen
VerhaltnismafRigkeitsgrundsatz.

aa) Nach dem unionsrechtlichen Grundsatz der Verhaltnismafigkeit diirfen MaRnahmen, welche die Mitgliedstaaten
erlassen, um eine genaue Erhebung der Steuer sicherzustellen und Steuerhinterziehungen zu verhindern, nicht iber
das hinausgehen, was zur Erreichung dieser Ziele erforderlich ist (vgl. Urteile des Gerichtshofs der Europadischen
Union --EuGH-- Gabalfrisa u.a. vom 21.03.2000 - C-110/98 bis C-147/98, EU:C:2000:145, Rz 54 und Collée vom
27.09.2007 - C-146/05, EU:C:2007:549, Rz 26; EuGH-Beschluss Transport Service vom 03.03.2004 - C-395/02,
EU:C:2004:118, Rz 29). So verstoRt es nach der Rechtsprechung des EuGH (vgl. Urteile Petrotel-Lukoil vom
07.11.2019 - C-68/18, EU:C:2019:933 und Turbogas vom 27.06.2018 - C-90/17, EU:C:2018:498, Rz 43 f.) gegen
Unionsrecht, wenn die Verletzung nationaler formeller Anforderungen dadurch sanktioniert wird, dass eine
obligatorische Steuerbeglinstigung nach der Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27.10.2003 zur Restrukturierung
der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom
(ABLEU 2003, Nr. L 283, 51) --Energiesteuerrichtlinie-- verweigert wird. Denn damit gingen die nationalen
Regelungen Uber das hinaus, was erforderlich ist, um eine korrekte und einfache Anwendung solcher Befreiungen
sicherzustellen und Steuerhinterziehung und -vermeidung oder Missbrauch zu verhindern (EuGH-Urteil Polihim-SS
vom 02.06.2016 - C-355/14, EU:C:2016:403, Rz 62).

bb) Die nach nationalem Recht bestehende Notwendigkeit, Entlastungsantrage bei der zustandigen Behdrde
einzureichen, geht nicht tUber das hinaus, was erforderlich ist, um eine korrekte und einfache Anwendung solcher
Entlastungen sicherzustellen. Denn nur das zustandige Hauptzollamt ist in der Lage, alle notwendigen Prifungen
--gegebenenfalls auch vor Ort-- vorzunehmen. Es handelt sich bei der Frage nach der ortlichen Zustandigkeit zwar
um ein formelles Erfordernis, das aber nicht eine blofie Formalitat im Verfahrensrecht darstellt, sondern die
Funktionsfahigkeit des Verwaltungsverfahrens bezweckt.

cc) Eine Verletzung des unionsrechtlichen VerhaltnismaRigkeitsgrundsatzes liegt auch nicht darin, dass das HZA die
Entlastungsantrage wegen Versaumung der Antragsfrist abgelehnt hat.

Zwar zahlt der EuGH die Verweigerung einer Entlastung wegen Verletzung der formellen Anforderung, innerhalb
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der Antragsfrist die Entlastung zu beantragen, zu den Sanktionen, die Uber das genannte erforderliche MaR
hinausgehen.

Jedoch war im Streitfall mit Ablauf der Antragsfrist gleichzeitig die Festsetzungsverjahrung eingetreten. Damit sind
die Entlastungsanspriiche gemaf & 47 AO erloschen (vgl. Senatsurteil vom 07.07.2020 - VII R 6/19, Rz 14).

(1) Unabhangig davon, ob es sich bei den beantragten Steuerentlastungen um Steuervergitungen,
Steuererstattungen oder um einen Steuererlass handelt, finden auf die Festsetzung einer Steuerentlastung --bei
Steuervergutungen uber & 155 Abs. 5 AO-- die fir die Steuerfestsetzung geltenden Vorschriften (sinngemafie)
Anwendung (zur Steuerverglitung Senatsurteil vom 07.07.2020 - VII R 6/19, Rz 15).

Nach & 169 Abs. 1 Satz 1 AO sind eine Steuerfestsetzung sowie ihre Aufhebung oder Anderung nicht mehr zulissig,
wenn die Festsetzungsfrist abgelaufen ist. Diese betragt fir Verbrauchsteuern und deren Vergutungen ein Jahr

(8 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO). Die einjahrige Festsetzungsfrist beginnt gemaf? § 170 Abs. 1 AO mit Ablauf des
Kalenderjahres, in welchem die Steuer entstanden ist. Im Streitfall ist die Festsetzungsfrist mithin am 31.12.2019
abgelaufen.

Die Festsetzungsverjahrung wird zwar gemaR § 171 Abs. 3 AO gehemmt, wenn der Antrag auf Steuerentlastung vor
Ablauf der Festsetzungsfrist gestellt wird. Voraussetzung der Hemmung ist aber, dass der Entlastungsantrag bei der
zustandigen Behorde gestellt wird (vgl. BFH-Urteil vom 13.02.2020 - VI R 37/17, BFHE 268, 234, BStBL Il 2021, 856,
Rz 22; Paetsch in Gosch, AO § 171 Rz 34). Dies ist --wie gesehen-- nicht der Fall.

(2) Anders als die Antragsfrist handelt es sich bei der Festsetzungsfrist nicht um eine formelle Anforderung des
nationalen Rechts.

Der EuGH hat in seiner Entscheidung Shell Deutschland Oil vom 22.12.2022 - C-553/21, EU:C:2022:1030, Rz 31 ff.
den Unterschied zwischen der Antragsfrist und der Festsetzungsfrist betont. Unter Anerkennung der
Festsetzungsfrist fuhrt er aus, dass nicht ersichtlich sei, dass die Zulassung eines Antrags auf Steuerbefreiung oder -
ermaRigung, der nach Ablauf der Frist fir die Stellung eines solchen Antrags, aber innerhalb der Frist fur die
Festsetzung der fraglichen Steuer gestellt wurde, mit dem Grundsatz der Rechtssicherheit unvereinbar ware (EuGH-
Urteil Shell Deutschland Oil vom 22.12.2022 - C-553/21, EU:C:2022:1030, Rz 34).

Aus der genannten Entscheidung darf mithin nicht geschlossen werden, der EuGH sehe jedwedes Antragserfordernis
mit der Folge als formelle Voraussetzung an, dass fehlende Antrage der Anwendung von Begunstigungen nicht
entgegenstehen konnten. Denn Antrage und Antragsfristen sind dem Unionsrecht nicht fremd, grundsatzlich auch
nicht Ausschlussfristen, das heit Fristen, deren Nichteinhaltung zum Erloschen eines Entlastungsanspruchs fihrt.
Da auch der EuGH in mehreren Entscheidungen die Existenz von Ausschlussfristen fir eine rechtzeitige
Antragstellung anerkannt und deren Rechtmatfdigkeit festgestellt hat (vgl. in diesem Sinne EuGH-Urteile INEOS vom
22.02.2018 - C-572/16, EU:C:2018:100, Rz 46, 53, m.w.N.; Cargill Deutschland vom 19.12.2019 - C-360/18,
EU:C:2019:1124, Rz 52 und Shell Deutschland Oil vom 22.12.2022 - C-553/21, EU:C:2022:1030, Rz 26, m.w.N.), kann
das Fehlen eines rechtzeitigen Entlastungsantrags auch nach Ansicht des EuGH der Anwendung einer Beglinstigung
entgegenstehen.

e) Auch der nationale Grundsatz der Verhdltnismafiigkeit ist in Bezug auf die Festsetzungsfrist der
Entlastungsanspriiche von einem Jahr gewahrt.

Eine staatliche Mafdnahme ist verhaltnismafig, wenn sie im Hinblick auf den verfolgten Zweck geeignet,
erforderlich und angemessen ist. Die Proportionalitat setzt voraus, dass Beeintrachtigungen nicht aufder Verhaltnis
zum verfolgten Zweck stehen, dass sie bei einer Gesamtbewertung angemessen und deshalb fur den Betroffenen
zumutbar sind. Ausgehend von dem Zweck der Antragsfrist, Rechtsfrieden zu schaffen und die Funktionsfahigkeit
der Verwaltung zu gewahrleisten, ist nicht ersichtlich, dass eine einjahrige Antragsfrist im engeren Sinne
unzumutbar ist. Im Gegenteil spricht fur die Verhaltnismafiigkeit im engeren Sinne, dass die Versteuerung der
Energieerzeugnisse innerhalb dieses Zeitraums durchgefiihrt sein durfte und die Verwendung der
Energieerzeugnisse ebenfalls abgeschlossen ist (Senatsurteil vom 29.08.2023 - VII R 1/23 (VII R 44/19), BFHE 282,
332,Rz 52, mw.N.).

2. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 110 AO kommt nicht in Betracht.

a) Einem Verfahrensbeteiligten, der ohne Verschulden verhindert war, eine gesetzliche Frist einzuhalten, ist gemaf
§ 110 AO auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewahren.
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aa) Unter & 110 AO fallen nur --verfahrensrechtliche und materielle-- Fristen, die "einzuhalten” sind, das heif3t
solche, die dem Steuerpflichtigen ein Verhalten innerhalb eines bestimmten Zeitraums gegenuber der
Finanzverwaltung gebieten (Handlungs- oder Erklarungsfristen).

Von der Vorschrift nicht erfasst werden dagegen die von den Finanzbehorden als Verfahrenstragern im
Verwaltungsverfahren zu beachtenden gesetzlichen Fristen wie die Festsetzungsfrist. Diese kdnnen nicht von dem
Steuerpflichtigen eingehalten und daher auch nicht ohne Verschulden versaumt werden. Die Festsetzungsfrist ist
somit keine wiedereinsetzungsfahige Frist (vgl. BFH-Urteil vom 21.10.1996 - VI R 4/94, BFH/NV 1997, 330, unter 2.
der Entscheidungsgrinde, m.w.N.).

bb) Nach standiger BFH-Rechtsprechung kommt folglich eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in eine
abgelaufene Festsetzungsfrist nicht in Betracht, weil der Entlastungsanspruch gemaf § 47 AO erloschen ist (vgl.
Senatsurteile vom 12.05.2009 - VII R 5/08, BFH/NV 2009, 1602, unter 2.a der Entscheidungsgrunde, m.w.N. und vom
29.08.2023 - VII R 1/23 (VII R 44/19), BFHE 282, 332, Rz 34). Der Ablauf der Festsetzungsfrist und das damit
verbundene Erldschen eines etwaigen Anspruchs sind nicht disponibel (Senatsurteil vom 07.07.2020 - VII R 6/19,

Rz 17).

cc) Dieses Ergebnis begegnet keinen verfassungsrechtlichen Bedenken, da die Normierung einer nicht
wiedereinsetzungsfahigen Festsetzungsfrist der Rechtssicherheit und dem Rechtsfrieden dient. Sie dient dabei
sowohl dem Interesse des Steuerpflichtigen als auch den Belangen der Finanzverwaltung (Senatsurteil vom
12.05.2009 - VII R 5/08, BFH/NV 2009, 1602, unter 3. der Entscheidungsgriinde, m.w.N.; ferner Falkenberg, ZfZ
2020, 322, m.w.N.).

b) Im Ubrigen besteht bei dem gegebenen Geschehensablauf kein Hinweis darauf, dass die Kldgerin schuldlos die
Frist versaumt haben kénnte.

aa) Ob der Beteiligte die Frist schuldlos versaumt hat, richtet sich nach den Umstanden des Einzelfalls und den
personlichen Verhaltnissen des Beteiligten. Nach der standigen Rechtsprechung des BFH schlief3t jedes Verschulden
--auch einfache Fahrlassigkeit-- die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand aus (z.B. BFH-Beschluss vom

30.05.2022 - 11 R 8/21, Rz 7; Senatsbeschluss vom 13.12.2023 - VII B 188/22, Rz 12, m.w.N.).

Beantragt ein Steuerpflichtiger die Steuerentlastung bei einem unzustandigen Hauptzollamt, so tragt der
Antragsteller grundsatzlich das Risiko der rechtzeitigen Weiterleitung. Allerdings kommt bei einer
wiedereinsetzbaren Frist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in Betracht, wenn sich eine offensichtliche
Pflichtverletzung der Behdérde, die eine Ubermittlung von Unterlagen zu veranlassen hat, feststellen lasst. Denn
nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) diirfen die Anforderungen an das Vorliegen der
Voraussetzungen fir die Gewahrung von Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach den hierfir maRgeblichen
Vorschriften nicht Uberspannt werden. So besteht fiir Behdrden grundsatzlich die Verpflichtung, leicht und
einwandfrei als fehlgeleitet und fristwahrend erkennbare Schriftstlicke im Zuge des ordnungsgemafien
Geschaftsgangs ohne schuldhaftes Zdgern an die zustandige Behdrde weiterzuleiten. Im Falle willkirlichen,
offenkundig nachladssigen und nachgewiesenen Fehlverhaltens der Behorde kommt dann Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand in Betracht (BVerfG-Beschluss vom 02.09.2002 - 1 BvR 476/01, Hochstrichterliche
Finanzrechtsprechung 2003, 74, BStBL Il 2002, 835, unter 11.1.b).

bb) Danach hatte sich die Kldagerin auch bei einer wiedereinsetzbaren Frist nicht auf eine schnellere Bearbeitung
berufen konnen. Denn der 20.12.2019, an dem die E-Mail beim Hauptzollamt G einging, war ein Freitag. Weitere
Arbeitstage bis zum 31.12.2019 waren Montag, 23.12.2019, Freitag, 27.12.2019, und Montag, 30.12.2019, also drei
volle Arbeitstage (vgl. z.B. & 6 der Arbeitszeitverordnung). Zudem handelt es sich bei der Weihnachtswoche um die
Haupturlaubszeit, im Jahr 2019 mit einer idealen Lage der Feiertage, bei der zahlreiche Mitarbeiter nicht anwesend
gewesen sein werden. Dem Antrag war die Unzustandigkeit auch nicht --ohne weitere Prifung der Sachlage-- auf
die Stirn geschrieben. Schlieflich traf der Stichtag 31.12.2019 alle Unternehmen, die Entlastungsantrage fur 2018
abgeben wollten, sodass von einem erhohten Aufkommen solcher Antrage zum Jahresende auszugehen ist. Aus
diesen Umstanden herzuleiten, dass das Hauptzollamt G den Antrag der Betriebsstatte F willkirlich nicht bis zum
Jahresende an das HZA weitergeleitet hat, ware fur den Senat selbst bei Vorliegen einer wiedereinsetzbaren Frist
fernliegend und wurde von der Kldgerin im Ubrigen auch nicht vorgetragen, obwohl sich das HZA in der
Einspruchsentscheidung vom 14.10.2020 mit dieser Frage befasst hatte.

3. Der Senat entscheidet im Einvernehmen mit den Beteiligten ohne mundliche Verhandlung (&8 121 Satz 1 i.V.m.
§ 90 Abs. 2 FGO).
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83 4. Die Kostenentscheidung beruht auf & 135 Abs. 2 FGO.

84 5. Der Antrag der Klagerin, die Hinzuziehung eines Bevollmachtigten fur das Vorverfahren fiur notwendig zu
erkldren, ist im Revisionsverfahren unzuldssig. Fir die Entscheidung des & 139 Abs. 3 Satz 3 FGO ist das FG als
Gericht des ersten Rechtszugs zustandig (standige Rechtsprechung, vgl. z.B. BFH-Urteil vom 03.07.2024 - | R 4/21,
zur amtlichen Verdffentlichung bestimmt, Rz 33, m.w.N.).

Quelle: www.bundesfinanzhof.de
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FinanzgeriCht Dusseldorf, 7 K 1811/21 K Rechtsprechungsdatenbank
Datum: 26.02.2025

Gericht: Finanzgericht Dusseldorf

Spruchkorper: 7. Senat

Entscheidungsart: Urteil

Aktenzeichen: 7K1811/21 K

ECLI: ECLI:DE:FGD:2025:0226.7K1811.21K.00

Tenor: Unter Aufhebung der Einspruchsentscheidung vom 29.06.2021

und Anderung des Bescheids Uber Kdrperschaftsteuer 2011 vom
26.02.2018 wird die Korperschaftsteuer 2011 unter Minderung des
Einkommens um Betriebsausgaben in Hohe von ... € festgesetzt.

Die Berechnung der Steuer wird dem Beklagten Ubertragen.
Die Kosten des Verfahrens tragt der Beklagte.
Die Revision wird zugelassen.

Die Hinzuziehung eines Bevollmachtigten fur das Vorverfahren war
notwendig.

Tatbestand: 1

Die Parteien streiten tUber die Abzugsfahigkeit von Rechts- und Beratungskosten anlasslich 2
der VeraulRerung einer (Enkel-) Gesellschaft durch eine Tochtergesellschaft der Klagerin im
Veranlagungszeitraum 2011.

Die B. GmbH (ehemals: BL. mbH, im Folgenden: ,B.") ist eine einhundertprozentige 3
Tochtergesellschaft der Klagerin. Zwischen beiden Gesellschaften bestand im Streitjahr ein
korperschaft- und gewerbesteuerliches Organschaftsverhaltnis mit der Klagerin als
Organtrager und der B. als Organgesellschaft. Mit notariellem Kaufvertrag vom 00. 00.2011
veraulderte die B. ihre Anteile an der J. GmbH. Die in diesem Zusammenhang von Dritten
erbrachten Rechts- und Beratungsleistungen [Leistungsinhalt u.a. ,Entwurf und Verhandlung
Termsheet, Erstellung des Datenraums fur Due Diligence Prufung, Entwurf Kaufvertrage,
Begleitung der Vertragsverhandlungen®] waren von der Klagerin in eigenem Namen in Auftrag
gegeben und ihr auch in Rechnung gestellt worden. In diesem Zusammenhang entstanden in
2011 Kosten in Hohe von ... €, die von der Klagerin getragen wurden. Die Hohe der Kosten ist
zwischen den Beteiligten unstreitig.

Der Gewinn aus der VeraulRerung der Anteile an der J. GmbH wurde im Rahmen der 4
Steuererklarung 2011 der B. ermittelt. Die Anwendung des § 8b KStG erfolgte dabei gem. §

15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG auf Ebene der Klagerin als Organtragerin, so dass im Ergebnis

die Beratungskosten als Veraul3erungskosten (... € zzgl. ... € Umsatzsteuer) im Rahmen der
Ermittlung des Veraulierungsgewinns im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG der B. (steuerliche
Auswirkung 5 Prozent) berucksichtigt wurden.
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Der erstmalige Korperschaftsteuerbescheid wurde mit Datum vom 11. Marz 2014
erklarungsgemal bekannt gegeben.

Fur die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer in Hohe von ... € der Rechts- und 6
Beratungskosten wurde nachtraglich der Vorsteuerabzug beantragt, da es sich bei der
Veraulierung der Anteile wegen der Aufgabe der Organschaft um eine nicht steuerbare
GeschaftsveraulRerung im Ganzen handelte. Mit Bescheid vom 26. Mai 2015 wurde die

Vorsteuer erstattet.

Im Rahmen einer steuerlichen AuRenprufung durch das Finanzamt fur Grol3- und 7
Konzernbetriebspriufung V. vertrat der Prifer die Auffassung (Tz. 2.7 des BP-Bericht vom 18.
Oktober 2017), dass der Veraullerungsgewinn im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG um die

erstattete Vorsteuer zu erhdhen sei, da diese nicht weiter VerauRerungskosten darstellten,

was zwischen den Beteiligten unstreitig ist.

Weiter stellte der Prifer fest [Tz 2.14.3 des BP-Berichts], dass Rechts- und Beratungskosten 8
in den Jahren 2006 bis 2009 fir die zunachst erfolglose VeraulRerung der Anteile an der J.

GmbH in unstreitiger Hohe von ... € in den entsprechenden Jahren als Betriebsausgaben

ohne Abzugsbeschrankungen das Einkommen der Klagerin gemindert hatten. Weil sich unter

den damaligen Kaufinteressenten der J.-Anteile auch der Erwerber in 2011 befand, war der

Prufer der Auffassung, diese Aufwendungen seien im Rahmen der Ermittlung des
VeraulRerungsgewinns 2011 in Abzug zu bringen. Technisch vermindere sich dadurch der
steuerfreie Betrag nach § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG, so dass im Ergebnis das Einkommen 2011

der Klagerin um einen weiteren Betrag in Hohe von ... € (95 % von ... €) zu erhdhen sei.

Mit Schreiben vom 26. Januar 2016 beantragte die Klagerin den vollumfanglichen Abzug der 9
Rechts- und Beratungskosten, die im Rahmen der Anteilsverauf3erung J. GmbH entstanden
waren, ohne Anwendung des § 8b KStG.

Der Prifer war insoweit der Auffassung [Tz. 2.14.5 des BP-Berichts], diese Kosten seien nach 10
wirtschaftlichen MaRstaben der verauRernden Gesellschaft — der B. — zuzuordnen. Es habe

im Ermessen der Klagerin gestanden, ob die Kosten von ihr selber oder von der B. zu tragen
gewesen seien. Im Rahmen eines Konzerns durfe die Qualifikation der Abzugsfahigkeit von
Betriebsausgaben jedoch nicht an die Entscheidung der Konzernmutter geknupft sein.

Mit Anderungsbescheid zur Kérperschaftsteuer 2011 vom 26. Februar 2018 folgte der 11
Beklagte den Vorschlagen des Prifers und berucksichtigte die Beratungskosten als

Bestandteil des Veraulierungsgewinns nach § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG gem. § 8b Abs. 2 und 3
KStG im Ergebnis zu 5 Prozent.

Der dagegen erhobenen Sprungklage [6 K 878/18] stimmte der Beklagte nicht fristgemalt zu. 12

Mit der gegen die sodann ergangene Einspruchsentscheidung vom 29. Juni 2021 erhobenen 13
Klage macht die Klagerin geltend, der von ihr getragene Beratungsaufwand sei nicht nach §

8b Abs. 1 bis 6 KStG von der Steuer freizustellen, sondern vollstandig als Betriebsausgabe

der Klagerin abzuziehen. Das Einkommen der Klagerin sei um (in der Hohe zwischen den
Beteiligten unstreitige) ... € zu mindern.

Die Steuerfreistellung der Beratungskosten der Vorjahre in Hohe von ... € scheitere bereits 14
am fehlenden Zusammenhang der Kosten zu einer bestimmten Veraufl3erung im Sinne des §
8b Abs. 2 Satz 1 KStG. Die seinerzeit im Jahr 2006 begonnenen Verhandlungen mit
verschiedenen Interessenten hatten zu keinem erfolgreichen Abschluss gefuhrt und seien im
Jahr 2009 beendet worden. Zwar sei der Erwerber der Beteiligung an der J. GmbH in 2011
bereits an den Verhandlungen in den Jahren 2006 bis 2008 beteiligt gewesen. Er habe die
Anteile jedoch im Rahmen des neuen Verkaufsprozesses des Jahres 2011 erworben. Das
sog. ,Projekt S.“ sei, da die potentielle Kauferin seinerzeit die Finanzierung nicht hatte
aufstellen konnen, inhaltlich bis Ende Juni 2008 vollstandig abgeschlossen worden. Bei dem
Neustart des Projektes in 2009 hatten aufgrund der zwischenzeitlich verstrichenen Zeit auf
Seiten der Klagerin die Arbeitsergebnisse, die bis Juni 2008 gewonnen wurden, nicht mehr
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verwendet und verwertet werden kdnnen, so dass das Projekt neu ,aufgerollt" worden sei.
Dagegen spreche auch nicht die vom Beklagten zitierte Berichterstattung der Presse, nach
der mit dem Erwerber bereits im Jahr 0000 verhandelt worden sei.

FUr die insgesamt entstandenen Rechts- und Beratungskosten fehle es an einer 15
Rechtsgrundlage, die abweichend von der tatsachlichen und schuldrechtlichen Entstehung

eine Zuordnung nach wirtschaftlichen Kriterien zulasse. Eine solche nach steuerlichen
Gesichtspunkten orientierte Zuweisung der Kosten kdnnte allenfalls angenommen werden,
insoweit die von der Klagerin veranlassten und getragenen Kosten im Wege eines

abgekirzten Zahlungsweges, eines vertraglichen vereinbarten Drittaufwands oder einer
verdeckten Einlage bezahlt worden waren. Dies treffe im vorliegenden Fall jedoch nicht zu.

Die Falle des abgekurzten Zahlungsweges betrafen die Konstellationen, in denen der 16
Steuerpflichtige zwar in eigener Person eine Verpflichtung eingehe, diese Verpflichtung

jedoch nicht durch ihn selbst, sondern etwa durch einen nahestehenden Dritten beglichen

werde. Die Klagerin habe die Rechts- und Beratungskosten nicht flir Rechnung der B.

geleistet, sondern die Beratungsunternehmen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung

in ihrer Funktion als Fuhrungs- und Managementholding beauftragt.

Ebenfalls zu verneinen sei die Annahme eines abgekirzten Vertragsweges, bei dem nicht der 17
Steuerpflichtige selbst, sondern der Dritte eine Verpflichtung eingehe und auch eigens erflille.
In Erflllung dieser vertraglichen Verpflichtung tatige der Dritte somit eigene Aufwendungen
zugunsten bzw. im Interesse des Steuerpflichtigen. Ein rein objektiver Zusammenhang der
fraglichen Drittaufwendungen mit den Einklnften des Steuerpflichtigen reiche dabei nicht aus,
um einen Abzug beim Steuerpflichtigen zu rechtfertigen. Danach sei der Aufwand regelmafig
nur dann dem Steuerpflichtigen zuzurechnen, wenn dieser dem Dritten als Zahlendem im
Innenverhaltnis Ersatz schulde und der Ersatz sodann zu einer Minderung der finanziellen
Leistungsfahigkeit des Steuerpflichtigen flhre. An einer solchen Verpflichtung fehle es
zwischen der Klagerin und der B. und kdnne folglich nur fingiert werden. Diese Fiktion sahe
vor, dass zwischen der Klagerin und der B. zunachst ein angemessenes Entgelt fur die
Ubernahme der Beratungsaufwendungen vereinbart worden wére, auf welches nachtraglich
verzichtet worden sei. Die Annahme einer derartigen ,Leistungsfiktion" sei allerdings nicht
zulassig. Denn eine derartige Fiktion versto3e gegen den Grundsatz, dass steuerliche
Sachverhalte ausschlief3lich durch tatsachliches oder rechtlich wirksames Verhalten realisiert
werden konnten, nicht jedoch durch fingierte, d. h. nicht tatsachlich erfolgende
Sachverhaltsumstande.

Die Zahlung der Rechts- und Beratungskosten stelle auch keine verdeckte Einlage dar, die 18
bei der Klagerin nach § 8 Abs. 1 KStG in Verbindung mit § 6 Abs. 6 Satz 2 EStG zu

einer Erhohung des Beteiligungsbuchwerts an der B. flhrte. Eine verdeckte Einlage sei
gegeben, wenn ein Gesellschafter oder eine ihm nahestehende Person seiner Gesellschaft
einen bilanzierungspflichtigen Vermdgensvorteil zuwende, dieser Vorteil seine Ursache im
Gesellschaftsverhaltnis habe und keine Gegenleistungen fur den Vorteil gewahrt wirden. Um
einen bilanzierungsfahigen Vermogensvorteil zuzuwenden, bedurfe es der Erhohung eines
Aktivpostens bzw. der Verminderung eines Passivpostens auf Ebene der Tochtergesellschaft.
Auf der Aktivseite wirkten sich insbesondere Vermdgenszuflihrungen durch materielle

und immaterielle WG aus, auf der Passivseite die Ubernahme von Verbindlichkeiten sowie
Verzicht und Erlass von Forderungen des Gesellschafters gegen die Gesellschaft. Die
unentgeltliche Uberlassung von Wirtschaftsgiitern oder Dienstleistungen sei hingegen nicht
einlage- und damit auch nicht aktivierungsfahig. Die beauftragten und getragenen
Aufwendungen stellten kein einlagefahiges Wirtschaftsgut dar und konnten folgerichtig auch
keine verdeckte Einlage begrunden. Dabei sei es in Bezug auf Dienstleistungen unbeachtlich,
ob diese durch die Muttergesellschaft selbst oder gegen ein Entgelt durch einen Dritten
erbracht worden sei. Es stehe dem Gesellschafter frei, auch unentgeltlich fir seine
Gesellschaft tatig zu werden. Es handele sich dann um einen sogenannten Erfolgsbeitrag in
Form von unentgeltlich erbrachten Dienstleistungen, welche bei der Tochtergesellschaft zu
einem Gewinn infolge ersparter Aufwendungen fihre. Es handele sich im vorliegenden Fall
insbesondere nicht um die (verdeckte) Einlage von Geld in Form eines verdeckten
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Vertragswegs. Hierfur fehle es an einer entsprechenden Vertragsbeziehung zwischen der
Klagerin und der B.. Eine solche Vertragsbeziehung musste fingiert werden, was jedoch
unzulassig sei.

Ein Erstattungsanspruch der Klagerin gegen die Tochtergesellschaft konne keinesfalls aus § 19
683 BGB hergeleitet werden. Eine Geschaftsflihrung ohne Auftrag setze voraus, dass der
Geschaftsfihrer ein Geschaft ,,fir einen anderen" besorgt. Bereits das Tatbestandsmerkmal
eines Geschafts ,fur einen anderen” konne im vorliegenden Streitfall ausgeschlossen werden.
Die Klagerin habe die Beratungsunternehmen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung
in ihrer Funktion als Fuhrungsholding beauftragt und nicht in fremdem Interesse gehandelt.
Auch scheitere ein Aufwendungsersatzanspruch wegen § 685 BGB, der ausdricklich
bestimme, dass dem Geschaftsfuhrer ein Aufwendungsersatzanspruch nicht zustehe, wenn
er nicht die Absicht gehabt hatte, von dem Geschaftsherrn Ersatz zu verlangen. Von einer
entsprechenden Absicht, von der Tochtergesellschaft keinen Ersatz zu verlangen, sei
vorliegend deshalb zwingend auszugehen, weil nur die Klagerin in ihrer Eigenschaft als
FUhrungs- und Management-Holding die Transaktion verantwortete und die in diesem
Zusammenhang entstandenen Beratungsleistungen im eigenen Namen in Auftrag gegeben
habe, die die Auftragnehmer auch ausschlief3lich gegentber der Klagerin abrechneten.

Bei Beteiligungen im Betriebsvermogen einer Korperschaft — wie der Klagerin — seien die 20
Aufwendungen voll abziehbar. Sie unterlagen nicht dem Abzugsverbot des § 8b Abs. 3 Satz 3
KStG. Dieser beziehe sich nur auf sog. substanzbezogene Wertminderungen, nicht jedoch

auf laufende Betriebsausgaben.

Ein Einbezug der Beratungskosten in die Ermittlung des Veraulierungsgewinns der B. 21
im Sinne des § 8b Abs. 2 Satz 2 KStG aufgrund der besonderen Vorschrift fur die
korperschaftsteuerliche Organschaft im § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG scheide ebenfalls aus,
da die Klagerin selbst keinen Veraullerungsvorgang realisiert habe. § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1
KStG sehe eine Anwendung von § 8b Abs. 1 bis 6 KStG stets auf Ebene des Organtragers
vor, auch wenn der vom § 8b KStG betroffene Sachverhalt auf Ebene der Organgesellschaft
realisiert worden sei. Die gesetzliche Regelung der kdrperschaftsteuerlichen Organschaft
gehe von der sog. Zurechnungstheorie aus. Danach werde zunachst das Einkommen der
Organgesellschaft eigenstandig ermittelt und im Anschluss daran dem Organtrager
zugerechnet. Etwaige Veraul3erungsgewinne der Organgesellschaft seien weiterhin in der
Ermittlung des Einkommens der Organgesellschaft enthalten. Kosten, die den
Veraulerungsgewinn der Organgesellschaft mindern sollten, mussten folglich auch bei der
Organgesellschaft angefallen sein. Organtrager und Organgesellschaft blieben persdnlich
und sachlich kdrperschaftsteuerpflichtig. Dem Organtrager werde im Wege der
Zurechnungstheorie fremdes Einkommen der Organgesellschaft zur Besteuerung
zugewiesen. Dabei erfolge keine Ubernahme der steuerlichen Rechtstellung der
Organgeselischaft. Es bleibe seinem Wesen nach Einkommen der Organgesellschaft und
werde im Rahmen der Organschaft unter Berlcksichtigung der Rechtsform des Organtragers
neu berechnet. Dementsprechend erziele auch ausschliel3lich die Organgesellschaft einen
Veraulerungsgewinn, in den ihre persdnlichen Veraulierungskosten einzubeziehen seien.
Ein Eingriff in die Ermittlung des Einkommens der Organgesellschaft etwa durch den Ansatz
eigener Veraullerungskosten des Organtragers sehe § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG nicht vor.
Seine Wirkung beschranke sich darauf, das Einkommen der Organgesellschaft dem
Organtrager ,brutto", d.h. vor Berticksichtigung steuerfreier Ertrage und hiermit
zusammenhangender Aufwendungen, zuzurechnen. Anders als § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 2
KStG erwahne zwar § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG die mit den steuerfreien

Ertragen zusammenhangenden Aufwendungen nicht ausdricklich; dass diese allerdings
auch in § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG einbezogen werden mussten, ergebe sich aus dem auf
die Bruttozurechnung gerichteten Sinn der Vorschrift. Die Nichtberlcksichtigung der
genannten Normen bei der Gewinnermittlung der Organgesellschaft bedeute, dass die
vorgenannten Ertrage und Aufwendungen unabhangig von der Rechtsform des Organtragers
als steuerpflichtig bzw. abziehbar behandelt wirden. Im Weiteren durchbreche auch § 15
Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG nicht das Subjektsteuerprinzip und die Zurechnungstheorie. Es
wurden mit ihr lediglich die Einkommensbestandteile angesprochen, die nach § 15 Satz 1 Nr.
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2 Satz 1 KStG das Einkommen abweichend von den ,normalen”
Einkommensermittlungsvorschriften erhéht oder vermindert hatten. Bedeutung fir die
Abzugsfahigkeit eigener Aufwendungen des Organtragers habe sie dabei nicht. Die auf
Ebene der Klagerin als Organtragerin angefallenen VerauRerungskosten seien

demnach nicht bei der Ermittlung des Einkommens des von der B. als Organgesellschaft
erwirtschafteten Veraufl’erungsgewinns nach § 8b Abs. 2 Satz 2 KStG einzubeziehen. Die
Klagerin beantragt,

1. den Bescheid Uber Kdrperschaftsteuer fur das Kalenderjahr 2011 vom 26. Februar 2018 in 22
Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 29. Juni 2021 dahingehend zu andern, dass das
Einkommen um Betriebsausgaben in Héhe von ... € reduziert wird,

2. hilfsweise die Revision wegen grundsatzlicher Bedeutung der Rechtssache gegen die 23
Entscheidung des Finanzgerichts zuzulassen,

3. die Kosten des Verfahrens dem Beklagten aufzuerlegen, 24

4. die Hinzuziehung eines Bevollmachtigten flr das Vorverfahren fir notwendig zu erklaren. 25

Der Beklagte beantragt, 26
die Klage abzuweisen. 27
Er ist der Auffassung, die im Zusammenhang mit der Veraul3erung der J. GmbH durch die 28

Untergesellschaft (B.) stehenden Beratungsleistungen seien richtigerweise bei der
Besteuerung des Veraulerungsgewinns gemal § 8b Abs. 2 KStG erfasst worden, da die
Organtragerin letztlich auch die Entscheidung Uber den Verkauf ihrer ,Enkelgesellschaft"
getroffen habe. Eine Berlcksichtigung als voll abzugsfahige Betriebsausgaben komme nicht
in Betracht. Die Entscheidung der Obergesellschaft Gber die Kostenverteilung im Konzern
durfe in ihrer Beliebigkeit nicht zu unterschiedlichen steuerlichen Konsequenzen fuhren.

Die gebuchten Beratungskosten seien seit 2006 bis zur endgultigen Verauf3erung 29
grundsatzlich unter dem Decknamen ,S." verbucht worden. Es sei keine nennenswerte

zeitliche Unterbrechung bei der Inanspruchnahme von Beratungsleistungen festzustellen. In

der Presse sei nach Kenntnis des Prufers seinerzeit die Veraul3erung der J. GmbH unter

anderem dahingehend kommentiert worden, dass mit dem Erwerber bereits seit 0000

verhandelt worden sei.

Die Rechtmaligkeit der Zurechnung des Aufwandes Uber eine verdeckte Einlage von Seiten 30
der Klagerin an die B. ergebe sich auch daraus, dass im vorliegenden Fall auf einen
zivilrechtlich zustehenden Erstattungsanspruch nach § 683 BGB verzichtet worden sei. Denn
bei der Ubernahme der Tatigkeiten in Bezug auf den Verkauf der Vermogensposition handele
es sich von Seiten der Klagerin, als Geschaftsfiuihrerin, um eine Geschaftsfiihrung ohne
Auftrag im Sinne des § 677 BGB. Verzichte eine Gesellschafterin auf eine ihr zustehenden
Forderung gegenuber der Gesellschaft selbst, so fihre dieses dazu, dass in Hohe des
Nennwerts des Verzichtes eine verdeckte Einlage i.S.d. § 8 Abs. 3 S. 3 KStG anzunehmen
sei. Da der Nennwert der sich aufgrund des Erstattungsanspruchs nach § 683 BGB
ergebenden Forderungen identisch mit den von Seiten der Klagerin getragenen
Aufwendungen sei, folge hieraus, dass ein Abzug dieser auf Ebene der Klagerin nicht
erfolgen kdnne. Vielmehr seien die Aufwendungen durch die verdeckte Einlage auf die Ebene
der Tochtergesellschaft verlagert und dort zutreffend im Rahmen der Gewinnermittlung aus
dem Veraulierungserlos unter stringenter Anwendung der Grundsatze des § 8b KStG
bertcksichtigt worden. Der Klagerin habe gegenuber der Tochtergesellschaft ein Anspruch
auf Ersatz ihrer Aufwendungen nach § 683 BGB zugestanden, da diese zivilrechtlich eine
Geschaftsfihrung ohne Auftrag im Sinne des § 677 BGB ausgeflhrt habe und die getatigten
Zahlungen fur das Beratungshonorar Aufwendungen im zivilrechtlichen Sinne darstellten. Bei
den getatigten Zahlungen handele es sich unstreitig um Aufwendungen nach § 683 BGB, als
dass die Klagerin freiwillige Vermogensopfer zur Erledigung des Geschaftes im
Interessenkreis des Geschaftsherrn und gerade zum Zwecke der Erledigung dieses
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Geschaftes eingegangen sei. Die Klagerin habe, indem sie die Verkaufsverhandlungen tber
die von Seiten der Tochtergesellschaft gehaltenen Gesellschaftsanteile gefihrt habe, ein
fremdes Geschaft gefuhrt und dabei nicht mit eigenem, sondern im fremden Interesse,
namlich der Tochtergesellschaft, gehandelt. Die Klagerin habe mit der Handlung in den
Rechtskreis der Tochtergesellschaft eingreifen wollen und sei sich dariber bewusst gewesen,
dass sie die Vertragsverhandlungen gerade fur die Tochtergesellschaft geflihrt habe. Soweit
die Klagerin moglicherweise auch im eigenen Interesse gehandelt haben kdnnte, fihre dies
als sog. ,auch fremdes Geschaft" nicht dazu, dass der FremdgeschaftsfUhrungswille negiert
werde. Die Geschaftsfuhrung sei auch ohne Auftrag erfolgt. Dieser kdnne auch nicht in der
allgemeinen Management- und Fuhrungsfunktion der Muttergesellschaft im Organkreis
gesehen werden, als dass damit zwar grundsatzliche Pflichten verbunden seien, eine direkte
Einflussnahme auf die Vermogenspositionen der Tochtergesellschaften hiermit jedoch nicht
verbunden ware. Aber selbst wenn man in der allgemeinen Management- und
Fuhrungsfunktion der Muttergesellschaft im Organkreis eine sonstiges Recht zur Flihrung der
Vertragsverhandlungen verorten wollte, kdme man nicht zu einem abweichenden Ergebnis.
Denn in diesem Fall ware die Geschaftsbesorgung durch die Klagerin als Auftrag im Sinne
des § 662 BGB zu qualifizieren, wodurch gleichfalls ein Aufwendungsersatzanspruch nach §
670 BGB ausgelost wirde.

Entscheidungsgrinde: 31

Der geanderte Bescheid fur 2011 Uber Korperschaftsteuer vom 26. Februar 2018 sowie die 32
Einspruchsentscheidung vom 29. Juni 2021 sind rechtswidrig und verletzen die Klagerin in
ihren Rechten (§ 100 Abs. 1 Satz 1 FGO).

Bei den Aufwendungen fur von der Klagerin in Auftrag gegebene Beratungsleistungen im 33
Zusammenhang mit der Veraul3erung der Beteiligung der B. an der J. GmbH, die der Hohe

nach nicht in Streit stehen, handelt es sich um Betriebsausgaben der Klagerin, die nicht dem
Abzugsverbot des § 8b Abs. 2 oder Abs. 3 KStG zu unterwerfen sind. Die Aufwendungen sind
daher in voller HOhe einkommenswirksam. Das Einkommen der Klagerin ist um die vom

Beklagten im Ergebnis nicht bericksichtigten Betriebsausgaben in unstreitiger Hohe von ... €

zu mindern.

Einer Entscheidung daruber, ob die darin enthaltenen Beratungskosten der Vorjahre in HOhe 34
von ... € nicht Kosten der VeraulRerung der Beteiligung der B. an der J. GmbH waren, bedarf
es daher nicht.

Die Klagerin hat als Auftraggeberin der im Umfeld der VerauRerung der Beteiligung ihrer 35
Tochtergesellschaft, der B., an der J. GmbH angefallenen Beratungsleistungen den
Aufwendungstatbestand verwirklicht und diese Aufwendungen wirtschaftlich getragen, was

ihre wirtschaftliche Leistungsfahigkeit minderte (Kostentragungsprinzip, gestutzt auf das
Leistungsfahigkeitsprinzip, konkretisiert durch das Nettoprinzip, vgl. nur Hey in: Tipke/Lang,
Steuerrecht, Rn. 8.223).

Die Aufwendungen sind nicht abweichend von der rechtlichen Gestaltung des Sachverhalts 36
(zur Maldgeblichkeit der rechtlichen Gestaltung bei Werbungskostenabzug vgl. BFH Urtell

vom 25.06.2008 X R 36/05, BFHE 222, 373, Rn. 57) der B. zuzurechnen. Anders als der

Beklagte meint, sind die Betriebsausgaben nicht deshalb der B. zuzurechnen, weil die
Qualifikation der Abzugsfahigkeit von Betriebsausgaben nicht an die Entscheidung der
Konzernmutter geknupft sein dirfe. Diese Auffassung findet im Gesetz keine Grundlage.

Zwar kdonnen nach § 39 Abs. 2 AO Wirtschaftsguter abweichend vom zivilrechtlichen

Eigentum zugerechnet werden. Eine Zurechnung von Einkunften, Nutzungsvorteilen (vgl.

Kestler DStR 2015, 2465) oder Betriebsausgaben unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

kennt das deutsche Steuerrecht jedoch nicht.

Die Beratungsleistungen, wenngleich sie zumindest teilweise auch im Interesse der B. (der 37

Entwurf des Kaufvertrages Uber die Beteiligung an der J. GmbH jedenfalls durfte der

Interessensphare der B. als Beteiligte an der J. GmbH zuzuordnen sein) erfolgt sind, sind

nicht als (verdeckte) Einlage zu qualifizieren. Eine verdeckte Einlage liegt vor, wenn ein
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Gesellschafter oder eine ihm nahestehende Person der Gesellschaft einen bilanzierbaren
Vorteil gewahrt, dieser Vorteil aus dem Gesellschaftsverhaltnis resultiert und keine
Gegenleistung fur diesen Vorteil erbracht wurde (vgl. z.B. BFH Urteile vom 21.09.1989 IV R
115/88, BStBI. 11 1990, 86, 20.7.2005 X R 22/02, BStBI. 1l 2006, 457). Der gewahrte Vorteil
muss bei der Tochtergesellschaft ein einlagefahiges Wirtschaftsgut sein, welches entweder
zur Bildung oder Erhéhung eines Aktivpostens oder zum Wegfall bzw. zur Reduzierung eines
Passivpostens fuhrt. Die fraglichen Beratungsleistungen sind als Nutzungsvorteile nicht
einlagefahig (vgl. BFH Urteil vom 4.02.2014 | R 32/12, BFH/NV 14, 1090;
Brandis/Heuermann/Rengers, KStG § 8b Rn. 283 mit Hinweis auf Suchanek/Hesse Ubg
2015, 639; Kestler DStR 2015, 2465; Kuhr Ubg 2016, 729; Behrendt/Endert DStR 2022, 281,
u. Scheifele Ubg 2018, 421, jeweils auch zu § 1 AStG; Gosch KStG/Gosch § 8b Rn. 266a; aA
DPM/Pung § 8b Rn. 207 und Schmidt/Kulosa § 6 Rn. 54 jeweils ohne Begrindung). Sowohl
die unentgeltliche Bereitstellung von Wirtschaftsgutern als auch Dienstleistungen an
Tochtergesellschaften unterliegen keiner Aktivierungspflicht und sind daher nicht einlagefahig
(BFH Beschlisse vom 26.10.1987 GrS 2/86, BStBI. Il 1988, 348, BB 1988, 535; 4.12.2006
GrS 1/05, BStBI. 11 2007, 508).

Dem Abzug der Beratungsaufwendungen bei der Klagerin steht nicht § 8b Abs. 3 KStG 38
entgegen. Danach sind Gewinnminderungen, die im Zusammenhang mit dem in Absatz 2
genannten Anteil entstehen, bei der Ermittlung des Einkommens nicht zu berutcksichtigen.
Zwar durften die Aufwendungen — zumindest teilweise — im Zusammenhang mit der
Beteiligung der Klagerin an der B. stehen. Erfasst von § 8b Abs. 3 KStG werden indessen
ausschlielich substanzbezogene Wertminderungen des Anteils, die sich aus der
ertragsteuerlichen Behandlung des Anteils selbst ergeben, und nicht jegliche mit dem Anteil
wirtschaftlich zusammenhangende Aufwendungen (BFH Urteil vom 14.01.2009 | R 52/08,
BFHE 224, 132, BStBI Il 2009, 674, Rn. 10; ebenso z.B. Gosch, KStG, § 8b Rz 280;
Watermeyer in Herrmann/ Heuer/Raupach, EStG/KStG, § 8b KStG Rz 85; DPM/Pung, § 8b
KStG Rn 100, 123). Weil die fraglichen Beratungsaufwendungen ohne Auswirkung auf den
Wert der Beteiligung der Klagerin an der B. bleiben, unterfallen die Beratungsaufwendungen
nicht dem Abzugsverbot des § 8b Abs. 3 KStG.

Die Beratungsaufwendungen der Klagerin unterfallen nicht dem § 8b Abs. 2 KStG. 39

Bei der Ermittlung des Einkommens bleiben nach § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG u.a. Gewinne aus 40
der VeraulRerung eines Anteils an einer Korperschaft aulRer Ansatz. Verauflderungsgewinn in
diesem Sinn ist nach § 8b Abs. 2 Satz 2 KStG der Betrag, um den der Veraul3erungspreis
oder der an dessen Stelle tretende Wert nach Abzug der VeraufRerungskosten den Wert
Ubersteigt, der sich nach den Vorschriften Uber die steuerliche Gewinnermittlung im Zeitpunkt
der VerauRerung ergibt. Eine Veraulierung liegt bei jeder gegen Gegenleistung erfolgenden
Ubertragung des zivilrechtlichen, zumindest aber wirtschaftlichen Eigentums vor (Watermeyer
in: Herrmann/Heuer/Raupach, EStG/KStG, § 8b KStG N 63). Hierzu ist nur der zivilrechtliche
Eigentumer in der Lage. Da die Klagerin nicht Eigentimerin der veraul3erten Anteile an der J.
GmbH war (sondern die B.), hat sie keine im Rahmen des § 8b Abs. 2 KStG zu
bericksichtigenden VerauRerungskosten getragen. Es fehlt schlechthin an der Veraul3erung
einer eigenen Beteiligung der Klagerin.

Die Aufwendungen unterfallen auch nicht unter Berucksichtigung des § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 41
KStG iVm § 14 KStG dem Abzugsverbot des § 8b Abs. 2 KStG.

Die Klagerin ist mit der B., was zwischen den Beteiligten zu Recht unstreitig ist, durch einen 42
Ergebnisabfuhrungsvertrag zwischen der Klagerin als Organtrager und der B. als
Organgesellschaft zu einer kdrperschaftsteuerlichen Organschaft verbunden, so dass das
Einkommen der B. nach § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG der Klagerin zugerechnet wird. Der die
Organgesellschaft betreffende Steuerbescheid ist in den Streitjahren kein

Grundlagenbescheid, so dass der hier nicht angefochtenen Steuerfestsetzung bezlglich der

B. keine Bindungswirkung beikommt (BFH Urteil vom 6.03.2008 IV R 74/05, BFHE 220, 304,

BStBI II 2008, 663).
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§ 15 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 KStG bestimmt flr den kérperschaftsteuerrechtlichen Organkreis 43
abweichend von den allgemeinen Vorschriften, dass § 8b Abs. 1 bis 6 KStG bei der
Organgesellschaft nicht anzuwenden ist. Die hiernach angeordnete sog. Bruttozurechnung
bewirkt, dass der Gewinn der Organgesellschaft selbstandig und ungeschmalert um darin
enthaltene Bezige nach § 8b Abs. 1 KStG zu ermitteln und er sodann dem Organtrager nach
§ 14 Satz 1 (einleitender Satzteil) KStG zuzurechnen ist. Sodann ist der brutto zugerechnete
Gewinn beim Organtrager den zuvor ausgeschlossenen allgemeinen Vorschriften zu
unterwerfen. Auch § 8b Abs. 2 KStG ist sodann bei der Ermittlung des Einkommens auf
Ebene des Organtragers anzuwenden. Das greift aber nur dann, wenn in dem dem
Organtrager zugerechneten Einkommen Bezlige, Gewinne oder Gewinnminderungen i.S. des
§ 8b Abs. 1 bis 3 KStG "enthalten" sind (BFH Urteil vom 17.12.2014 | R 39/14, BFHE 248,
179, BStBI 11 2015, 1052, Rn. 11). Es werden damit diejenigen Einkommensbestandteile
angesprochen, die nach § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG das Einkommen der
Organgesellschaft in Abweichung von den normalen Einkommensermittlungsvorschriften
erhoht bzw. vermindert haben (Roédder/Liekenbrock in: Rodder/Herlinghaus/Neumann,
Korperschaftsteuergesetz, § 15 KStG, Rn. 65). Die von der Klagerin getragenen
Beratungsaufwendungen sind jedoch nicht in dem der Klagerin zugerechneten
Einkommensbestandteilen der B. enthalten, so dass eine Anwendung des § 8b Abs. 2 KStG
iVm § 15 Abs. 1 Nr. 2 KStG insoweit ausscheidet.

Eine im Zusammenhang mit den Beratungsleistungen begrindete, als Veraulderungskosten 44
auf Ebene der Klagerin nach § 15 KStG der Abzugsbeschrankung des § 8b Abs.2 KStG zu
unterwerfende Verbindlichkeit der B. besteht nicht. VerauRerungskosten sind Aufwendungen,

die dem VeraulRerungsvorgang zuzuordnen sind und die der Veraul3erer kraft Gesetzes oder
vertraglicher Vereinbarung zu tragen hat (Watermeyer in: Herrmann/Heuer/Raupach,

EStG/KStG, § 8b KStG Rn. 73).

Es sind bei der B. keine Veraulerungskosten durch Abschluss von eigenen 45
Beratungsvertragen entstanden. Die Beratungsauftrage sind unstreitig von der Klagerin in
eigenem Namen und Rechnung erteilt worden. Insoweit scheidet auch die Annahme eines

sog. abgekurzten Zahlungswegs aus. Die Klagerin und nicht die B. ist aus eigenem Auftrag
verpflichtet und zahlt auf eigene Schuld.

Die B. war auch nicht verpflichtet, der Klagerin den Beratungsaufwand zu ersetzen. Eine 46
Vereinbarung Uber die Erstattung der Beratungskosten haben die Klagerin und die B. nicht
geschlossen. Aber auch eine gesetzliche Verpflichtung besteht insoweit nicht. Anders als der
Beklagte meint, besteht insbesondere kein Anspruch der Klagerin gegen die B. aus
GeschaftsfiUhrung ohne Auftrag auf Erstattung der im Zusammenhang mit der VeraulRerung

der Beteiligung an der J. GmbH bei der Klagerin angefallenen Beratungskosten nach § 683

BGB.

Wer ein Geschéft flr einen anderen besorgt, ohne von ihm beauftragt oder ihm gegeniber 47
sonst dazu berechtigt zu sein, kann als Geschaftsfuhrer ohne Auftrag vom Geschaftsherrn

wie ein Beauftragter Ersatz seiner Aufwendungen verlangen, wenn die Ubernahme der
Geschaftsfihrung dem Interesse und dem wirklichen oder mutmaflichen Willen des
Geschaftsherrn entspricht (§ 683 i.V.m. § 677 BGB).

Der Sonderfall des ,auch-fremden“ Geschafts liegt vor, wenn die Geschaftsfuhrung objektiv 48
sowohl im Interesse des Geschaftsherrn als auch des Handelnden ist. Es ist nicht notwendig,

dass die Handlung ausschliel3lich im Interessenkreis des Geschaftsherrn stattfindet, womit

ein ,auch-fremdes“ Geschaft in diesen Fallen ausreicht (vgl. BGH Urteil vom 4.12.1975 VII

ZR 218/73, NJW 1976, 619; Gehrlein, in: BeckOK BGB, § 677 BGB, Rn. 15).

Die Beratungsleistungen sind, wie die Klagerin dargelegt hat, (jedenfalls teilweise) zur 49
Erflllung ihrer Steuerungsaufgabe als Gesellschafterin und Holding beauftragt worden. Weil
zumindest aber die Begleitung der Vertragsverhandlungen und zuvdrderst der Entwurf des
Kaufvertrages Uber die Beteiligung an der J. GmbH dem Interessenkreis der B. zuzuordnen
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ist, hat die Klagerin ein auch fremdes Geschaft mit der Beauftragung der Beratungsleistungen
gefluhrt.

Subjektiv muss der Handelnde (Geschaftsfuhrer) mit dem Willen gehandelt haben, ein 50
fremdes Geschaft zu fiUhren. Dies umfasst das Bewusstsein, im Interesse und fur Rechnung

des Geschaftsherrn tatig zu werden (BGH Urteile vom 20.06.1963 VII ZR 263/61, NJW 1963,
1825; 27.11.1962 VI ZR 217/61, NJW 63, 390).

Die Klagerin macht unwidersprochen geltend, sie habe die Beratungsleistungen in eigenem 51
Interesse erteilt, um ein eigenes Geschaft zu fuhren. Der Senat halt dies fur zutreffend, weil

der steuerliche Erfolg der rechtlichen Gestaltung gerade die Beauftragung als eigenes

Geschaft der Klagerin bedingt, ohne dass ein Erstattungsanspruch der B. entsteht. Es fehlt im
Streitfall somit bei der Klagerin am subjektiven Fremdgeschéaftsfuhrerwillen. Die Vorschriften

der §§ 677 bis 686 BGB finden indessen nach § 687 Abs. 1 BGB keine Anwendung, wenn

jemand ein fremdes Geschaft in der Meinung besorgt, dass es sein eigenes sei.

Auch eine Verpflichtung der B. auf Ersatz des durch die Geschaftsfihrung Erlangten nach § 52
684 Satz 1 BGB iVm § 687 Abs. 2 Satz 2 BGB besteht nicht. Der Tatbestand des § 687 Abs.
2 BGB setzt die Anmaliung eines objektiv fremden Geschaft voraus (Staudinger/Bergmann
BGB § 687, Rn. 14). Es muss sich dabei um ein ausschlie3lich fremdes Geschaft handeln;
»=auch-fremde“ Geschafte - wie im Streitfall - fallen nicht unter § 687 Abs. 2 BGB
(Staudinger/Bergmann aaO). Weiterhin enthalt § 687 Abs. 2 Satz 2 BGB eine abschlielRende
Regelung und gewahrt Aufwendungsersatz bei der Geschaftsanmalung ausschliel3lich bei
positiver Austubung des eingeraumten Wahlrechts durch den Geschaftsherrn. Flr den
Geschaftsanmalier bedeutet dies, dass er dem Geschaftsherrn nach §§ 987 ff, 812 ff, 823 ff
BGB haftet und seinerseits keine Aufwendungsersatzanspriche nach § 684 BGB oder § 812
BGB hat (Linardatos in: Staudinger, Eckpfeiler des Zivilrechts, 9. Auflage 2024, Das Recht
der ungerechtfertigten Bereicherung und der Geschaftsfihrung ohne Auftrag, Rn. S 137). Die
B. hat ihr Wahlrecht nicht positiv ausgeubt, so dass eine Verpflichtung gegenuber der
Klagerin zum Aufwendungsersatz oder zur Herausgabe des Erlangten nicht besteht.

Aber auch die Beauftragung der Beratungsleistungen als objektiv und subjektiv fremdes 53
Geschaft wurde nicht zu einer Aufwendungsersatzverpflichtung der B. fuhren. Denn einem
etwaigen Aufwendungsersatzanspruch des Geschaftsfuhrers steht die rechtshindernde
Einwendung des § 685 Abs. 1 BGB entgegen. Nach § 685 Abs. 1 BGB steht dem
Geschaftsfuhrer dann kein Ersatzanspruch aus einer berechtigten oder unberechtigten
Geschaftsfihrung ohne Auftrag zu, wenn er von Anfang an nicht die Absicht hatte, sich die
aufgewandten Kosten vom Begunstigten (dem Geschéaftsherrn) erstatten zu lassen. Ein
Anspruch auf Ersatzleistung kommt erst gar nicht zur Entstehung, wenn die Absicht, keine
Erstattung zu verlangen, bereits bei Ubernahme vorliegt (Dornis in: Erman BGB, Kommentar,
17. Auflage 2023, § 685 BGB, Rn. 4). Der Anspruchsausschluss nach § 685 BGB bezieht sich
nicht nur auf den Verwendungsersatzanspruch nach § 683 BGB, sondern auch auf den
Bereicherungsanspruch aus § 684 Satz 1 BGB (BGH Urteil vom 10.10.1984 VIII ZR 152/83,
Rn. 18, juris mwN). Die Klagerin macht unwidersprochen geltend, sie habe von Beginn an
nicht die Absicht gehabt, von der B. Ersatz der Aufwendungen fir die Beratungsleistungen zu
verlangen. Der Senat halt dies flr zutreffend, weil der steuerliche Erfolg der rechtlichen
Gestaltung gerade die Beauftragung durch die Klagerin als eigenes Geschaft, ohne dass ein
Erstattungsanspruch der B. entsteht, bedingt.

Die Betriebsausgaben der Klagerin aus Beratungsleistungen sind auch nicht im Wege des 54
sog. ,abgekurzten Vertragsweges” der B. zuzurechnen.

In Werbungskostenfallen hat der BFH (Urteile vom 15.01.2008 IX R 45/07, BFHE 220, 264, 55
BStBI 11 2008, 572 und vom 15.11.2005 IX R 25/03, BStBI 2006 Il S. 623; das BMF wendet

die Entscheidungen auch auf Betriebsausgaben [§ 4 Abs. 4 EStG] an, vgl. Bundesministerium

der Finanzen, 7.07.2008, IV C 1-S 2211/07/10007, FMNR596000008, BStBI | 2008, 717)
entschieden, dass Erhaltungsaufwendungen auch dann Werbungskosten des

Steuerpflichtigen bei den Einkunften aus Vermietung und Verpachtung sind, wenn sie auf
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einem von einem Dritten im eigenen Namen, aber im Interesse des Steuerpflichtigen
abgeschlossenen Werkvertrag beruhen und der Dritte dem Steuerpflichtigen den Betrag
zuwendet.

Unter Ruckgriff auf die Rechtsprechung des IX. Senats waren bei der B. fiktive 56
Betriebsausgaben zu unterstellen, die sodann als VeraufRerungskosten der Beteiligung an der
J. GmbH nach § 8b Abs. 2 KStG zu beurteilen waren.

Der Senat halt eine Anwendung der doppelten Fiktion des ,abgekurzten Vertragsweges® auf 57
den Streitfall jedoch fur nicht zulassig.

Eine Zuordnung von Betriebsausgaben im Streitfall gegen die rechtliche Gestaltung des 58
Sachverhaltes ist nach Auffassung des Senats ohne einen dies anordnenden gesetzlichen
Befehl nicht zulassig.

Denn die rechtliche Gestaltung des Sachverhalts entscheidet Gber den 59
[Werbungskosten]Abzug (BFH Urteil vom 25.06.2008 X R 36/05, BFHE 222, 373, Rn. 57).

Nichts Anderes gilt fir den Abzug von Betriebsausgaben. Aus dem Grundsatz der

personlichen Leistungsfahigkeit ergibt sich zudem, dass der Steuerpflichtige die

Aufwendungen personlich tragen muss.

Eine fingierte Zuwendungsabsicht steht zudem im Widerspruch zum geaulRerten Willen der 60
Klagerin, die Aufwendungen im eigenen Interesse selber tragen und nicht der B. zuwenden
zu wollen.

Letztlich besteht auch kein Bedarf fir eine Ubertragung der Figur des ,abgekirzten 61
Vertragsweges*” auf die Besteuerung von Korperschaften. Mit dem Zuwendungsgedanken
des BFH wird mit einer doppelten Fiktion entgegen der rechtlichen Gestaltung des
Sachverhaltes - aber letztlich zugunsten des Steuerpflichtigen - ein Werbungskostenabzug
ermoglicht, der sonst hatte verweigert werden mussen. Insoweit unterscheiden sich die
entschiedenen Sachverhalte vom Streitfall, in dem die Klagerin die von ihr beauftragten
Beratungskosten zutreffend als Betriebsausgaben erfasst hat. Zudem gibt es bei
Korperschaften, anders als bei verwandten Individuen (wie in den vom IX. Senat
entschiedenen Sachverhalten), mit den Rechtsfiguren der verdeckten Einlage und verdeckten
Gewinnausschuttungen ein Korrektiv fur Einkommenskorrekturen im Falle nicht fremdublicher
Vermdgenszuwendungen (vgl. auch Scheifele, Ubg 2018, 421).

Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1 FGO. 62
Die Berechnung der Steuer wird dem Beklagten gem. § 100 Abs. 2 Satz 2 FGO Ubertragen. 63

Die Revision war wegen der grundsatzlichen Bedeutung der Frage der Anwendung des 64
abgekirzten Vertragswegs bei Korperschaften zuzulassen (§ 115 Abs. 2 Nr. 1 FGO).

Die Hinzuziehung eines Bevollmachtigten fur das Vorverfahren war gem. § 139 Abs. 3 Satz3 65
FGO aufgrund der Komplexitat der aufgeworfenen Rechtsfragen notwendig.
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